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AUFSÄTZE

Ausländische Investitionen in China nach der neuen
gesetzlichen Regelung: Neugründungen und
Reorganisation bestehender Unternehmen
Jörg-Michael Scheil 1

Abstract

Seit dem 1. Januar 2020 gilt eine neue Rechtsgrundlage für ausländische Investitionen in China. Mit dem Inkrafttreten des
Gesetzes über ausländische Investitionen traten die bisherigen Sondergesetze über 100-prozentige ausländische Tochtergesell-
schaften, Equity Joint Ventures und Cooperative Joint Ventures außer Kraft. Zukünftig gilt ein einheitliches Gesellschaftsrecht
für ausländische und einheimische Investoren. Der folgende Beitrag stellt die grundlegenden Konzepte des neuen Gesetzes
vor und beschreibt dessen Auswirkungen auf die Gründung und Reorganisation ausländisch investierter Unternehmen. Da
bestehenden Gesellschaften eine fünfjährige Übergangszeit eingeräumt wurde, werden Fragen der Anpassung an die neue Or-
ganstruktur diskutiert, einschließlich derjenigen Fragen, die zu Konflikten zwischen den Gesellschaftern führen können. In
diesem Zusammenhang wird auch die Registrierungspraxis der lokalen Behörden als ein wichtiger Einflussfaktor in diesem
Übergangsprozess angesprochen.

I. Einleitung

Seit 1. Januar 2020 gilt in der Volksrepublik China eine
neue Rechtsgrundlage für Investitionen aus dem Aus-
land. Mit dem Gesetz über ausländische Investitionen
(im Folgenden: „GAI“)2 leitet China eine neue Pha-
se der Reform seiner Wirtschaft ein, die sich vor dem
Hintergrund steigender globaler Spannungen im Welt-
handelsgefüge sowie der von COVID-19 erschütterten
Weltwirtschaft abspielt.

Seit den 1980er Jahren gab es für Gesellschaftsgrün-
dungen einheimischer und ausländischer Investoren in
China unterschiedliche Rechtsrahmen. Bei Gründung
eines lokalen Investitionsvehikels in der Rechtsform
der Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
oder der Aktiengesellschaft (AG) mussten ausländi-
sche Investoren vorrangig die Sonderbestimmungen
über sogenannte Equity Joint Venture3 (EJV), Contractual
oder Cooperative Joint Venture4 (CJV), Wholly Foreign-

1 Rechtsanwalt, Dr. iur., Partner der Sozietät Schulz Noack Bärwin-
kel, Hamburg / Shanghai / Ho Chi Minh City. Der Verfasser dankt
seinem Kollegen RA Felix Engelhardt, Shanghai, für die wertvolle
Unterstützung bei diesem Beitrag.
2 中华人民共和国外商投资法, verabschiedet auf der 2. Sitzung
des 13. Nationalen Volkskongresses am 15. März 2019, chinesisch-
deutsch in: ZChinR 2019, S. 144 ff.; siehe hierzu Marco Otten, Wind-
richtung Marktöffnung, Segel nicht gesetzt – Das neue Auslands-
investitionsgesetz der Volksrepublik China, ZChinR 2019, S. 119 ff.
(122).
3 Gesetz über gemeinschaftlich betriebene Unternehmen mit aus-
ländischer Kapitalbeteiligung (中华人民共和国中外合资经营企
业法), in Kraft getreten am 8.7.1979, zuletzt geändert am 3.9.2016,
chinesisch-englisch abrufbar unter <lawinfochina.com> [北大法律
英文网]/<pkulaw.cn> [北大法宝], Indexnummer CLI.1.279350.
4 Gesetz über chinesisch-ausländische kooperativ betriebene Un-
ternehmen (中华人民共和国中外合作经营企业法), in Kraft getreten
am 13.4.1998, zuletzt geändert am 4.11.2017, chinesisch-englisch ab-

Owned Enterprises5 (WFOE) oder Foreign-Invested Com-
panies Limited by Shares (zusammen die „FIE-Gesetze“)
befolgen. Diese Gesellschaften wurden in Abgrenzung
zu den Gesellschaftsformen, die ausschließlich chinesi-
schen Gesellschaftern vorbehalten waren, als „auslän-
disch investierte Unternehmen“ bezeichnet („Foreign-
invested enterprises“ oder „FIEs“).

Die Differenzierung nach Staatsangehörigkeit der In-
vestoren mag in der Anfangszeit der Reform- und
Öffnungspolitik politisch erklärbar gewesen sein. Aus-
ländische Investitionen genossen auf ganzer Breite eine
besondere Förderung, vor allem in steuerlicher Hin-
sicht. Im Zuge fortschreitender Integration Chinas in
die globale Handels- und Wirtschaftsordnung nach
dem Beitritt zur WTO war diese Differenzierung im-
mer weniger zu rechtfertigen, da sich der Grundsatz
der Inländerbehandlung in den Vordergrund schob. Im
gesamten chinesischen Rechtssystem lässt sich beob-
achten, dass die früher bekannten Sondervorschriften
für die Betätigung ausländischer Marktteilnehmer ab-
gelöst werden.

Mit Inkrafttreten des GAI verlieren die FIE-Gesetze
inkl. der dazugehörigen Durchführungsvorschriften
automatisch ihre Wirksamkeit.6 Sämtliche Unterneh-
mensneugründungen unterliegen von nun an einem
neuen Regelungsregime, das einheitlich für alle In-

rufbar unter <lawinfochina.com> [北大法律英文网]/<pkulaw.cn>
[北大法宝], Indexnummer CLI.1.304341.
5 Gesetz über ausländisch kapitalisierte Unternehmen (中华人民共
和国外商独资企业法), in Kraft getreten am 12.4.1986, zuletzt geän-
dert am 3.9.2016, chinesisch-englisch abrufbar unter <lawinfochina.
com> [北大法律英文网]/<pkulaw.cn> [北大法宝], Indexnummer
CLI.1.279350.
6 § 42 Abs. 1 Satz 2 GAI.
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vestoren gilt. Bestehenden FIEs, die nach der alten
Rechtslage errichtet wurden, wird eine Übergangsfrist
von fünf Jahren zur Anpassung an die neuen Verhält-
nisse gegeben.7

Dieser Artikel stellt die Rahmenbedingungen für
Neugründungen (II.) sowie Reorganisationen (III.) be-
stehender FIEs nach dem neuen Gesetz vor und be-
leuchtet einige Aspekte, die bei der Wahl von Rechts-
form und Struktur relevant sein können. Offene Fragen
werden im abschließenden Fazit aufgeworfen (IV.).

II. Neugründungen

1. Überblick zur Rechtslage seit 1. Januar 2020

Seit Januar 2020 unterliegen sämtliche ausländische
Investitionen dem GAI in Verbindung mit der eben-
falls am 1. Januar 2020 in Kraft getretenen Durch-
führungsverordnung zum GAI (im Folgenden auch:
„GAI-DV“)8. Ergänzt werden diese Regelungen durch
die Interpretation des Obersten Volksgerichts zu ei-
nigen Fragen der Anwendung des GAI (im Folgen-
den „GAI-Interpretation“)9. Hinzu kommen diverse
ebenfalls am 1. Januar 2020 in Kraft getretene Vor-
schriften auf Ebene der Verwaltung, insbesondere die
„Mitteilung der Staatlichen Verwaltung für Marktre-
gulierung10 (SAMR) zur effektiven Umsetzung des
GAI betreffend Registrierung von Informationen zu
ausländischen Informationen“11 (im Folgenden „Re-
gistrierungsmitteilung“) sowie die vom chinesischen
Handelsministerium („MOFCOM“) und der SAMR ge-
meinsam erlassenen „Maßnahmen zur Mitteilung von
Informationen zu ausländischen Investitionen“12 (im
Folgenden „Berichtsmaßnahmen“). Schließlich ist das
von China seit 2013 genutzte System verschiedener Lis-
ten zur Beschränkung und Förderung von Auslands-
investitionensowie zur Regulierung des Marktzugangs
von nach wie vor zentraler industriepolitischer Bedeu-
tung.

Das Gesellschaftsgesetz der Volksrepublik China13

und das Partnerschaftsunternehmensgesetz14 finden
als Quellen des eigentlichen materiellen Gesellschafts-

7 § 42 Satz 3, 4 GAI, § 44 GAI-DV.
8 Durchführungsverordnung zum Gesetz über ausländische Inves-
titionen (中华人民共和国外商投资法实施条例), verabschiedet vom
Staatsrat am 12. Dezember 2019, chinesisch-deutsch in dieser Ausga-
be, S. 57 ff.
9 最高人民法院关于适用《中华人民共和国外商投资法》若干问题的
解释 vom 26.12.2019, chinesisch-deutsch in dieser Ausgabe, S. 71 ff.
10 市场监管总局.
11 市场监管总局关于贯彻落实《外商投资法》做好外商投资企业
登记注册工作的通知 vom 28.12.2019, chinesisch-englisch abrufbar
unter <lawinfochina.com> [北大法律英文网]/<pkulaw.cn> [北大法
宝], Indexnummer CLI.4.338483.
12 外商投资信息报告办法 vom 30.12.2019 (Berichtsmaßnahmen),
chinesisch-englisch abrufbar unter <lawinfochina.com> [北大法律
英文网]/<pkulaw.cn> [北大法宝], Indexnummer CLI.4.338441.
13 中华人民共和国公司法 vom 26.10.2018, chinesisch-englisch ab-
rufbar unter <lawinfochina.com> [北大法律英文网]/<pkulaw.cn>
[北大法宝], Indexnummer CLI.1.324551, chinesisch-deutsch in der
Fassung vom 28.12.2013 in: ZChinR 2014, S. 254 ff.
14 中华人民共和国合伙企业法 vom 27.8.2006, chinesisch-deutsch
in: ZChinR 2006, S. 407 ff.

rechts unmittelbar Anwendung auf ausländisch inves-
tierte Gesellschaften.

Die FIE-Gesetze enthielten sowohl investitionsrecht-
liche als auch rein gesellschaftsrechtliche Regelungen.
Als speziellere Vorschriften gingen die FIE-Gesetze
dem Gesellschaftsgesetz vor, wenngleich dessen Be-
stimmungen subsidiär zur Ausfüllung von Lücken
herangezogen werden konnten.15

Mit Blick auf originäre Investitionsvorhaben ist im
Vorfeld kurz festzustellen, ob das jeweilige Vorhaben
in den Anwendungsbereich des GAI fällt. Gemäß § 2
Abs. 1, 2 GAI wird unter „ausländische Investition“16

jede direkte oder indirekte Investitionstätigkeit auslän-
discher natürlicher Personen, ausländischer Unterneh-
men oder ausländischer Organisationen (zusammen
„ausländische Investoren“) auf dem Staatsgebiet der
Volksrepublik China verstanden. Anders als noch im
ursprünglichen Entwurf zur GAI-DV geregelt,17 ver-
zichtet deren letztendlich erlassene Fassung auf eine
klare Bestimmung zu der Frage, ob im Ausland ansässi-
ge Unternehmen, die vollständig in chinesischer Hand
sind und in China investieren (sog. „round-tripping“),
auf Antrag von den Beschränkungen des GAI freige-
stellt werden können.

Das GAI listet beispielhaft verschiedene Fallgruppen
auf, worunter u. a. auch die Errichtung von ausländisch
investierten Unternehmen durch ausländische Investo-
ren allein oder mit anderen Investoren fällt. § 2 Abs. 3
GAI definiert „ausländisch investierte Unternehmen“
als solche, welche in China gemäß chinesischem Recht
gegründet und registriert und die entweder vollständig
oder teilweise durch ausländische Investoren investiert
wurden. Aufgrund der Verwendung des Begriffs „in-
direkt“ wird der Kreis denkbarer Investitionsformen
äußerst weit gezogen. In Zusammenschau mit dem
in § 2 Abs. 2 Nr. 2 GAI geregelten Erwerb „ande-
rer ähnlicher Rechte und Interessen“18 an chinesischen
Unternehmen durch ausländische Investoren kann ver-
mutet werden, dass sich der Gesetzgeber dadurch die
Möglichkeit offenhalten wollte, neuartige Formen von
Investitionen sowie das praktisch sehr bedeutsame, je-
doch kontrovers diskutierte Modell der sogenannten
„Variable Interest Entities“ (VIE)19 in Zukunft mit zu
regeln. Die Frage, wer unter den Begriff der „anderen
Investoren“ im o. g. Sinne fällt, wird durch § 3 GAI-
DV dergestalt beantwortet, dass natürliche Personen
mit chinesischer Staatsangehörigkeit dazuzurechnen
sind. Dadurch wird klargestellt, dass die Neugrün-
dung von Joint Ventures durch chinesische Staatsan-
gehörige und ausländische Investoren nunmehr auf
nationaler Ebene grundsätzlich möglich ist. Zuvor war
die Beteiligung chinesischer natürlicher Personen an
ausländisch investierten Unternehmen lediglich in be-

15 § 217 Gesellschaftsgesetz.
16 外商投资.
17 § 35 Entwurf GAI-DV.
18 其他类似权益.
19 Siehe §§ 14 Abs. 2, 18 und 19 des 1. Entwurfs zum GAI aus 2015,
chinesisch-deutsch in: ZChinR 2015, S. 285 ff., die sich detailliert mit
Fragen der faktischen Kontrolle von Investitionen befassen.
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grenzten Ausnahmefällen zulässig, wie etwa in der
Shanghai Pudong Freihandelszone oder im Bereich
der Übernahme eines chinesischen durch ein ausländi-
sches Unternehmen.20 Investitionen durch chinesische
Staatsangehörige mit Wohnsitz im Ausland unterfal-
len ebenso dem GAI wie Investitionen aus Hongkong
und Macau (§ 48 Abs. 1, 3 GAI-DV). Für Investoren aus
Taiwan findet weiterhin das „Gesetz der Volksrepublik
China zum Schutz von Investitionen taiwanesischer
Landsleute“21 Anwendung, dessen geänderte Fassung
ebenfalls am 1. Januar 2020 in Kraft trat.22

Investitionen durch bereits bestehende ausländisch
investierte Unternehmen in China werden schließlich
gemäß § 47 GAI-DV ebenfalls nach dem GAI geregelt.

Das GAI führt nun ausdrücklich in Gesetzesform
ein Konzept zur Verwaltung von Auslandsinvestitio-
nen ein, welches in § 4 GAI als „Steuerungssystem der
Inländerbehandlung vor der Zulassung plus Negativ-
liste“23 bezeichnet wird. Dies bedeutet, dass im Grund-
satz Inländergleichbehandlung24 für ausländische In-
vestoren besteht, sollte die beabsichtigte Investitionstä-
tigkeit nicht unter die „Special Management Measures
for the Market Entry of Foreign Investment (Negative
List)“25 (im Folgenden „Negativliste“) bzw. die „Spe-
cial Management Measures for the Market Entry of
Foreign Investment in Pilot Free Trade Zones (Nega-
tive List)“26 (im Folgenden „FHZ-Negativliste“) fallen.
Die Marktregulierung mithilfe der genannten Listen
besteht schon seit einigen Jahren, ist insofern also kei-
ne Neuheit. Allerdings wurden die Listen über die
Jahre sukzessive reduziert und zusätzliche Sektoren
für ausländische Investitionen geöffnet.27 Dabei ist zu
beachten, dass unabhängig von der Anwendung die-
ser Listen weiterhin sektorenspezifische Lizenzen und
Genehmigungen für den Betrieb eines Unternehmens
in einem bestimmten Bereich erforderlich sein kön-
nen.28 Zudem stellen die eben genannten Negativlisten
nur eine erste Hürde beim Markteintritt in China dar.

20 Provisions on Foreign Investors’ Merger with and Acquisition of
Domestic Enterprises (关于外国投资者并购境内企业的规定) vom
22.6.2009, chinesisch-englisch abrufbar unter <lawinfochina.com>
[北大法律英文网]/<pkulaw.cn> [北大法宝], Indexnummer CLI.
4.119571.
21 中华人民共和国台湾同胞投资保护法 vom 28.12.2019,
chinesisch-englisch abrufbar unter <lawinfochina.com> [北大法律
英文网]/<pkulaw.cn> [北大法宝], Indexnummer CLI.1.338316.
22 Xinhua, Law amended to encourage investment from Taiwan,
<http://www.xinhuanet.com/english/2019-12/28/c_138663329.
htm> (abgerufen am 11.1.2021).
23 准入前国民待遇加负面清单.
24 Siehe zu Einzelheiten der Gleichbehandlung §§ 6, 13, 14, 15–17,
23, 35, 41 GAI-DV.
25 外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2020 年版） vom
23.6.2020, chinesisch-englisch abrufbar unter <lawinfochina.com>
[北大法律英文网]/<pkulaw.cn> [北大法宝], Indexnummer CLI.
4.343474.
26 自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清
单）（2020 年版） vom 23.6.2020, chinesisch-englisch abrufbar un-
ter <lawinfochina.com> [北大法律英文网]/<pkulaw.cn> [北大法
宝], Indexnummer CLI.4.343473.
27 Die letzte Revision im Juni 2020 führte zu einer Verkleinerung
der Negativliste von 40 auf 33 Sektoren und der FHZ-Negativliste von
37 auf 30 Sektoren.
28 Vgl. § 35 GAI-DV.

Ausländische Investoren müssen sich bei der strategi-
schen Planung zur Unternehmensgründung ebenfalls
an der für inländische und ausländische Investoren
gleichermaßen geltenden (und weitaus umfangreiche-
ren) „Negative List for Market Access“29 ausrichten.

In § 35 GAI und § 40 GAI-DV wird die Einführung
eines Systems zur Überprüfung von ausländischen In-
vestitionen, die die nationale Sicherheit betreffen oder
betreffen können,30 geregelt. Auf dieser Grundlage ha-
ben Chinas Nationale Kommission für Entwicklung
und Reform („NDRC“) und MOFCOM gemeinsam
am 19. Dezember 2020 die „Maßnahmen zur Sicher-
heitsüberprüfung von ausländischen Investitionen“31

erlassen. Zuvor existierte bereits ein solches System,
welches jedoch lediglich auf zwei Mitteilungen des
Staatsrates32 sowie Verwaltungsvorschriften von MOF-
COM33 beruhte. In den am 18.1.2021 in Kraft getretenen
Maßnahmen wird ein präventives System zur Kontrol-
le von Investitionen in bestimmte Sektoren eingeführt.
Dazu zählen u. a. Investitionen im Rüstungssektor so-
wie Investitionen in wichtige Agrarprodukte, in wichti-
ge Energien und natürliche Ressourcen, wichtige Infra-
strukturen oder wichtige Informationstechnologie und
Internetprodukte/-dienstleistungen, wenn der auslän-
dische Investor dadurch eine faktische Kontrolle über
chinesische Unternehmen aus diesen Sektoren erlangt.
Durchgeführt und verwaltet wird die Sicherheitsüber-
prüfung von einem durch NDRC und MOFCOM ein-
gerichteten Arbeitsmechanismus.

Von erheblicher Bedeutung für die Finanzierung
neu zu gründender, ausländisch investierter Unter-
nehmen ist neben der gleichberechtigten Teilhabe an
staatlichen Unterstützungsleistungen, Steuervergüns-
tigungen etc. (§ 6 Abs. 1 GAI-DV) schließlich auch die
ausdrückliche Gestattung der gesellschaftsrechtlichen
Finanzierung im Wege der Ausgabe von Aktien, Un-
ternehmensanleihen oder anderen Sicherheiten sowie

29 市场准入负面清单（2020 年版）vom 10.12.2020, chinesisch-
englisch abrufbar unter <lawinfochina.com> [北 大 法 律 英 文
网]/<pkulaw.cn> [北大法宝], Indexnummer CLI.4.349000.
30 国家建立外商投资安全审查制度，对影响或者可能影响国家安全
的外商投资进行安全审查.
31 外商投资安全审查办法 vom 19.12.2020, chinesisch-englisch ab-
rufbar unter <lawinfochina.com> [北大法律英文网]/<pkulaw.cn>
[北大法宝], Indexnummer CLI.4.349133.
32 Notice of the General Office of the State Council on the Establish-
ment of the Security Review System for Mergers and Acquisitions
of Domestic Enterprises by Foreign Investors (国务院办公厅关于
建立外国投资者并购境内企业安全审查制度的通) vom 3.2.2011,
chinesisch-englisch abrufbar unter <lawinfochina.com> [北大法律
英文网]/<pkulaw.cn> [北大法宝], Indexnummer CLI.4.349133, und
Notice of the General Office of the State Council on Printing and
Distributing the Trial Measures for the National Security Review
of Foreign Investment in Pilot Free Trade Zones (国务院办公厅关
于印发自由贸易试验区外商投资国家安全审查试行办法的通
知) vom 8.4.2015, chinesisch-englisch abrufbar unter <lawinfochina.
com> [北大法律英文网]/<pkulaw.cn> [北大法宝], Indexnummer
CLI.2.247115.
33 Provisions of the Ministry of Commerce on the Implementation
of the Security Review System for Mergers and Acquisitions of Do-
mestic Enterprises by Foreign Investors (商务部实施外国投资者并购
境内企业安全审查制度的规) vom 25.8.2011, chinesisch-englisch ab-
rufbar unter <lawinfochina.com> [北大法律英文网]/<pkulaw.cn>
[北大法宝], Indexnummer CLI.4.157812.

7



Scheil, Ausländische Investitionen in China nach der neuen gesetzlichen Regelung, ZChinR 2021

durch öffentliche oder nichtöffentliche Ausgabe sons-
tiger Finanzierungsinstrumente im In- und Ausland
(§§ 17 GAI, 18 GAI-DV). Dieses offene Bekenntnis zu
einer deutlich ausgedehnten und flexibleren Finanzie-
rung könnte eine steigende Anzahl an Börsengängen
durch ausländisch investierte Unternehmen zur Folge
haben, wobei allerdings noch weitere rechtliche und
praktische Hindernisse zu beseitigen wären.

§ 25 GAI adressiert das Problem der Änderung
sog. politischer Zusagen34. Hierunter sind nach § 27
GAI-DV schriftliche Zusagen lokaler Behörden im Rah-
men ihrer Kompetenzen gemeint, in denen ausländi-
schen Investoren bestimmte Investitionsanreize oder
Vergünstigungen versprochen werden. Häufig werden
diese Zusagen im Rahmen eines Investitionsvertrags
abgegeben, den ein lokaler Industriepark mit neuen
Investoren abschließt. Sehr zu begrüßen ist die klar-
stellende Regelung in § 28 GAI-DV, wonach Zustän-
digkeitsänderungen oder andere verwaltungsinterne
Veränderungen nicht als Vorwand genommen wer-
den sollen, zuvor abgegebene Zusagen zu widerrufen
oder die entsprechenden Investitionsverträge zu be-
enden. Notwendige Änderungen müssen stattdessen
aufgrund des nationalen oder öffentlichen Interesses
sowie im Rahmen der einschlägigen Verfahren und Zu-
ständigkeiten gemacht werden. Nach § 25 GAI muss
betroffenen Unternehmen in diesen Fällen eine faire,
angemessene und zeitnahe Entschädigung35 für den
Verlust gewährt werden, der sich aus der beschlosse-
nen Änderung ergibt.

§ 22 Abs. 2 GAI normiert den Grundsatz der frei-
willigen technologischen Zusammenarbeit nach allge-
meinen geschäftlichen Grundsätzen im Zuge auslän-
discher Investitionsprojekte. Keine Behörde darf ihre
administrativen Befugnisse ausnutzen, um den Trans-
fer von Technologie zu erzwingen. § 24 GAI-DV stellt
ergänzend klar, dass ein solcher Zwang auch nicht in
verdeckter Form ausgeübt werden darf. Diese Regelun-
gen bedingen zwar unmittelbar keine Änderung der
bisherigen Rechtslage.36 Es besteht aber die Hoffnung,
dass sie dem Problem des indirekt erzwungenen Tech-
nologietransfers dennoch wirksam begegnen.

Das GAI behandelt im dritten Kapitel den Schutz
geistigen Eigentums. Da das GAI indes selbst keine
Regelungen zur Umsetzung dieses Schutzes enthält,
sind weiterhin die Einzelgesetze des IP-Rechts für die
inhaltliche Ausgestaltung maßgeblich. Der Wortlaut
des GAI kann also lediglich als generelle Absichts-
erklärung des chinesischen Gesetzgebers angesehen
werden, die durch Gerichte und Behörden bei der An-
wendung des Rechts berücksichtigt werden muss. In
der jüngeren Vergangenheit hat der Gesetzgeber auf
dem Gebiet des Gewerblichen Rechtsschutzes erkenn-

34 政策承诺.
35 § 28 GAI-DV.
36 Überblick über bisherige Rechtslage und Praxis bei Dan
Prud’homme, Reform of China’s „Forced“ Technology Transfer Polici-
es, <https://www.law.ox.ac.uk/business-law-blog/blog/2019/07/
reform-chinas-forced-technology-transfer-policies> (abgerufen am
9.1.2021).

bar seinen Reformwillen manifestiert.37 Die Revision
des Patentgesetzes38 wurde nach zweiter Lesung im Ju-
ni 2019 zur öffentlichen Stellungnahme vorgelegt39 und
inzwischen am 17. Oktober 2020 verabschiedet. Der
Rahmen für die gerichtliche Festsetzung von Schadens-
ersatz durch die Gerichte im Falle von Patentverletzun-
gen wird deutlich nach oben angepasst. Ferner ist eine
Revision des Markengesetzes am 1. November 2019 in
Kraft getreten. Sie bringt für Markeninhaber u. a. einen
weiter verbesserten Schutz gegen bösgläubige Anmel-
dungen Dritter.40 Auf dem Gebiet des Urheberrechts
wurde am 26. April 2020 ein neuer Gesetzesentwurf
dem Ständigen Ausschuss des Nationalen Volkskon-
gresses vorgelegt und die zweite Lesung im August
2020 abgeschlossen.41 Inzwischen wurde auch diese
Revision am 11. November 2020 verabschiedet. Das
neugefasste Gesetz tritt am 1. Juni 2021 in Kraft. Zu-
nächst in Beijing, Shanghai und Guangzhou, danach
auch in anderen Städten wurden besondere Gerich-
te für den Gewerblichen Rechtsschutz eingerichtet.42

Obwohl das System des Gewerblichen Rechtsschut-
zes in China sich insgesamt entwickelt und verbessert,
bestehen nach wie vor strukturelle Defizite zulasten
ausländischer Rechtsinhaber.

2. Optionen für eine Neugründung

Maßstab für Unternehmensgründungen unter auslän-
discher Beteiligung sind ab dem 1. Januar 2020 nicht
mehr die drei außer Kraft getretenen FIE-Gesetze.
Das GAI und dessen Umsetzungsvorschriften ent-
halten jedoch selbst keine detaillierten Vorgaben zur
Rechtsform, Organisationsstruktur, internen Willens-
bildung usw. für ausländisch investierte Unternehmen.
Vielmehr verweist § 31 GAI hinsichtlich der zentra-
len gesellschaftsrechtlichen Fragen auf das chinesische
Gesellschaftsgesetz, das chinesische Partnerschaftsun-
ternehmensgesetz43 sowie andere relevante Gesetze.
Nach neuer Rechtslage stehen die nachfolgend aufge-
listeten Optionen zur Verfügung. Die einzelnen Vor-
aussetzungen und verfahrensrechtlichen Aspekte wer-
den unten unter 3. näher beleuchtet.

a. Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Die erste denkbare und praktisch wohl auch bedeut-
samste Handlungsoption stellt die Gründung einer
Gesellschaft mit beschränkter Haftung44 („GmbH“) ge-

37 Siehe dazu ausführlich Tian XU/Felix Engelhardt, Aktuelle Ent-
wicklungen im Recht des Geistigen Eigentums in der Volksrepublik
China, ZChinR 2020, S. 126 ff.
38 Vgl. dazu Jörg-Michael Scheil, Neuer Patentrechtsentwurf und
IP-Gerichte – Neueste Entwicklungen im chinesischen Patentrecht,
Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 2015, Heft 8/9, S. 263.
39 <https://npcobserver.com/legislation/patent-law/> (abgeru-
fen am 11.1.2021).
40 Vgl. dazu Jörg-Michael Scheil, Auswirkungen des neuen chinesi-
schen Markenrechts auf ausländische Markeninhaber, Mitteilungen
der deutschen Patentanwälte 2014, Heft 5, S. 218.
41 <https://npcobserver.com/legislation/copyright-law/> (abge-
rufen am 11.1.2021).
42 Jörg-Michael Scheil, a. a. O. (Fn. 38), S. 263.
43 Siehe Fn. 14.
44 有限责任公司.
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mäß den §§ 23 ff. Gesellschaftsgesetz dar. Die Entschei-
dung für eine GmbH-Gründung wird in den Fällen
in Betracht kommen, in denen nach alter Rechtslage
ein Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit45

zweckmäßig oder gesetzlich vorgeschrieben war. Letz-
teres traf auf EJV zu.46 Für WFOE und CJV bestand
insofern ein gewisser Gestaltungsspielraum,47 wenn-
gleich in der Praxis auch hier die Wahl zumeist auf die
GmbH fiel.

b. Aktiengesellschaft

Als zweite mögliche Unternehmensform nach dem
Gesellschaftsgesetz kommt die Aktiengesellschaft48

(„AG“) nach den §§ 76 ff. Gesellschaftsgesetz in Be-
tracht. Ausländisch investierte AGen (sog. „Foreign-
Invested Companies Limited by Shares“ oder „FICLS“)
wurden mit stetiger Zunahme der Fusions- und Über-
nahmeaktivitäten in China für ausländische Investoren
immer interessanter und eröffnen mit Blick auf eine
mögliche spätere Börsennotierung in China oder im
Ausland ein reizvolles Finanzierungsinstrument. Zwar
waren die typischen Fallgruppen in der Praxis bis-
her eher die Umwandlung einer EJV-GmbH in eine
AG49 bzw. der Erwerb einer chinesischen AG durch ein
ausländisches Unternehmen. Jedoch eröffnet das chine-
sische Recht – insbes. mit Blick auf § 17 GAI und § 18
GAI-DV – ausländischen Investoren ausdrücklich auch
die Möglichkeit der Neugründung einer AG. Die zuvor
erlassenen Sonderregelungen der „Vorübergehenden
Bestimmungen zur Gründung von ausländisch inves-
tierten Aktiengesellschaften“50 sind seit 1. Januar 2020
nicht mehr in Kraft, sodass insofern eine Gleichstellung
mit inländischen AGen festzustellen ist.

c. Partnerschaftsunternehmen

Möglich ist auch die Gründung eines Partnerschafts-
unternehmens. Hier bietet das einschlägige Partner-
schaftsunternehmensgesetz die Wahl zwischen ei-
nem gewöhnlichen Partnerschaftsunternehmen51 (ver-
gleichbar mit einer deutschen OHG), einem Part-
nerschaftsunternehmen besonderer Art52 (vergleichbar
mit der deutschen Partnerschaft) sowie einem Part-
nerschaftsunternehmen mit beschränkter Haftung53

(vergleichbar mit einer deutschen KG) an. Bereits seit
2010 können ausländische Unternehmen oder auslän-
dische natürliche Personen geschäftliche Aktivitäten

45 Vgl. § 3 Abs. 1 Gesellschaftsgesetz.
46 § 4 Abs. 1 EJV-Gesetz.
47 Vgl. § 8 WFOE-Gesetz sowie § 2 Abs. 2 CJV-Gesetz.
48 股份有限公司.
49 Siehe § 95 Gesellschaftsgesetz und § 8 Abs. 2 der Maßnahmen zur
ersten öffentlichen Aktienausgabe und zum Börsengang (首次公开发
行股票并上市管理办法) vom 10.7.2020, chinesisch-englisch abrufbar
unter <lawinfochina.com> [北大法律英文网]/<pkulaw.cn> [北大法
宝], Indexnummer CLI.4.343967.
50 商务部关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定 vom
25.10.2018, chinesisch-englisch abrufbar unter <lawinfochina.com>
[北大法律英文网]/<pkulaw.cn> [北大法宝], Indexnummer CLI.
4.317671.
51 普通合伙企业.
52 普通合伙企业.
53 有限合伙企业.

in Form eines Partnerschaftsunternehmens durchfüh-
ren.54 Diese Maßnahmen finden ihre Rechtsgrundlage
in § 108 Partnerschaftsunternehmensgesetz, behalten
also wohl vorerst trotz des latenten Widerspruchs zum
Grundsatz der Inländerbehandlung des GAI noch ihre
Geltung. Als Vehikel ohne eigene Rechtspersönlich-
keit wird ein Partnerschaftsunternehmen vor allem
für diejenigen Unternehmen in Betracht kommen, die
sich nach alter Rechtslage in einem CJV zusammenge-
schlossen hatten.

d. Repräsentanz

Der Vollständigkeit halber soll hier noch kurz die Mög-
lichkeit der Errichtung einer Repräsentanz55 in China
erwähnt werden. Diese häufige Form des „Erstkon-
takts“ mit dem chinesischen Markt in Gestalt einer
ständigen Vertretung vor Ort erfreut sich in verschie-
denen Sektoren nach wie vor einiger Beliebtheit und
wurde durch die Reform des Rechts ausländischer In-
vestitionen nicht berührt. Die nicht mit eigener Rechts-
persönlichkeit ausgestattete Repräsentanz hat wegen
des verhältnismäßig geringen Gründungs- und Ver-
waltungsaufwands gerade auch in den Branchen Be-
deutung, die im Zuge der Kürzung der Negativlisten
noch nicht entsprechend liberalisiert wurden.56 Ob-
schon die Repräsentanz auf nichtoperative, das auslän-
dische Mutterunternehmen unterstützende Tätigkeiten
beschränkt ist, können dadurch beträchtliche Vortei-
le im Vergleich zu einer Koordinierung ausschließlich
aus dem Ausland geschaffen werden, wie beispielswei-
se der Aufbau von geschäftlichen Netzwerken, Analyse
des Marktes oder gezieltes Marketing.

3. Gründungsvoraussetzungen und Verfahren

a. Materiell-rechtliche Voraussetzungen

In diesem Abschnitt soll keine vertiefte Darstellung
der einzelnen materiell-rechtlichen Voraussetzungen
der Gründung von GmbH, AG und Partnerschaft er-
folgen, sondern das Hauptaugenmerk auf die wesentli-
chen rechtsformübergreifenden Unterschiede zur alten
Rechtslage gerichtet werden. Zweckmäßigerweise wer-
den zudem viele der Änderungen bei Betrachtung der
Reorganisation bestehender Unternehmen (siehe unten
III.) behandelt, da sich dort die direkte Gegenüber-
stellung von alter und neuer Rechtslage besonders
anbietet.

Zunächst ist festzuhalten, dass ausschließlich FIE
nach wie vor den Restriktionen der Negativlisten unter-

54 Maßnahmen zur Verwaltung der Gründung von Partnerschafts-
unternehmen auf chinesischem Staatsgebiet durch ausländische Un-
ternehmen oder Individuen (外国企业或者个人在中国境内设立合伙
企业管理办法) vom 25.11.2009, chinesisch-deutsch in: ZChinR 2010,
S. 73 ff.
55 常驻代表机构; Administrative Regulations on the Registrati-
on of Permanent Representative Organizations of Foreign Enter-
prises (外国企业常驻代表机构登记管理条例) vom 18.9.2018,
chinesisch-englisch abrufbar unter <lawinfochina.com> [北大法律
英文网]/<pkulaw.cn> [北大法宝], Indexnummer CLI.2.322431.
56 Wie etwa in der Tabakindustrie, dem Postwesen, der Internetme-
dienindustrie oder der Rechtsberatung.
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liegen (siehe oben). Folglich ist zwingend erforderlich,
dass der beabsichtigte Geschäftsgegenstand nicht in
die Kategorie „verboten“ fällt und das Unternehmen
ggf. die Voraussetzungen der „beschränkten“ Bran-
chen erfüllt. Dabei muss jedoch erwähnt werden, dass
die in den Listen genannten Bereiche stetig reduziert
wurden. Zuletzt am 24. Juni 2020 wurde eine aktua-
lisierte Fassung der Negativliste veröffentlicht.57 Die
Zahl der verbotenen oder beschränkten Branchen ist
in dieser neuesten Fassung von 40 auf 33 gesunken.58

In diesem Zusammenhang ist interessant, dass seit der
letzten Reform auf Antrag der Staatsrat die Befugnis
hat, auf Einzelfallbasis bestimmte Investitionen von
den Verboten und Beschränkungen der Negativliste zu
befreien.59

Das Oberste Volksgericht hat sich in seiner GAI-
Interpretation mit einigen Auslegungsfragen zum GAI
beschäftigt, darunter auch mit der Frage der zivilrecht-
lichen Wirksamkeit bestimmter Investitionsverträge.
Macht eine Partei gerichtlich die Unwirksamkeit ei-
nes solchen Vertrags wegen fehlender Genehmigung
oder Registrierung geltend, so gibt das Gericht dem
nicht statt, wenn es sich um ein nicht in der Negativ-
liste aufgeführtes Geschäftsfeld handelt.60 Umgekehrt
erklärt das Gericht den Investitionsvertrag für unwirk-
sam, wenn die Investition in eine kraft Negativliste
verbotene Branche fällt.61 Wird in einen laut Negativlis-
te beschränkten Bereich investiert, so ist auch in diesem
Fall die Unwirksamkeit des Investitionsvertrags festzu-
stellen, sollte nicht der ausländische Investor vor dem
Urteil die Voraussetzungen der jeweiligen Beschrän-
kung nachträglich erfüllen.62

Mit Aufhebung der FIE-Gesetze fallen außerdem
zahlreiche Barrieren, die das Gesellschaftsgesetz bzw.
das Partnerschaftsgesetz nicht vorsehen. In Zukunft
bestehen grundsätzlich63 keine Mindestkapitalanfor-
derungen mehr. Das Unternehmen muss lediglich über
ausreichend finanzielle Mittel für den beabsichtigten
Geschäftsbetrieb verfügen und das registrierte Kapi-
tal gemäß den Vorgaben in der Gesellschaftssatzung
einzahlen.64 Das starre Verhältnis von registriertem
Kapital und Gesamtinvestition für FIEs65 wird nach

57 <https://www.europeanchamber.com.cn/en/press-
releases/3253/stance_on_the_updated_negative_list_for_foreign_
investment> (abgerufen am 11.1.2021).
58 <https://static.europeanchamber.com.cn/upload/medianews/
attachments/Comparison_of_Special_Administrative_Measures_
for_the_Access_of_Foreign_Investment_Negative_List_2019_2020_
Version_Comparison_[87].pdf> (abgerufen am 11.1.2021).
59 Ziffer 5 der Anmerkungen zur Negativliste (Version 2020).
60 § 2 GAI-Interpretation.
61 § 3 GAI-Interpretation.
62 § 4 GAI-Interpretation.
63 Ausnahmen bestehen in wenigen speziellen Bereichen wie etwa
bei Finanzdienstleistern.
64 §§ 26 – 28 Gesellschaftsgesetz.
65 Interim Provisions of the State Administration for Industry and
Commerce on the Ratio of the Registered Capital to the Total In-
vestment of a Sino-Foreign Equity Joint Venture Enterprise (国家
工商行政管理局关于中外合资经营企业注册资本与投资总额比
例的暂行规定) vom 17.2.1987, chinesisch-englisch abrufbar unter
<lawinfochina.com> [北大法律英文网]/<pkulaw.cn> [北大法宝],
Indexnummer CLI.4.3200.

neuem Recht ebenso gelockert wie die enumerative Be-
schränkung der tauglichen Einlagen für ausländische
Investoren. Nach alter Rechtslage bestanden insofern
teils erhebliche Einschränkungen.66

b. Gründungsverfahren

Der Gleichbehandlungs- bzw. Inländerbehandlungs-
grundsatz des GAI hat neben der materiell-rechtlichen
Komponente auch prozessuale Auswirkungen. Nach
den FIE-Gesetzen unterlagen bis 2016 alle Gesell-
schaftsverträge der Unternehmen mit ausländischer
Beteiligung einer staatlichen Genehmigung. Ein sol-
ches Erfordernis fehlte für inländische Investitionen.
Nach dem GAI ist eine solche Genehmigung bei aus-
ländischen Investitionen nun grundsätzlich nicht mehr
erforderlich, sofern das Projekt nicht unter die Negativ-
liste fällt.

Für die eigentliche Unternehmensregistrierung ist
die Marktregulierungsbehörde SAMR zuständig,67 die
insofern die Kompetenzen des früheren Industrie- und
Handelsverwaltungsamts SAIC übernommen hat. Die-
se führt das Unternehmensregister, stellt die Unterneh-
menslizenzen aus und übernimmt die Registrierung
aller registerpflichtigen Änderungen bei den Unterneh-
men.

Auch Inhalt und Umfang der Antragsunterlagen für
die Gründung haben eine Änderung erfahren. Wird
ein Equity Joint Venture zwischen einem ausländischen
Investor und einem chinesischen Partner gegründet,
so muss der Joint-Venture-Vertrag den Behörden nicht
mehr zur Prüfung und Genehmigung eingereicht wer-
den, sofern das Projekt nicht auf der Negativliste
auftaucht. Anders gestaltet sich die Situation beim Er-
werb von Anteilen an inländischen Unternehmen. Hier
muss, wie aus der Praxis bekannt, der Anteilskaufver-
trag unverändert bei den Registerbehörden eingereicht
werden.

Dem Abbau vorgelagerter Genehmigungsanforde-
rungen steht allerdings im Gegenzug eine Zunah-
me der nachgelagerten Berichtspflichten für auslän-
disch investierte Unternehmen gegenüber. Bestimmte
Grunddaten und regelmäßige sowie anlassbedingte
Aktualisierungen sind an das Online-System der Han-
delsbehörden und das sog. Enterprise Credit Informa-
tion Publicity System68 zu melden. Dazu zählen ne-
ben Gründungsberichten auch laufende Berichte über
gesellschaftsrechtliche Änderungen, Löschungen und
Jahresberichte.69 Dieses Berichtssystem für ausländisch
investierte Unternehmen ist im Gesamtkontext des
Publikationssystems für unternehmensbezogene Kre-
ditinformationen zu sehen. Dieses ist ein seit 2014

66 Siehe nur die Anforderungen gemäß §§ 24–26 der Ausführungs-
bestimmungen zum EJV-Gesetz (中华人民共和国中外合资经营企业
法实施条例) vom 20.9.1983 in der Fassung vom 2.3.2019 („EJV-AB“),
chinesisch-englisch abrufbar unter <lawinfochina.com> [北大法律英
文网]/<pkulaw.cn> [北大法宝], Indexnummer CLI.2.330888.
67 § 37 GAI-DV.
68 <http://www.gsxt.gov.cn/index.html> (abgerufen am
11.1.2021).
69 § 8 Berichtsmaßnahmen.
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eingeführtes Online-System70, in dem verschiedene
Verwaltungsbehörden Basisdaten zu allen Unterneh-
men in China miteinander und mit der Öffentlichkeit
teilen. Neben den Basisdaten werden hier auch für
Compliance relevante Sachverhalte wie z. B. Unter-
suchungen und Verwaltungssanktionen verzeichnet.
Durch die Zugriffsmöglichkeit sämtlicher relevanter
Behörden auf das System können FIEs einen Teil des-
jenigen Verwaltungsaufwands einsparen, der vormals
für die Einreichung laufender Berichte bei unterschied-
lichen Behörden entstand. Unternehmen sind aber
verpflichtet, hierfür wahre, akkurate und vollständige
Angaben zu machen.71 Sollten falsche bzw. unzurei-
chende Angaben gemacht und nach Aufforderung der
zuständigen Behörde nicht rechtzeitig berichtigt wer-
den, so droht ein Bußgeld von 100.000 bis 500.000
RMB.72

4. Kriterien für die Entscheidung zwischen den
Optionen

Welche Rechtsform sich letztlich als geeignet anbietet
und wie diese im Einzelfall ausgestaltet werden sollte,
hängt naturgemäß von verschiedenen Faktoren ab.

Im Rahmen der grundsätzlichen Entscheidung zum
„Ob“ einer Investition in China darf der „Katalog
für ausländische Investitionen in geförderten Indus-
trien“73 nicht außer Acht gelassen werden. Diese als
Gegenpol zu den Negativlisten zu verstehende, eben-
falls der Umsetzung des GAI dienende Liste wurde
zuletzt am 27. Dezember 2020 überarbeitet und trat
in dieser Form am 27. Januar 2021 in Kraft.74 Der Ka-
talog spiegelt die wesentlichen wirtschaftspolitischen
Ziele Chinas wider. In den nun insgesamt 471 ge-
förderten Industrien versucht der chinesische Staat
durch verschiedene Anreize wie Steuervergünstigun-
gen oder Vorzugsbehandlung bei Erwerb von Land-
nutzungsrechten ausländische Investoren anzulocken.
Besonderer Fokus wird dabei auf die drei Kernbereiche
Hightech-Produktion (v. a. Automobil, Internet- und
Kommunikationstechnologie, Elektroindustrie), pro-
duktionsbezogene Dienstleistungen (z. B. Logistik, Au-
tomatisierung, Finanzdienstleistungen) sowie Investi-
tionen in Zentral-, West- und Nordostchina gelegt.

Mit Blick auf die Wahl der konkreten Rechtsform ist
und bleibt die GmbH wohl das mit Abstand am häu-
figsten gewählte Gesellschaftsmodell für inländische
wie ausländische Investoren. Das liegt nicht zuletzt
an deren rechtlicher Verselbstständigung und der von
ihren Eigentümern getrennten Haftungsmasse. Die Re-
gistrierung einer GmbH stellt sich im Vergleich zur AG

70 Rechtsgrundlage sind die Interim Regulations on the Disclosure
of Enterprise Information (企业信息公示暂行条例) vom 7.8.2014,
chinesisch-englisch abrufbar unter <lawinfochina.com> [北大法律
英文网]/<pkulaw.cn> [北大法宝], Indexnummer CLI.2.231857.
71 § 39 Abs. 2 GAI-DV.
72 § 37 GAI.
73 鼓励外商投资产业目录, chinesisch-englisch abrufbar unter
<lawinfochina.com> [北大法律英文网]/<pkulaw.cn> [北大法宝],
Indexnummer CLI.4.349460.
74 <https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/fzggwl/202012/
t20201228_1260594.html> (abgerufen am 11.1.2021).

in verfahrensrechtlicher Hinsicht als relativ unkom-
pliziert dar und auch die Compliance-Anforderungen
werfen im Vergleich zur AG weniger Probleme auf. Ein
Ausstieg aus dem Unternehmen ist durch bloße An-
teilsübertragung (ggf. mit Zustimmung einer einfachen
Mehrheit der Gesellschafter75) möglich.

Auch wenn die Neugründung einer AG durch aus-
ländische Investoren bisher eine praktisch eher un-
tergeordnete Rolle gespielt hat, sollen deren Vorzüge
gleichwohl kurz angerissen werden. Dies gilt vor al-
lem deswegen, weil für ausländisch investierte AGen
seit 1. Januar 2020 nicht mehr die strengeren Regelun-
gen vom 25. Oktober 201876 maßgeblich sind. Die AG
stellt das einzige Investitionsvehikel dar, das ausländi-
schen Investoren in China eine Notierung an einer der
beiden Aktienbörsen Shanghai oder Shenzhen ermög-
licht. Die Haftung der Gesellschafter ist auf von diesen
gezeichnete Aktien beschränkt. Eine Übertragung der
von den Gründern gehaltenen Aktien ist innerhalb ei-
nes Jahres ab dem Tag der Gründung bzw. dem Tag
der Börsennotierung unzulässig.77 Dividenden können
kraft entsprechender Satzungsregelung auch abwei-
chend von Aktienanteilen ausgeschüttet werden.78 Al-
lerdings gelten für die AG eine Vielzahl umfangreicher
Berichts-, Informations- und Offenbarungspflichten.
Börsennotierte Gesellschaften unterliegen der Überwa-
chung durch die chinesische Börsenaufsicht.

Ein ausländisch investiertes Partnerschaftsunterneh-
men (Foreign-invested partnership enterprise, „FIPE“) hat
den Vorzug eines im Vergleich zur GmbH oder AG zü-
gigen Gründungsprozesses ohne jegliche Mindestkapi-
talanforderungen. Dem steht jedoch das grundsätzli-
che Risiko einer unbeschränkten Haftung der Partner
gegenüber, sollte das Vermögen der Partnerschaft nicht
zur Befriedigung der Gläubiger ausreichen.79 Ferner
kann gemäß Ziff. 4 Satz 2 der Anmerkungen zur Ne-
gativliste (Version 2020) ein FIPE nicht in Bereichen
errichtet werden, in denen bestimmte Anforderun-
gen an Beteiligungsverhältnisse bestehen. Eine Beteili-
gung von Ausländern als Partner an einer chinesischen
Rechtsanwaltskanzlei ist nach wie vor verboten.80

III. Reorganisation bestehender Unternehmen

1. Rechtsgrundlagen und Zeitrahmen

Ausländisch investierte Unternehmen, die sich vor dem
1. Januar 2020 in China gegründet haben, können
vorerst ihre alte Rechtsform und Gesellschaftsstruk-
tur beibehalten (§ 42 Abs. 2 Satz 1 GAI, § 44 Abs. 1
Satz 2 GAI-DV). Allerdings müssen bis zum 1.1.2025
alle nötigen Änderungen zur Anpassung an das neue
System abgeschlossen sein (§ 42 Satz 3, 4 GAI, § 44
Abs. 1 GAI-DV). Sollte dies nicht geschehen, droht § 44
Abs. 2 GAI-DV mit der bislang einzigen Sanktion, dass

75 § 71 Abs. 1 Satz 2 Gesellschaftsgesetz.
76 Siehe Fn. 50.
77 § 141 Abs. 1 Satz 1, 2 Gesellschaftsgesetz.
78 § 166 Abs. 4 Gesellschaftsgesetz.
79 § 39 Partnerschaftsunternehmensgesetz.
80 Nr. 18 der Negativliste (Version 2020).
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zukünftige Anträge auf gesellschaftsrechtliche Ände-
rungen von der SAMR nicht mehr bearbeitet werden
und die mangelnde Anpassung durch das entspre-
chende Unternehmen öffentlich gemacht wird. Durch
diese verhältnismäßig milde Rechtsfolge wird die Exis-
tenz bestehender FIEs nicht gefährdet und sie können
weiterhin ihren Geschäften im registrierten Umfang in
Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen nachge-
hen.

In China existiert bis dato kein besonderes Gesetz zur
Umwandlung von Gesellschaften. Im Gesellschaftsge-
setz adressieren lediglich §§ 9 und 95 den Wechsel von
einer GmbH in eine AG und andersherum, ohne da-
bei jedoch detaillierte Vorgaben in materiell-rechtlicher
oder prozessualer Hinsicht aufzustellen. Zieht man die
tatsächlichen Verhältnisse in Betracht, so handelt es
sich bei der Umwandlung von EJV, CJV und WFOE
in eine der Formen nach dem Gesellschafts- bzw.
Partnerschaftsunternehmensgesetz streng genommen
nicht um eine Änderung der Rechtsform, sondern le-
diglich um eine Anpassung der internen Organisation
sowie entsprechender Verträge und anderer relevanter
Dokumente.

Für die praktische Durchführung der Anpassung
stellen sich jedoch noch zahlreiche Fragen, die die
bisher erlassenen Vorschriften nur unzureichend be-
antworten.

Im Folgenden soll ein Überblick darüber gegeben
werden, wie sich die neue Rechtslage für bestehende
FIEs auswirkt81 und welche Maßnahmen auf Grundla-
ge der bisher erlassenen Normen vorgenommen wer-
den müssen. Dies soll exemplarisch am Beispiel von
Joint Ventures gezeigt werden, da dort die Änderungen
am deutlichsten zu spüren sind und WFOEs tatsächlich
seit einiger Zeit bereits in vielerlei Hinsicht dem vom
Gesellschaftsgesetz vorgeschriebenen Regime entspre-
chen. Wegen der überragenden praktischen Bedeutung
wird zudem der Blick ausschließlich auf das Gesell-
schaftsgesetz gelenkt, was jedoch nicht bedeuten soll,
dass ein Partnerschaftsunternehmen keine realistische
Option für ausländisch investierte Unternehmen dar-
stellt.

2. Organisationsrechtliche Änderungen

Entscheidungsorgane in ausländisch investierten
Unternehmen und deren Entscheidungskompetenzen
sind durch das GAI umgestaltet worden. Die folgende
Tabelle liefert eine Gegenüberstellung der wesentli-
chen Unterschiede in der Organstruktur nach alter
und neuer Rechtslage:

81 Vgl. den gesetzlichen Regelfall einer Gesellschaft mit beschränk-
ter Haftung für WFOEs nach § 18 der Ausführlichen Durchführungs-
vorschriften zum Gesetz über ausländisch kapitalisierte Unterneh-
men (中华人民共和国外资企业法实施细则), erlassen am 19.2.2014,
in Kraft getreten am 1.3.2014, außer Kraft getreten am 1.1.2020,
chinesisch-englisch abrufbar unter <lawinfochina.com> [北大法律
英文网]/<pkulaw.cn> [北大法宝], Indexnummer CLI.2.248922.

Nach dem
EJV-Gesetz

Nach dem
CJV-Gesetz

Nach dem
Gesellschafts-
gesetz

Höchstes wil-
lensbildendes
Organ

Vorstand
(Board of
Directors)

Vorstand oder
Joint-Manage-
ment-Komitee

Gesellschafter-
versammlung

Rechte und
Pflichten des
höchsten Organs

entscheidet
über alle
grundlegenden
Fragen, wie
Satzungsände-
rung, Erhöhung
und Herab-
setzung des
Stammkapitals,
Verschmelzung,
Auflösung usw.

entscheidet
über alle
grundlegenden
Fragen, wie
Satzungsände-
rung, Erhöhung
und Herab-
setzung des
Stammkapitals,
Fusion, Auflö-
sung usw.

Rechte und
Pflichten
spezifischer
geregelt als in
dem EJV-/
CJV-Gesetz

Abstimmungs-
regeln

einstimmige
Zustimmung
der anwesen-
den Mitglieder
für die grund-
legenden
Fragen und
satzungsmäßig
bestimmten An-
gelegenheiten

einstimmige
Zustimmung
der anwesen-
den Mitglieder
oder der Mit-
glieder des
Joint-Manage-
ment-Komitees

Entscheidung
mit Stimmen
von ²⁄³ der
Anteilsinhaber

Anzahl der
Direktoren

≥ 3 Mitglieder ≥ 3 Mitglieder
oder Mitglieder
des Joint-
Management-
Komitees

3–13 Vorstands-
mitglieder (bei
kleinen Gesell-
schaften ein
geschäftsfüh-
render Direktor
und kein
Vorstand)

Beschlussfähig-
keit

≥ ²⁄³ der
Mitglieder

≥ ²⁄³ der Mit-
glieder oder
Mitglieder des
Joint-Manage-
ment-Komitees

kann von den
Gesellschaftern
im Gesell-
schaftsvertrag
vereinbart
werden

Amtszeit der
Direktoren

4 Jahre nicht länger als
3 Jahre

nicht länger als
3 Jahre

Gesetzlicher
Vertreter

Vorsitzender
des Vorstands

Vorsitzender
des Vorstands
oder Direktor
des Manage-
ment-Komitees

Vorsitzender
des Vorstands,
Exekutivdirek-
tor oder der
Geschäfts-
führer

Die hierdurch bereits sehr deutlich hervortretenden
Unterschiede können anhand eines typischen Equity
Joint Venture am besten illustriert werden:

a. Rechtslage nach dem EJV-Gesetz

In den vor 2020 gegründeten EJVs war der Verwal-
tungsrat das oberste Satzungsorgan.82 Die Direktoren
für den Verwaltungsrat wurden durch Verhandlun-
gen der Joint-Venture-Partner unter Beachtung ihrer
Anteilsverhältnisse bestimmt.83 Bei einer hälftigen Ver-
teilung der Gesellschaftsanteile wurde typischerweise
ein paritätisch besetzter Vorstand mit insgesamt vier
Direktoren eingesetzt. Als Vorsitzender des Vorstands
wurde im Regelfall einer der Direktoren benannt, dem
die Satzung gewöhnlich auch die Funktion als gesetzli-
cher Vertreter der Gesellschaft zuwies.84

Satzungsmäßig wurden diejenigen Angelegenheiten
aufgelistet, die ausschließlich der Vorstand entschei-
den darf. Dabei sah das Gesetz vor, dass nachstehende

82 § 30 EJV-AB.
83 § 31 Satz 2 EJV-AB.
84 § 34 Satz 1 EJV-AB.
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Angelegenheiten einen einstimmigen Beschluss des
Vorstands erfordern:

– Satzungsänderungen

– Kapitalerhöhungen

– Verschmelzungen mit anderen Rechtsträgern

– Auflösung der Gesellschaft85

Für sonstige Angelegenheiten genügte eine einfa-
che Stimmenmehrheit, sofern die Satzung im Einzelfall
nicht weitere Angelegenheiten dem Erfordernis der
einstimmigen Beschlussfassung unterwarf. Außerhalb
der einstimmig zu beschließenden Fragen konnten die
Gesellschafter die relevanten Quoren frei bestimmen.

Aus der paritätischen Besetzung des Vorstands
konnten sich verschiedene praktische Probleme erge-
ben. Bei Auswahlentscheidungen mit mehreren Al-
ternativen (z. B. Besetzung einer bestimmten Manage-
mentposition) konnte eine Pattsituation entstehen,
wenn weder die Kandidaten der chinesischen noch die
der ausländischen Partei eine einfache Mehrheit fanden
und deshalb gar keine Neubesetzung möglich war. Bei
Alternativentscheidungen kam es dagegen schlicht zur
Ablehnung des Antrags, wenn sich bei einer mit ein-
facher Mehrheit zu entscheidenden Frage die Stimmen
der ausländischen und der chinesischen Seite konträr
gegenüberstanden.86 Dies konnte dazu führen, dass
notgedrungen der Status quo fortgeführt werden muss-
te. Ein Weg zur Vermeidung solcher Konflikte bestand
darin, dem Vorsitzenden einen Stichentscheid zu ge-
währen.

War der Vorstand nicht paritätisch besetzt, führ-
te dies dann zu Komplikationen, wenn das Gesetz
oder die Satzung für bestimmte Fragen Einstimmigkeit
vorschrieb. Zum Beispiel konnte ein Mehrheitsgesell-
schafter, der 80 % der Anteile am registrierten Kapital
hielt und vier Direktoren in einem fünfköpfigen Vor-
stand stellte, durch den alleinigen Direktor der anderen
Partei und dessen Vetorecht blockiert werden.

In den meisten EJVs wurde zudem eine Geschäfts-
führung bestellt, die aus einem alleinigen Geschäfts-
führer oder einem Geschäftsführer und einem oder
mehreren stellvertretenden Geschäftsführern (Depu-
ty General Manager) bestand.87 In Joint-Venture-
Verhandlungen war es gang und gäbe, ein Gleich-
gewicht bei der Besetzung der Positionen anzustre-
ben. Stellte die chinesische Seite den Vorsitzenden
des Vorstands, so verlangte die ausländische Seite die
Geschäftsführerposition, worauf die chinesische Seite
dann im Gegenzug einen eigenen Deputy General Ma-
nager vorschlagen wollte.

In den Aufgabenbereich der Geschäftsführung fiel
die Führung der täglichen Geschäfte.88 Diese war je-

85 § 33 Abs. 1 Nr. 1–4 EJV-AB.
86 Vgl. hierzu auch Vivienne Bath, The Company Law and Foreign
Investment Enterprises in the PRC – Parallel systems of Chinese-
Foreign Regulation, University of New South Wales Law Journal,
Volume 30 (3), 2007, S. 774 ff. (782).
87 § 35 EJV-AB.
88 § 36 Satz 1 EJV-AB.

doch an in der Satzung festgelegte Zuständigkeiten
des Vorstands beschränkt und musste daher im Vor-
feld bestimmter Entscheidungen dessen Zustimmung
einholen. Ferner bestand eine Trennung zwischen Ge-
schäftsführungsbefugnis und gesetzlicher Vertretung,
was nicht selten zur Folge hatte, dass der Firmenstem-
pel im Büro des Vorstandsvorsitzenden verwahrt wur-
de und der Geschäftsführer dort einen Antrag auf
dessen Verwendung stellen musste. Dass dieses Vor-
gehen in hohem Maße ineffizient war und dadurch zu
einer Verkomplizierung des operativen Geschäfts führ-
te, liegt auf der Hand.

b. Rechtslage nach dem Gesellschaftsgesetz

Das höchste Organ bei ab dem 1. Januar 2020 ge-
gründeten EJVs ist nunmehr die Gesellschafterver-
sammlung.89 Sofern diese noch nicht eingesetzt wurde,
muss dies durch Satzungsänderung geschehen. Die-
se setzt sich aus der Gesamtheit aller Gesellschafter
zusammen90 und entscheidet über diejenigen Grund-
satzangelegenheiten, die zuvor in die Kompetenz des
Vorstands fielen.91 Dafür ist nun ein Beschluss mit einer
²⁄³-Mehrheit der in der Gesellschafterversammlung ver-
tretenen Stimmrechte erforderlich.92 Dem Vorstand ob-
liegt es, Vorlagen für die zur Entscheidung stehenden
Grundsatzangelegenheiten zu entwerfen.93 Die Einbe-
rufung der Gesellschafterversammlung erfolgt durch
den Vorstands vorsitzenden.94

Es ist nicht zu übersehen, dass die erwähnte ²⁄³-
Mehrheit einem Mehrheitsgesellschafter mit mindes-
tens 67 % der Stimmen ein Kontrollrecht verschafft,
was in einem EJV nach altem Recht nicht möglich
war. Ein Minderheitsgesellschafter wird daher alles
daransetzen, bei den Verhandlungen zur Gesellschafts-
satzung besondere Schutzmechanismen aufzunehmen,
wie z. B. die Vereinbarung einer höheren qualifizier-
ten Mehrheit für bestimmte Angelegenheiten. Zwar
enthält § 43 Satz 1 Gesellschaftsgesetz eine Öffnungs-
klausel, wonach das Beratungs- und Abstimmungsver-
fahren der Gesellschafterversammlung in der Satzung
oder anderen internen Regelungen festgelegt werden
kann. Und obwohl Gerichte vereinzelt die Zulässigkeit
der Vereinbarung qualifizierter Mehrheiten über der ²⁄³-
Schwelle bestätigt haben,95 muss dieser Problemkreis
noch weiter durch entsprechende Vorschriften bzw. ge-
richtliche Auslegungen geklärt werden.

Als Gesellschaftsorgan steht der Vorstand unterhalb
der Gesellschafterversammlung96 und verfügt im Ver-
gleich zur alten Rechtslage über eingeschränkte Kom-
petenzen.97 In der Gesellschaft kann ein Management

89 § 36 Satz 2 Gesellschaftsgesetz.
90 § 36 Satz 1 Gesellschaftsgesetz.
91 § 37 Abs. 1 Nr. 7, 9 und 11 Gesellschaftsgesetz.
92 § 43 Abs. 2 Gesellschaftsgesetz.
93 Vgl. § 46 Nr. 1, 6 und 7 Gesellschaftsgesetz.
94 § 40 Abs. 1 Satz 2 Gesellschaftsgesetz.
95 Vgl. etwa das Urteil des Shanghaier Gerichts der Mittelstufe Nr. 2
vom 18. Oktober 2012, Aktenzeichen (2012) Hu Er Zhong Min Si
(Shang) Zhong Zi Nr. 896 [(2012)沪二中民四（商）终字第 896号].
96 § 44 Gesellschaftsgesetz.
97 § 46 Nr. 1–11 Gesellschaftsgesetz.
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eingerichtet werden,98 bei dessen genauerer Ausge-
staltung die Gesellschafter Gestaltungsfreiheit haben.99

Der Vorstand ernennt und entlässt die Manager,100 wel-
che diesem gegenüber verantwortlich sind.101 Zu den
Hauptaufgaben des Managements zählen die Leitung
der Produktion und Operation der Gesellschaft sowie
die Ausführung von Beschlüssen des Vorstands.102 Au-
ßerdem trägt das Management die Verantwortung für
diejenigen Mitarbeiter, die nicht vom Vorstand einge-
stellt und entlassen werden.103

In kleinen Gesellschaften oder Gesellschaften mit
einer relativ kleinen Zahl an Gesellschaftern kann an-
stelle eines Vorstands, der mindestens drei Mitglieder
haben muss, auch ein Exekutivdirektor eingesetzt wer-
den.104 In der Praxis findet dies oft bei WFOEs mit
nur einem ausländischen Gesellschafter statt. Dem Exe-
kutivdirektor kommen in diesem Fall die Befugnisse
des Vorstands zu. Zur Vereinfachung der internen
Entscheidungsstrukturen kann der Exekutivdirektor
außerdem gleichzeitig zum Geschäftsführer ernannt
werden.105

In jeder GmbH muss zudem ein Aufsichtsrat gebildet
werden, der – ähnlich der Fallgestaltung eines einzigen
Exekutivdirektors – bei kleinerem Geschäftsumfang
oder einer geringen Zahl von Gesellschaftern auf einen
einzelnen Aufsichtsführer reduziert werden kann.106

Der Aufsichtsrat bzw. Aufsichtsführer wird von der
Gesellschafterversammlung ernannt, sofern er nicht
zugleich die Funktion des Arbeitnehmervertreters aus-
übt.107 Der Aufsichtsrat ist für die Überwachung der
Rechtmäßigkeit der Tätigkeit der Gesellschaft108 sowie
ihrer anderen Organe und finanziellen Angelegen-
heiten109 zuständig. Der Aufsichtsrat hat das Recht,
bei Verletzungen von Gesetzen, Verordnungen oder
der Gesellschaftssatzung durch einen Exekutivdirektor
oder einen führenden Manager Klage bei Gericht zu
erheben.110 Direktoren oder Manager der Gesellschaft
dürfen schließlich nicht gleichzeitig Aufsichtsführer
sein.111

3. Finanzierung der Gesellschaft

a. Kapitaleinlagen

Wie weiter oben bereits erwähnt, ist die Struktur und
Einbringungsfrist der Kapitaleinlagen nach dem GAI
in Verbindung mit dem Gesellschaftsgesetz wesentlich

98 § 49 Gesellschaftsgesetz.
99 Der chinesische Wortlaut des § 49 Satz 1 Gesellschaftsgesetz lässt
grammatikalisch offen, ob es sich um einen oder mehrere Manager
handelt.
100 § 49 Satz 1 Gesellschaftsgesetz.
101 § 49 Satz 2 Gesellschaftsgesetz.
102 § 49 Nr. 1 Gesellschaftsgesetz.
103 § 49 Nr. 7 Gesellschaftsgesetz.
104 § 50 Satz 1 Gesellschaftsgesetz.
105 § 50 Satz 2 Gesellschaftsgesetz.
106 § 51 Abs. 1 Satz 2 Gesellschaftsgesetz.
107 § 51 Abs. 2 Gesellschaftsgesetz.
108 § 53 Nr. 2 Gesellschaftsgesetz.
109 § 53 Nr. 1 Gesellschaftsgesetz.
110 § 53 Abs. 6 i. V. m. § 151 Gesellschaftsgesetz.
111 § 51 Abs. 4 Gesellschaftsgesetz.

flexibler als nach der alten Rechtslage. Nach dem Ge-
sellschaftsgesetz können grundsätzlich neben Bareinla-
gen alle Sacheinlagen mit gewerblichen Schutzrechten,
Landnutzungsrechten oder anderen Vermögenswerten
vereinbart werden, deren Wert in Währung festgestellt
werden kann und die nach dem Recht übertragen wer-
den können.112 Der früher bestehende numerus clausus
der tauglichen Einlageklassen sowie bestimmte Ober-
grenzen für den Anteil immaterieller Einlagen besteht
nun nicht mehr. Zu der in § 27 Abs. 2 Satz 1 Gesell-
schaftsgesetz genannten Bewertung der Einlagen ist
klarzustellen, dass darunter nicht die vormals zwin-
gend vorgeschriebene Einreichung von Bewertungsbe-
richten (asset appraisals) bei der Registrierung gemeint
ist. Insofern können die Gesellschafter Zeit und Kosten
sparen.

Nach dem Gesellschaftsgesetz selbst bestehen kei-
ne Fristen für die Einbringung des Kapitals durch die
Gesellschafter, sodass die Festsetzung sehr langer Ein-
bringungsfristen vereinbart werden kann. Nach alter
Rechtslage galt eine Obergrenze von zwei Jahren, wo-
bei im Falle der Einzahlung in Raten die erste Rate
mindestens 20 % betragen musste.113

b. Fremdfinanzierung

Bei der Darlehensfinanzierung eines FIE gibt es eben-
falls tendenziell eine größere Flexibilität, die ihre
Rechtsgrundlage aber in anderen Vorschriften findet.

Ausländisch investierte Unternehmen müssen seit
Jahrzehnten besondere Eigenkapitalquoten und Be-
schränkungen der Fremdfinanzierung in Form von
kommerziellen Auslandskrediten oder Gesellschafter-
darlehen beachten, sofern diese in Devisen gewährt
wurden. Bei einer Gesamtinvestition bis zu 3 Mio.
USD war grundsätzlich eine Eigenkapitalquote von
70 % vorgeschrieben,114 d. h., eine Gesamtinvestition
von 3 Mio. USD musste durch registriertes Kapital (al-
so haftendes Eigenkapital) von mindestens 2.100.000
USD gedeckt sein. Die Differenz von 900.000 USD
konnte als Darlehen aufgenommen werden. Zwar war
es rein chinesischen Unternehmen nicht möglich, auf
direktem Wege Auslandskredite aufzunehmen. Ande-
rerseits galten für diese aber nicht die oben genannten
Eigenkapitalquoten.

Die chinesische Volksbank hat im Jahre 2017 eine
grundlegende Regelung für eine neue Berechnungsme-
thode erlassen, die nun grundsätzlich für einheimische
und ausländisch investierte Unternehmen gilt.115 Nach
dem neuen Modell der „gesamten Investition” („Macro-

112 § 27 Abs. 1 Gesellschaftsgesetz.
113 § 26 Gesellschaftsgesetz i. d. F. vom 27. Oktober 2005, aufge-
hoben bereits durch Entscheidung des Ständigen Ausschusses des
Nationalen Volkskongresses zur Revision des Gesellschaftsgesetzes
vom 28. Dezember 2013.
114 Interim Provisions of the State Administration for Industry and
Commerce on the Ratio of the Registered Capital to the Total Invest-
ment of a Sino-Foreign Equity Joint Venture Enterprise (Fn. 65).
115 Notice of the People’s Bank of China on Matters concerning
the Macro-Prudential Management of Full-Covered Cross-Border Fi-
nancing (中国人民银行关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜
的通知) (No. 9 [2017] of the People’s Bank of China, January 11, 2017),

14



Scheil, Ausländische Investitionen in China nach der neuen gesetzlichen Regelung, ZChinR 2021

Prudential Management Model”) wird eine komplexe Be-
rechnungsmethode angewandt, die sich an der aktuel-
len Finanzlage der Gesellschaft orientiert.116 Folgende
Übersicht zeigt den Unterschied zwischen zulässiger
Fremdfinanzierung nach dem alten und dem neuen
Modell:

Gesamtinvestition
registriertes Kapital

Mögliche Fremd-
finanzierung bisher

Nach neuem
System

3,0 Mio. USD
2,1 Mio. USD

0,9 Mio. USD 5,25 Mio. USD

10,0 Mio. USD
5,0 Mio. USD

5,0 Mio. USD 12,5 Mio. USD

Statt der Aufnahme von Fremdkapital in Höhe von
maximal 900.000 USD können FIE nach dem neuen
Modell und vorbehaltlich der Gesamtberechnung der
Risikofaktoren jetzt Kredite in Devisen von bis zu
5,25 Mio. USD einholen, sofern das aktuelle Nettover-
mögen genau dem registrierten Kapital entspricht.

c. Verteilung der Gewinne

Mehr Flexibilität ist zukünftig auch hinsichtlich der
Verteilung von Gewinnen gegeben. Zwar ist für die
Ausschüttung von Dividenden an die Gesellschafter
nach dem Gesellschaftsgesetz grundsätzlich der An-
teil am tatsächlich eingebrachten registrierten Kapital
entscheidend.117 Auch im Falle einer Kapitalerhöhung
haben die vorhandenen Gesellschafter ein bevorzugtes
Zeichnungsrecht, das sich ebenfalls nach dem An-
teil am eingebrachten Kapital richtet.118 Nach § 34
Satz 3 Gesellschaftsgesetz können mit einstimmigem
Beschluss der Gesellschafter jedoch abweichende Re-
geln festgesetzt werden. Dies führt zu gesteigerter
Gestaltungsfreiheit insbesondere für EJV, die nach
bisheriger Rechtslage einer zwingenden Gewinnvertei-
lung nach Anteilsverhältnissen unterworfen waren.119

4. Verfahren der Reorganisation

a. Gesellschaftsrechtliche Aspekte

Die Neuverhandlung der Satzung eines vor 2020 ge-
gründeten Joint Ventures mit dem Ziel, dieses in Über-
einstimmung mit den neuen Regelungen des GAI und
des Gesellschaftsgesetzes zu bringen, beinhaltet eini-
gen Sprengstoff. Die Reorganisation wird zudem für
ausländisch investierte Unternehmen Transaktionkos-
ten mit sich bringen, die die chinesische Konkurrenz

chinesisch-englisch abrufbar unter <lawinfochina.com> [北大法律英
文网]/<pkulaw.cn> [北大法宝], Indexnummer CLI.4.289350.
116 Die zulässige Auslandsverbindlichkeitsquote errechnet sich da-
bei wie folgt: Net assets × the leverage rate of cross-border financing
(i. e. 2) × the macro-prudential adjustment parameters (i. e. 1.25). Die
mögliche Fremdfinanzierung folgt daher nicht mehr statisch den re-
gistrierten Kapitalwerten, sondern ändert sich nach den aktuellen
Bilanzkennzahlen und entspricht im Ergebnis jeweils dem 2,5-fachen
Wert des Nettovermögens. Derzeit haben FIEs noch ein Wahlrecht,
welche Berechnungsmethode sie anwenden.
117 § 34 Satz 1 Gesellschaftsgesetz.
118 § 34 Satz 2 Gesellschaftsgesetz.
119 § 76 Nr. 3 EJV-AB.

so nicht aufzuwenden hat.120 Macht- und Kontrollver-
hältnisse im Unternehmen werden neu geordnet, was
in vielen Fällen der ursprünglichen Vereinbarung dia-
metral entgegenstehen kann. Der wohl beste Weg für
ausländische Mehrheitsgesellschafter wird sein, Rege-
lungen zur einstimmigen Zustimmung abzuschaffen
und das Modell der einfachen Mehrheit mit einer
qualifizierten ²⁄³-Mehrheit nur besonders wichtigen An-
gelegenheiten vorzubehalten. So lässt sich der Vorteil
der Stimmenmehrheit praktisch nutzbar machen. Auf
der anderen Seite sollten Minderheitsgesellschafter das
System der einstimmigen Beschlussfassung möglichst
weitgehend beibehalten, da auf diesem Wege deren In-
teressen am besten geltend gemacht werden können.

Die Voraussetzungen für eine wirksame Vereinba-
rung der neuen Satzungsstruktur werden sich nach
den Mehrheitserfordernissen der jeweiligen Satzung
richten, d. h., es wird in EJVs ein einstimmiger Be-
schluss des Vorstands erforderlich sein. Hier lassen sich
Pattsituationen dann nicht vermeiden, wenn ein Min-
derheitsgesellschafter versucht, die für ihn ungünstige
Einführung der ²⁄³-Mehrheit zu blockieren. Auf diese
Konstellation sollten sich ausländische Partner eines
bestehenden Joint Ventures bereits jetzt gründlich vor-
bereiten.

Was das Schicksal von vor der Restrukturierung ge-
troffenen Vereinbarungen zur Anteilsübertragung oder
Gewinnverteilung anbelangt, regelt § 46 GAI-DV, dass
diese selbst nach vollendeter Anpassung an die neue
Rechtslage ihre Wirksamkeit behalten.

b. Behördliches Verfahren

Gemäß § 45 GAI-DV sollen detaillierte Umsetzungs-
maßnahmen für die Anpassung alter FIEs an das neue
System von der SAMR erlassen und veröffentlicht wer-
den. Zudem wird der SAMR der Auftrag erteilt, Richt-
linien hierfür aufzustellen und den Übergangsprozess
für betroffene Unternehmen möglichst zu erleichtern.

Soweit ersichtlich sind bisher keine spezifischen
Maßnahmen nach den soeben genannten Vorgaben er-
lassen worden. Daher kann zu diesem Zeitpunkt das
Verfahren allein nach den bisher erlassenen und ver-
öffentlichten Vorschriften, insbesondere den Berichts-
maßnahmen121 und der Registrierungsmitteilung122,
beurteilt werden. Die Berichtsmaßnahmen sehen die
Übermittlung von insgesamt vier Arten von Berich-
ten vor, wozu auch Änderungsberichte zählen,123 die
über das Online-Unternehmensregistersystem einge-
reicht werden müssen.124 Der Änderungsbericht muss
Änderungen der Basisinformationen des Unterneh-
mens (falls anwendbar), Informationen zu den Inves-
toren des Unternehmens sowie zu den diese faktisch
beherrschenden Personen (actual controller) und wei-
tere Informationen enthalten.125 Die Offenbarung der

120 Marco Otten, a. a. O. (Fn. 2), S. 122.
121 Siehe Fn. 12.
122 Siehe Fn. 11.
123 § 8 Berichtsmaßnahmen.
124 § 11 Satz 1 Berichtsmaßnahmen.
125 § 12 Berichtsmaßnahmen.
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hinter den Investoren stehenden Personen ist eine of-
fensive Maßnahme der chinesischen Regierung gegen
undurchsichtige Beteiligungsstrukturen. § 25 Berichts-
maßnahmen präzisiert die Sanktionsvorschrift des § 37
GAI dahingehend, dass ein Bußgeld von 100.000 RMB
bis 300.000 RMB bei nicht fristgerechter Berichtigung
mangelhafter Berichte verhängt werden und in be-
sonders schweren Fällen sogar von 300.000 RMB bis
500.000 RMB reichen kann.

c. Verfahrensregeln zur fünfjährigen Über-
gangszeit

Die Ziff. 10 bis 13 der Regierungsmitteilung behan-
deln verschiedene Fragen betreffend die fünfjährige
Übergangszeit gemäß §§ 42 GAI, 44 GAI-DV. Unter
Ziff. 10 wird festgestellt, dass bereits vor dem 1. Ja-
nuar 2020 gemäß dem GAI errichtete FIEs und FIPEs
nicht der gesetzlichen Pflicht zur Registrierung von
Änderungen hinsichtlich ihrer Rechtsform unterwor-
fen sind. Ziff. 10 führt weiter aus, dass vor dem Stichtag
errichtete CJVs und WFOEs ohne Rechtspersönlich-
keit innerhalb der fünfjährigen Übergangsfrist einen
Antrag auf Reorganisation in ein Partnerschaftsunter-
nehmen stellen können. Nach Ziff. 11 der Registrie-
rungsmitteilung müssen vor dem 1.1.2020 errichtete
FIEs die notwendigen gesellschaftsrechtlichen Ände-
rungen innerhalb von fünf Jahren durchführen. Sollte
eine Diskrepanz zwischen der Satzung und zwingen-
den Vorschriften des Gesellschaftsgesetzes bestehen,
muss die Satzung geändert und ein Antrag auf Regis-
trierung der Änderung gestellt werden. Ferner stellt die
Registrierungsmitteilung in Ziff. 12 klar, dass während
der fünfjährigen Übergangszeit getroffene Beschlüsse
von kompetenziell nach neuer Rechtslage nicht mehr
zuständigen Organen (z. B. der Vorstand in einem
EJV) gleichwohl bei der Registrierung bearbeitet wer-
den. Ziff. 13 der Registrierungsmitteilung wiederholt
schließlich die Rechtsfolge nicht rechtzeitiger Anpas-
sung aus § 44 Abs. 2 GAI-DV, nämlich dass zukünftig
gestellte Registrierungsanträge nicht mehr bearbeitet
werden und die unterlassene Anpassung öffentlich ge-
macht werden soll.

IV. Fazit

Das GAI eröffnet für Investitionen aus dem Ausland
ein insgesamt offeneres Investitionsumfeld mit mehr
Gestaltungsfreiheit. Unternehmensgründungen sollen
in den meisten Fällen unbürokratischer und einheit-
licher werden. Die inhaltliche Prüfung gesellschafts-
rechtlicher Dokumente und Verträge durch chinesische
Behörden wird reduziert.

Es ist aber nicht zu verkennen, dass auch mit den nun
praktizierten Negativlisten erhebliche Investitionsbe-
schränkungen in Schlüsselbranchen bestehen bleiben
und dass China weiterhin eine konsequente, an den
eigenen strategischen Entwicklungsinteressen orien-
tierte Industriepolitik betreibt. Mit den allgemein ge-
haltenen Formulierungen und der (noch) mangelnden
Erfahrung mit der behördlichen und gerichtlichen Um-

setzung der neuen Gesetze ist zudem noch beträchtli-
che Rechtsunsicherheit verbunden. Zu viele kritische
Fragen können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht
zufriedenstellend beantwortet werden. Wie und in wel-
chem Umfang werden FIEs einer Sicherheitsüberprü-
fung unterworfen? Wird es weitere Sanktionen bei der
nicht rechtzeitigen Anpassung bestehender FIEs ge-
ben? Was geschieht mit den unzähligen Verwaltungs-
vorschriften, Maßnahmen, Mitteilungen, Richtlinien
etc., die über viele Jahre als das Grundgerüst des Sys-
tems ausländischer Investitionen aufgebaut wurden?
Zwar wurden bereits einige der genannten Regelun-
gen widerrufen oder aufgehoben.126 Jedoch existieren
über verschiedene Behörden verteilt noch zahlreiche
Vorschriften und Dokumente, die nicht mit der neuen
Rechtslage im Einklang stehen.

Bei der Neugründung von Unternehmen sollten aus-
ländische Investoren sich die erweiterten Gestaltungs-
möglichkeiten des neuen Rechtsrahmens vor Augen
führen und diese als festen Bestandteil in die Ver-
handlungen zu Joint-Venture-Verträgen einführen. Für
bestehende Gesellschaften gilt, dass nicht der zeitlich
verfügbare Rahmen von fünf Jahren ausgereizt wer-
den sollte, sondern ausländische Investoren sich mit
den notwendigen Umstellungen so früh wie möglich
vertraut machen und hierfür zeitnah einen Umset-
zungsplan aufstellen sollten, vor allem dann, wenn im
weiteren Verlauf noch Verhandlungen mit chinesischen
Partnern anstehen.

126 Siehe nur Entscheidung von MOFCOM über den Widerruf ei-
niger Regelungen (商务部关于废止部分规章的决定 [2019]) vom
28.12.2019, chinesisch-englisch abrufbar unter <lawinfochina.com>
[北大法律英文网]/<pkulaw.cn> [北大法宝], Indexnummer CLI.
4.338473, und Mitteilung von MOFCOM zur Aufhebung einiger
Rechtsakte (商务部公告 2019 年第 59 号 商务部关于废止部分规范
性文件的公告) vom 25.12.2019, chinesisch-englisch abrufbar unter
<lawinfochina.com> [北大法律英文网]/<pkulaw.cn> [北大法宝],
Indexnummer CLI.4.338262.
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* * *

Foreign Investment in China under the New Regulatory Regime: Reestablishment and Reorganization
of Existing Companies

Since January 1, 2020, a new legal framework has governed foreign investment in China. With the entry into force of the
Foreign Investment Law, the previously known special laws regulating wholly foreign-owned enterprises, equity joint ventures
and cooperative joint ventures have been abolished. From now on, the same regime of corporate law in China applies to both
foreign and domestic investors. This article introduces the basic concepts of the new law and describes its impact on the es-
tablishment and reorganization of foreign-invested enterprises. Since a five-year transition period has been granted to existing
companies, matters of adaptation to the new governance structure are discussed, including those matters that may potentially
lead to disputes between shareholders. In this context, the registration practice of the competent Chinese authorities in this field
is addressed as an important parameter in the transition process.
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KURZE BEITRÄGE

Kreditsicherheiten in Zwangsvollstreckung und
Insolvenz
Robert Korves 1

Abstract

Der Wert einer Kreditsicherheit erweist sich regelmäßig erst in der Zwangsvollstreckung und Insolvenz. Der Beitrag zeigt das
Zusammenspiel von materiellem Zivilrecht mit dem Zwangsvollstreckungs- und Insolvenzrecht vergleichend für das deutsche
und das – jüngst reformierte – chinesische Recht auf. In beiden Rechtsordnungen stellen sich Kreditsicherheiten in erster
Linie als Vollstreckungsprivilegien dar. Dabei bestehen zwischen den beiden Rechtsordnungen keine prinzipiellen, sondern
nur graduelle Unterschiede in der Frage, wie die Vorzugsstellung gesicherter Gläubiger ausgestaltet ist.

I. Was ist Kreditsicherungsrecht?

Wer über das Kreditsicherungsrecht sprechen möch-
te, steht vor einem Problem: Das Kreditsicherungs-
recht ist eine Querschnittsmaterie. Das bedeutet, die
auf die Kreditsicherung bezogenen Regelungen fin-
den sich nicht in einem einzigen Gesetzbuch, sondern
sind ein Zusammenspiel unterschiedlicher Regelungs-
komplexe. Eine große Rolle spielen insbesondere die
Regelungen des materiellen Zivilrechts, des Zwangs-
vollstreckungsrechts und des Insolvenzrechts.

Im deutschen Recht finden sich diese Regelungsbe-
reiche hauptsächlich im 2. (Schuldrecht) und 3. (Sa-
chenrecht) Buch des Bürgerlichen Gesetzbuchs (dBGB),
im 8. Buch (Zwangsvollstreckung) der Zivilprozessord-
nung (dZPO) sowie der Insolvenzordnung (dInsO) ein-
schließlich – die Regeln der Verwertung unbeweglicher
Sachen betreffend – des Gesetzes über die Zwangsver-
steigerung und Zwangsverwaltung (dZVG).

Im chinesischen Recht verhält es sich mittlerwei-
le ganz ähnlich. Das materielle Zivilrecht die Real-
sicherheiten betreffend findet sich überwiegend im
2. Buch (Sachenrecht) des neuen Zivilgesetzbuchs
(chinZGB)2. Zuvor war dies verortet im Sachenrechts-

1 Dr. iur. Robert Korves ist Habilitand und Akademischer Rat a. Z.
am Lehrstuhl für Prozessrecht und Bürgerliches Recht (Prof. Dr. iur.
utr. Peter A. Windel) der Juristischen Fakultät der Ruhr-Universität
Bochum. Der Beitrag beruht auf einem Vortrag, den er im Dezember
2019 auf dem 4. Internationalen Forum zum Kreditsicherungsrecht
an der Kenneth Wang School of Law der Universität Suzhou (第四届
“担保物权法理论与实践”国际研讨会，苏州大学王健法学院，苏州
二〇一九年十二月) gehalten hat. Eine gekürzte und von Dr. iur. LI
Yunyang LL. M. in das Mandarin übersetzte Version des Vortrags ist
bereits im Tagungsband veröffentlicht, eine ungekürzte Übersetzung
erscheint in der Zhejiang University Law Review (浙大法律评论).
2 Zivilgesetzbuch der Volksrepublik China (中华人民共和国民法
典), verabschiedet am 28.5.2020, in Kraft seit 1.1.2021, deutsche Über-
setzung in: ZChinR 2020, S. 207 ff.

gesetz (chinSRG)3, das grundsätzlich4 an die Stelle des
Gesetzes über die Sicherheiten (chinSiG)5 getreten war.
Mit Schaffung des chinZGB hat sich der Streit6 um
die Reichweite der Fortgeltung des chinSiG für Real-
sicherheiten erledigt.7 Das 3. Buch (Verträge) enthält
nicht nur ausführliche Regeln über die – zuvor nicht
im Vertrags-, sondern im Sicherheitengesetz8 enthalte-
ne – Bürgschaft9, sondern auch den Factoring-Vertrag10

sowie das Finanzierungsleasing11. Der Eigentumsvor-
behalt ist wie im deutschen Recht beim Kaufvertrag
geregelt.12 Bemerkenswert ist, dass sowohl der Vorbe-

3 §§ 170 ff. chinSRG (Sachenrechtsgesetz der Volksrepublik China
[中华人民共和国物权法], verabschiedet am 16.3.2007, in Kraft seit
1.10.2007, deutsche Übersetzung in: ZChinR 2007, S. 78 ff.); näher
zu den Sicherungsrechten Mario Feuerstein / YIN Xiaohui, Dingliche
Sicherungsrechte, in: Jörg Binding / Knut Benjamin Pißler / XU Lan
(Hrsg.), Chinesisches Zivil- und Wirtschaftsrecht, 2015, S. 251 ff.;
im Überblick BU Yuanshi, Einführung in das Recht Chinas, 2. Aufl.
2017, § 14 VI. Rn. 68 ff.; zum Sachenrechtsgesetz insgesamt Hinrich
Julius / Gebhard M. Rehm, ZVglRWiss 106 (2007), S. 367 ff.; Sebastian
Lohsse / JIN Jing, Sachenrecht, in: Jörg Binding / Knut Benjamin Piß-
ler / XU Lan (Hrsg.), Chinesisches Zivil- und Wirtschaftsrecht, 2015,
S. 205 ff.; zum Entwurf Frank Münzel, Festschrift Norbert Horn, 2006,
S. 95 ff.
4 Vgl. § 178 chinSRG.
5 Gesetz über Sicherheiten der Volksrepublik China (中华人民共
和国民担保法), verabschiedet am 30.6.1995, in Kraft vom 1.10.1995
bis zum 31.12.2020, deutsche Übersetzung bei Frank Münzel (Hrsg.),
Chinas Recht IX.2 30.6.95/2.
6 Vgl. WANG Hongliang, Kreditsicherheiten nach dem neuen Sa-
chenrechtsgesetz, in: BU Yuanshi (Hrsg.), Chinesisches Zivil- und
Wirtschaftsrecht aus deutscher Sicht, 2008, S. 57 (58 f.).
7 Vgl. § 1260 chinZGB.
8 §§ 6 ff. chinSiG.
9 §§ 681 ff. chinZGB; zum Entwurf näher BU Yuanshi, Hinter-
grund, Bestandsaufnahme und Anmerkungen zum BT ZGB – mit
dem Vertrags- und Erbrecht im Fokus, in: dies. (Hrsg.), Der Beson-
dere Teil der chinesischen Zivilrechtskodifikation, 2019, S. 3 (30 f.).
10 §§ 761 ff. chinZGB; zum Entwurf kurz BU Yuanshi, Hintergrund,
Bestandsaufnahme und Anmerkungen zum BT ZGB – mit dem
Vertrags- und Erbrecht im Fokus, in: dies. (Hrsg.), Der Besondere Teil
der chinesischen Zivilrechtskodifikation, 2019, S. 3 (31 f.).
11 §§ 735 ff. chinZGB.
12 §§ 641 ff. chinZGB.
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haltsverkäufer als auch der Finanzierungsleasinggeber
ihre Rechtsposition gutgläubigen Dritten nur im Fal-
le der Registrierung entgegensetzen können.13 Nicht
durchgesetzt haben sich damit Stimmen, die sich für
eine zusammenhängende Kodifikation des Kreditsi-
cherungsrechts ausgesprochen hatten.14 Das Zwangs-
vollstreckungsrecht15 findet sich im Zivilprozessgesetz
(chinZPO)16 und das Unternehmensinsolvenzrecht17

im Unternehmenskonkursgesetz (chinUKG)18.

1. Zum Begriff „Kredit-Sicherung“

Das Wort Kredit kommt aus dem Lateinischen. Es lei-
tet sich ab von der Grundform credere und bedeutet
glauben oder vertrauen. Credit ist die dritte grammati-
sche Person und bedeutet demnach er glaubt oder er
vertraut. Die gleichen sprachlichen Wurzeln hat der Be-
griff Gläubiger. Der Gläubiger ist die Person, die darauf
vertraut, dass eine ausstehende Schuld beglichen wird.
Damit er sich nicht allein auf seinen Glauben verlassen
muss, gewährt die Rechtsordnung Möglichkeiten, um
das Vertrauen abzusichern. Kreditsicherheiten dienen
dazu, die Erfüllung einer Schuld abzusichern.

Ein Bedürfnis nach einer Sicherheit besteht aber nicht
für jede Schuld, sondern nur für diejenigen Schulden,
die nicht sogleich erfüllt werden. Deswegen kommt
eine Wirtschaftsordnung, die allein auf Tauschhandel
beruht, ohne Kreditsicherungsrecht aus.19 Wird eine
Schuld nicht gleich erfüllt, entsteht für den Gläubi-
ger eine unsichere Lage. Denn im Zeitraum zwischen
der Schuldbegründung und der versprochenen Erfül-
lung können Umstände eintreten, die die versprochene
Erfüllung erschweren oder (teilweise) vereiteln. Die be-
sondere Bedeutung des zeitlichen Aspekts hat dazu

13 §§ 641, 754 chinZGB.
14 Dazu BU Yuanshi, Hintergrund, Bestandsaufnahme und Anmer-
kungen zum BT ZGB – mit dem Vertrags- und Erbrecht im Fokus, in:
dies. (Hrsg.), Der Besondere Teil der chinesischen Zivilrechtskodifi-
kation, 2019, S. 3 (9).
15 §§ 196 f., 224 ff. chinZPO; dazu näher Knut Benjamin Pißler / Nils
Pelzer / Yue Siebel, 4. Kapitel: Vollstreckungsverfahren, in: Knut Ben-
jamin Pißler (Hrsg.), Handbuch des chinesischen Zivilprozessrechts,
2018, §§ 14–16 (S. 395 ff.).
16 Zivilprozessgesetz der Volksrepublik China (中华人民共和国民
事訴訟法), verabschiedet am 9.4.1991, in der Fassung vom 27.6.2017,
deutsche Übersetzung in: Knut Benjamin Pißler (Hrsg.), Handbuch
des chinesischen Zivilprozessrechts, 2018, Anhang S. 537 ff.
17 Zur Beschränkung auf den Unternehmenskonkurs mit Verweis
auf die französisch-japanische Tradition Andreas Piekenbrock, Das
neue chinesische Insolvenzrecht in rechtsvergleichender Perspekti-
ve, in: BU Yuanshi (Hrsg.), Chinesisches Zivil- und Wirtschaftsrecht
aus deutscher Sicht, 2019, S. 79 (82 ff.). Mit der Privatinsolvenz im
chinesischen Recht befassen sich die §§ 508 ff. der justiziellen Inter-
pretationen des Obersten Volksgerichts zum Zivilprozessgesetz (最
高人民法院关于适用《中华人民共和国民事訴訟法》的解释）, Fa
Shi 2015, Nr. 5 vom 18.12.2014, in Kraft getreten am 4.2.2014, deut-
sche Übersetzung in: Knut Benjamin Pißler (Hrsg.), Handbuch des
chinesischen Zivilprozessrechts, 2018, Anhang S. 619 (756 ff.); im
Überblick dazu Knut Benjamin Pißler, ZChinR 2010, S. 28 (32); Nils
Pelzer, Einzelne Vollstreckungsmaßnahmen, in: Knut Benjamin Piß-
ler (Hrsg.), Handbuch des chinesischen Zivilprozessrechts, 2018, § 15
B. VII. S. 450 f.
18 Unternehmenskonkursgesetz der Volksrepublik China (中华人
民共和国企业破产法), verabschiedet am 27.8.2006, in Kraft seit
1.6.2007, deutsche Übersetzung in: ZChinR 2007, S. 50 ff.
19 Christoph Paulus, JuS 1994, S. 185.

geführt, dass der ursprünglich lateinische Begriff credit
sich verselbstständigt hat. Wir20 verstehen unter dem
Begriff Kredit heute die zeitweilige Überlassung von Kauf-
kraft.21

Im deutschen Recht hat man insbesondere zwei Um-
stände im Blick, die ein Sicherungsbedürfnis begrün-
den: erstens die Zahlungsunwilligkeit und zweitens
die Zahlungsunfähigkeit. Mit der Zahlungsunwillig-
keit beschäftigt sich das Recht der Einzelzwangsvoll-
streckung und mit der Zahlungsunfähigkeit das In-
solvenzrecht. Sowohl das Zwangsvollstreckungsrecht
als auch das Insolvenzrecht beeinflussen die Möglich-
keiten des Gläubigers, die Erfüllung der ausstehenden
Schuld durchzusetzen.

2. Der Grundsatz der unbeschränkten Vermö-
genshaftung

Kreditsicherheiten dienen dazu, die negativen Effekte
von Zwangsvollstreckung und Insolvenz für den ge-
sicherten Gläubiger möglichst gering zu halten, um
eine weitestgehend ungeschmälerte Durchsetzung der
Schuld zu erreichen. Im deutschen Recht geschieht
das, indem Kreditsicherheiten dem Sicherungsnehmer
eine bevorzugte Stellung verschaffen. Um diese Vor-
zugsstellung besser einschätzen zu können, werfen wir
zunächst einen Blick auf die Stellung ungesicherter
Gläubiger.

Jeder Gläubiger hat im Falle der Zahlungsunwillig-
keit des Schuldners die Möglichkeit, eine persönliche
Schuld im Wege der Zwangsvollstreckung durchsetzen
zu lassen. Voraussetzung ist ein Vollstreckungstitel,
der regelmäßig im gerichtlichen Erkenntnisverfahren
erlangt wird. Die titulierte persönliche Schuld eröff-
net dem Gläubiger grundsätzlich den Zugriff auf das
gesamte Vermögen des Schuldners.22 Er kann in be-
wegliche Sachen, in Forderungen und andere Rechte
und in das unbewegliche Vermögen vollstrecken. Er
kann solange vollstrecken, bis er vollständig befriedigt
ist, und neben der titulierten Forderung die Voll-
streckungskosten gleich mit eintreiben.23 Weil diese
Möglichkeit jedem persönlichen Gläubiger zusteht, der
einen Vollstreckungstitel hat, sind Kreditsicherheiten
keine Voraussetzung für die Vollstreckung in bestimm-
te Gegenstände.

20 Gleichbedeutend die englischen Begriffe credit und creditor.
21 Bruno Rimmelspacher / Michael Stürner, Kreditsicherungsrecht,
3. Aufl. 2017, § 1 Rn. 1.
22 Ausgenommen sind bestimmte Sachen (§ 811 dZPO) und ein
gewisses pfändungsfreies Einkommen (§§ 850 ff. dZPO), was dem
Schuldner und seiner Familie ein Existenzminimum sichern soll. Im
chinesischen Recht gilt Entsprechendes gem. §§ 243 f. chinZPO. Weil
im deutschen Recht auch über das Vermögen von Privatpersonen ein
Insolvenzverfahren eröffnet werden kann, gelten die Pfändungsfrei-
grenzen auch dort (§ 36 dInsO). Die in Deutschland bestehenden
sozialen Sicherungssysteme, insbesondere die Sozialhilfe, sichern
den Menschen ebenfalls ein Existenzminimum. Die Pfändungsver-
bote kommen daher letztlich der Allgemeinheit zugute, weil sie
verhindern, dass ein Schuldner „kahl“ gepfändet wird und dann So-
zialleistungen beziehen muss.
23 § 788 dZPO.
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3. Einteilung der Kreditsicherheiten

Ist für eine persönliche Schuld zusätzlich eine Sicher-
heit bestellt, so erlangt der Sicherungsnehmer eine
Vorzugsstellung. Diese kann darin bestehen, dass er ei-
ne Vorzugsstellung an einem bestimmten Gegenstand
des Vermögens erhält (Realsicherheit) oder sich neben
dem Schuldnervermögen an das Vermögen einer wei-
teren Person halten kann (Personalsicherheit).

a) Realsicherheiten

Zu den Realsicherheiten zählen insbesondere die
Pfandrechte an beweglichen Sachen24 und Rechten25,
das Sicherungseigentum26 und der Eigentumsvorbe-
halt27 ebenso wie das Finanzierungsleasing28 sowie
Hypothek29 und Grundschuld30. Im deutschen Recht
zählt zum Rechtspfand auch das Pfandrecht an For-
derungen31 sowie die Sicherungsabtretung32 und das
(unechte) Factoring33. Daneben gewährt das chine-
sische Recht der französischen Tradition34 folgend
dem (Vertrags-)Gläubiger die Befugnis, Forderungen
des Schuldners im eigenen Namen gegenüber dem
Drittschuldner geltend zu machen.35 Dies macht ei-
ne Verpfändung der Forderungen häufig überflüssig,
jedenfalls wenn die eingezogene Leistung allein dem
Gläubiger gebührt.36 Die Ausweitung dieser Befugnis
im chinZGB37 auf Sachforderungen, dingliche Rechte

24 §§ 1204 ff. dBGB; §§ 425 ff. chinZGB.
25 §§ 1273 ff. dBGB; §§ 440 ff. chinZGB.
26 Gesetzlich im deutschen Recht nicht ausgeformt, aber als Abson-
derungsrecht genannt in § 51 Nr. 1 dInsO; zum chinesischen Recht
Hinrich Julius / Gebhard M. Rehm, ZVglRWiss 106 (2007), S. 367 (408 f.);
Sebastian Lohsse / JIN Jing, Sachenrecht, in: Jörg Binding / Knut Ben-
jamin Pißler / XU Lan (Hrsg.), Chinesisches Zivil- und Wirtschafts-
recht, 2015, S. 205 (239 Rn. 101).
27 Lediglich in Einzelbestimmungen geregelt, §§ 216 Abs. 2 Satz 2,
449 dBGB; § 107 dInsO; ebenso im chinesischen Recht, Art. 641 ff.
chinZGB; dazu näher BU Yuanshi, ZInsO 2014, S. 913 (916 f.); Sebastian
Lohsse / JIN Jing, Sachenrecht, in: Jörg Binding / Knut Benjamin Piß-
ler / XU Lan (Hrsg.), Chinesisches Zivil- und Wirtschaftsrecht, 2015,
S. 205 (239 ff. Rn. 102 ff.).
28 §§ 735 ff. chinZGB; für Deutschland als „Kreditsubstitut“ be-
zeichnet von Moritz Brinkmann, Kreditsicherheiten an beweglichen
Sachen und Forderungen, 2011, S. 34.
29 §§ 1113 ff. dBGB; §§ 394 ff. chinZGB.
30 §§ 1191 ff. dBGB.
31 §§ 1279 ff. dBGB.
32 Gesetzlich nicht ausgeformt, aber als Absonderungsrecht ge-
nannt in § 51 Nr. 1 dInsO.
33 Insbesondere zur umstrittenen Einordnung des echten Facto-
rings als Kreditsicherungsgeschäft Ludwig Häsemeyer, Insolvenz-
recht, 4. Aufl. 2007, Rn. 18.47 ff.; Moritz Brinkmann, Kreditsicherheiten
an beweglichen Sachen und Forderungen, 2011, S. 36 f.
34 Dazu Murad Ferid, Das Französische Zivilrecht, Bd. 1, 1971,
§ 32 C.
35 §§ 535 ff. chinZGB; zum früheren § 73 des Vertragsgesetzes
(chinVG) sowie den dazugehörigen Erläuterungen des Obersten
Volksgerichts näher Knut Benjamin Pißler, ZVglRWiss 106 (2007),
S. 67 ff.
36 So wohl die herrschende Ansicht in China, vgl. BU Yuanshi, Hin-
tergrund, Bestandsaufnahme und Anmerkungen zum BT ZGB – mit
dem Vertrags- und Erbrecht im Fokus, in: dies. (Hrsg.), Der Besonde-
re Teil der chinesischen Zivilrechtskodifikation, 2019, S. 3 (20).
37 Noch zum Entwurf BU Yuanshi, Hintergrund, Bestandsaufnah-
me und Anmerkungen zum BT ZGB – mit dem Vertrags- und
Erbrecht im Fokus, in: dies. (Hrsg.), Der Besondere Teil der chine-
sischen Zivilrechtskodifikation, 2019, S. 3 (20).

und Sicherheiten dürfte den praktischen Anwendungs-
bereich des Pfandrechts an Rechten einschränken.38

b) Personalsicherheiten

Zu den Personalsicherheiten zählen insbesondere die
Bürgschaft39 und der Schuldbeitritt40. Der Begriff Per-
sonal-Sicherheit darf nicht darüber hinwegtäuschen,
dass im heutigen deutschen Recht fast ausschließ-
lich das Vermögen des Schuldners für die Schuld haf-
tet, nicht seine Person. Personalsicherheiten gewähren
daher genauso wenig den Zugriff auf andere Per-
sonen wie eine persönliche Schuld den Zugriff auf
die Person des Schuldners ermöglicht. Vielmehr er-
möglichen Personalsicherheiten dem Gläubiger den
Zugriff auf ein weiteres Vermögen, auf das die un-
gesicherten Gläubiger des Schuldners nicht zugrei-
fen können. Zu den Personalsicherheiten zählen da-
her auch die insolvenzrechtlichen Kollektivsicherhei-
ten wie die Insolvenzsicherung für Pauschalreisende,41

die in Deutschland vor dem Hintergrund der Insol-
venz des britischen Reiseveranstalters Thomas Cook
wieder rechtspolitisch kontrovers diskutiert wird.42Die
Grenze zwischen Personal- und Realsicherheiten ver-
schwimmt bei den Sicherungsrechten an Forderungen
(Hypothek, Pfandrecht, Sicherungsabtretung, Facto-
ring). Einerseits gewähren sie ihrem Inhaber wie eine
Personalsicherheit den Zugriff auf das Vermögen ei-
nes Dritten. Andererseits wird diese Zugriffsbefugnis
durch einen Gegenstand im Schuldnervermögen reprä-
sentiert. Fehlt diese gegenständliche Manifestation wie
bei dem Subrogationsrecht43, so handelt es sich um ei-
ne reine Personalsicherheit, die jedoch eng verwandt ist
mit dem Sicherungsrecht an der Forderung.44 Eine Re-
alsicherheit kann sich zudem in eine Personalsicherheit
verwandeln: Wird ein besicherter Gegenstand verwer-
tet, ohne dass der ranghöchste Sicherungsnehmer am
Erlös beteiligt worden ist, so gewährt die herrschen-
de Meinung in Deutschland diesem Sicherungsnehmer
grundsätzlich einen Bereicherungsanspruch gegen die
auf seine Kosten bereicherten anderen Gläubiger.45 Da-

38 Einen Vorteil hat die Verpfändung dadurch, dass dem Schuldner
die Verfügungsbefugnis genommen wird (§ 445 chinZGB), während
der Gläubiger sonst allein durch die Anfechtung gem. §§ 538 ff.
chinZGB gegen Verfügungen des Schuldners geschützt ist, dazu ein-
gehend unter Geltung der früheren §§ 74 f. chinVG Knut Benjamin
Pißler, Gläubigeranfechtung in China, 2008.
39 §§ 765 ff. dBGB; §§ 681 ff. chinZGB.
40 In Deutschland gesetzlich nicht geregelt; zur geplanten Aufnah-
me in das chinZGB BU Yuanshi, Hintergrund, Bestandsaufnahme
und Anmerkungen zum BT ZGB – mit dem Vertrags- und Erbrecht
im Fokus, in: dies. (Hrsg.), Der Besondere Teil der chinesischen Zivil-
rechtskodifikation, 2019, S. 3 (22).
41 § 651r dBGB.
42 Vergleichbare Kollektivsicherheiten für den Fall der Insolvenz
von Großschuldnern bestehen für Bankkunden (§ 5 Einlagensiche-
rungsgesetz), Arbeitnehmer (§ 165 Sozialgesetzbuch – Drittes Buch;
§ 7 Betriebsrentengesetz; § 12 Abs. 2 dInsO) und Versicherte in der ge-
setzlichen Krankenversicherung (§ 171d Sozialgesetzbuch – Fünftes
Buch).
43 §§ 535 ff. chinZGB.
44 Dazu soeben unter I. 3. a).
45 MünchKomm-BGB / Martin Schwab, 8. Aufl. 2020, § 812 Rn. 346.
In der Immobiliarvollstreckung und im Insolvenzverfahren hält man
aufgrund der fristgebundenen Sonderregeln zur Geltendmachung
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mit verwandelt sich das gegenständliche Vorrecht am
Schuldnervermögen in eine Zugriffsmöglichkeit auf
das Vermögen eines Dritten.

4. Funktionsgleiche Rechtsinstitute

a) Zurückbehaltungsrechte

Nicht zu den Kreditsicherheiten zählt man im deut-
schen Recht gemeinhin die Zurückbehaltungsrechte.
Das ist insofern irreführend, als jedenfalls ein Teil der
Zurückbehaltungsrechte dieselben Wirkungen wie ei-
ne Kreditsicherheit aufweist.

Alle Zurückbehaltungsrechte berechtigen den Gläu-
biger zur Zurückhaltung der eigenen Leistung, bis der
andere Teil seinerseits geleistet hat. Der so begrün-
dete Zwang zur Leistung Zug um Zug46 kann dazu
führen, dass eine beidseitig bestehende Kreditsitua-
tion aufgelöst wird. Die funktionale Gleichwertigkeit
von Kreditsicherheiten und Zurückbehaltungsrechten
kommt deutlich in der Befugnis zu ihrer Abwen-
dung zum Ausdruck. So kann die Unsicherheitseinre-
de des Vorleistungspflichtigen im gegenseitigen Ver-
trag durch Sicherheitsleistung abgewendet werden.47

Im deutschen Recht gilt Gleiches für das allgemei-
ne Zurückbehaltungsrecht.48 Nach chinesischem Recht
erlischt ein Zurückbehaltungsrecht, wenn der Gläubi-
ger eine andere Sicherheit annimmt.49 Zurückbehal-
tungsrecht und Sicherheitsleistung werden in beiden
Rechtsordnungen als prinzipiell gleichwertige Formen
der Gläubigersicherung betrachtet.Bezieht sich das Zu-
rückbehaltungsrecht wenigstens für eine Partei auf
eine in ihrem Besitz befindliche Sache, so gewährt das
chinesische Recht stets ein Verwertungsrecht,50 dem
sogar Vorrang51 vor Hypotheken und Pfandrechten zu-
kommt. Dagegen gewährt das deutsche Recht nur in
bestimmten Fällen eine Verwertungsbefugnis, nämlich
für das Zurückbehaltungsrecht des Besitzers gegen-
über dem Eigentümer wegen Verwendungen52 und für
die kaufmännischen Zurückbehaltungsrechte53, nicht
dagegen für das allgemeine54. Diejenigen Zurückbe-
haltungsrechte, die ein Verwertungsrecht begründen,
berechtigen in der Insolvenz zur abgesonderten Befrie-
digung.55

b) Aufrechnungsbefugnisse

Die Möglichkeit der Aufrechnung56 macht eine Voll-
streckung überflüssig. Sie wird daher treffend auch als

eigener Rechte einen derartigen Bereicherungsanspruch nach Been-
digung des Verfahrens für ausgeschlossen, wenn der Gläubiger die
Anmeldung seines Rechts versäumt hat, MünchKomm-BGB / Martin
Schwab, 8. Aufl. 2020, § 812 Rn. 339 ff.
46 § 274 Abs. 1 dBGB.
47 § 321 Abs. 1 Satz 2 dBGB; § 528 chinZGB.
48 § 273 Abs. 3 dBGB.
49 § 457 chinZGB.
50 §§ 447 ff. chinZGB.
51 § 456 chinZGB.
52 §§ 1000, 1003 dBGB.
53 §§ 369, 371 f. des Handelsgesetzbuchs (dHGB).
54 § 273 Abs. 2 dBGB.
55 § 51 Nr. 2, 3 dInsO.
56 §§ 387 ff. dBGB; §§ 568 ff. chinZGB.

Form der Selbstvollstreckung57 bezeichnet. Im deut-
schen und chinesischen Recht ist eine Aufrechnungsla-
ge zudem insolvenzfest, wenn sie vor Verfahrenseröff-
nung entstanden ist.58 Sie hat insofern die gleiche Funk-
tion wie eine Kreditsicherheit.59 Die Aufrechnung steht
im engen Zusammenhang mit den Zurückbehaltungs-
rechten. Während die Zurückbehaltungsrechte prinzi-
piell für wechselseitige ungleichartige Verpflichtungen
vorgesehen sind, ist die Aufrechnung im deutschen
Recht auf wechselseitige gleichartige Verpflichtungen be-
schränkt.60 Im chinesischen Recht wird darüber hinaus
auch für ungleichartige Verpflichtungen die Aufrech-
nung zugelassen, wenn sich die Parteien darüber eini-
gen.61 Sowohl im chinesischen als auch im deutschen
Recht können Aufrechnungsbefugnis und Zurückbe-
haltungsrecht nebeneinander bestehen. Das führt zu
zwei Folgefragen: erstens, ob eine Aufrechnungsmög-
lichkeit das Zurückbehaltungsrecht verdrängt, weil an
seiner Ausübung kein schutzwürdiges Interesse be-
steht,62 zweitens, ob die Aufrechnungsverbote63 auch
auf die Zurückbehaltungsrechte anwendbar sind.64

5. Flankierende Instrumente

Betrachtet man die Vorzugsstellung im Hinblick auf
Zwangsvollstreckung und Insolvenz als das Wesen je-
der Kreditsicherheit, richtet man den Fokus auf den
Bestand der jeweiligen Sicherheit. Nicht aus dem Blick
geraten dürfen dabei jedoch diejenigen Formen der
Gläubigersicherung, die den Weg zur Vollstreckung er-
leichtern, indem sie zu einem schnellen Vollstreckungs-
titel abseits des regulären gerichtlichen Erkenntnisver-
fahrens führen. Hierher gehören das Mahnverfahren,
der Urkunden-, Wechsel- und Scheckprozess sowie der
einstweilige Rechtsschutz (Arrest und einstweilige Ver-
fügung) ebenso wie die Unterwerfung unter die sofor-
tige Zwangsvollstreckung durch notarielle Urkunde.
In Deutschland spielen diese Instrumente wahrschein-
lich eine größere Rolle als in China, weil der Weg zur
Verwertung bei uns regelmäßig über die Zwangsvoll-
streckung führt. Besonders hervorzuheben ist die Un-
terwerfung unter die sofortige Zwangsvollstreckung
durch notarielle Urkunde65 bei den Grundpfandrech-

57 Eduard Bötticher, Die „Selbstexekution“ im Wege der Aufrech-
nung und die Sicherungsfunktion des Aufrechnungsrechts, in: Fest-
schrift Hans Schima, 1969, S. 95 ff.
58 §§ 94 ff. dInsO; § 40 chinUKG. Zum Vergleich näher Andreas
Piekenbrock, Das neue chinesische Insolvenzrecht in rechtsverglei-
chender Perspektive, in: BU Yuanshi (Hrsg.), Chinesisches Zivil- und
Wirtschaftsrecht aus deutscher Sicht, 2019, S. 79 (99 f.).
59 Die Sicherungsfunktion in der Vollstreckung betont auch Peter A.
Windel, KTS 2000, S. 215 (222); Jaeger / ders., InsO, 2007, § 94 Rn. 1,
der die Aufrechnung aber nicht darauf reduziert wissen will und
deutlich die Unterschiede zum Pfandrecht und zur abgesonderten
Befriedigung hervorhebt, a. a. O., S. 221 ff. bzw. Rn. 6.
60 § 387 dBGB.
61 § 569 chinZGB.
62 Dafür im deutschen Recht MünchKomm-BGB / Wolfgang Krüger,
8. Aufl. 2019, § 273 Rn. 75.
63 §§ 392 ff. dBGB; § 568 chinZGB.
64 Dazu für das deutsche Recht MünchKomm-BGB / Wolfgang Krü-
ger, 8. Aufl. 2019, § 273 Rn. 76 ff.
65 § 794 Abs. 1 Nr. 5 dZPO, auch möglich mit Wirkung gegen jeden
Rechtsnachfolger (§ 800 dZPO).

21



Korves, Kreditsicherheiten in Zwangsvollstreckung und Insolvenz, ZChinR 2021

ten, weil diese nur im Wege der Zwangsvollstreckung
verwertet werden können.66 Die Errichtung der Ur-
kunde verursacht keinen großen Mehraufwand, weil
die Parteien zur Bestellung eines Grundpfandrechts re-
gelmäßig ohnehin beim Notar eine Urkunde errichten
müssen.67

II. Kreditsicherheiten sind Vollstreckungsprivi-
legien

Gleich ob durch freihändigen Verkauf, durch Selbst-
behalt und Anrechnung auf die gesicherte Forderung
oder durch Verwertung in der Zwangsvollstreckung
oder Insolvenz – letztlich dienen alle Kreditsicherhei-
ten der Erfüllung der gesicherten Forderung. Aber
nicht alle Kreditsicherheiten gewähren gerade dem
Sicherungsnehmer ein Verwertungsrecht. In der In-
solvenz ist es zudem erheblich eingeschränkt.68 Es
war daher eine kluge Entscheidung des chinesischen
Gesetzgebers, die (dinglichen) Kreditsicherheiten als
Sicherungsrechte und nicht als Verwertungsrechte zu be-
zeichnen.69 Und das, obwohl das chinesische Recht den
Sicherungsnehmern in erheblich größerem Ausmaß
als das deutsche Recht eigene Verwertungsrechte ein-
räumt, die weitestgehend ohne Zwangsvollstreckung
durchgesetzt werden können.70 Bei den Personalsi-
cherheiten ist die Verwertungsbefugnis ohnehin kein
tauglicher Begriff, um die Vorzugsstellung des Siche-
rungsnehmers zu beschreiben. Es verleitet aber auch
zu Missverständnissen, bei den Realsicherheiten von
Verwertungsrechten zu sprechen, auch wenn das all-
zu oft geschieht.71 Es wurde schon angedeutet, dass
der Fokus auf die Verwertungsbefugnis gemeinsame

66 §§ 1147, 1192 Abs. 1 dBGB.
67 Die Bestellung eines Grundpfandrechts bedarf zwar keiner be-
sonderen Form, sondern nur der Eintragung im Grundbuch (§§ 873,
1115 f., 1192 Abs. 1 dBGB). Dem Grundbuchamt müssen aber die
Eintragungsvoraussetzungen in qualifizierter Form nachgewiesen
werden (§ 29 der Grundbuchordnung), was insbesondere durch no-
tarielle Urkunde geschehen kann.
68 Vgl. die §§ 166 ff. dInsO.
69 Dazu ZHOU Mei / QI Xiaokun / Sebastian Lohsse / LIU Qinwen,
ZChinR 2007, S. 78 (79 zu § 2 mit Fn. 4).
70 Im deutschen Recht sind Verwertungsformen abseits der
Zwangsvollstreckung nur beim Pfandrecht an Mobilien vorgesehen.
Dort ist der Verkauf durch öffentliche Versteigerung die gesetzliche
Regel (§§ 1233 Abs. 1, 1235 dBGB) oder kann auch schon vor Fäl-
ligkeit der gesicherten Forderung vereinbart werden (§ 1277 Satz 1
dBGB). Grundsätzlich erst nach Eintritt des Sicherungsfalles können
die Parteien den Verfall des Pfandgegenstands an den Sicherungs-
nehmer unter Anrechnung auf die gesicherte Forderung oder den
freihändigen Verkauf vereinbaren (§§ 1229, 1245, 1277 Satz 2 dBGB).
Etwas anderes gilt allein für das gewerbliche Pfand (§§ 1259, 1273
dBGB). Zulässig sind zudem Verwertungsabreden bei der Siche-
rungsübereignung. Auch die Realisierung des Eigentumsvorbehalts
kann abseits der Zwangsvollstreckung erfolgen. Demgegenüber sind
im chinesischen Recht offenbar bei allen Sicherheiten Abreden über
die Verwertung abseits der Zwangsvollstreckung möglich (§§ 410,
436, 446, 453 chinZGB).
71 Insbesondere im sachenrechtlichen Schrifttum, mitunter aber
auch in Darstellungen zum Kreditsicherungsrecht etwa Bruno Rim-
melspacher / Michael Stürner, Kreditsicherungsrecht, 3. Aufl. 2017, § 1
Rn. 7; differenzierter Peter Bülow, Recht der Kreditsicherheiten,
9. Aufl. 2017, Rn. 10. Für das Insolvenzrecht gilt zwar die Vorstellung
von einem generellen Verwertungsrecht der Gläubiger am Schuld-
nervermögen (sog. „Beschlagsrecht“) prinzipiell als überholt; gerade
für die Vorrechtsordnung will Wolfram Henckel, Festschrift Friedrich

Strukturen zu verdecken droht.72 Vielmehr sind Kre-
ditsicherheiten in erster Linie als Vollstreckungsprivi-
legien zu verstehen.

Bei den Personalsicherheiten besteht das Privileg
darin, dass dem Sicherungsnehmer der Zugriff auf
ein zusätzliches Vermögen eröffnet ist. Der Gläubi-
ger erhält jedoch keine Vorzugsstellung an einzelnen
Gegenständen dieser Vermögen. Betrachtet man seine
Rechtsstellung im Hinblick auf jedes Vermögen isoliert,
hat er jeweils die Stellung eines ungesicherten Gläubi-
gers.

Bei den Realsicherheiten besteht das Privileg darin,
dass dem Sicherungsnehmer eine Vorzugsstellung im
Hinblick auf einzelne Gegenstände zukommt. Genau-
er gesagt ist allen Realsicherheiten die Vorzugsstellung
bei der Verteilung des Verwertungserlöses gemeinsam.
Bildlich gesprochen könnte man das System der Real-
sicherheiten als Kaskadenmodell bezeichnen.

1. Kaskadenmodell

Der Verwertungserlös sprudelt wie das Wasser aus
einer Fontäne in die untereinanderliegenden Wasser-
schalen. Dabei fließt der Verwertungserlös solange in
die oberste Schale, bis diese vollständig gefüllt ist. Nur
der überschießende Erlös fließt in die nächste Schale.
Die oberste Schale repräsentiert dabei den rangbesten
Gläubiger, die sogleich darunterliegende den zweitbes-
ten usw. Reicht der Erlös nicht für alle Gläubiger aus,
gehen die nachrangigen und die ungesicherten Gläubi-
ger leer aus. Mit diesem Modell kann man sowohl das
deutsche Zwangsvollstreckungs- als auch das deutsche
Insolvenzrecht beschreiben.

Für das deutsche Insolvenzrecht wird zwar mitunter
behauptet, es werde vom Grundsatz der Gleichbehand-
lung der Gläubiger beherrscht, was man als Gießkan-
nenprinzip bezeichnen könnte (der Verwertungserlös
wird gleichmäßig über alle Gläubiger gegossen, wo-
bei größere eventuell mehr abbekommen als kleine-
re). Doch betrifft die Gläubigergleichbehandlung nur
die Gruppe der (nachrangigen) Insolvenzgläubiger. Es
fließt nämlich bei Weitem nicht der gesamte Verwer-
tungserlös in die Insolvenzmasse. Aussonderungsbe-
rechtigte, wozu insbesondere der Vorbehaltsverkäufer
und Leasinggeber zählen, nehmen überhaupt nicht
am Insolvenzverfahren teil.73 Absonderungsberechtig-
te werden bevorzugt aus dem Verwertungserlös be-
friedigt,74 müssen aber, wenn das Verwertungsrecht
dem Insolvenzverwalter gebührt, eine Kostenpauscha-
le von bis zu 9 % vom Erlös an die Insolvenzmasse
abführen.75 Aus der Insolvenzmasse werden sodann

Weber, 1975, S. 237 (245 ff.) diesen Gedanken jedoch fruchtbar ma-
chen.
72 Siehe oben unter I. 4. Auch die im deutschen Insolvenzrecht
nicht näher geregelte und daher unklare Stellung der dinglichen
Nutzungsrechte ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass der
Fokus zu sehr auf eine etwaige Verwertungsbefugnis gerichtet ist.
73 §§ 47 f. dInsO.
74 §§ 49 ff., 170 Abs. 1 Satz 2 dInsO.
75 §§ 170 f. dInsO. Diese Kostenbeteiligung ist ein rechtspolitischer
Kompromiss der großen Insolvenzrechtsreform, in deren Vorfeld
zum Teil weitreichende Einschränkungen der Sicherungsrechte ge-
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vorweg die Verfahrenskosten beglichen und die (sons-
tigen) Massegläubiger befriedigt.76 Erst dann werden
die Insolvenzgläubiger aus der verbleibenden Insol-
venzmasse gleichmäßig nach dem Anteil ihrer For-
derungen befriedigt.77 Ein vergleichbares Bild ergibt
sich für das chinesische Recht. Das mit Wirkung
zum 1. Juni 2007 reformierte Unternehmenskonkurs-
recht78 unterscheidet ebenso wie das deutsche Insol-
venzrecht zwischen verschiedenen Gläubigergruppen.
Außerhalb des Konkurses steht der Vorbehaltsverkäu-
fer, solange der Kaufpreis nicht vollständig bezahlt ist
und der Verwalter die Erfüllung ablehnt.79 Er kann
dann aussondern gem. §§ 38 f. chinUKG.80 Hervor-
zuheben ist, dass der Verkäufer nach Rückholung
und anderweitiger Verwertung den Verwertungserlös
an den Vorbehaltskäufer, hier also zur Konkursmas-
se, abzuführen hat, soweit der Erlös den von diesem
nicht gezahlten Kaufpreis übersteigt (§ 643 Abs. 2
chinZGB). Außerdem bedarf der Eigentumsvorbehalt
zu seiner Konkursfestigkeit der Eintragung (§ 641
Abs. 2 chinZGB), ist also eine publizitätsgebundene Si-
cherheit.81 Die Absonderungsberechtigten nehmen als
eigene Gläubigergruppe am Verfahren teil, erhalten
aber bevorzugt Befriedigung aus dem Verwertungser-
lös (§ 109 chinUKG) und sind nur mit ihrem Ausfall
gewöhnliche Konkursgläubiger (§ 110 chinUKG, der
§ 52 dInsO entspricht). Im Unterschied zum deutschen

fordert worden waren, dazu Jaeger / Jörn Eckardt, InsO, 2018, § 170
Rn. 11 ff.
76 §§ 53 ff. dInsO.
77 §§ 187 ff. dInsO.
78 Zum reformierten Konkursrecht insgesamt WANG, Weiguo, Na-
tional Report for the People’s Republic of China, in: Peter Gott-
wald / Burkhard Hess, Procedural Justice, XIV. IAPL World Con-
gress Heidelberg 2011, Bielefeld 2014, S. 27 ff.; SHEN Hengliang,
ZZPInt 11 (2006), S. 351 ff.; Immanuel Gebhardt / Kerstin Olbrich,
DZWIR 2001, S. 186 (187 ff.); Mike Falke, ZChinR 2006, S. 399 ff.; Frank
Münzel, ZChinR 2007, S. 47 ff.; Elske Fehl, ZChinR 2008, S. 325 ff.; dies.,
ZInsO 2008, S. 69 ff.; Stefan Peters, RIW 2008, S. 112 ff.; rechtsverglei-
chend Andreas Piekenbrock, Das neue chinesische Insolvenzrecht in
rechtsvergleichender Perspektive, in: BU Yuanshi (Hrsg.), Chinesi-
sches Zivil- und Wirtschaftsrecht aus deutscher Sicht, 2019, S. 79 ff.;
XU Hang, Das chinesische Konkursrecht, 2013; zu den Sicherungs-
rechten insbesondere XU Defeng, Die Rechtsstellung von dinglich
gesicherten Gläubigern im Unternehmensinsolvenzverfahren, 2008,
S. 193 ff.; zur früheren Rechtslage eingehend Mirko Wormuth, Das
Konkursrecht der VR China – Kontinuität und Wandel, 2004, S. 44 ff.;
aufschlussreich zu den sozio-ökonomischen Hintergründen Nicol-
Janin Hieker, Konkursrechtsgesetzgebung in der Volksrepublik Chi-
na, 1999; im Überblick Andreas Piekenbrock, Das neue chinesische
Insolvenzrecht in rechtsvergleichender Perspektive, in: BU Yuanshi
(Hrsg.), Chinesisches Zivil- und Wirtschaftsrecht aus deutscher Sicht,
2019, S. 79 ff.; SHEN Hengliang, ZZPInt 11 (2006), S. 351 (S. 355 ff.);
XU Defeng, Die Rechtsstellung von dinglich gesicherten Gläubigern
im Unternehmensinsolvenzverfahren, 2008, S. 182 ff.; Immanuel Geb-
hardt / Kerstin Olbrich, DZWIR 2001, S. 186 f.
79 Näher zum Eigentumsvorbehalt im Konkurs §§ 34 ff. der justi-
ziellen Interpretationen des Obersten Volksgerichts zum Unterneh-
menskonkursgesetz (Teil 2) (最高人民法院关于适用《中华人民共和国
企业破产法》若干问题的规定（二）, Fa Shi 2013, Nr. 22 vom 5.9.2013, in
Kraft getreten am 16.9.2013, deutsche Übersetzung in: ZChinR 2014,
359 (368 ff.), die weitgehend der deutschen Rechtslage entsprechen;
zu ihnen Elske Fehl-Weileder, ZChinR 2014, 321 ff.
80 Näher zur Aussonderung §§ 26 ff. der justiziellen Interpretatio-
nen (a. a. O.) sowie BU Yuanshi, ZInsO 2014, S. 913 (919 f.).
81 Zur Publizität im japanischen und deutschen Kreditsicherungs-
recht demnächst mein Beitrag in ZJapanR 2021.

Recht steht die Verwertungsbefugnis für sämtliche zur
Absonderung berechtigenden Sicherungsrechte – ob-
gleich dies nicht ausdrücklich ausgesprochen ist – wohl
grundsätzlich den Sicherungsnehmern zu.82 Das ent-
spricht der Lage außerhalb des Konkursverfahrens, in
der die Sicherungsnehmer bei entsprechender Verein-
barung weitestgehend selbst frei verwerten können.83

Ebenfalls nicht ausdrücklich geregelt ist die Frage, wer
die Verwertungskosten trägt; es erscheint aber kon-
sequent, diese vom Verwertungserlös abzuziehen,84

wenn man dem Sicherungsnehmer die Verwertungs-
befugnis belässt. Im Sanierungsverfahren85 können die
Inhaber von Sicherungsrechten nur ausnahmsweise
deren Ausübung verlangen, nämlich wenn diese an-
dernfalls gefährdet würden (§ 75 chinUKG).86 In der
nächsten Gruppe rangieren die Verfahrenskosten (§ 41
chinUKG) und die (sonstigen) Masseverbindlichkeiten
(§ 42 chinUKG), die sofort (§ 43 Abs. 1 chinUKG) und
vor den Konkursforderungen (§ 113 Abs. 1 chinUKG)
beglichen werden. In ihrem Verhältnis zueinander gilt
– wie auch im deutschen Recht (vgl. § 209 dInsO) –,
dass die Verfahrenskosten bei Masseunzulänglichkeit
vor den (sonstigen) Masseverbindlichkeiten zu erfül-
len sind (§ 43 Abs. 2 chinUKG).87 Schließlich werden
aus dem verbleibenden Vermögen die Konkursforde-
rungen bedient, wobei diese letzte Gläubigergruppe
wiederum hierarchisch unterteilt ist. An erster Stelle
stehen die Lohn- und sonstigen Ansprüche auf sozia-
le Absicherung der Arbeitnehmer (§ 113 Abs. 1 Nr. 1
chinUKG),88 an nächster Stelle sonstige Sozialversiche-
rungsbeiträge (§ 113 Abs. 1 Nr. 2 chinUKG) und an

82 XU Defeng, Die Rechtsstellung von dinglich gesicherten Gläubi-
gern im Unternehmensinsolvenzverfahren, 2008, S. 194; unentschie-
den BU Yuanshi, ZInsO 2014, S. 913 (921 Fn. 109).
83 Siehe Fn. 70 a. E. Zu den praktischen Schwierigkeiten XU Defeng,
Die Rechtsstellung von dinglich gesicherten Gläubigern im Unter-
nehmensinsolvenzverfahren, 2008, S. 186 f.
84 So XU Defeng, Die Rechtsstellung von dinglich gesicherten Gläu-
bigern im Unternehmensinsolvenzverfahren, 2008, S. 194 f.; ebenso
zum früheren Recht a. a. O., S. 190.
85 Dazu eingehend HE Renke, Der Aspekt der Sanierung im chine-
sischen Insolvenzrecht (Diss. Jena), 2015.
86 Rechtsvergleichend dazu LI Yongjun, Die Stellung des Gläubigers
im Konkursverfahren, in: BU Yuanshi (Hrsg.), Chinesisches Zivil-
und Wirtschaftsrecht aus deutscher Sicht, 2019, S. 115 (127 ff.).
87 Kritisch zu dieser Rangfolge Ludwig Häsemeyer, Die Regelung der
Masseverbindlichkeiten, der Masseunzulänglichkeit und des Verfah-
renskostenvorschusses, in: Dieter Leipold (Hrsg.), Insolvenzrecht im
Umbruch, 1991, S. 101 (104 f.).
88 Ein wesentlicher – und nicht minder umstrittener – Aspekt der
Reform von 2007 war es, diese Gläubigergruppe auf den Rang be-
vorrechtigter Konkursforderungen zurückzustufen; davor rangierte
sie noch vor den Absonderungsberechtigten, woran die mittlerweile
ausgelaufene Übergangsregelung (§ 132 chinUKG) noch erinnert; zu
dieser Mike Falke, ZChinR 2006, S. 399 (403); Frank Münzel, ZChinR
2007, S. 50 (76 Fn. 24); Elske Fehl, ZChinR 2008, S. 325 (328 f.);
dies., ZInsO 2008, S. 69 (73); Andreas Piekenbrock, Das neue chine-
sische Insolvenzrecht in rechtsvergleichender Perspektive, in: BU
Yuanshi (Hrsg.), Chinesisches Zivil- und Wirtschaftsrecht aus deut-
scher Sicht, 2019, S. 79 (111 f.). Auch das deutsche Recht kannte in
seiner Geschichte durchweg insolvenzrechtliche Arbeitnehmerprivi-
legien, zuletzt in §§ 59 Abs. 1 Nr. 3, 60 der alten Konkursordnung
in Form von Masseschulden; im reformierten Insolvenzrecht sind
diese Vorrechte weitestgehend abgeschafft und durch außerinsol-
venzrechtliche Sicherungsmechanismen ersetzt worden, dazu näher
Ludwig Häsemeyer, Insolvenzrecht, 4. Aufl. 2007, Rn. 23.01 ff.; vgl. auch
Fn. 42.
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letzter Stelle endlich die gewöhnlichen Konkursforde-
rungen (§ 113 Abs. 1 Nr. 3 chinUKG).

2. Prioritätsprinzip

In engem Zusammenhang mit dem Kaskadenmodell
steht das Prioritätsprinzip89. Während das Kaskaden-
modell veranschaulicht, dass der rangbessere Gläubi-
ger vollumfänglich vor dem rangnächsten befriedigt
wird, bestimmt das Prioritätsprinzip, nach welchen
Regeln den Gläubigern jeweils ihr Rang zugewiesen
wird. Das deutsche Recht wird beherrscht vom Prinzip
der zeitlichen Priorität. Wer als erstes eine Sicher-
heit erlangt hat, dem gebührt der erste Rang. Dabei
gibt es grundsätzlich drei Wege, auf denen eine Si-
cherheit erlangt werden kann: erstens durch Rechts-
geschäft, zweitens durch gesetzliche Anordnung und
drittens durch Zwangsvollstreckung. Im Insolvenzver-
fahren ist es grundsätzlich nicht mehr möglich, eine
Sicherheit zu erlangen. Dem Schuldner fehlt die Be-
fugnis, rechtsgeschäftliche Sicherheiten einzuräumen,
und den Gläubigern ist es verwehrt, die Zwangsvoll-
streckung zu betreiben. Allerdings bleiben grundsätz-
lich90 alle Sicherheiten bestehen, die vor Eröffnung
des Insolvenzverfahrens erlangt wurden. Weil die Si-
cherungsnehmer ihren zuvor erlangten Rang auch
im Insolvenzverfahren behalten, ist das Prinzip der
Gläubigergleichbehandlung an entscheidender Stelle
durchbrochen.91

89 Zu den Begriffen Prioritätsprinzip und Gläubigergleichbehand-
lung näher Jan Felix Hoffmann, Prioritätsprinzip und Gläubigergleich-
behandlung, 2016, S. 3 ff.
90 Vorbehaltlich der Rückschlagsperre und der Insolvenzanfech-
tung §§ 88, 129 ff. dInsO; §§ 31 ff. chinUKG.
91 Für die Abschaffung sämtlicher Privilegien im Insolvenzverfah-
ren grundsätzlich Ludwig Häsemeyer, KTS 1982, 507 ff.

III. Fazit

Der Beitrag hat versucht, einige übergreifende Struk-
turen des Kreditsicherungsrechts sichtbar zu machen.
Das chinesische Recht kannte mit dem Gesetz über die
Sicherheiten ein Gesetzbuch, in dem sowohl Personal-
als auch Realsicherheiten einen gemeinsamen Platz
fanden. Durch die große Reform des chinesischen
Zivilrechts und der Kodifikation nach dem Pandek-
tensystem haben die Personalsicherheiten ihren Platz
im Schuldrecht und die Realsicherheiten im Sachen-
recht92 eingenommen. Der Eigentumsvorbehalt findet
sich ebenfalls wie nun das Factoring und das Finan-
zierungsleasing im Schuldrecht. Die Verortung von
Kreditsicherheiten im äußeren System darf den Blick
auf die Gemeinsamkeiten aber nicht verstellen. Nicht
nur ein gutes Stück Tradition, sondern auch einen
wichtigen Beitrag zum inneren System des Kreditsiche-
rungsrechts bewahrt das chinesische Recht dadurch,
dass das chinZGB mit den §§ 386 ff. nicht nur einen ei-
genen Abschnitt über die Realsicherheiten hat, sondern
sogar einen Allgemeinen Teil der Realsicherheiten.

Der wirtschaftliche Wert einer Kreditsicherheit wird
maßgeblich durch dessen Realisierungschancen im
Falle der Zahlungsunwilligkeit oder Zahlungsunfä-
higkeit des Schuldners bestimmt. Kreditsicherheiten
zielen darauf ab, dem Gläubiger eine Vorzugsstel-
lung vor anderen Gläubigern einzuräumen. Weil die
Konkurrenz verschiedener Gläubiger im Wesentlichen
im Zwangsvollstreckungs- und Insolvenzrecht relevant
wird, sind diese Regelungsbereiche für die Ausgestal-
tung des Kreditsicherungsrechts von großer Bedeu-
tung.

* * *

Security Rights in Foreclosure and Insolvency Law

The value of a security right is generally not revealed until foreclosure or insolvency occurs. This contribution comparatively
examines the interdependencies between substantive civil law rules on the one hand and foreclosure and insolvency law on the
other hand, with reference to German law and recently reformed Chinese law. In both jurisdictions, security rights can be
primarily understood as enforcement privileges, with only minor differences in the privileged positions of secured creditors.

92 Zur Integration des Sachenrechts in das neue Zivilgesetzbuch
aus deutscher Perspektive Rolf Stürner, Der Stand der Entwicklung
des Chinesischen Sachenrechts und die Kodifikation des Chine-
sischen Sachenrechtsbuches im künftigen Zivilgesetzbuch, in: BU
Yuanshi (Hrsg.), Der Besondere Teil der chinesischen Zivilrechtsko-
difikation, 2019, S. 47 ff.
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Das neue Exportkontrollgesetz der VR China im
Überblick
Kay Höft 1

Abstract

Dieser Beitrag stellt die wesentlichen Bestimmungen des neuen chinesischen Exportkontrollgesetzes (EKG) vor, welches nach
einem über drei Jahre dauernden Gesetzgebungsverfahren am 1.12.2020 in Kraft getreten ist. Über den ersten Entwurf vom
16.6.2017 hatte der Autor in dieser Zeitschrift ausführlich berichtet und einen Vergleich zu den entsprechenden Vorschriften
des Außenwirtschaftsrechts der USA, der Europäischen Union und der Bundesrepublik Deutschland gezogen.2

I. Einführung

Unter dem Begriff „Exportkontrolle“ ist ein Teilbe-
reich des öffentlichen Wirtschaftsrechts zu verstehen,
der die Ausfuhr, Verbringung und Vermittlung von
Waren, Software und Technologien sowie technische
Dienstleistungen im Zusammenhang mit bestimmten
Gütern reguliert. Gegenstand der rechtlichen Kontrol-
le sind sowohl „doppelverwendungsfähige“ („Dual-
Use“) Güter, die in den Händen eines Endverwenders
für zivile als auch militärische Zwecke nutzbar sind,
als auch Rüstungsgüter, die bereits nach ihrer tech-
nischen Natur eine eindeutige militärische Beschaf-
fenheit aufweisen. Dieser Güterkreis ist in den Gü-
terlisten des Wassenaar-Arrangements3 nach Beschaffen-
heitsmerkmalen spezifiziert. Diesem Exportkontrollre-
gime haben sich 42 Mitgliedsstaaten angeschlossen.
In der Europäischen Union (EU) ist die Dual-Use-
Güterliste des Wassenaar-Arrangements als Anhang I
zur Dual-Use-VO 428/2009 umgesetzt. Die Liste der
sonstigen Rüstungsgüter ist aufgrund der bei den EU-
Mitgliedsstaaten liegenden Gesetzgebungskompetenz
für Exporte sonstiger Rüstungsgüter in Deutschland
in der Ausfuhrliste zur Außenwirtschaftsverordnung
(AWV) enthalten.4 Zusammen mit dem Außenwirt-
schaftsgesetz (AWG) und einer Vielzahl weiterer Ver-
ordnungen normieren diese Rechtsquellen das komple-
xe Gebiet der Exportkontrolle.

In der Volksrepublik (VR) China war der Import und
Export von Waren und Technologien bislang im Au-
ßenhandelsgesetz aus dem Jahr 20045 sowie in sechs

1 M. A. (BWL), Rechtsanwalt, Hamburg; Kanzlei für Außenwirt-
schaftsrecht in Hamburg; Mitautor des Heidelberger Kommentars
zum Außenwirtschaftsrecht von Hocke / Sachs / Pelz. Der besondere
Dank des Autors gilt Herrn Prof. Dr. iur. Knut Benjamin Pißler,
M. A. (Chinese Studies) Research Fellow, Max-Planck-Institut für
ausländisches und internationales Privatrecht Hamburg, für seine
Unterstützung bei Recherche und Auslegung von Rechtsfragen.
2 Kay Höft, Der Entwurf eines neuen Exportkontrollgesetzes der VR
China, in: ZChinR, Heft 2/2018, S. 102–112.
3 Dual-use und military items list: <https://www.wassenaar.org>,
abgerufen am 26.2.2021.
4 Art. 73 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 5 GG, der auch die Gesetzgebungs-
kompetenz für Ein- und Ausfuhrkontrolle umfasst.
5 Eine englische Übersetzung von Matthias Müller ist publi-
ziert in: ZChinR, Heft 3/2004, S. 250 ff.; siehe dazu auch Hinrich

Verwaltungsvorschriften geregelt,6 die ohne erkennba-
re Systematik nebeneinander standen und nukleare,
biologische und chemische Güter der internationalen
Exportkontrollregime zur Non-Proliferation kontrol-
lierten. Ein einheitliches Regelwerk wurde daher aus
Sicht des Gesetzgebers notwendig, um die Exportkon-
trolle zu „verbessern und zu regeln“. Dieses Geset-
zesziel ist ausdrücklich in § 1 des EKG formuliert.
In den Erwägungen zum Erlass des Gesetzes schreibt
der Gesetzgeber, dass das EKG7 verschiedene Themen
und Personen betrifft, die an Exportaktivitäten beteiligt
sind, einschließlich natürlicher und juristischer Perso-
nen sowie anderer Organisationen in China und im
Ausland, um sicherzustellen, dass die Exportkontrolle
„Dinge und Menschen sieht“. In Bezug auf die Kontrol-
le gelte sie sowohl für Exporte als auch für Re-Exporte
sowie für alle zugehörigen Tätigkeiten wie Transit, Um-
schlag, Transport. Denn es solle sichergestellt werden,
dass keine „offenen Enden und Lücken“ bestehen blei-
ben.

Nach der Veröffentlichung des ersten EKG-Entwurfs
im Jahr 2017 durch das chinesische Handelsministe-
rium (MOFCOM) fand eine öffentliche Konsultation
statt, in deren Folge der Gesetzgeber den Entwurf
in zwei Fassungen im Dezember 2019 und Juni 2020
überarbeitet hatte. Nach dem legislativen Fünfjahres-
plan hat der 13. Ständige Ausschuss des Nationalen
Volkskongresses der Volksrepublik China das Export-
kontrollgesetz am 17.10.2020 verabschiedet und im
Amtsblatt sowie im Internet veröffentlicht.8 Seit dem

Julius / Matthias Müller, Das neue chinesische Außenhandelsrecht,
ZChinR, Heft 3/2004, S. 215 ff.
6 Die relevanten Rechtsquellen sind abgedruckt in: Joint EU-China
Handbook on Export Control of Dual-Use-Items, Vol. 1, Part. II; sie-
he auch „Chinas Bemühungen um die Rüstungskontrolle, Abrüstung
und Nichtverbreitung“, Presseamt des Staatsrates der Volksrepublik
China, veröffentlicht in der „Bejing Rundschau“ von September 2005.
7 Vgl. Anmerkungen zum „Exportkontrollgesetz der Volks-
republik China (Entwurf)“ – Auf der 15. Sitzung des
Ständigen Ausschusses des 13. Nationalen Volkskongresses
am 23.12.2019, <http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202010/
fb877d7e54814c6b91845f2b4dded83b.shtml>, abgerufen am
16.1.2021.
8 中华人民共和国出口管制法, chinesisch-deutsch in diesem Heft,
S. 37 ff.
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1.12.2020 ist es von allen Adressaten zu beachten, die
Güter aus der VR China exportieren oder als welt-
weit ansässige Wirtschaftsbeteiligte bestimmte Güter
mit chinesischem Ursprung von einem Land außerhalb
der VR China in ein anderes Land re-exportieren möch-
ten.

Im Kontext des insbesondere zwischen den USA und
der VR China geführten Wettbewerbs um geopoliti-
schen Einfluss, Technologieführerschaft und Rohstof-
fe9 dürfte auch das chinesische Exportkontrollgesetz
als handelspolitisches Instrument zu werten sein.10

II. Kapitel des EKG im Überblick

Statt der noch in der Entwurfsfassung vorgesehenen 70
Paragrafen enthält das finale Gesetz nun 49 Paragrafen,
die sich in folgende Kapitel gliedern:

– Kapitel I: Allgemeine Vorschriften, Gesetzesziel
und Anwendungsbereich

– Kapitel II: Kontrollpolitik, Kontrollmaßnahmen

– Kapitel III: Gesetzesvollzug und Überwachung

– Kapitel IV: Rechtliche Haftung

– Kapitel V: Ergänzende Bestimmungen

Im Folgenden werden die wesentlichen Regelungen
des EKG analysiert.

1. Kapitel I: Allgemeine Vorschriften, Gesetzes-
ziel und Anwendungsbereich

Das EKG verfolgt nach § 1 und § 3 das Ziel, den
Schutz der nationalen Sicherheit zu gewährleisten,
die nationalen Interessen der VR China zu verwirkli-
chen, Non-Proliferation und internationale Verpflich-
tungen aus den Exportkontrollregimen sicherzustellen
sowie ein einheitliches Regelwerk zur effektiven Ex-
portkontrolle zu schaffen. Dabei soll eine nationale
Sicherheitsperspektive eingenommen werden, die den
internationalen Frieden bewahrt und die Verwaltung
und Dienstleistungen der Exportkontrolle verbessert.

Der sachliche Anwendungsbereich adressiert in §§ 2,
4 EKG nukleare-, Rüstungs- und Dual-Use-Güter, von
denen auf dem chinesischen Markt für westliche Han-
delspartner lediglich Letztere relevant sind. Hier ist die

9 <https://asia.nikkei.com/Business/Markets/Commodities/
China-tightens-rare-earth-regulations-policing-entire-supply-
chain>, abgerufen am 15.1.2021.
10 Nach Beobachtung des Autors hat sich die Exportkontrolle auf
internationaler Ebene seit etwa zehn Jahren zu einem handels-
politisch organisierten, nichttarifären Handelshemmnis entwickelt.
Exemplarisch hierfür sind die extraterritorial wirkenden US-Re-
Exportgenehmigungspflichten (vgl. § 734.14 EAR für US-Dual-Use-
Güter und § 120.19 sowie § 123.9 ITAR für US-Rüstungsgüter),
deren völkerrechtliche Rechtmäßigkeit bereits seit den frühen 1990er
Jahren kritisch hinterfragt wird. Zur Extraterritorialität der US-
amerikanischen Exportkontrolle als politisches Kernstück des frühe-
ren CoCom-Regimes bereits Stefan Oeter, CoCom und das System der
koordinierten Exportkontrollen, in: Rabels Zeitschrift für ausländi-
sches und internationales Privatrecht, 55. Jahrgang 1991, S. 444 ff.

in der Entwurfsphase spannende Frage nach der maß-
geblichen Kontrollliste nun beantwortet: Die VR China
übernimmt die Dual-Use-Güterliste nicht, denn sie ist
kein Mitglied des Wassenaar-Arrangements. Stattdessen
hat das MOFCOM neun Listen erstellt, welche die Gü-
ter kategorisieren und nach Warenbeschreibung und
Zolltarifnummer erfassen (Beispiel mit vom Autor hin-
zugefügter deutscher Übersetzung):

序号 商品名称 描述 海关商品编号 单位

Nr. Waren-
bezeichnung

nähere
Beschrei-
bung

Zolltarif-
nummer
(erste sechs
Ziffern nach
HS)

Maß-
einheit

Nach dieser Methodik klassifizieren die Kontroll-
listen auf insgesamt über 120 Seiten Güter aus den
Industriebranchen der Landwirtschaft, Fischerei, Nah-
rungsmittelverarbeitung, Textilien, Papier, Chemikali-
en, Medizintechnik, Elektronik, Herstellung von Kom-
munikationsgeräten, Computern und anderen elektro-
nischen und kabellosen Geräten, Robotik, Telekommu-
nikation und andere Informationsübertragungsdiens-
te, Verschlüsselung, Spracherkennung, IT-Firewalls so-
wie Software und Technologie.

Wer die Listen studiert, erkennt gleichwohl, dass
die Ersteller einige bekannte Dual-Use-Güterlisten-
positionen wortgleich übernommen haben, diese aber
ohne Systematik verteilen.

Nachstehend dazu ein Auszug:

Wassenaar-Arrangement EKG

Anhang I
Dual-Use-VO 428/2009

Restricted goods lists
Nuclear list

Pos. 3A226: Frequenzum-
wandler

Nr. 59: Frequency converter

Nuclear dual-use goods list

Pos. 2B001 b): CNC-Fräs-
maschinen

Nr. 12: CNC high precision
milling machine

Pos. 1C202 a): Aluminium-
legierungen

Nr. 59: aluminium alloy (…)

Pos. 2B230: Druckmessgeräte Nr. 111: sensors with pressure
less than 13 kPa

Pos. 2B231: Vakuumpumpen Nr. 113: vacuum pumps (…)

Pos. 6A003: elektron. Streak-
kameras

Nr. 144: electronic scanning
cameras (…)

Andererseits finden sich auch erstaunliche Beispie-
le, die auf keiner internationalen Güterkontrollliste
vertreten sein dürften, wie z. B. Technologie zur Er-
haltung und Restaurierung des Kulturerbes: Techniken
zur Montage antiker Kalligrafie und Malerei, oder un-
spezifiziertes Rindfleisch, Holzscheite, die mit Farbe,
Beize usw. behandelt wurden, bestimmte Arten von
Holzkohle, Quarzsand. Diese allgemeinen Oberbegrif-
fe sind weder für eine zolltarifrechtliche Einreihung
noch für eine exportkontrollrechtliche Bewertung hin-
reichend. Aus ihrer Unbestimmtheit ergibt sich eine
erhebliche Rechtsunsicherheit.
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Nach § 9 EKG behält sich die zuständige Export-
kontrollbehörde (SECADs) darüber hinaus vor, die
Kontrolllisten jederzeit anzupassen und unverzüglich
zu veröffentlichen. Auch besteht die Möglichkeit, wei-
tere Güter, Technologien und Dienstleistungen ohne
Listenanpassung im Einzelfall temporär für bis zu zwei
Jahre einer Ausfuhrkontrolle zu unterwerfen. Zusätz-
lich kann die SECADs die Ausfuhr der entsprechenden
kontrollierten Güter ganz oder in bestimmte Zielländer
und -regionen, an bestimmte Organisationen und Per-
sonen verbieten.

§ 12 EKG enthält eine Auffangklausel, deren Syste-
matik an Art. 4 (1), (2) Dual-Use-VO erinnert. Nach
dieser EU-Vorschrift sind auch nicht gelistete Güter
(sog. Nullware) ausfuhrgenehmigungspflichtig, wenn
sie im Zusammenhang mit einer ABC-Waffe verwen-
det werden können oder in ein Waffenembargoland für
eine militärische Endverwendung geliefert werden sol-
len.

Im Vergleich zwischen den beiden Normen fällt aber
auf, dass eine Ausfuhr von Nullwaren bei § 12 (1) EKG
bereits dann ausfuhrgenehmigungspflichtig ist, wenn
ein Ausführer Kenntnis darüber haben sollte, dass eine
Gefährdung der „nationalen Sicherheit“ oder „natio-
naler Interessen“ bestehen könnte. Das ist bei Art. 4
Dual-Use-VO nicht der Fall. Denn ein „Kenntnis ha-
ben sollen“ bedeutet bereits fahrlässige Unkenntnis
und bürdet dem Ausführer eine Nachforschungspflicht
auf, wenn nationale Interessen gefährdet sein können.
Es ist unklar, welches Lagebild oder Ereignis zu wel-
chem Zeitpunkt nach welchen Kriterien als nationales
Interesse anzusehen ist. Wie in der Entwurfsfassung
verankert § 12 (3) EKG darüber hinaus auch eine Ge-
nehmigungspflicht bei einer möglichen Verwendung
für „terroristische Zwecke“. Auch hier ist zu konsta-
tieren, dass dieser Kontrollgrund unbestimmt und mit
erheblicher Rechtsunsicherheit behaftet ist.

Das Tatbestandsmerkmal „kontrollierte Güter“
schließt nach § 2 EKG neben einer Ware auch „Dienst-
leistungen“, „technische Informationen“ und „andere
Daten“ in Bezug auf die Ware ein. Diese Bezeich-
nung findet sich in ähnlicher Form auch in dem
Merkmal „Technologie“, welches in den Begriffsbe-
stimmungen zur Dual-Use-VO 428/2009 legaldefiniert
ist. Allerdings sind Dienstleistungen nach dem
Außenwirtschaftsrecht der EU von Technologien abzu-
grenzen; letztere können als manifestierte Zeichnung
oder Sourcecode exportiert werden, erstere nicht.
Denn Dienstleistungen werden erbracht. Dieser Logik
folgend enthalten z. B. Art. 5 Dual-Use-VO und auch
die §§ 49 ff. i. V. m. § 2 Abs. 14 AWG eigenständige
Genehmigungsvorschriften für die Erbringung von
technischer Unterstützung. Diese Differenzierung
fehlte bereits im Entwurf des EKG und ist auch in der
finalen Fassung nicht enthalten. Hier bleibt der Rechts-
anwender daher im Unklaren über die Reichweite der
Genehmigungspflicht.

Die tatbestandliche Handlung einer Ausfuhr definiert
das EKG in § 2 in der ersten Variante als eine Verbrin-

gung von kontrollierten Gütern aus der VR China heraus in
ein Drittland.

Eine entscheidende Änderung zum ersten EKG-
Entwurf ist die Streichung des früheren § 64 EKG,
der einen Re-Exporttatbestand mit Schwellenwertregel
enthielt. Re-Export bedeutet, dass ein kontrolliertes
Gut zunächst in ein Drittland ausgeführt wird (ge-
nehmigungspflichtig) und von diesem Drittland in ein
anderes Drittland re-exportiert wird. Dieser zweite
Lieferweg löst eine weitere Genehmigungspflicht aus,
dieses Mal aber für den Re-Exporteur.

Nach hier vertretener Rechtsauslegung bedeutet der
Wegfall des § 64 EKG-Entwurf aber nicht, dass Re-
Exporte unkontrolliert bleiben. Denn das Merkmal
findet sich ausdrücklich in dem neuen § 45 EKG
wieder. Danach unterliegen die Umladung, der Durch-
gangsverkehr, die Wiederausfuhr von kontrollierten
Gütern oder der Export aus speziellen Zollaufsichts-
bereichen wie etwa Zollverschlussgebieten [oder] Ex-
portverarbeitungszonen und aus [anderen] Bereichen
unter Zollverschluss [oder] -überwachung wie etwa
überwachte Ausfuhrlager [und] Logistikzentren un-
ter Zollverschluss nach außerhalb des Gebiets [der
Volksrepublik China] den geltenden Bestimmungen
des EKG.

Flankierend ordnet § 16 EKG an, dass Endverwender
von kontrollierten Gütern sich dazu verpflichten, die
Endverwendung der betreffenden kontrollierten Güter
nicht zu ändern oder die betreffenden kontrollierten
Güter ohne Zustimmung der SECADs an Dritte zu
übertragen. Erhält ein ausführender Unternehmer oder
Importeur Kenntnis von einer möglichen Änderung
der Endverwender oder der Endverwendung, so hat er
dies der SECADs unverzüglich zu melden. Diese Vor-
gabe kommt in der Praxis einem Re-Export gleich, bei
dem sich der Endverwender und die Endverwendung
ändern und der Endverwender des re-exportierten
Gutes diese Änderungen in einer neuen Endverbleibs-
erklärung bestätigt.

In den persönlichen Anwendungsbereich fallen nach
§ 11 EKG „Exporteure“11 (im Folgenden: Ausführer),
welche die Ausfuhr tatsächlich bewirken, also auch
nicht chinesische natürliche und juristische Personen,
die Güter aus China ausführen. § 11 EKG ist neben
§ 2 EKG zu lesen, wonach sich der Begriff Export-
kontrolle auf Verbote oder beschränkende Maßnahmen des
Staates im Hinblick auf kontrollierte Güter [bezieht], die
aus dem Gebiet der Volksrepublik China heraus ausgeführt
werden12, und kontrollierte Güter, die Bürger, juristische
Personen [und] Organisationen ohne Rechtspersönlichkeit
der Volksrepublik China für ausländische Organisationen
und Einzelpersonen zur Verfügung stellen. Die zweite
Variante dürfte so zu verstehen sein, dass auch die
Übergabe von kontrollierten Gütern innerhalb und au-
ßerhalb Chinas an Ausländer als Ausfuhr gilt.

Damit liegt beispielsweise auch dann eine Genehmi-
gungspflicht vor, wenn ein chinesischer Staatsbürger,

11 In der wörtlichen chinesischen Übersetzung: „Exportbetreiber“.
12 Wörtlich: „übertragen”.
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der sich in der EU aufhält, ein gelistetes chinesisches
Gut an einen Deutschen übergibt – eine Handlung,
die im Außenwirtschaftsrecht als sog. Deemed Re-Export
oder fingierte Wiederausfuhr bekannt ist. Denn die Wa-
re verlässt bei direkter Übergabe keine Landesgrenze.
Diese Regelung war bereits in der Vorfassung enthal-
ten.

Insbesondere bei den strengen Regeln des US-Re-
Exportkontrollrechts13 kann sich auf diese Weise bei-
spielsweise im Austausch zwischen chinesischen und
US-amerikanischen Staatsbürgern in einer Entwick-
lungsabteilung eines Unternehmens eine Genehmi-
gungspflicht gegenüber dem MOFCOM und der zu-
ständigen US-Behörde ergeben:

Staatsbürger
VR China

Ausländischer
Staatsbürger

Lieferung kontrollierter
Güter

Behörden /
MOFCOM

Ministry of Commerce
People’s Republic of China

Genehmi-
gungspflicht

U.S. Department of Commerce
Bureau of Industry and Security

Genehmi-
gungspflicht

USA

VR China

Der persönliche Anwendungsbereich erstreckt sich
nach § 36 EKG auch auf Dritte, wenn eine Per-
son Agentur-, Versand-, Liefer-, Zollabfertigungs-, E-
Commerce-Handelsplattformen-, Finanz- und andere
Dienstleistungen für einen Exportbeteiligten erbringt,
obwohl sie weiß, dass dieser an Exportkontrollverlet-
zungen beteiligt ist.

Die Zuständigkeit für die Einhaltung und Durch-
setzung der Kontrollmechanismen legt Art. 5 EKG
fest, wonach die Abteilungen des Staatsrates und der
Zentralen Militärkommission die Exportkontrollfunk-
tionen wahrnehmen (zusammen die „State Export
Control Administrative Departments“ oder SECADs).
Die entsprechenden Abteilungen aller Provinzen, Au-
tonomen Regionen und Kommunen, die direkt der
Zentralregierung unterstehen, sind für die dezentrale
Umsetzung verantwortlich.

2. Kapitel II: Kontrollpolitik, Kontrollmaßnah-
men

Für die Frage, welche Ermessenskriterien die SECADs
bei der Entscheidung über den Genehmigungsantrag
eines Ausführers anwenden, formuliert § 13 EKG:

Die SECADs berücksichtigen die folgenden Kriterien
bei der Prüfung des Antrags der Exporteure auf Export
kontrollierter Güter umfassend [und] entscheiden, ob
eine Lizenz erteilt wird:

1. staatliche Sicherheit und Interessen;

13 Vgl. § 734.13 (b) US EAR.

2. internationale Verpflichtungen und auswärtiges
Engagement14;

3. Exportarten;

4. Grad der Kritikalität kontrollierter Güter;

5. Bestimmungsland oder -gebiet des Exports;

6. Endverwender und Endverwendungszweck;

7. relevante Bonitätsaufzeichnungen des Exporteurs;

8. andere in Gesetzen und Verwaltungsrechtsnor-
men bestimmte Faktoren.

Diese Kriterien waren bereits in § 22 des Entwurfs
vorgesehen, hinzugekommen ist lediglich das der Kre-
ditwürdigkeit, welches in der Vorfassung in § 59
als selbstständige „secondary sanction“ vorgeschlagen
wurde. Es bezieht sich auf den Eintrag im chinesischen
Unternehmenskreditinformationssystem15. Neben die-
sem Kreditinformationssystem wird nach § 18 EKG
eine zusätzliche Beobachtungsliste für die Aufnah-
me „unzuverlässiger“ Unternehmen geschaffen, wel-
che die Pflichten zur Verwaltung von Endbenutzern
und Endanwendungen verletzen, die nationale Sicher-
heit oder nationale Interessen gefährden können oder
Güter für terroristische Zwecke verwenden.

Wie oben ausgeführt, ist das erste Kriterium der „na-
tionalen Interessen“ rechtlich unbestimmt und stellt
die Rechtsanwender vor erhebliche Herausforderun-
gen. Zusammen mit dem achten Kriterium des Rechts-
grundverweises auf „andere Gesetze und Verwal-
tungsvorschriften“ ist für (Re-)Exporteure ohne recht-
liche Beratung und vertiefte Prüfung kaum vorherseh-
bar, ob eine Handlung kontrolliert ist.

Eine Verfahrenserleichterung enthält § 14 EKG, der
allen Ausführern die Anwendung von Allgemeinen
Genehmigungen bewilligt, die einen funktionsfähigen
internen Kontrollprozess als Arbeits- und Organisa-
tionsanweisung zur Beachtung der Vorschriften des
EKG implementieren. Hier ist hervorzuheben, dass
ein interner Kontrollprozess keine Genehmigungsvor-
aussetzung ist und im Unterschied zur Entwurfsfas-
sung lediglich als Obliegenheit empfohlen und nicht
verpflichtend angeordnet wird. Allgemeine Genehmi-
gungen (AGG) waren bereits in der Entwurfsfassung
enthalten. Ein Ausführer prüft deren Voraussetzungen
selbstständig und darf in diesem Falle ein kontrollier-
tes Gut ohne Einzelantrag ausführen. Das Risiko einer
fehlerhaften Prüfung obliegt ihm selbst. Daher ist ei-
nem unerfahrenen Ausführer angeraten, hier Rechtsrat
zu suchen.

Die Antragstellung ist in § 12 und § 15 EKG gere-
gelt. Danach müssen Ausführer für die Ausfuhr von
kontrollierten Gütern, die in den Kontrolllisten aufge-
führt sind, und von Gütern, die einer vorübergehenden

14 Wörtlich: „Versprechen“.
15 Abrufbar unter: <http://www.gsxt.gov.cn/index.html>, abge-
rufen am 26.2.2021. Das Kreditinformationssystem pflegt und veröf-
fentlicht eine Liste nicht vertrauenswürdiger Unternehmen.
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Kontrolle unterliegen, eine Genehmigung bei den SE-
CADs beantragen. Die ausführenden Unternehmen
legen dazu den SECADs Endverbleibsdokumente vor,
welche die Endverwender und die Endverwendung
der kontrollierten Güter bescheinigen. Eine Übersicht
und Erläuterung des Antragsverfahrens nebst der er-
forderlichen Antragsunterlagen ist im Internet auf der
Seite des MOFCOM einsehbar.16 Wenn ein Ausführer
oder Zollagent kontrollierte Güter exportieren möchte,
muss er nach § 19 EKG die von den SECADs ausgestell-
te Genehmigung dem Zoll zur Überprüfung vorlegen.

3. Kapitel III: Gesetzesvollzug und Überwa-
chung

Nach § 28 EKG führen die SECADs die Aufsicht [und]
Überprüfung von Exportaktivitäten kontrollierter Gü-
ter durch. Sie können folgende Maßnahmen bei jedem
vermuteten Verstoß gegen die Bestimmungen des EKG
ergreifen:

1. Betreten der Geschäftsräume der von der Unter-
suchung Betroffenen oder anderer betreffender
Örtlichkeiten zur Durchführung einer Überprü-
fung;

2. Befragung der von der Untersuchung Betroffenen,
Interessierten sowie anderen betreffenden Orga-
nisationen oder Einzelpersonen [und] Aufforde-
rung derselben, den Untersuchungsfall betreffen-
de Punkte zu erläutern;

3. Einsehen [und] Kopieren betreffender Belege,
Vereinbarungen, Buchführungs- [und] Kontoun-
terlagen, Geschäftskorrespondenz [und] anderer
Schriftstücke [und] Unterlagen der von der Unter-
suchung Betroffenen, Interessierten sowie anderer
betreffender Organisationen oder Einzelpersonen;

4. Überprüfung der für den Export verwendeten
Transportmittel, Stoppen des Verladens verdächti-
ger Exportgüter [und] Anordnung des Rücktrans-
ports illegal exportierter Güter;

5. Versiegelung [und] Beschlagnahme der mit dem
Fall zusammenhängenden Güter;

6. Erkundigungen über die Bankkonten der von der
Untersuchung Betroffenen [einholen].

Eine weitere, inhaltlich unklare Bestimmung enthält
§ 32 EKG, wonach jegliche Weitergabe von exportkon-
trollrelevanten Informationen durch eine Organisation
oder Person innerhalb des Territoriums der VR China
an Personen außerhalb des Landes „nach dem Recht“
durchzuführen ist. Im Falle einer möglichen Gefähr-
dung der staatlichen Sicherheit oder der Interessen ist
eine solche Weitergabe von Informationen verboten.

16 <http://exctrl.mofcom.gov.cn/>, zuletzt abgerufen am
16.1.2021.

4. Kapitel IV: Rechtliche Haftung

Wie in den §§ 51 ff. der Entwurfsfassung regelt das EKG
die rechtliche Haftung in den §§ 33 ff.

Wenn ein Ausführer kontrollierte Güter exportiert,
ohne die Qualifikation für Exportgeschäfte in Bezug
auf die entsprechenden kontrollierten Güter zu erhal-
ten, können die Behörden

– eine Verwarnung aussprechen,

– das rechtswidrig Erlangte beschlagnahmen und
eine Geldstrafe verhängen, die größer als das Fünf-
fache und kleiner als das Zehnfache des rechtswid-
rig erlangten Umsatzes ist, wenn der rechtswidrig
erlangte Umsatz mehr als 500.000 RMB beträgt. Bei
einem Umsatz kleiner als 500.000 RMB beträgt eine
Geldstrafe zwischen 500.000 RMB und 5 Millionen
RMB.

Führt ein Ausführer kontrollierte oder verbotene
Güter ohne Genehmigung oder über den in der Aus-
fuhrgenehmigung angegebenen genehmigten Umfang
hinaus aus, ordnen die Behörden die Einziehung der
Einnahmen an und verhängen eine Geldstrafe, die sich
nach den gleichen Regelungen wie vorstehend bemisst.
In schwerwiegenden Fällen wird dem Ausführer die
Geschäftstätigkeit vorübergehend untersagt oder sogar
seine Qualifikation für den Export entsprechender Gü-
ter widerrufen.

Die gleiche Geldstrafe kann nach § 37 EKG verhängt
werden, wenn ein Ausführer Transaktionen mit einem
Importeur oder Endverwender durchführt, der auf der
in § 18 EKG beschriebenen Beobachtungsliste der „un-
zuverlässigen“ Unternehmen aufgeführt ist.

Jede Sanktion nach diesen Vorschriften hat gemäß
§ 38 EKG zusätzlich zur Folge, dass die SECADs dem
sanktionierten Ausführer für eine Dauer von fünf Jah-
ren keine Ausfuhrgenehmigung erteilen dürfen.

Der weite persönliche Anwendungsbereich, der auch
nicht chinesische Staatsbürger und juristische Personen
umfasst, wird durch die neu hinzugekommenen For-
mulierungen in den §§ 43 und 44 EKG bestätigt. Danach
kann nicht nur ein chinesischer Staatsbürger, sondern
jedermann bestraft werden, der gegen die einschlägi-
gen Exportkontrollvorschriften des Gesetzes verstößt
und die nationale Sicherheit oder Interessen gefähr-
det. Ihn treffen auch Ermittlungen und Haftungsver-
antwortung, wenn sein Unternehmen außerhalb des
Territoriums der VR China ansässig ist.

5. Kapitel V: Ergänzende Bestimmungen

Im Kapitel V ist der Wegfall des § 64 EKG hervorzu-
heben, welcher in der Entwurfsfassung die Genehmi-
gungspflicht für Re-Exporte ausdrücklich angeordnet
hatte (siehe oben), sowie des § 67 EKG-Entwurf als
Sondervorschrift für die Exportkontrolle nach Taiwan,
Hongkong und Macau.
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III. Zusammenfassung und Ausblick

Nach dreijähriger Vorbereitungszeit ist am 1.12.2020
das chinesische Exportkontrollgesetz in Kraft getre-
ten. Es ist von allen Adressaten zu beachten, die auf
den chinesischen Güterlisten kontrollierte Güter aus
der VR China exportieren oder diese von einem Land
außerhalb der VR China in ein anderes Land re-
exportieren möchten. Erhebliche Rechtsunsicherheiten
ergeben sich dabei aus dem Umstand, dass die Güter
zu diesem Zweck nach den ersten sechs Ziffern des
Zolltarifs des Harmonisierten Systems der Weltzoll-
organisation klassifiziert werden müssen. Der Zolltarif
ist aber weder für die Systematik der Ausfuhrkontrolle
geschaffen worden noch international mit den Export-
kontrollregimen abgestimmt.

Das EKG sieht zwar in § 5 vor, dass die SECADs
zu gegebener Zeit Anleitungen für die entsprechen-
den Industrien herausgeben und die Ausführer bei der
Einrichtung von internen Kontrollprozessen zur Ein-
haltung der Exportkontrolle anleiten wollen. Da das
EKG aber bereits in Kraft, der Veröffentlichungstermin
der Guidelines unbekannt ist und der Gesetzestext die
wesentlichen Anwendungsfragen selbst regeln sollte,
bleibt abzuwarten, inwieweit das EKG sich als hand-
habbar erweist. Vor dem Hintergrund, dass etwa 30 %
aller in die EU importierten Vorprodukte aus China
stammen, ist diese Frage von weitreichender Bedeu-
tung für global handelnde Wirtschaftsbeteiligte. Die-
sen wäre anzuraten, ihren Materialstamm laufend ge-
gen chinesische Güterkontrolllisten abzugleichen, Ihre
Absatzmärkte nach Re-Exportgenehmigungspflichten
zu bewerten und ihr internes Compliancesystem im
Bereich Exportkontrolle zu erweitern, um den Anfor-
derungen des chinesischen Exportkontrollgesetzes zu
entsprechen.

Die wesentlichen materiellrechtlichen Vorschriften
des europäischen und deutschen Außenwirt-
schaftsrechts lassen sich zusammen mit dem
Re-Exportkontrolltatbestand des EKG als vereinfachtes
Schaubild abschließend wie folgt zusammenfassen:

Technische Unterstützung
§ 49 ff. AWV

Unternehmen C
Re-Export, Änderung des End-

verwenders / der Endverwendung
§§ 2, 16, 45 EKG

Unter-
nehmen D

Unter-
nehmen A

Unter-
nehmen B

Lieferant

Vermittlung
§ 46 AWV

Ausfuhr
Art. 3 Dual-Use-VO
§ 8 AWV

Made in

China

Verbringung
§ 11 AWV

Ausfuhr
§§ 2, 12 EKG

Made in

China

Drittland

BRD EU-Mitgliedsstaaten

VR China

* * *

The New Export Control Law of the People’s Republic of China – An Overview

This paper describes the main provisions of the new Chinese Export Control Law (ECL), which came into force on 1 December
2020 after a legislative process lasting more than three years. Previously, the author reported in detail in this journal on the
first draft of 16 June 2017, drawing a comparison with the corresponding provisions in the foreign trade law of the USA, the
European Union and the Federal Republic of Germany.
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Gesetz gegen häusliche Gewalt der VR China – Eine
Einführung
Marie Schröder 1

Abstract

Im Dezember 2015 hat die Volksrepublik China ein Gesetz zur Bekämpfung und Eindämmung häuslicher Gewalt verabschie-
det. Neben der Prävention und Bekämpfung häuslicher Gewalt ist ein weiteres Ziel des Gesetzes, soziale Stabilität zu fördern.
Im Gesetz wird häusliche Gewalt erstmalig als psychische und physische Gewalt definiert. Wichtige Präventionsmaßnahmen
wie polizeiliche Verwarnungsschreiben und die obligatorische Meldepflicht häuslicher Gewalt sind weitere Elemente des Geset-
zes. Durch die Einführung gerichtlicher Schutzanordnungen soll der rechtzeitige Schutz vor häuslicher Gewalt gewährleistet
und eine weitere Gewalteskalation verhindert werden. Die Ziele des Gesetzes sind untereinander schwer in Einklang zu brin-
gen, zusätzlich bleibt die Definition häuslicher Gewalt und deren Anwendung in mehrfacher Hinsicht unklar.

1. Einleitung

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stuft Gewalt
gegen Frauen, insbesondere Gewalt in der Partner-
schaft, als ein enormes öffentliches Gesundheitspro-
blem sowie als eine Verletzung der Menschenrechte
von Frauen ein.2 Nach Schätzungen der WHO haben
35 % der Frauen weltweit innerhalb oder außerhalb
einer Partnerschaft sexuelle oder physische Gewalt er-
litten.3 Von Morden an Frauen sind weltweit 38 % auf
männliche Lebenspartner zurückzuführen.4 Die The-
matik häuslicher Gewalt betrifft 25 % der chinesischen
Familien.5 Dabei ereignen sich 85,5 % der Gewaltta-
ten zwischen verheirateten Paaren.6 Das Gesetz gegen
häusliche Gewalt (HGG) der VR China wurde am
27.12.2015 vom Ständigen Ausschuss des Nationalen
Volkskongresses verabschiedet und ist am 1.3.2016 in
Kraft getreten.7 Über ein Jahrzehnt, nachdem häusliche
Gewalt erstmals 2001 in dem überarbeiteten Ehegesetz
berücksichtigt wurde, ist ein Gesetz, das sich spezi-
ell mit dem Problem befasst, verabschiedet worden.8

Durch das neue Gesetz wurden Präventionsmaßnah-
1 BA Regionalstudien China, Universität zu Köln.
2 <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/
violence-against-women>, eingesehen am 18.8.2020.
3 <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/
violence-against-women>, eingesehen am 18.8.2020.
4 <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/
violence-against-women>, eingesehen am 18.8.2020.
5 <https://supremepeoplescourtmonitor.com/2014/08/31/the-
supreme-peoples-court-on-domestic-violence-legislation/>, einge-
sehen am 18.8.2020.
6 <https://supremepeoplescourtmonitor.com/2014/08/31/the-
supreme-peoples-court-on-domestic-violence-legislation/>, einge-
sehen am 18.8.2020.
7 Das Gesetz gegen häusliche Gewalt der Volksrepublik China (中
华人民共和国反家庭暴力法) vom 27.12.2015, im Folgenden zitiert als:
HGG, chinesisch-deutsch in diesem Heft, S. 49 ff.. Entgegen der dor-
tigen Terminologie „Gesetz gegen familiäre Gewalt“ hält die Autorin
dieses Beitrags an dem gebräuchlicheren Begriff der „häuslichen Ge-
walt“ fest. Im Folgenden wird家庭暴力 als „häusliche Gewalt“ und
nicht als „familiäre Gewalt“ übersetzt, da der Schutzbereich des Ge-
setzes nicht nur Familienmitglieder umfasst.
8 Jue Jiang, The Family as a Stronghold of State Stability: Two
Contradictions in China’s Anti-Domestic Violence Efforts, in: Inter-

men wie die Meldepflicht von häuslicher Gewalt durch
Einrichtungen sowie polizeiliche Verwarnungsschrei-
ben eingeführt, um erneuten Verstößen gegen das Ge-
setz vorzubeugen.9 Von den Gerichten zu erlassende
Schutzmaßnahmen, um Opfer vor häuslicher Gewalt
zu schützen, sowie die erste gesetzliche Definition von
häuslicher Gewalt wurden als weitere Errungenschaf-
ten des Gesetzes beschrieben.10 In den Anwendungs-
bereich des Gesetzes fallen auch Verhaltensweisen, die
nicht strafrechtlich sanktioniert sind.11 Das HGG er-
streckt sich aber auch auf strafbare Handlungen, um
etwa präventiv wirksam zu werden.12

Der Beitrag gliedert sich in drei Teile. Der erste
Teil befasst sich mit den Gesetzeszielen, der Definition
von häuslicher Gewalt sowie der Erweiterung des An-
wendungsbereichs des Gesetzes. Der zweite Abschnitt
thematisiert die Verhinderung von häuslicher Gewalt
und polizeiliche Verwarnungen. Im dritten Teil werden
die Ausstellung von persönlichen Schutzanordnungen
und deren Vollstreckung sowie Fragen der gesetzlichen
Haftung diskutiert. Der Beitrag kommt zu dem Ergeb-
nis, dass bei der Durchsetzung des Gesetzes das Ziel
des Opferschutzes vielfach hinter die Ziele der Förde-
rung der Familienharmonie und der sozialen Stabilität
zurücktritt.

2. Ziele, Begriffe und Anwendungsbereich des
Gesetzes

2.1 Ziele des Gesetzes

Laut § 1 HGG wurde das Gesetz erlassen, um häus-
liche Gewalt zu verhindern, einzudämmen und die
gesetzlichen Rechte und Interessen von Familienmit-

national Journal of Law, Policy and the Family, Vol. 33, Nr. 2, 2019,
S. 228.
9 §§ 14, 16 HGG.
10 §§ 2, 16, 23 HGG.
11 Su Lin Han, China’s New Domestic Violence Law: Keeping Vic-
tims out of Harm’s Way?, Yale Law School Paul Tsai China Center,
Working Paper, 2017, S. 5.
12 Su Lin Han (Fn. 11), S. 5.
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gliedern zu schützen, gleiche harmonische und zivi-
lisierte Familienbeziehungen aufrechtzuerhalten und
Familienharmonie und soziale Stabilität zu fördern.
In der Literatur ist umstritten, ob das Gesetz die
geeigneten Verfahren und Institutionen vorsieht, um
gegenüber den anderen Zielen des Gesetzes den Op-
ferschutz nicht zu vernachlässigen. Es wird darauf
hingewiesen, dass die Betonung des Schutzes von Frau-
en Familien destabilisieren könne. Andererseits könne
die Aufrechterhaltung der Familienharmonie negative
Auswirkungen auf die Rechte der Frau haben.13 Ge-
mäß § 10 HGG werden Familienstreitigkeiten durch
die Volksschlichtungsorgane geschlichtet, um das Auf-
treten von häuslicher Gewalt zu verhüten oder zu
verringern. Diese Praxis wird kritisiert, da in den
informellen Streitbeilegungsmechanismen eine Unter-
ordnung der Rechte und der Sicherheit von Frauen
unter die politische Zielsetzung sozialer Stabilität gese-
hen wird.14 Andererseits wird die Intervention durch
Schlichtungsorgane befürwortet, da sie sich als eine
langjährige Praxis der Frauenverbände zur Gewaltprä-
vention bewährt habe.15 Allerdings dürften Schlich-
tungsverfahren keine Gewalt tolerieren und diese müs-
se gegenüber den Organen der öffentlichen Sicherheit
zur Anzeige gebracht werden, da ansonsten die Opfer
weiteren Gefahren ausgesetzt wären und die Streitig-
keiten weiter eskalieren würden.16 Vielfach würden
die negativen Auswirkungen des Schlichtungsverfah-
rens auf die Sicherheit der Opfer nicht ausreichend
bedacht.17

2.2 Definition häuslicher Gewalt

Häusliche Gewalt gemäß § 2 des HGG bedeutet das
Verursachen von körperlichen und geistigen Schäden
zwischen Familienmitgliedern, die durch Schlagen,
Fesseln, grausame Verletzungen, Einschränkungen der
persönlichen Freiheit, wiederkehrenden verbalen Miss-
brauch, Drohungen und andere Verletzungen zugefügt
werden.18 Durch diese offene Definition von häuslicher
Gewalt soll die Anwendung des Gesetzes erleichtert
und sollen Regelungslücken vermieden werden.19 Fer-
ner werden neben psychischer und körperlicher Ge-
walt auch andere Formen von Gewalt in die Definition
einbezogen.20 Es wird aber auch kritisiert, dass die
Definition zu unscharf sei, um die Rechtspraxis hin-

13 LUO Qing (罗清), Drei Erzählungen zum chinesischen Gesetz ge-
gen häusliche Gewalt (中国反家庭暴力法诞生中的三重叙事), in: Law
and Social Development (法制与社会发展), 2020, Nr. 1, S. 197.
14 Jue Jiang (Fn. 8), S. 240.
15 LUO Qing (Fn. 13), S. 195; LÜ Xiaoquan (吕孝权), Umgang mit
rechtswidrigen Folgen häuslicher Gewalt – am Beispiel mehrerer
wichtiger Punkte des Gesetzes gegen häusliche Gewalt (处理家庭暴
力违法后果的可操作性-以反家庭暴力法几个要害关节为例), in: Jour-
nal of Chinese Women’s Studies (妇女研究论丛), 2016, Nr. 1, S. 18.
16 LÜ Xiaoquan (Fn. 15), S. 18.
17 Su Lin Han (Fn. 11), S. 4.
18 § 2 HGG.
19 YUE Jiang (月蒋), Interpretation des Begriffs und der Bedeutung
von häuslicher Gewalt (家庭暴力的概念和内涵之诠释), in: Journal of
Chinese Women’s Studies (妇女研究论丛), 2016, Nr. 1, S. 7–8.
20 YUE Jiang (Fn. 19), S. 7–8.

reichend anzuleiten.21 Auch wenn das HGG sexuelle
Gewalt nicht explizit aufführe, bedeute dies nicht, dass
diese in der Rechtspraxis nicht sanktioniert wird, weil
sexuelle Gewalt regelmäßig körperliche und psychi-
sche Gewalt einschließen kann.22 Eine explizite Einbe-
ziehung von sexueller Gewalt in die Gewaltdefinition
würde auch nichts daran ändern, dass die Vergewal-
tigung in der Ehe keinen Straftatbestand darstellt.23

Trotzdem hatten Nichtregierungsorganisationen eine
explizite Aufnahme von sexueller Gewalt gefordert.24

Obwohl die Aufnahme vielfach gefordert wird, fehlt
aufgrund von traditionellen Konzepten, wie dem Ein-
satz von Streitschlichtung und der vorherrschenden
patriarchalischen Gesellschaftsstruktur, ein Bewusst-
sein für sexuelle Gewalt in der Gesellschaft, was den
Schutz der sexuellen Autonomie des Einzelnen durch
das Gesetz erschwere.25 Was den persönlichen An-
wendungsbereich angeht, so kann für die Definition
des Begriffs der Familienmitglieder auf § 1045 des Zi-
vilgesetzbuchs verwiesen werden, wonach Ehegatten,
Kinder, Brüder, Schwestern, Großeltern und Enkelkin-
der als nahe Verwandte definiert werden.26 Ehepartner,
Eltern, Kinder und andere nahe Verwandte, die zu-
sammenleben, sind Familienmitglieder.27 Danach wer-
den auch im HGG Familienmitglieder als Angehörige
einer traditionellen Familie definiert, die durch Ab-
stammung oder Ehe verbunden sind und gegenseitige
Rechte und Pflichten haben.28 Auch wenn Gewalttaten
zwischen Familienmitgliedern oder in einer gemein-
samen Lebensbeziehung nicht in privaten Räumen
vorgenommen werden, können sie häusliche Gewalt
darstellen.29 Der Begriff des Zuhauses beziehe sich auf
die alltägliche Situation, impliziere aber nicht, dass der
Begriff nur darauf beschränkt ist.30

2.3 Erweiterung des Anwendungsbereichs des
Gesetzes

§ 2 HGG definiert häusliche Gewalt als bestimm-
te Verletzungshandlungen zwischen Familienmitglie-
dern, § 37 HGG sieht die analoge Anwendung des
Gesetzes auch für Verletzungshandlungen zwischen
gemeinsam lebenden Personen vor, die nicht Familien-

21 LI Chunbin (李春斌), Sexuelle Gewalt ist eine Art von häuslicher
Gewalt: basierend auf dem Entwurf des Gesetzes gegen häusliche
Gewalt (论性暴力是家庭暴力的行为类型— 以反家庭暴力法（草
案）为例), in: Journal of Chinese Women’s Studies (妇女研究论丛),
2015, Nr. 5, S. 56.
22 YUE Jiang (Fn. 19), S. 8.
23 Su Lin Han (Fn. 11), S. 5.
24 LUO Qing (Fn. 13), S. 199.
25 YUE Jiang (Fn. 19), S. 8.
26 § 1045 Zivilgesetzbuch der Volksrepublik China (中华人民共和
国民法典) vom 28.4.2020, in Kraft seit 1.1.2021, im Folgenden zitiert
als: ZGB.
27 § 1045 ZGB.
28 DAN Shuhua (但淑华), Das Thema quasi-häuslicher Gewalt: Aus-
legung von Artikel 37 des Gesetzes gegen häusliche Gewalt: In Bezug
auf Personen, die zusammenleben, aber keine Familienmitglieder
sind (准家庭暴力的主体— 对反家庭暴力法第三十七条 家庭成员
以外共同生活的人之诠释与认定), in: Journal of Chinese Women’s
Studies (妇女研究论丛), 2017, Nr. 4, S. 32.
29 YUE Jiang (Fn. 19), S. 9.
30 YUE Jiang (Fn. 19), S. 9.
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mitglieder sind. Diese Erweiterung des Anwendungs-
bereichs auf nicht zur Familie gehörende Personen
entspreche allgemeinen Tendenzen der internationalen
Gesetzgebung.31 Allerdings bringt der Begriff der „ge-
meinsam lebenden Personen“ einige Unsicherheit für
die Rechtsanwendung mit, da er offensichtlich auch
nicht so weit verstanden werden soll, dass er jegliche
unter einem Dach zusammenkommenden Personen
schützen will. Es gibt deshalb keine Einigkeit darüber,
wie weit der Kreis der „gemeinsam lebenden Perso-
nen“ gezogen werden soll.32 Eine Ansicht fasst den Be-
griff des Zusammenlebens weit auf und wendet ihn auf
alle Ehepaare, Lebensgemeinschaften und relevante
Personen an, die unter dem gleichen Dach leben, ganz
gleich ob diese dauerhaft, vorübergehend oder kurz-
zeitig zusammenleben.33 Es wird dafür plädiert, auch
nichteheliche Lebensgemeinschaften, ehemalige Ehe-
gatten, gemeinsame Kinder und gleichgeschlechtliche
Paare in den Anwendungsbereich des Gesetzes einzu-
schließen.34 Im Gegensatz dazu steht die Argumentati-
on, welche für das Zusammenleben nicht nur fordert,
dass die Personen räumlich am gleichen Ort leben,
sondern auch ein Näheverhältnis im Sinne gegenseiti-
ger Unterstützung und der gemeinsamen Nutzung von
Eigentum besteht.35 Ferner wird eine enge emotiona-
le oder wirtschaftliche Beziehung zwischen Schädiger
und Opfer gefordert.36 Auch wird verlangt, dass die Art
und Weise der zusammenlebenden Personen gegen-
über dem Zusammenleben von einer Familie ähnlich ist
(wie etwa ein gemeinsamer Haushalt und die gemein-
same Bewerkstelligung des Alltags).37 Diese enge Aus-
legung wird in der Literatur deshalb bevorzugt, da so
die Ähnlichkeit zum eigentlichen Tatbestand der häus-
lichen Gewalt gewahrt bleibt und er sich besser von
der allgemeinen, nicht auf die häusliche Situation be-
schränkte Gewaltausübung abgrenzen lässt.38 Die enge
Ansicht wird aber auch wieder aufgeweicht, indem ge-
fordert wird, dass die Kriterien für die Bestimmung der
Personen nicht zu starr sein sollten, was beispielsweise
die Dauer des Zusammenlebens, den Grad der Nähe,
die Stabilität der Beziehung sowie den Umfang der
Rechte und Pflichten der jeweiligen Personen betreffe.
Andernfalls werde der Anwendungsbereich des § 37
HGG zu weit eingeschränkt und die gesetzgeberischen
Ziele ließen sich nicht verwirklichen.39 In der Praxis
wird kontrovers diskutiert, ob das Verhältnis zwischen
Kindermädchen und ihren Arbeitgebern auch unter

31 DAN Shuhua (Fn. 28), S. 32.
32 DAN Shuhua (Fn. 28), S. 32.
33 YUE Jiang (Fn. 19), S. 7.
34 LI Hanyan (李瀚琰), Der Durchbruch von Vorschriften zum
Schutz der persönlichen Sicherheit nach dem traditionellen Konzept
des Eherechts: Interpretation des Gesetzes gegen häusliche Gewalt
(人身安全保护令对传统婚姻法理念的突破: 观察反家庭暴力法), in:
Chongqing Social Sciences (重庆社会科学), 2018, Nr. 1, S. 80.
35 HAN Wei (韩伟), Personen, die in der chinesischen Rechtskul-
tur zusammenleben (中华法文化中共同生活的人), 2020, <https:
//zhuanlan.zhihu.com/p/89110933>, eingesehen am 1.5.2020.
36 DAN Shuhua (Fn. 28), S. 33.
37 DAN Shuhua (Fn. 28), S. 34.
38 DAN Shuhua (Fn. 28), S. 33.
39 DAN Shuhua (Fn. 28), S. 34–35.

§ 37 HGG fällt.40 Dagegen wird vorgebracht, dass das
Verhältnis zwischen Kindermädchen und Arbeitgeber
nur ein Beschäftigungsverhältnis und nicht mit einem
Familienverhältnis vergleichbar sei.41 Probleme inner-
halb dieses Beschäftigungsverhältnisses könnten etwa
durch die Beendigung des Arbeitsverhältnisses gelöst
werden.42 Für eine analoge Anwendung des HGG wird
ins Feld geführt, dass Kindermädchen und Arbeitgeber
in derselben Familieneinheit lebten und deshalb auch
Gelegenheit für häusliche Gewalt gegeben sei.43 Eine
vermittelnde Ansicht vertritt, dass auf die Umstände
des Verhältnisses zwischen Arbeitgeber und Kinder-
mädchen abzustellen und nur dann von der analogen
Anwendung des HGG auszugehen sei, wenn diese
denen des Zusammenlebens in einer Familie ähnlich
seien.44 Auch wenn das Kindermädchen in der Familie
wohne, bleibe es in den meisten Fällen wirtschaftlich
und emotional unabhängig.45 In der Literatur wird
auch vorgebracht, dass die Anwendung der häuslichen
Gewalt auf Ehepartner, die nicht mehr zusammenle-
ben, ausgeweitet werden müsse.46 Allerdings wird dem
entgegengehalten, dass eine Ausweitung des Anwen-
dungsbereichs die staatlichen Ressourcen überfordern
würde.47

3. Prävention und polizeiliche Verwarnungs-
schreiben

3.1 Prävention häuslicher Gewalt

Da es sich bei der häuslichen Gewalt um ein komplexes
soziales Problem handelt, sind alle gesellschaftlichen
Kräfte gefordert, zusammenzuarbeiten, um ein um-
fassendes Netzwerk sozialer Prävention aufzubauen.48

Dem trägt das HGG durch ein eigenes Kapitel über
die Prävention häuslicher Gewalt Rechnung. § 6 Abs. 1
HGG legt fest, dass der Staat Öffentlichkeitsarbeit
und Aufklärung über Familienwerte betreiben, Wissen
über häusliche Gewalt verbreiten und das Bewusst-
sein für das Problem der häuslichen Gewalt stärken
soll. Zusätzlich wird festgelegt, dass Gewerkschaften,
kommunistische Jugendligen, Frauen- und Behinder-
tenverbände im Rahmen ihres Arbeitsbereichs Aufklä-
rung über Familienwerte und häusliche Gewalt betrei-
ben.49 Ferner unterrichten Schulen und Kindergärten
Familienwerte und warnen vor häuslicher Gewalt.50

Nach § 7 Abs. 1 HGG berücksichtigen die zuständi-
gen Abteilungen der Volksregierungen auf oder über
Kreisebene, Justizorgane und Frauenverbände die Be-
kämpfung häuslicher Gewalt bei Statistiken und der

40 DAN Shuhua (Fn. 28), S. 35.
41 DAN Shuhua (Fn. 28), S. 36.
42 DAN Shuhua (Fn. 28), S. 36.
43 DAN Shuhua (Fn. 28), S. 36.
44 DAN Shuhua (Fn. 28), S. 36.
45 DAN Shuhua (Fn. 28), S. 36.
46 DAN Shuhua (Fn. 28), S. 37.
47 DAN Shuhua (Fn. 28), S. 33.
48 MA Yinan (马忆南), Prävention von häuslicher Gewalt (家庭暴
力的预防), in: Journal of Chinese Women’s Studies (妇女研究论丛),
2016, Nr. 1, S. 10.
49 § 6 Abs. 2 HGG.
50 § 6 Abs. 4 HGG.
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Berufsfortbildung.51 Problematisch ist allerdings, dass
das HGG kein behördenübergreifendes Konzept für
die Zusammenarbeit vorsieht, wodurch die Gefahr
eines unkoordinierten Gesetzesvollzugs besteht.52 Im
Schrifttum wird die Einführung eines obligatorischen
Meldesystems von häuslicher Gewalt zur Prävention
als bedeutend angesehen, da es die Wahrung der Men-
schenrechte, insbesondere schutzbedürftiger Gruppen,
hervorhebt.53 Das Ziel des Meldesystems ist, häusliche
Gewalt frühzeitig zu erkennen und im Zusammen-
wirken mit der persönlichen Schutzanordnung einen
umfassenden Schutzmechanismus zu schaffen.54 Ge-
mäß § 14 Satz 1 HGG müssen Bildungsstätten, Kinder-
gärten, medizinische Einrichtungen, Einwohner- und
Dorfkomitees, Einrichtungen des Sozialarbeitsdiens-
tes, Hilfs- und Wohlfahrtseinrichtungen und deren
Mitarbeiter es den Organen der öffentlichen Sicher-
heit mitteilen, wenn Personen, die geschäftsunfähig
oder beschränkt geschäftsfähig sind, unter häuslicher
Gewalt leiden oder davon bedroht sind.55 Außerhalb
des genannten Verantwortungsbereichs ist es Personen
freigestellt, häusliche Gewalt zu melden.56

3.2 Polizeiliche Verwarnungsschreiben

Das Verwarnungsschreiben zielt gemäß § 16 Abs. 1
HGG darauf ab, in einem Fall häuslicher Gewalt, die
nicht so schwer wiegt, eine administrative Strafe zu
verhängen, den Schädiger zu kritisieren, aufzuklären
oder mittels des Verwarnungsschreibens eine Verwar-
nung auszustellen.57 Der Erlass eines Verwarnungs-
schreibens steht im Ermessen der Polizeibehörde.58

Polizeiliche Verwarnungsschreiben stellen vorbeugen-
de Maßnahmen dar, die vor allem einer Vermeidung
der Eskalation häuslicher Gewalt dienen.59 Nach § 17
HGG dient das Verwarnungsschreiben als Grundlage
dafür, dass dem zuständigen Einwohner- oder Dorfko-
mitee der Sachverhalt der häuslichen Gewalt bekannt
gemacht wird, und es dient auch als Grundlage da-
zu, dass das zuständige Komitee sowie die Organe der
öffentlichen Sicherheit dessen Einhaltung durch den
Schädiger durch Besuche bei der betroffenen Familie
überwachen. Im Vergleich zur Schlichtung stellen Ver-
warnungsschreiben eine wirksamere Maßnahme der
Intervention dar, da sie nach § 16 Abs. 2 HGG die
Identität des Schädigers benennen, Angaben zu den
Umständen der häuslichen Gewalt machen sowie dem
Schädiger die Ausübung der häuslichen Gewalt un-

51 § 7 Abs. 1 HGG.
52 LUO Qing (Fn. 13), S. 200.
53 LIN Jianjun (林建军), Über das obligatorische Meldesystem (论强
制报告制度), in: Journal of Chinese Women’s Studies (妇女研究论丛),
2016, Nr. 1, S. 12.
54 LIN Jianjun (Fn. 53), S. 12.
55 § 14 Satz 1 HGG.
56 LIN Jianjun (Fn. 53), S. 13.
57 § 16 Abs. 1 HGG.
58 XUE Ninglan (薛宁兰), Das Warnsystem für häusliche Gewalt ist
eine Systeminnovation mit chinesischen Merkmalen (家庭暴力告诫
制度是具有中国特色的制度创新), in: Journal of Chinese Women’s
Studies (妇女研究论丛), 2016, Nr. 1, S. 14.
59 XUE Ninglan (Fn. 58), S. 14.

tersagen.60 Im Gegensatz dazu wird kritisiert, dass
polizeiliche Verwarnungsschreiben Opfer nicht vor
weiterem Missbrauch schützen, da Verstöße nicht zivil-
oder strafrechtlich verfolgt werden.61 Es wird auch zu
bedenken gegeben, dass die Organe der öffentlichen
Sicherheit aufgrund der hohen Arbeitsbelastung und
mangels Interesses an der Bekämpfung häuslicher Ge-
walt eher nur den Schädiger mündlich kritisieren bzw.
aufklären werden, als ein Verwarnungsschreiben aus-
zustellen.62 Das polizeiliche Verwarnungsschreiben ist
deshalb auch von besonderer Bedeutung, da es gemäß
§ 20 HGG vor Gericht der Erleichterung der Beweisfüh-
rung durch das Opfer häuslicher Gewalt dient, indem
seine Inhalte als Beweis für das Vorliegen häuslicher
Gewalt durch das Gericht herangezogen werden kön-
nen.63 Wenn der Antragsgegner keine ausreichenden
Beweise vorlegt, welche die im polizeilichen Verwar-
nungsschreiben festgehaltenen Tatsachen widerlegen,
kann das Gericht ein Vorliegen der häusliche Ge-
walt begründenden Tatsachen auf der Grundlage des
Verwarnungsschreibens feststellen.64 Die Rechtsnatur
des Verwarnungsschreibens ist umstritten. Einerseits
wird davon ausgegangen, dass es sich dabei nicht um
einen Verwaltungsakt im Sinne des Verwaltungspro-
zessgesetzes handle, da sein Inhalt nicht gerichtlich
einklagbar oder erneut prüfbar sei.65 Allerdings könne
das Verwarnungsschreiben die Rechte des Schädigers
einschränken, weshalb es nicht angemessen sei, es nicht
als Verwaltungsakt einzustufen.66

4. Gerichtliche Schutzanordnungen, Vollstre-
ckung und Haftung

Gemäß § 23 Abs. 1 HGG können diejenigen, die von
häuslicher Gewalt betroffen sind oder denen solche
Gewalt droht, eine Anordnung zum Schutz der per-
sönlichen Sicherheit bei einem Volksgericht stellen.
Nach § 23 Abs. 2 HGG können entsprechende Anträ-
ge auch von nahen Verwandten oder Behörden gestellt
werden.67 Die Funktionen der persönlichen Schutzan-
ordnung sind der rechtzeitige Schutz vor häuslicher
Gewalt und die Verhinderung einer weiteren Gewalt-
eskalation.68 In der Literatur wird vorgeschlagen, dass
die Gerichte an das Vorliegen häuslicher Gewalt kei-
ne zu hohen Anforderungen stellen, da die persönliche
Schutzanordnung eine vorübergehende Schutzmaß-

60 XUE Ninglan (Fn. 58), S. 14.
61 Su Lin Han (Fn. 11), S. 5.
62 LÜ Xiaoquan (Fn. 15), S. 18.
63 XIA Yinlan (夏吟兰), Eine Beurteilung der persönlichen Schutz-
anordnung des Gesetzes gegen häusliche Gewalt in China (我国反家
暴法人身安全保护令评析), in: Journal of Chinese Women’s Studies
(妇女研究论丛), 2016, Nr. 1, S. 15.
64 LI Qiongyu (李琼宇)/HE Xuxi (贺栩溪), Polizeieinsatz bei der Er-
mittlung zivilrechtlicher Fälle von häuslicher Gewalt: In Bezug auf
geringfügige häusliche Gewalt durch polizeiliche Ersturteile (家庭暴
力民事认定中的警察参与 —兼论警察对轻微家庭暴力事实的先行
判断), in: Journal of Chinese Women’s Studies (妇女研究论丛), 2017,
Nr. 4, S. 44.
65 LI Qiongyu/HE Xuxi (Fn. 64), S. 43.
66 LI Qiongyu/HE Xuxi (Fn. 64), S. 43.
67 Vgl. § 1045 ZGB.
68 XIA Yinlan (Fn. 63), S. 16.
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nahme darstelle.69 Zwar sei die Zahl der Anträge auf
persönliche Schutzanordnungen kontinuierlich gestie-
gen, sie ist aber immer noch sehr gering im Vergleich
zur Gesamtzahl der Haushalte und der statistischen
Wahrscheinlichkeit des Vorkommens häuslicher Ge-
walt.70 Gemäß § 29 HGG kann eine persönliche Schutz-
anordnung folgende Maßnahmen umfassen: (1) Verbot
von häuslicher Gewalt durch den Antragsgegner, (2)
Verbot, den Antragsteller und seine nächsten Verwand-
ten zu belästigen, zu verfolgen und zu kontaktieren, (3)
Verweis des Antragsgegners aus der Wohnung des An-
tragstellers sowie (4) andere Maßnahmen zum Schutz
der persönlichen Sicherheit des Antragstellers.71 In der
Literatur wird insbesondere kritisiert, dass nicht auch
Maßnahmen verhängt werden können, die wirtschaft-
licher Natur sind und welche etwa die Opfer häuslicher
Gewalt entschädigen oder dem Schädiger untersagen,
über gemeinsames Vermögen zu verfügen.72 Laut § 32
Satz 2 HGG wird die persönliche Schutzanordnung
durch das Volksgericht vollstreckt. Dabei wird das
Gericht von den Organen für öffentliche Sicherheit so-
wie den Einwohner- und Dorfkomitees unterstützt.73

In der Literatur wird angemerkt, dass die Gerichte
aufgrund begrenzter Personalressourcen als Haupt-
vollstreckungsorgan ungeeignet seien.74 Dementspre-
chend sei die Rolle der Polizei bei der Umsetzung
persönlicher Schutzanordnungen zu verstärken, um
so einen besseren Opferschutz zu erzielen.75 Kritisch
wird angemerkt, dass das HGG die Vollstreckungs-
zuständigkeiten der Gerichte und der Organe der
öffentlichen Sicherheit nicht in Bezug auf spezifische
Aufgaben zuweist.76 Nach § 34 HGG werden Verstöße
des Antragsgegners gegen die Schutzanordnung, wel-
che Straftatbestände erfüllen, strafrechtlich verfolgt. Ist
der Verstoß jedoch nicht schwerwiegend genug, um ei-
ne Straftat darzustellen, wird der Antragsgegner vom
Volksgericht ermahnt und in Anbetracht der Schwere
des Falles kann eine Geldbuße von bis zu 1.000 RMB
sowie Arrest bis zu 15 Tagen verhängt werden.77 In der

69 YUE Jiang (月蒋), Eine Bewertung und Kommentar zur anwen-
dungsbezogenen Wirkung des Gesetzes gegen häusliche Gewalt in
der Volksrepublik China – basierend auf einer statistischen Analyse
für Zivilurteile (2016–2018) des Volksgerichts (我国反家庭暴力法适
用效果评析—以 2016—2018年人民法院民事判决书为样本), in: Jour-
nal of China Women’s University (中华女子学院学报), 2019, Nr. 3,
S. 20.
70 YUE Jiang (Fn. 69), S. 17. In 400 Verdachtsfällen häuslicher Gewalt
wurde das Vorliegen in nur 22,75 % bestätigt. In den 400 berücksich-
tigten Fällen haben insgesamt nur neun Frauen einen Antrag auf eine
persönliche Schutzanordnung gestellt, davon wurden sechs Anträge
genehmigt und drei abgelehnt.
71 § 29 Ziff. 1–4 HGG.
72 SHEN Xianjin (慎先进)/WANG Haiqin (王海琴)/CHEN Yue (陈
月), Eine Studie über das Problem und die Lösung des Systems der
persönlichen Schutzanordnung im chinesischen Gesetz gegen häus-
liche Gewalt (我国反家庭暴力法中人身安全保护令制度的困境与出路
研究), Human- und Sozialwissenschaftliche Ausgabe der Zeitschrift
der Sanxia Universität (峡大学学报 (人文社会科学版), 2019, Vol. 41,
Nr. 5, S. 98–99.
73 § 32 Satz 2 HGG.
74 Su Lin Han (Fn. 11), S. 5.
75 SHEN Xianjin/WANG Haiqin/CHEN Yue (Fn. 72), S. 99.
76 LI Hanyan (Fn. 34), S. 84.
77 § 34 HGG.

Literatur werden die nicht strafrechtlichen Sanktionen
als zu milde angesehen, um Schädiger effektiv vor Ver-
stößen gegen die Schutzanordnung abzuschrecken.78

5. Fazit

Obwohl das HGG als Meilenstein betrachtet wird auf-
grund der ersten Definition von häuslicher Gewalt, der
Einführung von zivilen Schutzmaßnahmen und einem
eigenständigen Kapitel für die Prävention häuslicher
Gewalt, wird die Effektivität des Gesetzes von vie-
len Faktoren unterminiert. Die Ziele des Gesetzes sind
nur schwer in Einklang zu bringen, da die Förderung
sozialer Stabilität und Familienharmonie als Teil des
Gesetzes mit der Priorität, häusliche Gewalt zu ver-
hindern, konkurriert. Infolgedessen wird toleriert, dass
die Rechte und Interessen von Frauen in Form von
Schlichtungsverfahren zur Aufrechterhaltung der Fa-
milie vielfach missachtet werden. Bezüglich der Defini-
tion von häuslicher Gewalt wird sich einerseits für eine
umfangreichere Definition ausgesprochen, die auch se-
xuelle Gewalt mit einbezieht. Andererseits ermöglicht
die offene Formulierung eine leichtere Anwendung des
Gesetzes, die auch andere Formen häuslicher Gewalt
miteinschließen kann. Obwohl die Literatur für eine
Aufnahme von sexueller Gewalt ist, wäre eine Anwen-
dung einer solchen Vorschrift in der Praxis aufgrund
traditioneller Konzepte und fehlendem Verständnis
problematisch. Insofern ist die Definition von häusli-
cher Gewalt zum gegenwärtigen Zeitpunkt lediglich
realistisch an die Gegebenheiten angepasst.

§ 37 HGG wird als Errungenschaft des Gesetzes be-
trachtet, dessen Anwendung vorsieht, auch „gemein-
sam lebende Personen“ mit einzuschließen, und somit
den Anwendungsbereich neben dem von Familienmit-
gliedern erweitert. Kontrovers diskutiert wird sowohl
eine breiter als auch eine enger gefasste Anwendung
von § 37 HGG. Es ist jedoch anzunehmen, dass je-
de weitere Ausweitung des Anwendungsbereichs eine
Überforderung der staatlichen Ressourcen zur Folge
hat, weshalb nur die eng gefasste Anwendung wahr-
scheinlich erscheint.

Als weiterer Fortschritt des HGG gilt, dass die Prä-
vention häuslicher Gewalt in Form eines eigenstän-
digen Kapitels vorgesehen ist. Allerdings ist für das
umfassende Netzwerk, das für die Verhinderung vor-
gesehen ist, kein behördenübergreifendes Konzept im-
plementiert worden, wodurch die Gefahr eines unko-
ordinierten Gesetzesvollzugs besteht. Die polizeilichen
Verwarnungsschreiben sind von besonderer Bedeu-
tung, weil diese vor Gericht den Nachweis häuslicher
Gewalt erleichtern und somit die Beweislast für die
Opfer reduzieren können. Für die Umsetzung in der
Rechtspraxis ist die starke Arbeitsbelastung der Ge-
richte problematisch, folglich werden kaum Verwar-
nungsschreiben ausgestellt werden. Die Anträge auf
eine persönliche Schutzanordnung im Vergleich zum
Vorkommen von häuslicher Gewalt sind auffallend
niedrig. Dabei ist es essenziell, dass für die Ausstel-

78 LI Hanyan (Fn. 34), S. 85.
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lung nicht zu hohe Anforderungen gestellt werden, da
die persönliche Schutzanordnung eine vorübergehen-
de Schutzmaßnahme darstellt. Als problematisch gilt
die Rolle des Gerichts als Hauptvollstreckungsorgan,
insofern ist die Rolle der Polizei zu intensivieren. Zu-
sätzlich ist die strafrechtliche Verfolgung zu milde, um
Schädiger vor weiteren Verstößen abzuschrecken. An-
hand aller genannten Punkte lässt sich ableiten, dass
das HGG derzeit lediglich einen geringen Schutz vor
häuslicher Gewalt bietet.

* * *

The Law against Domestic Violence of the PRC – An Introduction

In December 2015, the People’s Republic of China passed a new law to combat and curb domestic violence. An additional aim
of the law is to promote social stability. As part of the legislation, domestic violence is for the first time defined as psychological
and physical violence. Important preventive measures such as warning letters from the police and the mandatory reporting of
domestic violence are additional elements of the law. The introduction of protective court orders is intended to ensure a timely
shield against domestic violence and to prevent a further escalation of violence. The various aims of the law are however difficult
to reconcile; in addition, the definition of domestic violence and its application remains unclear in several aspects.
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第一章　总则 1. Kapitel: Allgemeine Regeln

第一条　为了维护国家安全和
利益，履行防扩散等国际义务，加
强和规范出口管制，制定本法。

§ 1 [Gesetzgeberischer Zweck] Um die staatliche Sicherheit und die
staatlichen Interessen zu wahren, internationale Verpflichtungen wie etwa
die Nichtverbreitung zu erfüllen [und] die Exportkontrolle zu stärken und
zu normieren, wird dieses Gesetz festgelegt.

第二条　国家对两用物项、军
品、核以及其他与维护国家安全和
利益、履行防扩散等国际义务相关
的货物、技术、服务等物项（以下
统称管制物项）的出口管制，适用
本法。

§ 2 [Anwendungsbereich] Der Staat wendet dieses Gesetz an auf die
Exportkontrolle im Hinblick auf Dual-Use-Güter2, Rüstungsgüter [und]
nukleare [Güter] sowie andere Güter wie etwa Waren, Technologien
[und] Dienstleistungen3, die im Zusammenhang mit der Wahrung der
staatlichen Sicherheit und Interessen [und] der Erfüllung internationaler
Verpflichtungen wie etwa der Nichtverbreitung stehen (im Folgenden zu-
sammenfassend als kontrollierte Güter bezeichnet).

前款所称管制物项，包括物项
相关的技术资料等数据。

Kontrollierte Güter im vorigen Absatz umfassen die mit den Gütern zu-
sammenhängenden Daten wie etwa technische Unterlagen.

本法所称出口管制，是指国家
对从中华人民共和国境内向境外转
移管制物项，以及中华人民共和国
公民、法人和非法人组织向外国组
织和个人提供管制物项，采取禁止
或者限制性措施。

In diesem Gesetz bezieht sich der Begriff Exportkontrolle auf Verbote
oder beschränkende Maßnahmen des Staates im Hinblick auf kontrollier-
te Güter, die aus dem Gebiet der Volksrepublik China heraus ausgeführt4

werden, und kontrollierte Güter, die Bürger, juristische Personen [und]
Organisationen ohne Rechtspersönlichkeit der Volksrepublik China5 für
ausländische Organisationen und Einzelpersonen zur Verfügung stellen.

本法所称两用物项，是指既有
民事用途，又有军事用途或者有助
于提升军事潜力，特别是可以用于
设计、开发、生产或者使用大规模杀
伤性武器及其运载工具的货物、技
术和服务。

In diesem Gesetz bezieht sich der Begriff Dual-Use-Güter auf Wa-
ren, Technologien und Dienstleistungen, die sowohl für zivile als auch
für militärische Zwecke verwendet werden, oder zur Verbesserung des
militärischen Potenzials beitragen [können], insbesondere solche, die zur
Konstruktion6, Entwicklung, Herstellung oder Verwendung von Massen-
vernichtungswaffen und deren Trägermittel verwendet werden können.

本法所称军品，是指用于军事
目的的装备、专用生产设备以及其
他相关货物、技术和服务。

In diesem Gesetz bezieht sich der Begriff Rüstungsgüter auf Ausrüstung
[und] spezielle Herstellungsanlagen für militärische Zwecke sowie andere
im Zusammenhang stehende Waren, Technologien und Dienstleistungen.

本法所称核，是指核材料、核
设备、反应堆用非核材料以及相关
技术和服务。

In diesem Gesetz bezieht sich der Begriff Nuklear auf nukleares Materi-
al, nukleare Ausrüstung, nicht nukleares Material für Reaktoren sowie im
Zusammenhang stehende Technologien und Dienstleistungen.

第三条　出口管制工作应当坚
持总体国家安全观，维护国际和平，
统筹安全和发展，完善出口管制管
理和服务。

§ 3 [Staatliche Leitlinien] Bei der Arbeit der Exportkontrolle muss an
den umfassenden Ansichten bezüglich der staatlichen Sicherheit festge-
halten, der internationale Frieden gewahrt, Sicherheit und Entwicklung
koordiniert [sowie] Verwaltung und Dienstleistungen der Exportkontrol-
le vervollständigt werden.

第四条　国家实行统一的出口
管制制度，通过制定管制清单、名
录或者目录（以下统称管制清单）、
实施出口许可等方式进行管理。

§ 4 [Mittel der Exportkontrolle] Der Staat setzt ein einheitliches Ex-
portkontrollsystem um [und] verwaltet dieses mittels Methoden wie etwa
der Festsetzung von Kontrolllisten, Verzeichnissen oder Katalogen (im
Folgenden zusammenfassend als Kontrolllisten bezeichnet) [und] der Ex-
portlizenzierung.

2 Wörtlich: „Güter mit doppeltem Verwendungszweck“.
3 Das Gesetz verwendet den Begriff „Güter“ (物项, englisch: „items“) mit den Regelbeispielen „Waren, Technologien [und] Dienstleistungen“
(货物、技术和服务) in dem Sinn, dass auch Software umfasst ist. Dies ergibt sich aus den Listen kontrollierter Güter, die vom Handelsministerium
und dem Hauptzollamt bekannt gemacht worden sind. Siehe etwa die Listen im „Katalog zur Verwaltung der Lizenznachweise für den Im- und
Export von Dual-Use-Gütern und -Techniken“ (两用物项和技术进出口许可证管理目录) vom 31.12.2020 (abrufbar unter <lawinfochina.com>
[北大法律英文网]/<pkulaw.cn> [北大法宝], Indexnummer CLI.4.349831), wo Software (软件) jeweils als Unterkategorie kontrollierter Güter
angeführt wird.
4 Wörtlich: „übertragen“.
5 „Volksrepublik China“ bezieht sich auf die drei zuvor genannten Substantive (Bürger, juristische Personen und Organisationen ohne Rechts-
persönlichkeit).
6 Wörtlich: „Design“ oder „Entwerfen“.
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第五条　国务院、中央军事委
员会承担出口管制职能的部门（以
下统称国家出口管制管理部门）按
照职责分工负责出口管制工作。国
务院、中央军事委员会其他有关部
门按照职责分工负责出口管制有关
工作。

§ 5 [Zuständigkeit] Die Abteilungen des Staatsrates [und] der zentra-
len Militärkommission, welche die Exportkontrollfunktionen übernehmen
(im Folgenden zusammenfassend als SECADs7 abgekürzt), sind gemäß
der Aufteilung der Amtspflichten für die Arbeit der Exportkontrolle zu-
ständig. Andere relevante Abteilungen des Staatsrates [und] der zentralen
Militärkommission sind gemäß der Aufteilung der Amtspflichten für die
betreffende Arbeit der Exportkontrolle zuständig.

国家建立出口管制工作协调机
制，统筹协调出口管制工作重大事
项。国家出口管制管理部门和国务
院有关部门应当密切配合，加强信
息共享。

Der Staat richtet einen Koordinierungsmechanismus für die Arbeiten
der Exportkontrolle ein, um wichtige Fragen für die Arbeit der Exportkon-
trolle einheitlich [und] umfassend zu koordinieren. Die SECADs und die
betreffenden Abteilungen des Staatsrates müssen eng zusammenarbeiten
[und] den Informationsaustauch stärken.

国家出口管制管理部门会同有
关部门建立出口管制专家咨询机制，
为出口管制工作提供咨询意见。

Die SECADs richten gemeinsam mit den betreffenden Abteilungen
einen Experten-Beratungsmechanismus für die Exportkontrolle ein, um be-
ratende Ansichten zur Arbeit der Exportkontrolle zur Verfügung zu stellen.

国家出口管制管理部门适时发
布有关行业出口管制指南，引导出
口经营者建立健全出口管制内部合
规制度，规范经营。

Die SECADs machen zu gegebener Zeit Anleitungen der Exportkon-
trolle für betreffende Branchen bekannt [und] leiten Exporteure8 an, ein
internes Compliance-System der Exportkontrolle einzurichten [und] zu
vervollständigen [und] den [Geschäfts-]Betrieb zu normieren.

省、自治区、直辖市人民政府
有关部门依照法律、行政法规的规
定负责出口管制有关工作。

Die betreffenden Abteilungen der Volksregierungen der Provinzen,
Autonomen Gebiete [und] regierungsunmittelbaren Städte sind für die
betreffenden Arbeiten der Exportkontrolle gemäß den Gesetzen [und] Ver-
waltungsrechtsnormen zuständig.

第六条　国家加强出口管制国
际合作，参与出口管制有关国际规
则的制定。

§ 6 [Internationale Zusammenarbeit] Der Staat stärkt die internationale
Zusammenarbeit bei der Exportkontrolle [und] beteiligt sich an der Festle-
gung internationaler Vorschriften für die Exportkontrolle.

第七条　出口经营者可以依法
成立和参加有关的商会、协会等行
业自律组织。

§ 7 [Berufsständische Selbstregulierungsorganisationen] Exporteure
können nach dem Recht betreffende Handelskammern, Verbände [und]
andere berufsständische Selbstregulierungsorganisationen9 gründen und
daran teilnehmen.

有关商会、协会等行业自律组
织应当遵守法律、行政法规，按照
章程对其成员提供与出口管制有关
的服务，发挥协调和自律作用。

Betreffende Handelskammern, Verbände [und] andere berufsständi-
sche Selbstregulierungsorganisationen müssen Gesetze und Verwaltungs-
rechtsnormen befolgen, ihren Mitgliedern Dienstleistungen im Zusam-
menhang mit der Exportkontrolle gemäß [ihrer] Satzung erbringen [und]
eine koordinierende und selbstregulierende Rolle entfalten.

第二章　管制政策、管制清单和
管制措施

2. Kapitel: Kontrollrichtlinien, Kontrollliste und Kontrollmaßnahmen

第一节　一般规定 1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen

第八条　国家出口管制管理部
门会同有关部门制定出口管制政策，
其中重大政策应当报国务院批准，
或者报国务院、中央军事委员会批
准。

§ 8 [Kontrollrichtlinien] Die SECADs legen gemeinsam mit den betref-
fenden Abteilungen Richtlinien zur Exportkontrolle fest, wobei wichtige
Richtlinien dem Staatsrat zur Genehmigung oder dem Staatsrat [und] der
Zentralen Militärkommission zur Genehmigung gemeldet werden müssen.

国家出口管制管理部门可以对
管制物项出口目的国家和地区进行
评估，确定风险等级，采取相应的
管制措施。

Die SECADs können eine Bewertung von Bestimmungsländern [und]
-gebieten10 für den Export kontrollierter Güter durchführen, das Risikoni-
veau bestimmen [und] entsprechende Kontrollmaßnahmen ergreifen.

7 Wörtlich: „staatliche Exportkontrollverwaltungsabteilungen“, die Abkürzung folgt der üblichen englischen Bezeichnung „State Export Con-
trol Administrative Departments“. Zentralstaatlich zuständig für die Exportkontrolle ist das Amt für Produktionssicherheit und Im- und
Exportkontrolle (产业安全与进出口管制局) des Handelsministeriums, siehe <http://aqygzj.mofcom.gov.cn/>.
8 Wörtlich: „Exportbetreiber“.
9 Wörtlich: „Organisation der Selbstdisziplinierung der [einzelnen] Branchen“, also eine self-regulatory organisation bzw. eine berufsständi-
sche Körperschaft.
10 Wörtlich: „Zielstaaten oder -gebiete“.
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第九条　国家出口管制管理部
门依据本法和有关法律、行政法规
的规定，根据出口管制政策，按照
规定程序会同有关部门制定、调整
管制物项出口管制清单，并及时公
布。

§ 9 [Exportkontrollliste, Durchführung einer vorläufigen Kontrolle]
Die Exportkontrollliste der kontrollierten Güter wird gemäß diesem Gesetz
und den Bestimmungen in einschlägigen Gesetzen und Verwaltungsrechts-
normen, aufgrund der Richtlinie zur Exportkontrolle [und] nach dem
vorgeschriebenen Verfahren gemeinsam mit den betreffenden Abteilungen
festgelegt [und] angepasst und sie wird unverzüglich bekannt gemacht.

根据维护国家安全和利益、履
行防扩散等国际义务的需要，经国
务院批准，或者经国务院、中央军
事委员会批准，国家出口管制管理
部门可以对出口管制清单以外的货
物、技术和服务实施临时管制，并
予以公告。临时管制的实施期限不
超过二年。临时管制实施期限届满
前应当及时进行评估，根据评估结
果决定取消临时管制、延长临时管
制或者将临时管制物项列入出口管
制清单。

Aufgrund der Erfordernisse der Wahrung der staatlichen Sicherheit
und Interessen [und] der Erfüllung internationaler Verpflichtungen wie der
Nichtverbreitung können die SECADs mit Genehmigung des Staatsrates
oder mit Genehmigung des Staatsrates [und] der Zentralen Militärkom-
mission eine vorläufige Kontrolle von nicht auf der Exportkontrollliste
[angeführten] Waren, Technologien und Dienstleistungen durchführen
und [diese vorläufige Kontrolle] bekanntgeben. Die Durchführungsfrist der
vorläufigen Kontrolle überschreitet nicht zwei Jahre. Vor Ablauf der Durch-
führungsfrist der vorläufigen Kontrolle muss unverzüglich eine Bewertung
vorgenommen werden [und] anhand des Ergebnisses der Bewertung wird
entscheiden, [ob] die vorläufige Kontrolle widerrufen, verlängert oder die
vorläufig kontrollierten Güter auf die Exportkontrollliste aufgenommen
werden.

第十条　根据维护国家安全和
利益、履行防扩散等国际义务的需
要，经国务院批准，或者经国务院、
中央军事委员会批准，国家出口管
制管理部门会同有关部门可以禁止
相关管制物项的出口，或者禁止相
关管制物项向特定目的国家和地区、
特定组织和个人出口。

§ 10 [Exportverbote] Aufgrund der Erfordernisse der Wahrung der
staatlichen Sicherheit und Interessen [und] der Erfüllung internationaler
Verpflichtungen wie der Nichtverbreitung können mit Genehmigung des
Staatsrates oder mit Genehmigung des Staatsrates [und] der Zentralen Mili-
tärkommission die SECADs gemeinsam mit den betreffenden Abteilungen
verbieten, dass betreffende kontrollierte Güter exportiert werden, oder den
Export betreffender kontrollierter Güter in bestimmte Bestimmungsländer
und -gebiete11, an bestimmte Organisationen und an Einzelpersonen ver-
bieten.

第十一条　出口经营者从事管
制物项出口，应当遵守本法和有关
法律、行政法规的规定；依法需要
取得相关管制物项出口经营资格的，
应当取得相应的资格。

§ 11 [Exportbefähigung] Exporteure, die kontrollierte Güter expor-
tieren, müssen dieses Gesetz und die Bestimmungen in einschlägigen
Gesetzen [und] Verwaltungsrechtsnormen einhalten; diejenigen, für die
nach dem Recht das Erlangen einer Befähigung für den Export betreffender
kontrollierter Güter erforderlich ist, müssen die entsprechende Befähigung
erlangen.

第十二条　国家对管制物项的
出口实行许可制度。

§ 12 [Lizenzsystem] Der Staat setzt für den Export kontrollierter Güter
ein Lizenzsystem um.

出口管制清单所列管制物项或
者临时管制物项，出口经营者应当
向国家出口管制管理部门申请许
可。

Für die in der Exportkontrollliste aufgeführten Güter oder vorläufig
kontrollierte Güter muss der Exporteur bei den SECADs eine Lizenz be-
antragen.

出口管制清单所列管制物项以
及临时管制物项之外的货物、技术
和服务，出口经营者知道或者应当
知道，或者得到国家出口管制管理
部门通知，相关货物、技术和服务
可能存在以下风险的，应当向国家
出口管制管理部门申请许可：

Bei Waren, Technologien und Dienstleistungen, die nicht [Teil der] in
der Exportkontrollliste aufgeführten kontrollierten Güter sind und nicht
vorläufig kontrollierte Güter sind, muss bei den SECADs eine Lizenz be-
antragt werden, wenn der Exporteur weiß oder wissen muss oder ihm von
den SECADs mitgeteilt worden ist, dass die betreffenden Waren, Technolo-
gien und Dienstleistungen die folgenden Risiken aufweisen könnten:

（一）危害国家安全和利益； 1. Gefährdung der staatlichen Sicherheit und Interessen;

（二）被用于设计、开发、生产
或者使用大规模杀伤性武器及其运
载工具；

2. Verwendung zur Konstruktion12, Entwicklung, Herstellung oder zum
Einsatz von Massenvernichtungswaffen einschließlich deren Trägermittel;

（三）被用于恐怖主义目的。 3. Verwendung zu terroristischen Zwecken.

11 Siehe Fn. 9.
12 Siehe Fn. 6.
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出口经营者无法确定拟出口的
货物、技术和服务是否属于本法规
定的管制物项，向国家出口管制管
理部门提出咨询的，国家出口管制
管理部门应当及时答复。

Kann ein Exporteur nicht bestimmen, ob die zu exportierenden Waren,
Technologien und Dienstleistungen zu den in diesem Gesetz bestimmten
kontrollierten Gütern gehören, [und] legt er [diese Frage] den SECADs zur
Beratung vor, müssen die SECADs unverzüglich antworten.

第十三条　国家出口管制管理
部门综合考虑下列因素，对出口经
营者出口管制物项的申请进行审查，
作出准予或者不予许可的决定：

§ 13 [Kriterien der Lizenzerteilung] Die SECADs berücksichtigen die
folgenden Kriterien13 bei der Prüfung des Antrags der Exporteure auf
Export kontrollierter Güter umfassend [und] entscheiden, ob eine Lizenz
erteilt wird14:

（一）国家安全和利益； 1. staatliche Sicherheit und Interessen;

（二）国际义务和对外承诺； 2. internationale Verpflichtungen und auswärtiges Engagement15;

（三）出口类型； 3. Exportarten;

（四）管制物项敏感程度； 4. Grad der Kritikalität kontrollierter Güter;

（五）出口目的国家或者地区； 5. Bestimmungsland oder -gebiet16 des Exports;

（六）最终用户和最终用途； 6. Endverwender und Endverwendungszweck;

（七）出口经营者的相关信用
记录；

7. relevante Bonitätsaufzeichnungen des Exporteurs;

（八）法律、行政法规规定的其
他因素。

8. andere in Gesetzen und Verwaltungsrechtsnormen bestimmte Fakto-
ren.

第十四条　出口经营者建立出
口管制内部合规制度，且运行情况
良好的，国家出口管制管理部门可
以对其出口有关管制物项给予通用
许可等便利措施。具体办法由国家
出口管制管理部门规定。

§ 14 [Voraussetzungen für Begünstigungen] Wenn ein Exporteur ein
internes Compliance-System der Exportkontrolle eingerichtet hat und der
[Geschäfts-]Betrieb in gutem Zustand ist, können die SECADs Allgemein-
lizenzen17 [und] andere begünstigende Maßnahmen für den Export von
betreffenden kontrollierten Gütern erteilen. Die spezifischen Maßnahmen
werden von den SECADs bestimmt.

第十五条　出口经营者应当向
国家出口管制管理部门提交管制物
项的最终用户和最终用途证明文件，
有关证明文件由最终用户或者最
终用户所在国家和地区政府机构出
具。

§ 15 [Endverbleibserklärungen] Die Exporteure müssen den SECADs
Nachweisschriftstücke über den Endverwender und den Endverwen-
dungszweck18 der kontrollierten Güter übergeben; die betreffenden Nach-
weisschriftstücke werden vom Endverwender oder dem Regierungsorgan
des Staates oder des Gebietes ausgestellt, in dem sich der Endverwender
befindet.

第十六条　管制物项的最终用
户应当承诺，未经国家出口管制管
理部门允许，不得擅自改变相关管
制物项的最终用途或者向任何第三
方转让。

§ 16 [Änderungen des Endverwenders und des Endverwendungs-
zwecks] Der Endverwender der exportierten Güter muss versprechen, dass
er ohne Erlaubnis der SECADs den Endverwendungszweck der betreffen-
den kontrollierten Güter nicht eigenmächtig verändern oder [diese Güter]
an irgendeine dritte Partei weiterleiten19 darf.

出口经营者、进口商发现最终
用户或者最终用途有可能改变的，
应当按照规定立即报告国家出口管
制管理部门。

Wenn ein Exporteur [oder] Importeur20 entdeckt, dass der Endverwen-
der oder Endverwendungszweck möglicherweise geändert wurde21, muss
dies nach den Bestimmungen sofort den SECADs gemeldet werden.

第十七条　国家出口管制管理
部门建立管制物项最终用户和最终
用途风险管理制度，对管制物项的
最终用户和最终用途进行评估、核
查，加强最终用户和最终用途管理。

§ 17 [Verwaltung von Endverwender und Endverwendungszweck]
Die SECADs richten ein Risikoverwaltungssystem für Endverwender und
Endverwendungszweck kontrollierter Güter ein, führen die Bewertung
[und] Überprüfung von Endverwendern und Endverwendungszweck kon-
trollierter Güter durch [und] stärken die Verwaltung von Endverwendern
und Endverwendungszweck.

13 Wörtlich: „Faktoren“.
14 Wörtlich: „[…] erlassen eine Verfügung, eine Lizenz zu gewähren oder nicht zu gewähren: […]“.
15 Wörtlich: „Versprechen“.
16 Siehe Fn. 9.
17 Wörtlich: „übliche Genehmigungen“.
18 Gemeint sind mit diesen „Nachweisschriftstücke über den Endverwender und den Endverwendungszweck“ wohl Endverbleibserklärun-
gen.
19 Wörtlich „übertragen“.
20 Wörtlich: „importierender Händler“.
21 Alternativ könnte man übersetzen: „dass der […] geändert werden könnte“.
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第十八条　国家出口管制管理
部门对有下列情形之一的进口商和
最终用户，建立管控名单：

§ 18 [Beobachtungsliste] Die SECADs erstellen über Importeure und
Endverwender, bei denen eine der folgenden Situationen vorliegt, eine Be-
obachtungsliste22:

（一）违反最终用户或者最终
用途管理要求的；

1. wenn gegen Verwaltungsanforderungen im Hinblick auf Endverwen-
der oder Endverwendungszweck verstoßen wird;

（二）可能危害国家安全和利
益的；

2. wenn die staatliche Sicherheit und Interessen gefährdet sein könnten;

（三）将管制物项用于恐怖主
义目的的。

3. wenn kontrollierte Güter für terroristische Zwecke verwendet wer-
den.

对列入管控名单的进口商和最
终用户，国家出口管制管理部门可
以采取禁止、限制有关管制物项交
易，责令中止有关管制物项出口等
必要的措施。

Für Importeure und Endverwender, die in die Beobachtungsliste auf-
genommen worden sind, können die SECADs notwendige Maßnahmen
ergreifen, wie etwa die Transaktionen betreffender kontrollierter Güter
beschränken oder verbieten [und] den Export betreffender kontrollierter
Güter vorübergehend verweigern23.

出口经营者不得违反规定与列
入管控名单的进口商、最终用户进
行交易。出口经营者在特殊情况下
确需与列入管控名单的进口商、最
终用户进行交易的，可以向国家出
口管制管理部门提出申请。

Exporteure dürfen nicht unter Verstoß gegen die Bestimmungen Trans-
aktionen mit Importeuren [oder] Endverwendern durchführen, die in die
Beobachtungsliste aufgenommen worden sind. Ist es tatsächlich erforder-
lich, dass Exporteure mit Importeuren [oder] Endverwendern, die in die
Beobachtungsliste aufgenommen worden sind, Transaktionen durchfüh-
ren, können sie bei den SECADs einen Antrag vorlegen.

列入管控名单的进口商、最终
用户经采取措施，不再有第一款规
定情形的，可以向国家出口管制管
理部门申请移出管控名单；国家出
口管制管理部门可以根据实际情况，
决定将列入管控名单的进口商、最
终用户移出管控名单。

Wenn im Hinblick auf Importeure [oder] Endverwender, die in die
Beobachtungsliste aufgenommen worden sind, bereits Maßnahmen er-
griffen worden sind [und] die im Absatz 1 bestimmten Umstände nicht
weiter vorliegen, kann bei den SECADs das Herausnehmen aus der Be-
obachtungsliste beantragt werden; die SECADs können aufgrund der
tatsächlichen Umstände entscheiden, Importeure [oder] Endverwender,
die in die Beobachtungsliste aufgenommen worden sind, aus der Beobach-
tungsliste herauszunehmen.

第十九条　出口货物的发货人
或者代理报关企业出口管制货物时，
应当向海关交验由国家出口管制管
理部门颁发的许可证件，并按照国
家有关规定办理报关手续。

§ 19 [Versender und Zollvertreter] Exportieren Waren exportierende
Versender oder Zollvertreter24 kontrollierte Waren, müssen sie beim Zoll
Lizenznachweise zur Kontrolle übergeben, die von den SECADs ausge-
stellt worden sind, und nach den betreffenden staatlichen Bestimmungen
die Formalitäten der Zollanmeldung erledigen.

出口货物的发货人未向海关交
验由国家出口管制管理部门颁发的
许可证件，海关有证据表明出口货
物可能属于出口管制范围的，应当
向出口货物发货人提出质疑；海关
可以向国家出口管制管理部门提出
组织鉴别，并根据国家出口管制管
理部门作出的鉴别结论依法处置。
在鉴别或者质疑期间，海关对出口
货物不予放行。

Hat ein Waren exportierender Versender beim Zoll keine Lizenznach-
weise zur Kontrolle übergeben, die von den SECADs ausgestellt worden
sind, [und] hat der Zoll Beweise, die deutlich machen, dass exportier-
te Waren zum Bereich der Exportkontrolle gehören, muss er den Waren
exportierenden Versender befragen; der Zoll kann bei den SECADs die
Organisation einer Identifikationsprüfung [im Hinblick auf die Güter] vor-
schlagen und [die Angelegenheit] aufgrund des Identifikationsergebnisses
der SECADs nach dem Recht regeln. Während der Zeit der Identifikation
oder Befragung gibt der Zoll die zu exportierenden Waren nicht frei.

第二十条　任何组织和个人不
得为出口经营者从事出口管制违法
行为提供代理、货运、寄递、报关、
第三方电子商务交易平台和金融等
服务。

§ 20 [Verbot von gegen die Exportkontrolle verstoßenden Dienst-
leistungen] Keine Organisation und Einzelperson darf im Hinblick auf
rechtswidrige Handlungen des Exporteurs, die er bei der Exportkontrolle
tätigt, Dienstleistungen wie etwa eine Stellvertretung, Beförderung, Zu-
stellung, Zollanmeldung, E-Commerce-Plattformen Dritter [oder25] eine
Finanzierung anbieten.

22 Wörtlich: „Liste beaufsichtigter Namen“. Es handelt sich dabei um eine eigenständige Beobachtungsliste, die von den SECADs offenbar
unabhängig von der „Liste der unzuverlässigen Subjekte“ (Unreliable Entity List, UEL) erstellt wird. Zu letzterer Liste siehe die „Bestimmungen
über die Liste unzuverlässiger [Rechts-]Subjekte“ (不可靠实体清单规定) des Handelsministeriums vom 19.9.2020, chinesisch-englisch abrufbar
unter <lawinfochina.com> [北大法律英文网]/<pkulaw.cn> [北大法宝], Indexnummer: CLI.4.346165.
23 Wörtlich: „[…] Aussetzung des Exports betreffender kontrollierter Güter anordnen“.
24 Wörtlich: „stellvertretend zur Verzollung anmeldende Unternehmen“.
25 Wörtlich steht an dieser Stelle ein „und“, das jedoch in der deutschen Übersetzung keinen Sinn ergibt.
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第二节　两用物项出口管理 2. Abschnitt: Exportverwaltung für Dual-Use-Güter

第二十一条　出口经营者向国
家两用物项出口管制管理部门申请
出口两用物项时，应当依照法律、行
政法规的规定如实提交相关材料。

§ 21 [Einreichen von Unterlagen] Beantragt ein Exporteur bei den
staatlichen Exportkontrollverwaltungsabteilungen für Dual-Use-Güter den
Export von Dual-Use-Gütern, müssen auf Grundlage von Gesetzen [und]
Verwaltungsrechtsnormen im Zusammenhang stehende Unterlagen wahr-
heitsgemäß übergeben werden.

第二十二条　国家两用物项出
口管制管理部门受理两用物项出口
申请，单独或者会同有关部门依照
本法和有关法律、行政法规的规定
对两用物项出口申请进行审查，并
在法定期限内作出准予或者不予许
可的决定。作出准予许可决定的，由
发证机关统一颁发出口许可证。

§ 22 [Prüfung und Lizenzierung] Nehmen die staatlichen Export-
kontrollverwaltungsabteilungen für Dual-Use-Güter den Antrag auf den
Export von Dual-Use-Gütern an, führen sie allein oder gemeinsam mit
betreffenden Abteilungen auf Grundlage dieses Gesetzes und einschlägi-
ger Gesetze und Verwaltungsrechtsnormen eine Prüfung des Exports der
Dual-Use-Güter durch und entscheiden in der gesetzlich bestimmten Frist,
ob eine Lizenz erteilt wird. Wird entschieden, eine Lizenz zu erteilen, stellt
die [die Lizenz] ausstellende Behörde einen einheitlichen Lizenznachweis
aus.

第三节　军品出口管理 3. Abschnitt: Exportverwaltung für Rüstungsgüter

第二十三条　国家实行军品出
口专营制度。从事军品出口的经营
者，应当获得军品出口专营资格并
在核定的经营范围内从事军品出口
经营活动。

§ 23 [Exportmonopol für Rüstungsgüter] Der Staat setzt ein System
des Exportmonopols für Rüstungsgüter um. Der Exporteur von Rüs-
tungsgütern26 muss die Befähigung als Monopolist für den Export von
Rüstungsgütern erlangt haben und im geprüften [und] festgelegten Be-
triebsbereich Geschäftsaktivitäten des Exports von Rüstungsgütern tätigen.

军品出口专营资格由国家军品
出口管制管理部门审查批准。

Die Befähigung als Monopolist für den Export von Rüstungsgütern
wird von den staatlichen Verwaltungsabteilungen für Exportkontrolle von
Rüstungsgütern geprüft [und] genehmigt.

第二十四条　军品出口经营者
应当根据管制政策和产品属性，向
国家军品出口管制管理部门申请办
理军品出口立项、军品出口项目、军
品出口合同审查批准手续。

§ 24 [Antrag des Exporteurs] Der Exporteur von Rüstungsgütern muss
aufgrund der Richtlinie zur Exportkontrolle und der Eigenschaften des
Produkts bei den staatlichen Verwaltungsabteilungen für Exportkontrolle
von Rüstungsgütern beantragen, die Formalitäten der Prüfung [und] Ge-
nehmigung der Absicht des Exports von Rüstungsgütern, des Vorhabens
des Exports von Rüstungsgütern [und] des Vertrags über den Export von
Rüstungsgütern zu erledigen.

重大军品出口立项、重大军品
出口项目、重大军品出口合同，应
当经国家军品出口管制管理部门会
同有关部门审查，报国务院、中央
军事委员会批准。

Eine Absicht des Exports von bedeutenden27 Rüstungsgütern, ein Vor-
haben des Exports von bedeutenden Rüstungsgütern [und] ein Vertrag
über den Export von bedeutenden Rüstungsgütern müssen von den staat-
lichen Verwaltungsabteilungen für Exportkontrolle von Rüstungsgütern
gemeinsam mit betreffenden Abteilungen geprüft [und] dem Staatsrat
[und] der Zentralen Militärkommission zur Genehmigung gemeldet wer-
den.

第二十五条　军品出口经营者
在出口军品前，应当向国家军品出
口管制管理部门申请领取军品出口
许可证。

§ 25 [Lizenznachweis] Bevor der Exporteur von Rüstungsgütern Rüs-
tungsgüter exportiert, muss er bei den staatlichen Verwaltungsabteilungen
für Exportkontrolle von Rüstungsgütern beantragen, einen Lizenznachweis
für den Export von Rüstungsgütern abzuholen.

军品出口经营者出口军品时，
应当向海关交验由国家军品出口管
制管理部门颁发的许可证件，并按
照国家有关规定办理报关手续。

Exportiert der Exporteur von Rüstungsgütern Rüstungsgüter, muss er
beim Zoll den Lizenznachweis, der von den staatlichen Verwaltungsabtei-
lungen für Exportkontrolle von Rüstungsgütern ausgestellt worden ist, zur
Kontrolle übergeben und nach den betreffenden staatlichen Bestimmungen
die Formalitäten der Zollanmeldung erledigen.

26 Wörtlich: „Betreiber, die den Export von Rüstungsgütern tätigen“.
27 Wörtlich: „schwerwiegenden“.
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第二十六条　军品出口经营者
应当委托经批准的军品出口运输企
业办理军品出口运输及相关业务。
具体办法由国家军品出口管制管理
部门会同有关部门规定。

§ 26 [Transport von Rüstungsgütern] Der Exporteur von Rüstungs-
gütern muss ein für den Export von Rüstungsgütern zugelassenes28

Transportunternehmen mit der Durchführung des Transports von Rüs-
tungsgütern sowie [damit] zusammenhängender Tätigkeiten beauftragen.
Die konkreten Maßnahmen29 werden von den staatlichen Verwaltungs-
abteilungen für Exportkontrolle von Rüstungsgütern gemeinsam mit den
betreffenden Abteilungen bestimmt.

第二十七条　军品出口经营者
或者科研生产单位参加国际性军品
展览，应当按照程序向国家军品出
口管制管理部门办理审批手续。

§ 27 [Prüfungs- und Genehmigungsverfahren für Messeaussteller]
Exporteure von Rüstungsgütern oder Forschungs- [und] Produktions-
einheiten, die an internationalen Militärmessen teilnehmen, müssen die
Prüfungs- [und] Genehmigungsverfahren bei den staatlichen Verwaltungs-
abteilungen für Exportkontrolle von Rüstungsgütern nach den Verfahren
durchlaufen30.

第三章　监督管理 3. Kapitel: Aufsicht [und] Verwaltung

第二十八条　国家出口管制管
理部门依法对管制物项出口活动进
行监督检查。

§ 28 [Aufsicht und Kontrolle, Untersuchungsbefugnisse] Die SECADs
führen nach dem Recht die Aufsicht [und] Überprüfung von Exportaktivi-
täten kontrollierter Güter durch.

国家出口管制管理部门对涉嫌
违反本法规定的行为进行调查，可
以采取下列措施：

Die SECADs können zur Durchführung einer Untersuchung von Hand-
lungen, die im Verdacht stehen, gegen die Bestimmungen dieses Gesetzes
zu verstoßen, die nachfolgenden Maßnahmen ergreifen:

（一）进入被调查者营业场所
或者其他有关场所进行检查；

1. Betreten der Geschäftsräume der von der Untersuchung Betroffenen
oder anderer betreffender Örtlichkeiten zur Durchführung einer Überprü-
fung;

（二）询问被调查者、利害关系
人以及其他有关组织或者个人，要
求其对与被调查事件有关的事项作
出说明；

2. Befragung der von der Untersuchung Betroffenen, Interessierten31

sowie anderen betreffenden Organisationen oder Einzelpersonen [und]
Aufforderung derselben, den Untersuchungsfall betreffende Punkte zu er-
läutern;

（三）查阅、复制被调查者、利
害关系人以及其他有关组织或者个
人的有关单证、协议、会计账簿、业
务函电等文件、资料；

3. Einsehen [und] Kopieren betreffender Belege, Vereinbarungen,
Buchführungs- [und] Kontounterlagen32, Geschäftskorrespondenz [und]
anderer Schriftstücke [und] Unterlagen der von der Untersuchung Be-
troffenen, Interessierten sowie anderer betreffender Organisationen oder
Einzelpersonen;

（四）检查用于出口的运输工
具，制止装载可疑的出口物项，责
令运回非法出口的物项；

4. Überprüfung der für den Export verwendeten Transportmittel, Stop-
pen des Verladens verdächtiger Exportgüter [und] Anordnung des Rück-
transports illegal exportierter Güter;

（五）查封、扣押相关涉案物
项；

5. Versiegelung [und] Beschlagnahme der mit dem Fall zusammenhän-
genden Güter;

（六）查询被调查者的银行账
户。

6. Erkundigungen über die Bankkonten der von der Untersuchung Be-
troffenen [einholen].

采取前款第五项、第六项措施，
应当经国家出口管制管理部门负责
人书面批准。

Das Ergreifen von Maßnahmen der Nummern 5 [und] 6 des vorste-
henden Absatzes muss von den Verantwortlichen der SECADs schriftlich
genehmigt werden.

第二十九条　国家出口管制管
理部门依法履行职责，国务院有关
部门、地方人民政府及其有关部门
应当予以协助。

§ 29 [Pflicht zur Unterstützung, Kooperation und Geheimhaltung] Die
SECADs erfüllen nach dem Recht [ihre] Amtspflichten; die betreffenden
Abteilungen des Staatsrates, die lokalen Volksregierungen und ihre betref-
fenden Abteilungen müssen [ihnen] Unterstützung leisten.

28 Wörtlich: „genehmigte“.
29 Wörtlich: „Methode, Mittel“.
30 Wörtlich: „erledigen“, „durchführen“.
31 Wörtlich: „in einer [eigenen] Nutzen und Schaden berührenden Beziehung stehende Person“.
32 Wörtlich: „Buchhaltung [und] Rechnungsbücher“.
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国家出口管制管理部门单独或
者会同有关部门依法开展监督检查
和调查工作，有关组织和个人应当
予以配合，不得拒绝、阻碍。

Die SECADs führen nach dem Recht einzeln oder gemeinsam mit den
betreffenden Abteilungen die Aufsicht [und] Überprüfung und die Un-
tersuchungsarbeit durch; betreffende Organisationen und Einzelpersonen
müssen [hierbei] kooperieren33 [und] dürfen [sie] nicht hindern [oder] be-
hindern.

有关国家机关及其工作人员对
调查中知悉的国家秘密、商业秘密、
个人隐私和个人信息依法负有保密
义务。

Betreffende staatliche Behörden und ihre Mitarbeiter haben die Pflicht,
über vertrauliche Staatsgeheimnisse, Geschäftsgeheimnisse, die Privat-
sphäre Einzelner und persönliche Informationen, von denen sie in einer
Untersuchung Kenntnis erlangt haben, nach dem Recht Geheimhaltung zu
wahren.

第三十条　为加强管制物项出
口管理，防范管制物项出口违法风
险，国家出口管制管理部门可以采
取监管谈话、出具警示函等措施。

§ 30 [Präventive Maßnahmen gegen rechtswidrigen Export] Um die
Exportverwaltung von kontrollierten Gütern zu stärken [und] das Risi-
ko des rechtswidrigen Exports von kontrollierten Gütern zu verhindern,
können die SECADs Maßnahmen wie etwa Aufsichtsgespräche [und] die
Ausstellung von Verwarnungen34 ergreifen.

第三十一条　对涉嫌违反本法
规定的行为，任何组织和个人有权
向国家出口管制管理部门举报，国
家出口管制管理部门接到举报后应
当依法及时处理，并为举报人保密。

§ 31 [Whistleblowing] Jede Organisation und Einzelperson ist berech-
tigt, Handlungen, die im Verdacht stehen, gegen die Bestimmungen dieses
Gesetzes zu verstoßen, den SECADs anzuzeigen; nach Erhalt der Anzeige
müssen die SECADs [damit] unverzüglich nach dem Recht verfahren und
den Anzeigenden geheim halten.

第三十二条　国家出口管制管
理部门根据缔结或者参加的国际条
约，或者按照平等互惠原则，与其
他国家或者地区、国际组织等开展
出口管制合作与交流。

§ 32 [Internationale Zusammenarbeit und Weitergabe von Informa-
tionen ins Ausland] Die SECADs entwickeln die Zusammenarbeit und den
Austausch bei der Exportkontrolle aufgrund der internationalen Konven-
tionen, die sie abgeschlossen haben oder denen sie beigetreten sind, oder
gemäß den Grundsätzen der Gleichheit [und] Gegenseitigkeit, mit anderen
Staaten oder Gebieten [und] internationalen Organisationen.

中华人民共和国境内的组织和
个人向境外提供出口管制相关信息，
应当依法进行；可能危害国家安全
和利益的，不得提供。

Organisationen und Einzelpersonen im Gebiet der Volksrepublik Chi-
na, die die Exportkontrolle betreffende Informationen nach außerhalb [des
chinesischen Gebiets] zur Verfügung stellen, müssen [dies] nach dem Recht
durchführen; wenn die staatliche Sicherheit und Interessen gefährdet sein
könnten, dürfen [diese Informationen] nicht zur Verfügung gestellt werden.

第四章　法律责任 4. Kapitel: Rechtliche Haftung

第三十三条　出口经营者未取
得相关管制物项的出口经营资格从
事有关管制物项出口的，给予警告，
责令停止违法行为，没收违法所得，
违法经营额五十万元以上的，并处
违法经营额五倍以上十倍以下罚款；
没有违法经营额或者违法经营额不
足五十万元的，并处五十万元以上
五百万元以下罚款。

§ 33 [Verwaltungssanktionen bei fehlender Befähigung für den Ex-
port] Ein Exporteur, der keine Befähigung für den Export betreffender
kontrollierter Güter erlangt hat, der [jedoch] betreffende kontrollierte Güter
exportiert, wird verwarnt, ihm [gegenüber] wird angeordnet, die rechts-
widrigen Handlungen einzustellen [und] das rechtswidrig Erlangte wird
beschlagnahmt; wenn der rechtswidrig [erlangte] Umsatz35 500.000 Yuan
oder mehr beträgt, wird zugleich eine Geldstrafe in Höhe des Fünf- bis
Zehnfachen des rechtswidrigen Umsatzes verhängt; wenn es keinen rechts-
widrigen Umsatz gibt oder der rechtswidrige Umsatz weniger als 500.000
Yuan beträgt, wird eine Geldstrafe von 500.000 bis zu 5 Millionen Yuan ver-
hängt.

33 Wörtlich: „[ihnen] Kooperation gewähren“.
34 Wörtlich: „Verwarnungsbrief“.
35 Wörtlich: „Betrag des rechtswidrigen Geschäfts“. Bei dem hier verwendeten Begriff handelt es sich offenbar um den untechnischen Begriff
des Umsatzes. Für den Umsatz wird nämlich (soweit Lieferungen und nicht andere Leistungen betroffen sind) gewöhnlich im Chinesischen der
Begriff „营业额 “ verwendet (nicht wie hier „经营额 “). Nicht gemeint ist mit dem hier verwendeten Begriff jedenfalls das Einkommen (oder der
Gewinn), da hierfür im Chinesischen der Begriff „所得 “ (bzw. „盈利 “ oder „利润 “) steht (beispielsweise im Unternehmenseinkommenssteu-
ergesetz [中华人民共和国企业所得税法] vom 16.3.2007 in der Fassung vom 29.12.2018, chinesisch-englisch abrufbar unter <lawinfochina.com>
[北大法律英文网]/<pkulaw.cn> [北大法宝], Indexnummer: CLI.1.328219).
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第三十四条　出口经营者有下
列行为之一的，责令停止违法行为，
没收违法所得，违法经营额五十万
元以上的，并处违法经营额五倍以
上十倍以下罚款；没有违法经营额
或者违法经营额不足五十万元的，
并处五十万元以上五百万元以下罚
款；情节严重的，责令停业整顿，直
至吊销相关管制物项出口经营资格：

§ 34 [Verwaltungssanktionen bei mangelhafter oder fehlender Li-
zenz] Begeht ein Exporteur eine der folgenden Handlungen, wird ihm
[gegenüber] angeordnet, die rechtswidrige Handlung einzustellen [und]
das rechtswidrig Erlangte wird beschlagnahmt; wenn der rechtswidrige
Umsatz 500.000 Yuan oder mehr beträgt, wird eine Geldstrafe in Höhe des
Fünf- bis Zehnfachen des rechtswidrigen Umsatzes verhängt; wenn es kei-
nen rechtswidrigen Umsatz gibt oder der rechtswidrige Umsatz weniger
als 500.000 Yuan beträgt, wird zugleich eine Geldstrafe von 500.000 bis zu
5 Millionen Yuan verhängt; wenn die Umstände schwerwiegend sind, wird
[dem Exporteur gegenüber] angeordnet, den Betrieb zur Berichtigung aus-
zusetzen, bis die Befähigung für den Export für betreffende kontrollierte
Güter aufgehoben wird:

（一）未经许可擅自出口管制
物项；

1. der Export kontrollierter Güter ohne Lizenz;

（二）超出出口许可证件规定
的许可范围出口管制物项；

2. der Export von kontrollierten Gütern, die den Bereich der Exportli-
zenz übersteigen;

（三）出口禁止出口的管制物
项。

3. der Export kontrollierter Güter, deren Export verboten ist.

第三十五条　以欺骗、贿赂等
不正当手段获取管制物项出口许可
证件，或者非法转让管制物项出口
许可证件的，撤销许可，收缴出口
许可证，没收违法所得，违法经营
额二十万元以上的，并处违法经营
额五倍以上十倍以下罚款；没有违
法经营额或者违法经营额不足二十
万元的，并处二十万元以上二百万
元以下罚款。

§ 35 [Verwaltungssanktionen bei Anwendung unlauterer Mittel zur
Lizenzerlangung] Wird durch unlautere Mittel wie etwa Täuschung [oder]
Bestechung die Exportlizenz für kontrollierte Güter erlangt oder wird die
Exportlizenz für kontrollierte Güter illegal übertragen, so wird die Li-
zenz aufgehoben [und] die Exportlizenz eingezogen [und] das rechtswidrig
Erlangte beschlagnahmt; wenn der rechtswidrige Umsatz 200.000 Yuan
oder mehr beträgt, wird zugleich eine Geldstrafe in Höhe des Fünf- bis
Zehnfachen des rechtswidrigen Umsatzes verhängt; wenn es keinen rechts-
widrigen Umsatz gibt oder der rechtswidrige Umsatz weniger als 200.000
Yuan beträgt, wird zugleich eine Geldstrafe von 200.000 Yuan bis zu zwei
Millionen Yuan verhängt.

伪造、变造、买卖管制物项出
口许可证件的，没收违法所得，违
法经营额五万元以上的，并处违法
经营额五倍以上十倍以下罚款；没
有违法经营额或者违法经营额不足
五万元的，并处五万元以上五十万
元以下罚款。

Werden Exportlizenzen für kontrollierte Güter gefälscht, abgeändert
oder mit ihnen gehandelt, wird das rechtswidrig Erlangte beschlagnahmt;
wenn der rechtswidrige Umsatz 50.000 Yuan oder mehr beträgt, wird zu-
gleich eine Geldstrafe in Höhe des Fünf- bis Zehnfachen des rechtswidrigen
Umsatzes verhängt; wenn es keinen rechtswidrigen Umsatz gibt oder der
rechtswidrige Umsatz weniger als 50.000 Yuan beträgt, wird eine Geldstrafe
von 50.000 Yuan bis zu 500.000 Yuan verhängt.

第三十六条　明知出口经营者
从事出口管制违法行为仍为其提供
代理、货运、寄递、报关、第三方
电子商务交易平台和金融等服务的，
给予警告，责令停止违法行为，没
收违法所得，违法经营额十万元以
上的，并处违法经营额三倍以上五
倍以下罚款；没有违法经营额或者
违法经营额不足十万元的，并处十
万元以上五十万元以下罚款。

§ 36 [Verwaltungssanktionen bei rechtswidrigen Dienstleistungen
gemäß § 20] Wer Kenntnis darüber hat, dass ein Exporteur gegen die
Exportkontrolle verstößt, [und] dennoch Dienstleistungen wie Stellvertre-
tung, Beförderung, Zustellung, Zollanmeldung, E-Commerce-Plattformen
Dritter [oder] Finanzierung anbietet, wird verwarnt [und] ihm [gegenüber]
wird angeordnet, die rechtswidrigen Handlungen einzustellen [und] das
rechtswidrig Erlangte wird beschlagnahmt; wenn der rechtswidrige Um-
satz 100.000 Yuan oder mehr beträgt, wird zugleich eine Geldstrafe in Höhe
des Drei- bis Fünffachen des rechtswidrigen Umsatzes verhängt; wenn es
keinen rechtswidrigen Umsatz gibt oder der rechtswidrige Umsatz weniger
als 100.000 Yuan beträgt, wird zugleich eine Geldstrafe von 100.000 Yuan bis
zu 500.000 Yuan verhängt.
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第三十七条　出口经营者违反
本法规定与列入管控名单的进口商、
最终用户进行交易的，给予警告，责
令停止违法行为，没收违法所得，违
法经营额五十万元以上的，并处违
法经营额十倍以上二十倍以下罚款；
没有违法经营额或者违法经营额不
足五十万元的，并处五十万元以上
五百万元以下罚款；情节严重的，责
令停业整顿，直至吊销相关管制物
项出口经营资格。

§ 37 [Verwaltungssanktionen bei Transaktionen mit auf der Beob-
achtungsliste aufgeführten Importeuren und Endverwendern] Verstößt
ein Exporteur gegen die Bestimmungen dieses Gesetzes, indem er Trans-
aktionen mit Importeuren und Endverwendern durchführt, die in der
Beobachtungsliste aufgeführt sind, wird er verwarnt [und] ihm [gegen-
über] wird angeordnet, die rechtswidrigen Handlungen einzustellen [und]
das rechtswidrig Erlangte wird beschlagnahmt; wenn der rechtswidrige
Umsatz 500.000 Yuan oder mehr beträgt, wird zugleich eine Geldstrafe in
Höhe des Zehn- bis Zwanzigfachen des rechtswidrigen Umsatzes verhängt;
wenn es keinen rechtswidrigen Umsatz gibt oder der rechtswidrige Um-
satz weniger als 500.000 Yuan beträgt, wird zugleich eine Geldstrafe von
500.000 Yuan bis zu fünf Millionen Yuan verhängt; wenn die Umstände
schwerwiegend sind, wird [dem Exporteur gegenüber] angeordnet, den
Geschäfts-[Betrieb] zur Berichtigung auszusetzen, bis die Befähigung für
den Export für betreffend kontrollierte Güter aufgehoben wird.

第三十八条　出口经营者拒绝、
阻碍监督检查的，给予警告，并处
十万元以上三十万元以下罚款；情
节严重的，责令停业整顿，直至吊
销相关管制物项出口经营资格。

§ 38 [Verwaltungssanktionen bei Behinderung der Aufsicht] Wenn
ein Exporteur die Aufsicht [und] Überprüfung verweigert [oder] behin-
dert, wird er verwarnt [und] gegen ihn wird zusätzlich eine Geldstrafe in
Höhe von 100.000 Yuan bis zu 300.000 Yuan verhängt; wenn die Umstän-
de schwerwiegend sind, wird [dem Exporteur gegenüber] angeordnet, den
Betrieb zur Berichtigung auszusetzen, bis die Befähigung für den Export
für betreffend kontrollierte Güter aufgehoben wird.

第三十九条　违反本法规定受
到处罚的出口经营者，自处罚决定
生效之日起，国家出口管制管理部
门可以在五年内不受理其提出的出
口许可申请；对其直接负责的主管
人员和其他直接责任人员，可以禁
止其在五年内从事有关出口经营活
动，因出口管制违法行为受到刑事
处罚的，终身不得从事有关出口经
营活动。

§ 39 [Weitere Folgen von Sanktionen, Bonitätsaufzeichnungen] Die
SECADs können Exportlizenzanträge von Exporteuren, die [aufgrund]
Verstoßes gegen die Bestimmungen dieses Gesetzes bestraft wurden,
vom Tag des Inkrafttretens der Strafentscheidung an innerhalb von fünf
Jahren nicht zum Verfahren annehmen [und] können dem unmittelbar
verantwortlichen zuständigen Personal und anderem unmittelbar verant-
wortlichen Personal verbieten, innerhalb von fünf Jahren exportrelevanten
Tätigkeiten nachzugehen; diejenigen, die wegen rechtswidriger Hand-
lungen gegen die Exportkontrolle strafrechtlich bestraft wurden, dürfen
lebenslänglich keinen exportrelevanten Tätigkeiten nachgehen.

国家出口管制管理部门依法将
出口经营者违反本法的情况纳入信
用记录。

Die SECADs tragen Situationen, in denen Exporteure gegen dieses Ge-
setz verstoßen, nach dem Recht in die Bonitätsaufzeichnungen ein.

第四十条　本法规定的出口管
制违法行为，由国家出口管制管理
部门进行处罚；法律、行政法规规
定由海关处罚的，由其依照本法进
行处罚。

§ 40 [Zuständigkeit für Sanktionen] Die SECADs bestrafen Exportkon-
trollverstöße36, die dieses Gesetz bestimmen; wenn ein Gesetz [oder] eine
Verwaltungsrechtsnorm festlegt, dass eine Zoll[-behörde] bestraft, muss
diese auf Grundlage dieses Gesetzes bestrafen.

第四十一条　有关组织或者个
人对国家出口管制管理部门的不予
许可决定不服的，可以依法申请行
政复议。行政复议决定为最终裁决。

§ 41 [Verwaltungswiderspruch als einziger Rechtsbehelf] Wenn be-
treffende Organisationen oder Einzelpersonen mit der Entscheidung der
SECADs, eine Lizenz nicht zu erteilen, nicht einverstanden sind, können sie
nach dem Recht eine erneute Verwaltungsberatung [= Verwaltungswider-
spruch] beantragen. Die Entscheidung der erneuten Verwaltungsberatung
ist der endgültige Bescheid.

第四十二条　从事出口管制管
理的国家工作人员玩忽职守、徇私
舞弊、滥用职权的，依法给予处分。

§ 42 [Pflichtverletzung durch staatliche Mitarbeiter] Wenn ein die
Exportkontrolle ausübender staatlicher Mitarbeiter seine Amtspflichten
vernachlässigt, Günstlingswirtschaft betreibt [oder] seine Kompetenzen
missbraucht, wird nach dem Recht eine Disziplinarstrafe verhängt.

第四十三条　违反本法有关出
口管制管理规定，危害国家安全和
利益的，除依照本法规定处罚外，还
应当依照有关法律、行政法规的规
定进行处理和处罚。

§ 43 [Strafrechtliche Verfolgung] Wenn gegen die betreffenden Export-
kontrollbestimmungen dieses Gesetzes verstoßen wird [oder] die staatliche
Sicherheit und Interessen verletzt werden, muss neben einer Bestrafung auf
Grundlage dieses Gesetzes auch auf Grundlage einschlägiger Gesetze und
Verwaltungsrechtsnormen eine Regelung und Bestrafung erfolgen.

36 Wörtlich: „rechtswidrige Handlungen gegen die Exportkontrolle“.
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违反本法规定，出口国家禁止
出口的管制物项或者未经许可出口
管制物项的，依法追究刑事责任。

Wenn unter Verstoß gegen dieses Gesetz kontrollierte Güter exportiert
werden, deren Export der Staat verboten hat, oder kontrollierte Güter oh-
ne Lizenz exportiert werden, wird die strafrechtliche Verantwortung nach
dem Recht verfolgt.

第四十四条　中华人民共和国
境外的组织和个人，违反本法有关
出口管制管理规定，危害中华人民
共和国国家安全和利益，妨碍履行
防扩散等国际义务的，依法处理并
追究其法律责任。

§ 44 [Extraterritoriale Wirkung des Gesetzes] Wenn Organisationen
und Einzelpersonen außerhalb des Gebiets der Volksrepublik China gegen
die einschlägigen Exportkontrollbestimmungen dieses Gesetzes verstoßen,
die staatliche Sicherheit und die Interessen der Volksrepublik China ge-
fährden [oder] die Erfüllung internationaler Verpflichtungen wie etwa die
Nichtverbreitung behindern, wird ihre rechtliche Haftung nach dem Recht
verfolgt.

第五章　附则 5. Kapitel: Ergänzende Regeln

第四十五条　管制物项的过境、
转运、通运、再出口或者从保税区、
出口加工区等海关特殊监管区域和
出口监管仓库、保税物流中心等保
税监管场所向境外出口，依照本法
的有关规定执行。

§ 45 [Anwendung des Gesetzes auf Re-Export und auf Exporte aus be-
stimmten Zollgebieten innerhalb Chinas] Die Durchfuhr, Umladung, der
Durchgangsverkehr, die Wiederausfuhr von kontrollierten Gütern oder der
Export aus speziellen Zollaufsichtsbereichen wie etwa Zollverschlussgebie-
ten [oder] Exportverarbeitungszonen und aus [anderen] Bereichen unter
Zollverschluss [oder] -überwachung wie etwa überwachte Ausfuhrlager
[und] Logistikzentren unter Zollverschluss nach außerhalb des Gebiets
[der Volksrepublik China] werden auf Grundlage der einschlägigen Be-
stimmungen dieses Gesetzes durchgeführt.

第四十六条　核以及其他管制
物项的出口，本法未作规定的，依
照有关法律、行政法规的规定执行。

§ 46 [Nichtanwendbarkeit des Gesetzes] Der Export von nuklearen
und anderen kontrollierten Gütern, der in diesem Gesetz nicht bestimmt
wird, wird auf Grundlage der einschlägigen Gesetze und Verwaltungs-
rechtsnormen durchgeführt.

第四十七条　用于武装力量海
外运用、对外军事交流、军事援助
等的军品出口，依照有关法律法规
的规定执行。

§ 47 [Einsatz von Militärgütern im Ausland] Der Export von Rüstungs-
gütern für den Einsatz von Streitkräften in Übersee, für den militärischen
Austausch mit dem Ausland [und] für militärische Hilfe wird auf Grundla-
ge der einschlägigen Gesetze und Verwaltungsrechtsnormen durchgeführt.

第四十八条　任何国家或者地
区滥用出口管制措施危害中华人民
共和国国家安全和利益的，中华人
民共和国可以根据实际情况对该国
家或者地区对等采取措施。

§ 48 [Vergeltungsmaßnahmen] Wenn ein Staat oder ein Gebiet Export-
kontrollmaßnahmen missbraucht [und dadurch] die staatliche Sicherheit
und die Interessen der Volksrepublik China gefährdet, kann die Volksre-
publik China aufgrund der tatsächlichen Umstände entsprechende Maß-
nahmen gegen den Staat oder das Gebiet ergreifen.

第四十九条　本法自 2020 年
12月 1日起施行。

§ 49 [Inkrafttreten] Dieses Gesetz wird vom 1.12.2020 an angewandt.

Übersetzung, Paragrafenüberschriften in eckigen Klammern und An-
merkungen von Neele Behrens, Susanne Jonetzko, Benedict Kroll, Knut
Benjamin Pißler, Georg Schmidt und Antonia Wagner, Göttingen und
Hamburg37

37 Die Übersetzerinnen und Übersetzer danken Herrn Kay Höft, M. A. (BWL), Kanzlei für Außenwirtschaftsrecht in Hamburg, sehr für wert-
volle Hinweise bei der Erstellung dieser Übersetzung.
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Gesetz der Volksrepublik China gegen familiäre
Gewalt

中华人民共和国反家庭暴力法1 Gesetz der Volksrepublik China gegen familiäre2 Gewalt

（2015年 12月 27日第十二届
全国人民代表大会常务委员会第十
八次会议通过）

(Am 27.12.2015 durch den Ständigen Ausschuss des 12. Nationalen
Volkskongresses der Volksrepublik China in seiner 18. Sitzung verabschie-
det)
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第一章　总则 1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen

第一条　为了预防和制止家庭
暴力，保护家庭成员的合法权益，维
护平等、和睦、文明的家庭关系，促
进家庭和谐、社会稳定，制定本法。

§ 1 [Gesetzgeberischer Zweck] Zweck dieses Gesetzes ist die Präventi-
on und Unterbindung familiärer Gewalt, der Schutz der legalen Rechte und
Interessen von Familienmitgliedern, der Erhalt von gleichberechtigten, har-
monischen und zivilisierten Familienbeziehungen sowie die Förderung der
Harmonie in der Familie und der Stabilität der Gesellschaft.

第二条　本法所称家庭暴力，
是指家庭成员之间以殴打、捆绑、
残害、限制人身自由以及经常性谩
骂、恐吓等方式实施的身体、精神
等侵害行为。

§ 2 [Definition] Familiäre Gewalt im Sinne dieses Gesetzes ist jedes
Schlagen, Fesseln, brutales Verletzen oder Einschränken der persönlichen
Freiheit sowie ständiges verbales Beleidigen, Drohen und auf andere Art
körperlich, psychisch oder anderweitig verletzendes Handeln zwischen Fa-
milienmitgliedern.

第三条　家庭成员之间应当互
相帮助，互相关爱，和睦相处，履
行家庭义务。

§ 3 [Familiäre, gesellschaftliche und staatliche Verantwortung] Fami-
lienmitglieder müssen sich gegenseitig helfen, füreinander sorgen, harmo-
nischen Umgang pflegen und ihren familiären Pflichten nachkommen.

反家庭暴力是国家、社会和每
个家庭的共同责任。

Gegen familiäre Gewalt vorzugehen, ist gemeinsame Verantwortung
des Staates, der Gesellschaft und jeder Familie.

国家禁止任何形式的家庭暴
力。

Der Staat untersagt familiäre Gewalt jeglicher Form.

1 Quelle des chinesischen Gesetzestextes: Internetseite des Nationalen Volkskongresses der VR China <http://www.npc.gov.cn/npc/
xinwen/2015-12/28/content_1957457.htm>.
2 Die Übersetzung des Begriffs „家庭暴力 “ als familiäre Gewalt und nicht als häusliche Gewalt ist bewusst gewählt, da sich das Gesetz (im
Folgenden kurz „GgfG“) auf familiäre Gewalt, konkret auf Gewalt in der Familie bezieht und nur in § 37 GgfG der Anwendungsbereich des
GgfG auch auf bestimmte Personen außerhalb der Familie ausgeweitet wird. Der Begriff häusliche Gewalt, der in Deutschland meist verwendet
wird, bezieht sich dementsprechend auf Gewalt, die in der Privatsphäre stattfindet. Er besitzt nur indirekt einen Bezug dazu, wer die Gewalt
ausübt bzw. in welchem Verhältnis derjenige zum Opfer der häuslichen Gewalt steht.
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第四条　县级以上人民政府负
责妇女儿童工作的机构，负责组织、
协调、指导、督促有关部门做好反
家庭暴力工作。

§ 4 [Rolle der Regierungsabteilungen und Organe, Finanzierung]
Die für die Arbeit mit Frauen und Kindern verantwortlichen Organe3 der
Volksregierung auf Kreisebene oder höher tragen die Verantwortung für
die Organisation, Koordination, Anleitung, Überwachung und Förderung
der betreffenden Abteilungen4 zur erfolgreichen Erledigung der Arbeit ge-
gen familiäre Gewalt.

县级以上人民政府有关部门、
司法机关、人民团体、社会组织、居
民委员会、村民委员会、企业事业
单位，应当依照本法和有关法律规
定，做好反家庭暴力工作。

Die betreffenden Abteilungen der Volksregierung auf Kreisebene oder
höher, die Rechtsprechungsorgane5, Körperschaften des Volkes6, sozialen
Organisationen7, Einwohnerkomitees, Dorfkomitees8, Unternehmen [und]
Institutionseinheiten9 müssen gemäß diesem Gesetz und den relevanten
gesetzlichen Bestimmungen Arbeit gegen familiäre Gewalt erledigen.

各级人民政府应当对反家庭暴
力工作给予必要的经费保障。

Die Volksregierungen10 aller Ebenen müssen die Bereitstellung der
notwendigen finanziellen Mittel für die Arbeit gegen familiäre Gewalt ga-
rantieren.

第五条　反家庭暴力工作遵循
预防为主，教育、矫治与惩处相结
合原则。

§ 5 [Grundsätze] Bei der Arbeit gegen familiäre Gewalt gilt das Prinzip
des Vorrangs der Prävention und der Verbindung von Erziehung, Thera-
pie11 und Strafe.

反家庭暴力工作应当尊重受害
人真实意愿，保护当事人隐私。

Bei der Arbeit gegen familiäre Gewalt muss der wirkliche Wille der Ge-
schädigten respektiert und die Privatsphäre der Betroffenen12 geschützt
werden.

未成年人、老年人、残疾人、孕
期和哺乳期的妇女、重病患者遭受
家庭暴力的，应当给予特殊保护。

Minderjährigen, Senioren, Menschen mit Behinderung, schwangeren
und stillenden Frauen und Schwerkranken, die Opfer familiärer Gewalt
werden, muss besonderer Schutz gewährt werden.

3 Gemeint sind die Komitees für die Arbeit mit Frauen und Kindern (妇女儿童工作委员会), auf nationaler Ebene ist das das Komitee für
Arbeit mit Frauen und Kindern des Staatsrates (国务院妇女儿童工作委员会)
4 Es fehlt eine Zuweisung konkreter Kompetenzen oder Zuständigkeiten von Verwaltungsabteilungen. Eine spezielle Abteilung für die Arbeit
gegen familiäre Gewalt gibt es (Stand 2018) nicht.
5 Als Rechtsprechungsorgane bezeichnet das GgfG die Volksgerichte der VR China, bestehend aus den Volksgerichten der Grundstufe (基
层人民法院), den mittleren Volksgerichten (中级人民法院) und den oberen Volksgerichten (高级人民法院), den Militärgerichten (军事法院)
und dem Obersten Volksgericht (最高人民法院). Die Volksgerichte unterstehen jeweils der Überwachung des nächsthöheren Volksgerichts.
Sie müssen gemäß § 16 Gerichtsorganisationsgesetz der VR China regelmäßig vor dem jeweiligen Volkskongress (人民代表大会) oder dessen
ständigem Komitee (常务委员会) Bericht erstatten.
6 Folgende Körperschaften des Volkes (im Folgenden kurz „KdV“) werden im Gesetz genannt: Frauenbund, Vereinigung Behinderter, kommu-
nistischer Jugendverband, Gewerkschaften. KdV sind unter der Leitung und nach den Bedürfnissen der KPCh und der Regierung eingerichtete,
geleitete und finanzierte Organisationen zur Leitung der Organisationen der Massen (群众组织). Sie dienen als Brücke zwischen Partei und
Regierung auf der einen und den Bürgern auf der anderen Seite. Sie führen politische Aufgaben durch und setzen Politiken um und ver-
mitteln gleichzeitig die Meinung und Stimmung der chinesischen Bürger an die Partei und Regierung. Es existieren die folgenden acht großen
KdV: der Gesamtchinesische Gewerkschaftsbund, der Kommunistische Jugendverband Chinas, die chinesische Vereinigung für Wirtschaft und
Technologie, der Gesamtchinesische Industrie und Handelsbund, der Gesamtchinesische Frauenbund, der Gesamtchinesische Bund der zu-
rückgekehrten Auslandschinesen, die Gesamtchinesische Vereinigung taiwanesischer Kompatrioten und der Gesamtchinesische Jugendbund.
Diese acht KdV nehmen an der politischen Konsultativkonferenz des chinesischen Volks (中国人民政治协商会议) teil.
7 Folgende soziale Organisationen werden im Gesetz angesprochen: Dienstleistungsorgane für soziale Arbeit, Organe für Wohlfahrt. Soziale
Organisationen sind nichtstaatliche, Non-Profit-Organisationen zum öffentlichen Nutzen. Soziale Organisationen unterliegen einer Eintra-
gungspflicht. Die sozialen Organisationen können weiter untergliedert werden in Vereine (社会团体), Stiftungen (基金会), nichtkommerzielle
Einheiten (民办非企业单位) und soziale Organisationen mit Auslandsbezug (涉外社会组织).
8 Einwohner- bzw. Dorfkomitees werden gemäß § 21 Organisationsgesetz der VR China für Einwohnerkomitees der VR China von der Volks-
regierung der gleichen Ebene bzw. gemäß § 37 Organisationsgesetz der VR China für Dorfkomitees von der Dorfgemeinschaft selbst eingerichtet
(finanziert durch die Regierung). Die Mitglieder werden von den Stadtbewohnern bzw. Dorfbewohnern gewählt. Pro 100–700 Haushalte wird
ein Komitee eingerichtet. Ihre Aufgaben sind in den jeweiligen Gesetzen festgelegt: Organisationsgesetz der VR China für Dorfkomitees (1998)
§ 9 und Organisationsgesetz der VR China für städtische Einwohnerkomitees (1990) § 3. Die chinesische Verfassung definiert Einwohner-, und
Dorfkomitees als Selbstverwaltungsorganisationen der Massen an der Basis (基层群众性自治组织).
9 Folgende Institutionseinheiten werden im GgfG genannt: Bildungseinrichtungen, Medien und medizinische Einrichtungen. Institutionsein-
heiten haben nach § 50 Abs. 2 der Allgemeinen Grundsätze des Zivilrechts die zivile Rechtsform einer juristischen Person. Sie sind staatlich
betriebene oder zumindest staatlich finanzierte öffentliche Einrichtungen. Sie erbringen Dienstleistungen hauptsächlich in den Bereichen der
Kultur, Bildung, Wissenschaft und Gesundheit.
10 Die Ebenen, auf denen Volksregierungen und dementsprechend auch Volkskongresse gebildet werden, sind: Provinzen (省), autonome
Regionen (自治区), regierungsunmittelbare Städte (直辖区), autonome Provinzen (自治州), (Land-)Kreise (县), autonome Kreise (自治县), Städte
(市), Stadtbezirke (市辖区), Kommunen (乡), ethnische Kommunen (民族乡) und Gemeinden (镇). Volkskongresse ab der Kreisebene und
höher müssen ein ständiges Komitee einrichten. Die Volksregierung ist das Exekutivorgan des jeweiligen Volkskongresses (§ 54 OrgG). Die
Volksregierungen aller Ebenen unterstehen dem Staatsrat (§ 55 Abs. 2 OrgG).
11 Wörtlich heißt es „korrigieren und heilen“, Korrektur des Verhaltens, Verhaltenstherapie; Gesellschaftliche Rechtsabteilung, Interpretation
des GgfG, S. 20.
12 当事人, Betroffene sind Täter und Opfer, aber beispielsweise auch deren Angehörige.
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第二章　家庭暴力的预防 2. Kapitel: Prävention familiärer Gewalt

第六条　国家开展家庭美德宣
传教育，普及反家庭暴力知识，增
强公民反家庭暴力意识。

§ 6 [Propaganda und Erziehung] Der Staat entfaltet Aktivität zu Pro-
paganda und Erziehung zu familiären Tugenden, verbreitet Wissen gegen
familiäre Gewalt und verstärkt die Aufmerksamkeit der Bürger gegenüber
familiärer Gewalt.

工会、共产主义青年团、妇女
联合会、残疾人联合会应当在各自
工作范围内，组织开展家庭美德和
反家庭暴力宣传教育。

Gewerkschaften13, kommunistische Jugendgruppen14, Frauenbünde15

und Vereinigungen von Menschen mit Behinderung müssen in ihrem
jeweiligen Tätigkeitsbereich Propaganda und Erziehung gegen familiäre
Gewalt und zu familiären Tugenden organisieren und durchführen.

广播、电视、报刊、网络等应当
开展家庭美德和反家庭暴力宣传。

Rundfunksender, TV-Sender, Zeitungen, Internet und andere Medien16

müssen Propaganda zu familiären Tugenden und gegen familiäre Gewalt
durchführen.

学校、幼儿园应当开展家庭美
德和反家庭暴力教育

Bildungsstätten17 und Kindergärten müssen Erziehung zu familiären
Tugenden und gegen familiäre Gewalt durchführen.

第七条　县级以上人民政府有
关部门、司法机关、妇女联合会应
当将预防和制止家庭暴力纳入业务
培训和统计工作。

§ 7 [Berufsfortbildungen und Dokumentation] Die betreffenden Ab-
teilungen der Volksregierung auf Kreisebene oder höher, die Rechtspre-
chungsorgane und Frauenbünde müssen die Prävention und Unterbin-
dung familiärer Gewalt in die Berufsfortbildung [ihrer Mitarbeiter] und die
Arbeit mit Statistiken aufnehmen.

医疗机构应当做好家庭暴力受
害人的诊疗记录。

Medizinische Einrichtungen müssen Protokoll über die Diagnose und
Behandlung von Geschädigten familiärer Gewalt führen.

第八条　乡镇人民政府、街道
办事处应当组织开展家庭暴力预防
工作，居民委员会、村民委员会、
社会工作服务机构应当予以配合协
助。

§ 8 [Kooperationsverpflichtung] Die Volksregierungen der Gemeinden
und Kleinstädte und die Straßenbüros [der Volksregierung]18 müssen die
Prävention von familiärer Gewalt organisieren und durchführen; Einwoh-
nerkomitees, Dorfkomitees und Dienstleistungsorgane für soziale Arbeit19

müssen in Abstimmung Hilfe gewähren.

第九条　各级人民政府应当支
持社会工作服务机构等社会组织开
展心理健康咨询、家庭关系指导、家
庭暴力预防知识教育等服务。

§ 9 [Verpflichtung der Volksregierung zur Unterstützung sozialer
Organisationen] Die Volksregierungen aller Ebenen müssen Dienstleis-
tungsorgane für soziale Arbeit und andere soziale Organisationen dabei
unterstützen, Dienstleistungen wie etwa die Beratung zu psychischer
Gesundheit, Anleitung zu familiären Beziehungen, Erziehung und Wis-
sensvermittlung zur Prävention von familiärer Gewalt durchzuführen.

第十条　人民调解组织应当依
法调解家庭纠纷，预防和减少家庭
暴力的发生。

§ 10 [Pflichten der Institutionen für Volksschlichtung] Die Institu-
tionen für Volksschlichtung müssen nach dem Recht Streitfälle familiärer
Gewalt schlichten [und] Vorkommnissen familiärer Gewalt vorbeugen und
sie vermindern.

13 Gewerkschaften in China sind nicht zu vergleichen mit Gewerkschaften in Deutschland. Die Gewerkschaften bzw. Arbeitnehmervertretun-
gen Chinas sind von der KPCh geleitet und stehen unter der Anleitung der Gewerkschafterversammlung der jeweils nächsthöheren Stufe und
des Gesamtchinesischen Gewerkschaftsbundes. § 6 des Gewerkschaftsgesetzes der VR China (中华人民共和国工会法) besagt, dass die Gewerk-
schaften die Interessen der Arbeitnehmer und gleichzeitig die Interessen aller chinesischen Bürger schützen. Wenn es zur Verlangsamung der
Arbeit kommt oder die Arbeit ganz niedergelegt wird, muss die Gewerkschaft vermitteln, hat aber nach § 27 Gewerkschaftsgesetz die Pflicht,
dem Unternehmen oder der Institution zu helfen, möglichst schnell wieder zu den normalen Arbeitsabläufen überzugehen.
14 Kommunistische Jugendgruppen (中国共产主义青年团) dienen zur Vermittlung des Wissens zum chinesischen Sozialismus und Kommu-
nismus unter der Jugend Chinas. Wie bei allen KdV geschieht das unter der Leitung der KPCh. Sie sind das Bindeglied zwischen der KPCh
und der chinesischen Jugend.
15 Frauenbünde (中华全国妇女联合会) sind KdV, die sich die Emanzipation der Frau und die Verbindung von Frauen landesweit zur Aufgabe
gemacht haben. Die Aufgaben der Frauenbünde sind unter anderem die soziale Arbeit mit Frauen und Kindern im Einklang mit ihrer Satzung
(中华全国妇女联合会章程), Recherchen zu den Lebensumständen von Frauen und Kindern in den unterschiedlichen Regionen Chinas und
damit zusammenhängende Berichte und Vorschläge an die KPCh und die Regierung, Propaganda und Erziehung und Fortbildungen für Frauen.
16 Medien (媒体), also Rundfunksender, TV-Sender, Zeitungen, Internet usw. unterstehen faktisch der Leitung, Kontrolle und Zensur der Zen-
tralen Propagandaabteilung der KPCh (宣传部), die von obersten Führungsmitgliedern der KPCh überwacht wird. Die Propagandaabteilung
gibt Anweisungen heraus, die durch staatliche Behörden, wie das Kulturministerium, die Behörde für öffentliche Sicherheit (im Folgenden
kurz „BeföS“) oder das staatliche Amt für Veröffentlichungen, Partei- und Nicht-Partei-Zeitungen umgesetzt werden. Sie sind Werkzeug unter
anderem zur Verbreitung von Politiken und Gesetzen, aber auch der Parteiideologie.
17 Der Begriff学校 beinhaltet alle Bildungsstätten. In den Erläuterungen zum Entwurf für das GgfG wird immer von Grund- und Mittelschulen
(中小学) gesprochen. In der Interpretation des GgfG wird jedoch betont, dass 学校 hier nicht nur Grund- und Mittelschulen, sondern auch
Hochschulen und Universitäten meint. Gesellschaftliche Rechtsabteilung, Interpretation des GgfG, S. 28.
18 人民政府 XX街道办事处: Abteilung der Volksregierung zuständig für einen kleinen Bezirk in der Stadt.
19 Dienstleistungsorgane für soziale Arbeit (社会工作服务机构) zählen zu den NKE und somit zu den sozialen Organisationen. Sie haben den
rechtlichen Status einer gemeinnützigen juristischen Person.
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第十一条　用人单位发现本单
位人员有家庭暴力情况的，应当给
予批评教育，并做好家庭矛盾的调
解、化解工作。

§ 11 [Pflichten des Arbeitgebers] Wenn der Arbeitgeber20 bemerkt, dass
bei Personal seiner Einheit familiäre Gewalt vorliegt, muss er [diese] kri-
tisieren und erziehen, und er muss die Schlichtung und Auflösung der
familiären Konflikte vornehmen.

第十二条　未成年人的监护人
应当以文明的方式进行家庭教育，
依法履行监护和教育职责，不得实
施家庭暴力。

§ 12 [Bildungsauftrag des Vormundes und Verbot der familiären Ge-
walt] Die Vormünder von Minderjährigen müssen in zivilisierter Weise
familiäre Erziehung durchführen [und] nach dem Recht [ihre] Pflichten der
Vormundschaft und Erziehung erfüllen; sie dürfen keine familiäre Gewalt
anwenden.

第三章　家庭暴力的处置 3. Kapitel: Vorgehen bei familiärer Gewalt

第十三条　家庭暴力受害人及
其法定代理人、近亲属可以向加害
人或者受害人所在单位、居民委员
会、村民委员会、妇女联合会等单
位投诉、反映或者求助。有关单位
接到家庭暴力投诉、反映或者求助
后，应当给予帮助、处理。

§ 13 [Vorgehen Geschädigter, naher Verwandter oder Dritter bei fami-
liärer Gewalt] Geschädigte familiärer Gewalt, ihre gesetzlich bestimmten
Vertreter und nahe Verwandte können bei der Einheit des Schädigers oder
des/der Geschädigten, beim Einwohnerkomitee, Dorfkomitee, beim Frau-
enbund oder anderen Einheiten Beschwerde einlegen, Bericht erstatten21

oder um Hilfe bitten. Die betreffende Einheit muss nach Erhalt der Be-
schwerde, Meldung oder des Bittersuchens wegen familiärer Gewalt Hilfe
und Erledigung gewähren.

家庭暴力受害人及其法定代理
人、近亲属也可以向公安机关报案
或者依法向人民法院起诉。

Geschädigte familiärer Gewalt, ihre gesetzlich bestimmten Stellvertre-
ter und nahe Verwandte können Meldung bei den Behörden für öffentliche
Sicherheit22 [= Polizei] erstatten oder nach dem Recht Klage vor dem Volks-
gericht erheben.

单位、个人发现正在发生的家
庭暴力行为，有权及时劝阻。

Einheiten oder Einzelpersonen, die das Geschehen von Handlungen fa-
miliärer Gewalt bemerken, haben das Recht, sofort einzugreifen.

第十四条　学校、幼儿园、医
疗机构、居民委员会、村民委员会、
社会工作服务机构、救助管理机构、
福利机构及其工作人员在工作中发
现无民事行为能力人、限制民事行
为能力人遭受或者疑似遭受家庭暴
力的，应当及时向公安机关报案。公
安机关应当对报案人的信息予以保
密。

§ 14 [Meldepflicht für Einrichtungen mit Kontakt zum Geschädig-
ten] Wenn Bildungsstätten, Kindergärten, medizinische Einrichtungen,
Einwohnerkomitees, Dorfkomitees, Dienstleistungsorgane für soziale Ar-
beit, Organe zur Verwaltung von Hilfe, Organe für Wohlfahrt und ihr
Arbeitspersonal im Rahmen ihrer Tätigkeit bemerken, dass Geschäftsun-
fähige oder beschränkt Geschäftsfähige familiäre Gewalt erleiden oder es
den Anschein hat, als ob sie familiäre Gewalt erleiden, müssen sie das un-
verzüglich der Behörde für öffentliche Sicherheit melden. Die Behörde für
öffentliche Sicherheit muss die Informationen desjenigen, der Meldung er-
stattet hat, geheim halten.

第十五条　公安机关接到家庭
暴力报案后应当及时出警，制止家
庭暴力，按照有关规定调查取证，协
助受害人就医、鉴定伤情。

§ 15 [Vorgehen der Behörde für öffentliche Sicherheit bei Erhalt
der Meldung] Die Behörde für öffentliche Sicherheit muss bei Erhalt der
Meldung von familiärer Gewalt unverzüglich Polizisten [zum Ort der
Tat] senden, die familiäre Gewalt unterbinden, nach den einschlägigen
Bestimmungen Ermittlungen anstellen [und] Beweise aufnehmen [und]
dem Geschädigten dabei helfen, medizinische Hilfe aufzusuchen und die
Schwere der Verletzungen zu begutachten.

20 用人单位, alle einstellenden Danweis, also sowohl Unternehmen als auch Institutionseinheiten (Profit, Non-Profit, staatlich, nichtstaatlich).
21 反映 heißt wörtlich „reflektieren, widerspiegeln“.
22 Die BeföS sind nach § 2 der Verordnung zur Organisation und Verwaltung der Behörden für öffentliche Sicherheit ein wichtiges Werkzeug
der demokratischen Diktatur des Volkes (民主专政). Polizisten (Angestellte der BeföS) sind bewaffnete Kräfte der Verwaltung der nationalen
Sicherheit und Ordnung sowie der Judikative in strafrechtlichen Angelegenheiten. Ihre Aufgabe ist es, nach dem Recht rechtswidrige Aktivitä-
ten zu verhindern, zu unterbinden und zu ahnden und gleichzeitig die Bürger zu schützen, der Entwicklung der Wirtschaft und Gesellschaft
zu dienen und die nationale und gesellschaftliche Sicherheit und Ordnung zu bewahren (§ 2 Volkspolizeigesetz). Das Ministerium für öffent-
liche Sicherheit untersteht dem Staatsrat. Die jeweiligen BeföS der Volksregierung auf Kreisebene oder höher unterstehen der Führung durch
die Volksregierung und verantworten die Arbeit zur öffentlichen Sicherheit in der betreffenden Region. Nach Bedarf richten sie Dienststellen
der BeföS (公安派出所, Polizeistationen) ein, um eine gute Erreichbarkeit für die Bürger zu gewährleisten. Die Struktur, Verantwortung und
Aufgaben ergeben sich aus der Verordnung zur Organisation und Verwaltung der Behörden für öffentliche Sicherheit, dem Volkspolizeigesetz
und dem Beamtengesetz der VR China.
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无民事行为能力人、限制民事
行为能力人因家庭暴力身体受到严
重伤害、面临人身安全威胁或者处
于无人照料等危险状态的，公安机
关应当通知并协助民政部门将其安
置到临时庇护场所、救助管理机构
或者福利机构。

Wenn Geschäftsunfähige oder beschränkt Geschäftsfähige durch fa-
miliäre Gewalt schwere Körperverletzungen erleiden, ihre persönliche
Sicherheit bedroht ist oder sie sich in einer gefährlichen Lage befinden,
wie zum Beispiel unbeaufsichtigt zu sein oder irgendeine andere gefähr-
liche Situation, muss die Behörde für öffentliche Sicherheit die betreffende
Abteilung für Zivilverwaltung benachrichtigen und diese bei der Unter-
bringung des Geschädigten an einem Ort für vorübergehenden Schutz, bei
einem Organ zur Verwaltung von Hilfe oder einem Organ der Wohlfahrt
unterstützen.

第十六条　家庭暴力情节较轻，
依法不给予治安管理处罚的，由公
安机关对加害人给予批评教育或者
出具告诫书。

§ 16 [Verwarnungsschreiben] Wird nach dem Recht bei verhältnismä-
ßig leichten Umständen der familiären Gewalt keine Strafe für die [Störung
von] Ruhe und Ordnung23 [= Polizeistrafe] verhängt, wird der Schädiger
von der Behörde für öffentliche Sicherheit kritisiert und erzogen oder ihm
wird ein Verwarnungsschreiben ausgestellt.

告诫书应当包括加害人的身份
信息、家庭暴力的事实陈述、禁止
加害人实施家庭暴力等内容。

Das Verwarnungsschreiben muss Informationen zur Identität des Schä-
digers, Angaben zu den Tatsachen der familiären Gewalt, die Untersagung
der Ausübung familiärer Gewalt durch den Schädiger und weiteren Inhalt
enthalten.

第十七条　公安机关应当将告
诫书送交加害人、受害人，并通知
居民委员会、村民委员会。

§ 17 [Weiteres Verfahren bei Verwarnungsschreiben] Die Behörde für
öffentliche Sicherheit muss das Verwarnungsschreiben an den Schädiger
und den Geschädigten aushändigen und informiert das Einwohner- oder
Dorfkomitee.

居民委员会、村民委员会、公
安派出所应当对收到告诫书的加害
人、受害人进行查访，监督加害人
不再实施家庭暴力。

Einwohnerkomitees, Dorfkomitees [und] Dienststellen der Behörde
für öffentliche Sicherheit müssen bei Schädigern und Geschädigten, die
ein Verwarnungsschreiben erhalten haben, Untersuchungen und Besuche
durchführen und überwachen, dass der Schädiger nicht wieder familiäre
Gewalt ausübt.

第十八条　县级或者设区的市
级人民政府可以单独或者依托救助
管理机构设立临时庇护场所，为家
庭暴力受害人提供临时生活帮助。

§ 18 [Einrichtung von Orten für vorübergehenden Schutz] Die Volks-
regierung auf Kreisebene oder auf Ebene einer in Bezirke unterteilten Stadt
kann24 alleine oder unterstützt durch Organe zur Verwaltung von Hilfe Or-
te für vorübergehenden Schutz einrichten, um vorübergehend Hilfe beim
Leben für den durch familiäre Gewalt Geschädigten bereitzustellen.

第十九条　法律援助机构应当
依法为家庭暴力受害人提供法律援
助。

§ 19 [Pflicht zur rechtlichen Hilfe und Regelungen zu den Prozess-
kosten] Organe für Rechtsbeihilfe25 müssen nach dem Recht den durch
familiäre Gewalt Geschädigten Rechtsbeihilfe leisten.

人民法院应当依法对家庭暴力
受害人缓收、减收或者免收诉讼费
用。

Volksgerichte müssen nach dem Recht für den durch familiäre Gewalt
Geschädigten die Einziehung von Prozesskosten26 verschieben, sie min-
dern oder ganz von ihnen absehen.

第二十条　人民法院审理涉及
家庭暴力的案件，可以根据公安机
关出警记录、告诫书、伤情鉴定意
见等证据，认定家庭暴力事实。

§ 20 [Beweismittel] Volksgerichte können bei der Behandlung von Fäl-
len, die familiäre Gewalt betreffen, durch Aufzeichnungen der durch die
Behörde für öffentliche Sicherheit [zum Ort der Tat] gesandten Polizisten,
das Verwarnungsschreiben, Gutachten zur Schwere der Verletzungen und
weitere Beweise die Tatsachen der familiären Gewalt feststellen.

23 Nach dem Gesetz der Volksrepublik China über Strafen für [die Störung] von Ruhe und Ordnung [中华人民共和国治安管理处罚法] vom
28.8.2005 in der Fassung vom 26.10.2012.
24 „Kann“ bedeutet, dass keine gesetzliche Verpflichtung besteht.
25 Die Organe für Rechtsbeihilfe werden durch die Volksregierung auf Kreisebene, von Kreisstädten oder regierungsunmittelbaren Städten
nach Bedarf festgesetzt. Sie bieten kostenlose Rechtsbeihilfe für Leute in besonderen Fällen und in finanziellen Schwierigkeiten. Besondere
Fälle bedeutet, wenn Personen, die zu der „schwachen Gruppe“ der Gesellschaft gerechnet werden, nicht selbst fähig sind, sich einen Anwalt
zu leisten, oder aus irgendeinem anderen Grund keinen Anwalt haben. Das Organ für Rechtsbeihilfe errichtet auf Bezirksebene Zentren für
Rechtsbeihilfe (法律援助中心), leitet diese an, koordiniert und überwacht ihre Arbeit. Das Justizministerium ist verantwortlich für alle Zentren
für Rechtsbeihilfe landesweit.
26 Prozesskosten, nicht zu verwechseln mit den deutschen Prozessgebühren, in China zahlt jeder seine außergerichtlichen Kosten selbst
(§ 118 ff. ZPG).
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第二十一条　监护人实施家庭
暴力严重侵害被监护人合法权益的，
人民法院可以根据被监护人的近亲
属、居民委员会、村民委员会、县
级人民政府民政部门等有关人员或
者单位的申请，依法撤销其监护人
资格，另行指定监护人。

§ 21 [Sorgerechtsentzug] Wenn Vormünder durch das Ausüben familiä-
rer Gewalt die legalen Rechte und Interessen des Mündels schwerwiegend
verletzen, können Volksgerichte auf Antrag der nahen Verwandten des
Mündels, des Einwohnerkomitees, des Dorfkomitees, der Abteilungen der
Zivilverwaltung der Volksregierung auf Kreisebene oder deren jeweiligen
Mitarbeitern nach dem Recht die Befähigung als Vormund entziehen und
einen anderen Vormund bestimmen.

被撤销监护人资格的加害人，
应当继续负担相应的赡养、扶养、
抚养费用。

Der Schädiger, dessen Qualifikation zum Vormund aufgehoben wur-
de, muss weiterhin damit zusammenhängende Kosten für Elternunterhalt,
Ehegattenunterhalt [und/oder] Kindesunterhalt tragen.

第二十二条　工会、共产主义
青年团、妇女联合会、残疾人联合
会、居民委员会、村民委员会等应
当对实施家庭暴力的加害人进行法
治教育，必要时可以对加害人、受
害人进行心理辅导。

§ 22 [Erziehung des Schädigers, psychologische Anleitung] Gewerk-
schaften, kommunistische Jugendverbände, Frauenbünde, Vereinigungen
von Menschen mit Behinderung, Einwohnerkomitees, Dorfkomitees und
weitere [Institutionen] müssen den Schädigern, die familiäre Gewalt aus-
üben, Unterricht in Herrschaft des Rechts27 geben; wenn es notwendig ist,
können sie28 psychologische Anleitung für den Schädiger und das Opfer
durchführen.

第四章　人身安全保护令 4. Kapitel: Schutzanordnung zur persönlichen Sicherheit

第二十三条　当事人因遭受家
庭暴力或者面临家庭暴力的现实危
险，向人民法院申请人身安全保护
令的，人民法院应当受理。

§ 23 [Antragsannahme, Stellvertretung für Geschäftsunfähige und
beschränkt Geschäftsfähige] Wenn der Betroffene wegen des Erleidens fa-
miliärer Gewalt oder gegenwärtig drohender familiärer Gewalt bei einem
Volksgericht Antrag auf Anordnung zum Schutz der persönlichen Sicher-
heit stellt, muss das Volksgericht [den Antrag] annehmen.

当事人是无民事行为能力人、
限制民事行为能力人，或者因受到
强制、威吓等原因无法申请人身安
全保护令的，其近亲属、公安机关、
妇女联合会、居民委员会、村民委
员会、救助管理机构可以代为申请。

Wenn der Betroffene geschäftsunfähig oder beschränkt geschäftsfähig
ist oder aufgrund von Zwang, Drohung oder anderen Gründen nicht
selbst Antrag auf Anordnung zum Schutz der persönlichen Sicherheit stel-
len kann, können nahe Verwandte, die Behörde für öffentliche Sicherheit,
Frauenvereinigungen, Einwohnerkomitees, Dorfkomitees oder Organe zur
Verwaltung von Hilfe stellvertretend den Antrag stellen.

第二十四条　申请人身安全保
护令应当以书面方式提出；书面申
请确有困难的，可以口头申请，由
人民法院记入笔录。

§ 24 [Schriftformerfordernis] Der Antrag auf Anordnung zum Schutz
der persönlichen Sicherheit muss schriftlich eingereicht werden; wenn die
schriftliche Beantragung tatsächlich schwierig ist, kann der Antrag münd-
lich gestellt werden [und] wird vom Volksgericht protokolliert.

第二十五条　人身安全保护令
案件由申请人或者被申请人居住地、
家庭暴力发生地的基层人民法院管
辖。

§ 25 [Zuständigkeit] Zuständig für Fälle der Anordnung zum Schutz
der persönlichen Sicherheit ist das Volksgericht der Grundstufe des Wohn-
ortes29 des Antragstellers, des Antragsgegners oder des Ortes, an dem die
familiäre Gewalt stattgefunden hat.

第二十六条　人身安全保护令
由人民法院以裁定形式作出。

§ 26 [Gerichtsentscheidung] Über den Antrag auf Anordnung zum
Schutz der persönlichen Sicherheit entscheidet das Volksgericht durch Be-
schluss.

第二十七条　作出人身安全保
护令，应当具备下列条件：

§ 27 [Voraussetzungen] Die Voraussetzungen für eine Anordnung zum
Schutz der persönlichen Sicherheit sind:

（一）有明确的被申请人； (1) Es gibt einen eindeutigen Antragsgegner;

27 Die vier KdV und die Einwohner bzw. Dorfkomitees müssen dem Täter „Unterricht in Herrschaft des Rechts“ geben. Sein Rechtsbewusst-
sein soll gestärkt werden, um zu verhindern, dass er wieder Gewalt verübt. Angesprochen werden die Einheiten und Organisationen, die
besonders enge Beziehungen zu den Haushalten haben und damit am besten auf den Täter einwirken bzw. der verletzten Person helfen kön-
nen. Die Komitees und Organisationen, die diese Aufgabe wahrnehmen, sollen dem Täter auf Basis ihres Wissens über seine Lebensumstände
auf geeignete Art und Weise Rechtswissen vermitteln und ihn zur Einsicht der eigenen Fehler führen. Eine Methode dazu ist die Teilnahme an
Unterricht, in dem ehemalige Täter familiärer Gewalt über Recht sprechen und durch ihr gutes Beispiel andere Täter davon abhalten, erneut
gewalttätig zu werden.
28 Da bisher kein zwingendes Therapiesystem eingerichtet ist, kann Therapie nur unter Einwilligung des Schädigers stattfinden; Gesellschaft-
liche Rechtsabteilung, Interpretation des GgfG, S. 21.
29 Wohnort ist der Ort, an dem eine Person zusammenhängend für eine angemessene Zeitspanne lebt. Er entspricht nicht dem in § 15 AGZR
definierten Wohnsitz (居所). Siehe „Empfehlungen des OVG zu einigen Fragen der Umsetzung der Allgemeinen Grundsätze des Zivilrechts der
VR China.
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（二）有具体的请求； (2) es gibt ein konkretes Begehren;

（三）有遭受家庭暴力或者面
临家庭暴力现实危险的情形。

(3) es liegen Umstände des Erleidens familiärer Gewalt oder der gegen-
wärtig drohenden familiären Gewalt vor.

第二十八条　人民法院受理申
请后，应当在七十二小时内作出人
身安全保护令或者驳回申请；情况
紧急的，应当在二十四小时内作出。

§ 28 [Bearbeitungsfrist] Das Volksgericht muss nach Annahme30 des
Antrags innerhalb von 72 Stunden die Anordnung zum Schutz der persön-
lichen Sicherheit erlassen oder den Antrag zurückweisen; liegen dringliche
Umstände vor, muss die Verfügung innerhalb von 24 Stunden angeordnet
werden.

第二十九条　人身安全保护令
可以包括下列措施：

§ 29 [Inhalt] Die Anordnung zum Schutz der persönlichen Sicherheit
kann die folgenden Maßnahmen beinhalten:

（一）禁止被申请人实施家庭
暴力；

(1) Verbot der Ausübung familiärer Gewalt durch den Antragsgegner;

（二）禁止被申请人骚扰、跟
踪、接触申请人及其相关近亲属；

(2) Verbot der Belästigung und des Nachstellens von oder der Kontakt-
aufnahme mit dem Antragsteller und seinen nahen Verwandten durch den
Antragsgegner;

（三）责令被申请人迁出申请
人住所；

(3) Verweis des Antragsgegners aus der Wohnung des Antragstellers;

（四）保护申请人人身安全的
其他措施。

(4) weitere Maßnahmen, um die persönliche Sicherheit des Antragstel-
lers zu schützen.

第三十条　人身安全保护令的
有效期不超过六个月，自作出之日
起生效。人身安全保护令失效前，人
民法院可以根据申请人的申请撤销、
变更或者延长。

§ 30 [Geltungsdauer] Die Gültigkeit der Anordnung zum Schutz der
persönlichen Sicherheit darf sechs Monate nicht übersteigen; sie wird vom
Tag des Erlasses an wirksam. Bevor die Gültigkeit der Anordnung zum
Schutz der persönlichen Sicherheit endet, kann das Volksgericht sie auf An-
trag des Antragstellers widerrufen, abändern oder verlängern.

第三十一条　申请人对驳回申
请不服或者被申请人对人身安全保
护令不服的，可以自裁定生效之日
起五日内向作出裁定的人民法院申
请复议一次。人民法院依法作出人
身安全保护令的，复议期间不停止
人身安全保护令的执行。

§ 31 [Rechtsbehelf] Wenn der Antragsteller die Zurückweisung des An-
trags oder der Antragsgegner die Anordnung zum Schutz der persönlichen
Sicherheit nicht akzeptiert, können sie innerhalb von fünf Tagen nach Erlass
des Beschlusses beim Volksgericht, das den Beschluss erlassen hat, ein-
malig erneute Beratung beantragen. Hat das Volksgericht nach dem Recht
eine Anordnung zum Schutz der persönlichen Sicherheit erlassen, wird
während einer erneuten Beratung die Vollstreckung der Anordnung zum
Schutz der persönlichen Sicherheit nicht eingestellt.31

第三十二条　人民法院作出人
身安全保护令后，应当送达申请人、
被申请人、公安机关以及居民委员
会、村民委员会等有关组织。人身
安全保护令由人民法院执行，公安
机关以及居民委员会、村民委员会
等应当协助执行。

§ 32 [Zustellung, Vollstreckung] Nach dem Erlass einer Anordnung
zum Schutz der persönlichen Sicherheit muss diese dem Antragsteller, dem
Antragsgegner, der Behörde für öffentliche Sicherheit sowie dem Einwoh-
nerkomitee, dem Dorfkomitee und weiteren betreffenden Organisationen32

zugestellt werden. Die Anordnung zum Schutz der persönlichen Sicherheit
wird vom Volksgericht vollstreckt, die Behörde für öffentliche Sicherheit
sowie das Einwohnerkomitee und das Dorfkomitee müssen es bei der Voll-
streckung unterstützen.

30 Im ersten Gesetzesentwurf stand eine Frist von 48 Stunden. In den Meinungen zu dem Entwurf wurde klar, dass 48 Stunden von vielen als
zu lang angesehen wurde. Daher hat sich der Gesetzgeber dafür entschieden, zwischen einer normalen Schutzanordnung und einer Schutzan-
ordnung mit besonderer Dringlichkeit zu differenzieren, die in 72 bzw. 24 Stunden erlassen werden muss. Das ist der Kompromiss zwischen
dem Interesse des Opfers auf schnellstmöglichen Schutz und dem geordneten Arbeitsablauf an den Volksgerichten.
31 Keine aufschiebende Wirkung des Rechtsbehelfs. Während der erneuten Beratung verliert die Schutzanordnung nicht ihre Wirksamkeit.
Eine aufschiebende Wirkung des Rechtsbehelfs wäre im Falle einer Schutzanordnung unzweckmäßig, da sie schnellen Schutz gewähren soll.
Diese Regelung verhindert, dass der Antragsgegner das Wirksamwerden des Beschlusses verzögern kann.
32 Mit „und betreffenden Organisationen“ ist vor allem die Arbeitseinheit des Täters gemeint.
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第五章　法律责任 5. Kapitel: Gesetzliche Haftung

第三十三条　加害人实施家庭
暴力，构成违反治安管理行为的，依
法给予治安管理处罚；构成犯罪的，
依法追究刑事责任。

§ 33 [Verwaltungs- und strafrechtliche Haftung] Wenn die Ausübung
familiärer Gewalt durch den Schädiger eine Handlung darstellt, die ein Ver-
stoß gegen Ruhe und Ordnung ist, wird nach dem Recht eine Strafe für die
[Störung von] Ruhe und Ordnung verhängt; stellt sie eine Straftat dar, wird
nach dem Recht die strafrechtliche Haftung verfolgt.

第三十四条　被申请人违反人
身安全保护令，构成犯罪的，依法
追究刑事责任；尚不构成犯罪的，人
民法院应当给予训诫，可以根据情
节轻重处以一千元以下罚款、十五
日以下拘留。

§ 34 [Verstoß gegen Schutzanordnung] Verstößt der Antragsgegner ge-
gen eine Anordnung zum Schutz der persönlichen Sicherheit [und] stellt
dies eine Straftat dar, so wird nach dem Recht die strafrechtliche Haftung
verfolgt; stellt sie keine Straftat dar, so muss das Volksgericht ihn ermahnen
und kann je nach Schwere ein Bußgeld von bis zu 1.000 Yuan oder bis zu
15 Tagen Arrest verhängen.

第三十五条　学校、幼儿园、医
疗机构、居民委员会、村民委员会、
社会工作服务机构、救助管理机构、
福利机构及其工作人员未依照本法
第十四条规定向公安机关报案，造
成严重后果的，由上级主管部门或
者本单位对直接负责的主管人员和
其他直接责任人员依法给予处分。

§ 35 [Disziplinarmaßnahmen bei Missachtung der Meldepflicht]
Wenn Schulen, Kindergärten, medizinische Einrichtungen, Einwohnerko-
mitees, Dorfkomitees, Dienstleistungsorgane für soziale Arbeit, Organe zur
Verwaltung von Hilfe, Organe für Wohlfahrt und ihre Mitarbeiter nicht
gemäß § 14 dieses Gesetzes Meldung bei der Behörde für öffentliche Sicher-
heit erstatten und dadurch schwerwiegende Folgen entstehen, so verhängt
die zuständige Abteilung auf nächsthöherer Ebene oder die betreffende
Einheit nach dem Recht Disziplinarmaßnahmen gegen den direkt dafür
verantwortlichen Zuständigen und anderes direkt dafür verantwortliches
Personal.

第三十六条　负有反家庭暴力
职责的国家工作人员玩忽职守、滥
用职权、徇私舞弊的，依法给予处
分；构成犯罪的，依法追究刑事责
任。

§ 36 [Strafrechtliche Haftung oder Disziplinarmaßnahmen bei Ver-
stößen staatlicher Bediensteter] Vernachlässigt ein staatlicher Bediens-
teter33, dessen Amtspflicht es ist, familiäre Gewalt zu bekämpfen, seine
Amtspflicht, missbraucht seine Befugnisse [oder] handelt er zum eigenen
Vorteil unlauter, so werden nach dem Recht Disziplinarmaßnahmen ver-
hängt; stellt [sein Handeln] eine Straftat dar, so wird nach dem Recht die
strafrechtliche Haftung verfolgt.

第六章　附则 6. Kapitel: Ergänzende Regelungen

第三十七条　家庭成员以外共
同生活的人之间实施的暴力行为，
参照本法规定执行。

§ 37 [Anwendungsbereich] Für die Ausübung von Gewalthandlungen
zwischen gemeinsam lebenden34 Personen, die nicht Familienmitglieder
sind, gelten die Bestimmungen dieses Gesetzes entsprechend.

第三十八条　本法自 2016 年
3月1日起施行。

§ 38 [Inkrafttreten] Dieses Gesetz wird ab dem 1. März 2016 angewen-
det.

Übersetzung, Fußnoten und Paragrafenüberschriften von Mareike
Seeßelberg.

33 Dieser Begriff wird in § 93 des Strafgesetzes der VR China definiert. Er umfasst alle Angestellten staatlicher Organe (国家机关), die im
öffentlichen Dienst tätig sind. Er umfasst auch, aber nicht nur, Beamte nach dem Beamtengesetz. Die staatlichen Bediensteten, deren Amtspflicht
es ist, familiäre Gewalt zu bekämpfen, und die damit von diesem Paragrafen betroffen sind, sind die Mitarbeiter der Volksgerichte, der BeföS,
der Abteilungen der Zivilverwaltung, der Regierungen der Städte und Gemeinden, der Straßenbüros, Einwohnerkomitees, Dorfkomitees und
der Polizeidienststellen.
34 Gemeinsam leben (共同生活) bedeutet hier nicht zwingend das Gleiche wie gemeinsam Wohnen (同居).
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Durchführungsverordnung zum Gesetz der
Volksrepublik China über ausländische Investitionen

中华人民共和国国务院令  1

第 723号
Erlass des Staatsrates der Volksrepublik China

Nr. 723

《中华人民共和国外商投资法
实施条例》已经 2019年 12月 12日
国务院第 74次常务会议通过，现予
公布，自 2020年 1月 1日起施行。

Die „Durchführungsverordnung zum Gesetz der Volksrepublik China
über ausländische Investitionen“ wurde am 12. Dezember 2019 auf der 74.
Exekutivkonferenz des Staatsrates verabschiedet, wird hiermit bekanntge-
geben und vom 1. Januar 2020 an angewendet.

总理　李克强
2019年 12月 26日

Li Keqiang, Ministerpräsident
26. Dezember 2019

中华人民共和国外商投资法
实施条例

Durchführungsverordnung zum Gesetz der Volksrepublik China über
ausländische Investitionen

第一章　总则 1. Kapitel: Allgemeine Regeln

第一条　根据《中华人民共和
国外商投资法》（以下简称外商投资
法），制定本条例。

§ 1 [Verordnungsgrundlage] Gemäß dem „Gesetz der Volksrepublik
China über ausländische Investitionen“2 (im Folgenden abgekürzt: Gesetz
über ausländische Investitionen [AuslInvG]) wird diese Verordnung fest-
gesetzt.

第二条　国家鼓励和促进外商
投资，保护外商投资合法权益，规
范外商投资管理，持续优化外商投
资环境，推进更高水平对外开放。

§ 2 [Grundsätze; vgl. § 1 AuslInvG] Der Staat ermutigt und fördert
ausländische Investitionen, schützt die legalen Rechte [und] Interessen
ausländischer Investitionen,3 normiert die Steuerung ausländischer Inves-
titionen, setzt die Optimierung des Umfelds für ausländische Investitionen
fort [und] treibt eine Öffnung nach außen auf noch höherem Niveau voran.

第三条　外商投资法第二条第
二款第一项、第三项所称其他投资
者，包括中国的自然人在内。

§ 3 [Begriffsbestimmung: Andere Investoren] Andere Investoren im
Sinne des § 2 Abs. 2 Nrn. 1 [und] 3 AuslInvG umfassen chinesische natür-
liche Personen.

第四条　外商投资准入负面清
单（以下简称负面清单）由国务院
投资主管部门会同国务院商务主管
部门等有关部门提出，报国务院发
布或者报国务院批准后由国务院投
资主管部门、商务主管部门发布。

§ 4 [Erlass und Anpassung der Negativliste; vgl. § 4 AuslInvG] Die
Negativliste über die Zulassung ausländischer Investitionen (im Folgenden
abgekürzt: Negativliste) wird von den betreffenden Abteilungen wie etwa
den für Investitionen zuständigen Abteilungen des Staatsrates4 gemeinsam
mit den für Handelsangelegenheiten zuständigen Abteilungen des Staats-
rates5 eingebracht [und] dem Staatsrat zur Verkündung gemeldet oder nach
Meldung an den Staatsrat zur Genehmigung von den für Investitionen zu-
ständigen Abteilungen [und] den für Handelsangelegenheiten zuständigen
Abteilungen des Staatsrates verkündet.

1 Quelle des chinesischen Textes: <http://www.gov.cn/zhengce/content/2019-12/31/content_5465449.htm>.
2 Gesetz der Volksrepublik China über ausländische Investitionen (AuslInvG) vom 15. März 2019, chinesisch-deutsch in: ZChinR 2019, S. 144–
152.
3 So der Wortlaut im Original.
4 Die für Investitionen zuständige Abteilung ist (auf zentralstaatlicher Ebene) die Kommission für Staatliche Entwicklung und Reform [国家
发展改革委员会], bekannt unter der englischen Abkürzung NDRC.
5 Die für Handelsangelegenheiten zuständige Abteilung ist (auf zentralstaatlicher Ebene) das Handelsministerium der Volksrepublik China
[中华人民共和国商务部], bekannt unter der englischen Abkürzung MOFCOM.
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国家根据进一步扩大对外开放
和经济社会发展需要，适时调整负
面清单。调整负面清单的程序，适
用前款规定。

Gemäß den Bedürfnissen der weiteren Vergrößerung der Öffnung nach
außen und der Entwicklung von Wirtschaft [und] Gesellschaft passt der
Staat zu passender Zeit die Negativliste an. Auf das Verfahren zur An-
passung der Negativliste wird die Bestimmung des vorherigen Absatzes
angewendet.

第五条　国务院商务主管部门、
投资主管部门以及其他有关部门按
照职责分工，密切配合、相互协作，
共同做好外商投资促进、保护和管
理工作。

§ 5 [Behördliche Zusammenarbeit] Die für Handelsangelegenheiten
zuständigen Abteilungen [und] die für Investitionen zuständigen Abtei-
lungen des Staatsrates sowie andere betreffende Abteilungen kooperieren
eng, wirken untereinander zusammen, erledigen gemeinsam die Arbeit der
Förderung, des Schutzes und der Steuerung ausländischer Investitionen
gemäß der Aufteilung der Amtspflichten.

县级以上地方人民政府应当加
强对外商投资促进、保护和管理工
作的组织领导，支持、督促有关部
门依照法律法规和职责分工开展外
商投资促进、保护和管理工作，及
时协调、解决外商投资促进、保护
和管理工作中的重大问题。

Die lokalen Volksregierungen auf Kreisebene und darüber müssen die
organisatorische Führung in Bezug auf die Arbeit der Förderung, des
Schutzes und der Steuerung ausländischer Investitionen verstärken, die be-
treffenden Abteilungen dabei unterstützen und dazu anhalten, gemäß den
Gesetzen und Rechtsnormen und der Aufteilung der Amtspflichten die
Arbeit der Förderung, des Schutzes und der Steuerung ausländischer In-
vestitionen zu entfalten [und] die schwerwiegenden Fragen bei der Arbeit
der Förderung, des Schutzes und der Steuerung ausländischer Investitio-
nen rechtzeitig koordinieren [und] lösen.

第二章　投资促进 2. Kapitel: Investitionsförderung

第六条　政府及其有关部门在
政府资金安排、土地供应、税费减
免、资质许可、标准制定、项目申
报、人力资源政策等方面，应当依
法平等对待外商投资企业和内资企
业。

§ 6 [Gleichbehandlung und Transparenz bei Unterstützungspoliti-
ken; vgl. § 9 AuslInvG] Die Regierungen und ihre betreffenden Abteilun-
gen müssen beim Arrangieren von Regierungsgeldmitteln, beim Angebot
von Land, bei Steuer- und Gebührenerleichterungen, bei befähigenden Er-
laubnissen6, bei der Festsetzung von Standards, bei der Deklarierung von
Projekten, bei den Politiken zu Personalressourcen und in anderer Hinsicht
ausländisch investierte Unternehmen und inländisch investierte Unterneh-
men nach dem Recht gleichberechtigt behandeln.

政府及其有关部门制定的支持
企业发展的政策应当依法公开；对
政策实施中需要由企业申请办理的
事项，政府及其有关部门应当公开
申请办理的条件、流程、时限等，并
在审核中依法平等对待外商投资企
业和内资企业。

Die von den Regierungen und ihren betreffenden Abteilungen festge-
setzten Politiken zur Unterstützung der Entwicklung von Unternehmen
müssen nach dem Recht öffentlich gemacht werden; in Bezug auf Ange-
legenheiten, deren Erledigung bei der Durchführung von Politiken von
Unternehmen zu beantragen ist, müssen die Regierung und ihre betreffen-
den Abteilungen die Voraussetzungen, den Ablauf, die Frist und anderes
des Erledigungsantrags öffentlich machen und bei der Überprüfung aus-
ländisch investierte Unternehmen und inländisch investierte Unternehmen
nach dem Recht gleichberechtigt behandeln.

第七条　制定与外商投资有关
的行政法规、规章、规范性文件7，
或者政府及其有关部门起草与外商
投资有关的法律、地方性法规，应
当根据实际情况，采取书面征求意
见以及召开座谈会、论证会、听证
会等多种形式，听取外商投资企业
和有关商会、协会等方面的意见和
建议；对反映集中或者涉及外商投
资企业重大权利义务问题的意见和
建议，应当通过适当方式反馈采纳
的情况。

§ 7 [Beteiligung an der Rechtssetzung; vgl. § 10 AuslInvG] Bei
der Festsetzung von Verwaltungsrechtsnormen, Regeln [und] normativen
Dokumenten, die ausländische Investitionen betreffen, oder [wenn] die
Regierungen oder ihre betreffenden Abteilungen Gesetze [oder] lokale
Rechtsnormen entwerfen, die ausländische Investitionen betreffen, müssen
gemäß den tatsächlichen Umständen in unterschiedlichen Formen wie et-
wa der schriftlichen Einholung von Ansichten sowie der Einberufung von
Symposien, Diskussionskonferenzen [oder] Anhörungen Ansichten und
Vorschläge von Seiten wie etwa ausländisch investierten Unternehmen und
betreffenden Handelskammern [und] Verbänden eingeholt werden; bezüg-
lich Ansichten und Vorschlägen, die konzentriert [auftretende Probleme]
widerspiegeln oder schwerwiegende Fragen der Rechte und Pflichten von

6 Der Begriff „befähigende Erlaubnis“ bezeichnet eine Art von Verwaltungserlaubnis, die Voraussetzung für die Ausübung bestimmter Tä-
tigkeiten im öffentlichen Interesse ist, welche besondere Qualifikationen oder Fähigkeiten erfordern. Siehe § 12 Nr. 3 Gesetz der Volksrepublik
China über Verwaltungserlaubnisse [中华人民共和国行政许可法] vom 27. August 2003, zuletzt geändert am 23. April 2019, einsehbar unter:
<lawinfochina.com> [北大法律英文网]/<pkulaw.cn> [北大法宝], Indexnummer CLI.1.331492(EN).
7 Normative Dokumente meint von Verwaltungsbehörden erlassene Rechtsakte genereller Bindungswirkung, die nicht zu den Verwaltungs-
rechtsnormen, Beschlüssen und Anordnungen des Staatsrates oder Regeln der Ministerien oder Lokalregierungen gehören. Siehe Mitteilung
der Staatsratskanzlei über die Stärkung der Arbeit der Festsetzung und Überwachungsverwaltung von normativen Dokumenten der Verwal-
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ausländisch investierten Unternehmen berühren, muss in angemessener
Weise Feedback über den Stand der aufgegriffenen [Vorschläge] gegeben
werden.

与外商投资有关的规范性文件
应当依法及时公布，未经公布的不
得作为行政管理依据。与外商投资
企业生产经营活动密切相关的规范
性文件，应当结合实际，合理确定
公布到施行之间的时间。

Normative Dokumente, die ausländische Investitionen betreffen, müs-
sen nach dem Recht unverzüglich bekannt gegeben werden; wurden
sie nicht bekannt gegeben, dürfen sie nicht Grundlage von Steue-
rungs[maßnahmen] der Verwaltung sein. Bei mit den Produktions- und
Betriebsaktivitäten ausländisch investierter Unternehmen in enger Bezie-
hung stehenden normativen Dokumenten muss unter Berücksichtigung
der Praxis die Zeit zwischen Bekanntgabe und Anwendbarkeit vernünftig
festgelegt werden.

第八条　各级人民政府应当按
照政府主导、多方参与的原则，建
立健全外商投资服务体系，不断提
升外商投资服务能力和水平。

§ 8 [Dienste für ausländische Investoren; vgl. § 11 AuslInvG] Die
Volksregierungen aller Ebenen müssen gemäß den Prinzipien der Leitung
durch die Regierung [und] der mehrseitigen Beteiligung ein Dienstleis-
tungssystem für ausländische Investitionen schaffen [und] vervollkomm-
nen [und] ununterbrochen Dienstleistungsfähigkeit und ‑niveau für aus-
ländische Investitionen steigern.

第九条　政府及其有关部门应
当通过政府网站、全国一体化在线
政务服务平台集中列明有关外商投
资的法律、法规、规章、规范性文
件、政策措施和投资项目信息，并
通过多种途径和方式加强宣传、解
读，为外国投资者和外商投资企业
提供咨询、指导等服务。

§ 9 [Informationen für ausländische Investoren; vgl. § 11 AuslInvG]
Die Regierungen und ihre betreffenden Abteilungen müssen mittels
den Regierungswebsites [und] der nationalen vereinheitlichten Online-
Dienstleistungsplattform ausländische Investitionen betreffende Gesetze,
Rechtsnormen, Regeln, normative Dokumente, Politiken [und] Maßnah-
men [und] Informationen über Investitionsprojekte gesammelt auflisten
und auf unterschiedlichen Wegen und Weisen die Verbreitung [und] Er-
läuterung verstärken [sowie] für ausländische Investoren und ausländisch
investierte Unternehmen Dienstleistungen wie etwa Beratung [und] Anlei-
tung zur Verfügung stellen.

第十条　外商投资法第十三条
所称特殊经济区域，是指经国家批
准设立、实行更大力度的对外开放
政策措施的特定区域。

§ 10 [Sonderwirtschaftsgebiete; vgl. § 13 AuslInvG] Sonderwirt-
schaftsgebiete im Sinne des § 13 AuslInvG meint bestimmte mit Genehmi-
gung des Staates errichtete Gebiete, in denen Politiken [und] Maßnahmen
zur Öffnung nach außen mit größerer Kraft betrieben werden.

国家在部分地区实行的外商投
资试验性政策措施，经实践证明可
行的，根据实际情况在其他地区或
者全国范围内推广。

Die vom Staat in einer Teilregion betriebenen experimentellen Politiken
[und] Maßnahmen zu ausländischen Investitionen werden, wenn sie sich
in der Praxis als gangbar bewiesen haben, gemäß den tatsächlichen Um-
ständen im Bereich anderer Regionen oder des ganzen Landes verbreitet.

第十一条　国家根据国民经济
和社会发展需要，制定鼓励外商投
资产业目录，列明鼓励和引导外国
投资者投资的特定行业、领域、地
区。鼓励外商投资产业目录由国务
院投资主管部门会同国务院商务主
管部门等有关部门拟订，报国务院
批准后由国务院投资主管部门、商
务主管部门发布。

§ 11 [Zielgerichtete Förderung; vgl. § 14 AuslInvG] Gemäß den Be-
dürfnissen der Volkswirtschaft und der sozialen Entwicklung setzt der
Staat einen Katalog über Branchen mit ermutigten ausländischen Investi-
tionen fest, listet bestimmte Branchen, Bereiche [und] Regionen, in denen
die Investitionen ausländischer Investoren ermutigt und angeleitet werden.
Der Katalog über Branchen mit ermutigten ausländischen Investitionen
wird von den betreffenden Abteilungen wie etwa den für Investitionen
zuständigen Abteilungen des Staatsrates gemeinsam mit den für Handels-
angelegenheiten zuständigen Abteilungen des Staatsrates entworfen [und]
nach Meldung an den Staatsrat zur Genehmigung von den für Investitionen
zuständigen Abteilungen [und] den für Handelsangelegenheiten zuständi-
gen Abteilungen des Staatsrates verkündet.

第十二条　外国投资者、外商
投资企业可以依照法律、行政法规
或者国务院的规定，享受财政、税
收、金融、用地等方面的优惠待遇。

§ 12 [Vorzugsbehandlung; vgl. § 14 AuslInvG] Ausländische Investo-
ren [und] ausländisch investierte Unternehmen können gemäß Gesetzen,
Verwaltungsrechtsnormen oder Bestimmungen des Staatsrates Vorzugsbe-
handlung bei Finanzen, Besteuerung, Finanzierung, Bodennutzung und in
anderer Hinsicht genießen.

tung [国务院办公厅关于加强行政规范性文件制定和监督管理工作的通知] vom 16. Mai 2018, einsehbar unter: <lawinfochina.com> [北大法律英
文网]/<pkulaw.cn> [北大法宝], Indexnummer CLI.2.315243(EN).
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外国投资者以其在中国境内的
投资收益在中国境内扩大投资的，
依法享受相应的优惠待遇。

Wenn ausländische Investoren mit ihren Einkünften aus Investitionen
innerhalb des chinesischen Gebiets8 die Investition innerhalb des chinesi-
schen Gebiets vergrößern, genießen sie nach dem Recht eine entsprechende
Vorzugsbehandlung.

第十三条　外商投资企业依法
和内资企业平等参与国家标准、行
业标准、地方标准和团体标准的制
定、修订工作。外商投资企业可以
根据需要自行制定或者与其他企业
联合制定企业标准。

§ 13 [Festsetzung von Standards; vgl. § 15 Abs. 1 AuslInvG] Auslän-
disch investierte Unternehmen nehmen nach dem Recht mit inländisch
investierten Unternehmen gleichberechtigt an der Arbeit der Festsetzung
[und] Revision staatlicher Standards, Branchenstandards, lokaler Stan-
dards und Verbandsstandards teil. Ausländisch investierte Unternehmen
können gemäß [ihren] Bedürfnissen eigenständig oder im Verbund mit an-
deren Unternehmen Unternehmensstandards festsetzen.

外商投资企业可以向标准化行
政主管部门和有关行政主管部门提
出标准的立项建议，在标准立项、起
草、技术审查以及标准实施信息反
馈、评估等过程中提出意见和建议，
并按照规定承担标准起草、技术审
查的相关工作以及标准的外文翻译
工作。

Ausländisch investierte Unternehmen können bei den für Standardi-
sierungsverwaltung zuständigen Abteilungen und betreffenden für Ver-
waltung zuständigen Abteilungen Vorschläge für die Einleitung von Stan-
dard[setzungen] einreichen, im Verlauf der Einleitung, des Entwerfens,
der technischen Überprüfung von Standard[setzungen] sowie des Feed-
backs [und] der Bewertung von Informationen über die Durchführung von
Standards etc. Ansichten und Vorschläge einreichen und gemäß den Be-
stimmungen die entsprechenden Arbeiten des Entwerfens von Standards,
der technischen Überprüfung sowie Arbeiten der fremdsprachigen Über-
setzung übernehmen.

标准化行政主管部门和有关行
政主管部门应当建立健全相关工作
机制，提高标准制定、修订的透明
度，推进标准制定、修订全过程信
息公开。

Die für Standardisierungsverwaltung zuständigen Abteilungen und be-
treffenden für Verwaltung zuständigen Abteilungen müssen entsprechen-
de Arbeitsmechanismen schaffen [und] vervollkommnen, die Transparenz
der Festsetzung [und] Revision von Standards erhöhen [und] die Offenle-
gung von Informationen während des gesamten Ablaufs der Festsetzung
[oder] Revision von Standards voranbringen.

第十四条　国家制定的强制性
标准对外商投资企业和内资企业
平等适用，不得专门针对外商投资
企业适用高于强制性标准的技术要
求。

§ 14 [Zwingende Standards; vgl. § 15 Abs. 2 AuslInvG] Vom Staat fest-
gesetzte zwingende Standards werden gegenüber ausländisch investierten
Unternehmen und inländisch investierten Unternehmen in gleicher Weise9

angewendet; [es] dürfen nicht speziell an ausländisch investierte Unterneh-
men gerichtete technische Anforderungen angewendet werden, die über
den zwingenden Standards [liegen].

第十五条　政府及其有关部门
不得阻挠和限制外商投资企业自由
进入本地区和本行业的政府采购市
场。

§ 15 [Zugang zu öffentlichen Beschaffungen, Gleichbehandlung; vgl.
§ 16 AuslInvG] Die Regierungen und ihre betreffenden Abteilungen dür-
fen den freien Eintritt ausländisch investierter Unternehmen in den Markt
für öffentliche Beschaffungen10 der jeweiligen Region und der jeweiligen
Branche nicht behindern und beschränken.

政府采购的采购人、采购代理
机构不得在政府采购信息发布、供
应商条件确定和资格审查、评标标
准等方面，对外商投资企业实行差
别待遇或者歧视待遇，不得以所有
制形式、组织形式、股权结构、投资
者国别、产品或者服务品牌以及其
他不合理的条件对供应商予以限定，
不得对外商投资企业在中国境内生
产的产品、提供的服务和内资企业
区别对待。

Die Beschaffungspersonen [und] Beschaffungsagenturen des öffentli-
chen Beschaffungswesens dürfen bei der Verkündung von Informationen
zu öffentlichen Beschaffungen, der Bestimmung der Voraussetzungen für
Anbieter und der Überprüfung [ihrer] Qualifikation den Standards zur Be-
wertung von Angeboten und in anderer Hinsicht gegenüber ausländisch
investierten Unternehmen nicht eine unterschiedliche Behandlung oder
diskriminierende Behandlung anwenden; [sie] dürfen nicht anhand der
Eigentumsform, der Organisationsform, der Anteilsstruktur, der Nationa-
lität der Investoren, der Marke von Waren oder Dienstleistungen sowie
anderer unangemessener Voraussetzungen Beschränkungen für Anbieter
aufstellen; [sie] dürfen nicht von ausländischen Investoren innerhalb des
chinesischen Gebiets produzierte Waren [oder] angebotene Dienstleistun-
gen anders als inländisch investierte Unternehmen behandeln.

8 Wörtlich: „innerhalb der Grenzen Chinas“. Dieser Begriff wird im offiziellen Sprachgebrauch zur Bezeichnung des chinesischen Staatsgebiets
unter Ausschluss von Hongkong, Macau und Taiwan verwendet.
9 Wörtlich: „gleichberechtigt“.
10 Wörtlich: „Beschaffungen der Regierung“.
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第十六条　外商投资企业可以
依照《中华人民共和国政府采购
法》（以下简称政府采购法）及其
实施条例的规定，就政府采购活动
事项向采购人、采购代理机构提出
询问、质疑，向政府采购监督管理
部门投诉。采购人、采购代理机构、
政府采购监督管理部门应当在规定
的时限内作出答复或者处理决定。

§ 16 [Vergaberechtlicher Rechtsschutz] Ausländisch investierte Unter-
nehmen können gemäß den Bestimmungen des „Gesetzes der Volksre-
publik China über öffentliche Beschaffungen“11 (im Folgenden abgekürzt:
Gesetz über öffentliche Beschaffungen) und dessen Durchführungsver-
ordnung12 im Hinblick auf Angelegenheiten öffentlicher Beschaffungsak-
tivitäten an Beschaffungspersonen [und] Beschaffungsagenturen Erkun-
digungen oder Anfragen vorbringen [und] sich bei den Abteilungen für
Aufsicht und Regulierung des öffentlichen Beschaffungswesens beschwe-
ren. Beschaffungspersonen, Beschaffungsagenturen [und] die Abteilungen
für Aufsicht und Regulierung des öffentlichen Beschaffungswesens müs-
sen innerhalb der bestimmten Frist eine Antwort oder eine Entscheidung
zur Behandlung erlassen.

第十七条　政府采购监督管理
部门和其他有关部门应当加强对政
府采购活动的监督检查，依法纠正
和查处对外商投资企业实行差别待
遇或者歧视待遇等违法违规行为。

§ 17 [Aufsicht im Beschaffungswesen] Die Abteilungen für Auf-
sicht und Regulierung des öffentlichen Beschaffungswesens und andere
betreffende Abteilungen müssen die Aufsicht [und] Untersuchung über
die Aktivitäten öffentlicher Beschaffungen verstärken [und] gesetz- und
vorschriftswidrige Handlungen wie etwa die Anwendung von unter-
schiedlicher Behandlung oder diskriminierender Behandlung gegenüber
ausländisch investierten Unternehmen nach dem Recht korrigieren sowie
untersuchen [und] behandeln.

第十八条　外商投资企业可以
依法在中国境内或者境外通过公开
发行股票、公司债券等证券，以及
公开或者非公开发行其他融资工具、
借用外债等方式进行融资。

§ 18 [Finanzierungsmöglichkeiten; vgl. § 17 AuslInvG] Ausländisch
investierte Unternehmen können sich nach dem Recht innerhalb oder
außerhalb des chinesischen Gebiets durch die öffentliche Ausgabe von
Wertpapieren wie etwa Aktien13 [und] Gesellschaftsanleihen14 sowie die
öffentliche oder nichtöffentliche Ausgabe von anderen Finanzierungsin-
strumenten, Aufnahme von Auslandsschulden [oder] andere Weise finan-
zieren.

第十九条　县级以上地方人民
政府可以根据法律、行政法规、地
方性法规的规定，在法定权限内制
定费用减免、用地指标保障、公共
服务提供等方面的外商投资促进和
便利化政策措施。

§ 19 [Lokale Förderungsmaßnahmen; § 18 AuslInvG] Die lokalen
Volksregierungen auf Kreisebene und darüber können gemäß den Bestim-
mungen in Gesetzen, Verwaltungsrechtsnormen [und] lokalen Rechtsnor-
men innerhalb der gesetzlich bestimmten Kompetenzen Politiken [und]
Maßnahmen zur Förderung und Erleichterung ausländischen Investitio-
nen im Hinblick auf Gebührenerleichterungen, Garantien für die Land-
nutzungsquote15, Angebot öffentlicher Dienstleistungen und in anderer
Hinsicht festsetzen.

县级以上地方人民政府制定外
商投资促进和便利化政策措施，应
当以推动高质量发展为导向，有利
于提高经济效益、社会效益、生态
效益，有利于持续优化外商投资环
境。

Das Festsetzen von Politiken [und] Maßnahmen zur Förderung und
Erleichterung von ausländischer Investitionen durch die Volksregierun-
gen auf Kreisebene und darüber muss das Vorantreiben hochqualitativer
Entwicklung als Orientierung [haben], vorteilhaft für die Erhöhung des
wirtschaftlichen Nutzens, gesellschaftlichen Nutzens [und] ökologischen
Nutzens [und] vorteilhaft für die anhaltende Optimierung des Umfelds für
ausländische Investitionen sein.

11 Gesetz der Volksrepublik China über öffentliche Beschaffungen [中华人民共和国政府采购法] vom 29. Juni 2002, zuletzt geändert am 31.
August 2014, einsehbar unter: <lawinfochina.com> [北大法律英文网]/<pkulaw.cn> [北大法宝], Indexnummer CLI.1.233283(EN).
12 Durchführungsverordnung zum Gesetz der Volksrepublik China über öffentliche Beschaffungen [中华人民共和国政府采购法实施条例]
vom 31. Dezember 2014, einsehbar unter: <lawinfochina.com> [北大法律英文网]/<pkulaw.cn> [北大法宝], Indexnummer CLI.2.243772(EN).
13 Zur Ausgabe neuer Aktien siehe §§ 133 ff. Gesellschaftsgesetz (Fn. 33). Der hier mit „Aktien“ übersetzte Begriff [股票] (wörtlich: „Anteils-
schein“) meint die Aktienurkunde.
14 Zur Ausgabe von Anleihen siehe 7. Kapitel (§§ 153 ff.) Gesellschaftsgesetz (Fn. 33).
15 Der Begriff der Landnutzungsquote steht im Zusammenhang mit der Ausweisung von Land für Bauzwecke. Bei der Übertragung von
Rechten zur Nutzung von Bauland müssen Behörden die auf verschiedenen Ebenen aufgestellten Pläne zur Flächennutzung und die darin
enthaltenen Quoten für verschiedene Nutzungsarten beachten, siehe §§ 10, 11 Gesetz der Republik China über die Verwaltung städtischer
Immobilien [中华人民共和国城市房地产管理法] vom 30. August 2007, zuletzt geändert am 26. August 2019, einsehbar unter: <lawinfochina.
com> [北大法律英文网]/<pkulaw.cn> [北大法宝], Indexnummer CLI.1.335363(EN).
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第二十条　有关主管部门应当
编制和公布外商投资指引，为外国
投资者和外商投资企业提供服务和
便利。外商投资指引应当包括投资
环境介绍、外商投资办事指南、投
资项目信息以及相关数据信息等内
容，并及时更新。

§ 20 [Leitfäden für ausländische Investoren; vgl. § 19 Abs. 2 AuslInvG]
Die betreffenden zuständigen Behörden müssen Leitfäden für ausländi-
sche Investitionen ausarbeiten und bekannt geben, um für ausländische
Investoren und ausländisch investierte Unternehmen Dienstleistungen
und Erleichterungen zur Verfügung zu stellen. Leitfäden für ausländi-
sche Investitionen müssen Inhalte enthalten wie eine Vorstellung des
Investitionsumfelds, eine Anleitung zur Bearbeitung von Angelegenheiten
ausländischer Investitionen, Informationen zu Investitionsprojekten sowie
entsprechende Daten und Informationen und [müssen] rechtzeitig aktua-
lisiert werden.

第三章　投资保护 3. Kapitel: Investitionsschutz

第二十一条　国家对外国投资
者的投资不实行征收。

§ 21 [Enteignungsschutz; vgl. § 20 AuslInvG] Der Staat betreibt in Be-
zug auf die Investitionen ausländischer Investoren keine Einziehungen.

在特殊情况下，国家为了公共
利益的需要依照法律规定对外国投
资者的投资实行征收的，应当依照
法定程序、以非歧视性的方式进行，
并按照被征收投资的市场价值及时
给予补偿。

Wenn der Staat unter besonderen Umständen für die Bedürfnisse
der öffentlichen Interessen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen die
Investitionen ausländischer Investoren einzieht, muss [dies] nach dem ge-
setzlichen Verfahren in nichtdiskriminierender Weise vorgenommen und
gemäß dem Marktwert der eingezogenen Investition unverzüglich eine
Entschädigung gewährt werden.

外国投资者对征收决定不服的，
可以依法申请行政复议或者提起行
政诉讼。

Ist ein ausländischer Investor mit einer Einziehungsentscheidung nicht
einverstanden, kann er nach dem Recht erneute Verwaltungsberatung be-
antragen16 [oder] Verwaltungsklage erheben17.

第二十二条　外国投资者在中
国境内的出资、利润、资本收益、资
产处置所得、取得的知识产权许可
使用费、依法获得的补偿或者赔偿、
清算所得等，可以依法以人民币或
者外汇自由汇入、汇出，任何单位
和个人不得违法对币种、数额以及
汇入、汇出的频次等进行限制。

§ 22 [Kapitalverkehr; vgl. § 21 AuslInvG] Die [Kapital-]Einlagen,
Profite, Kapitaleinkünfte, Einnahmen aus Vermögensveräußerungen, er-
worbene Lizenznutzungsgebühren für geistiges Eigentum, nach dem Recht
erlangte Entschädigung oder [nach dem Recht erlangter] Ersatz, Ein-
nahmen aus Liquidationen etc. ausländischer Investoren innerhalb des
chinesischen Gebiets können nach dem Recht in Renminbi oder Devisen
frei hinein- und hinaustransferiert werden; keine Einheit oder Einzelper-
son darf rechtswidrig Beschränkungen etwa hinsichtlich Währung, Summe
und Häufigkeit von Hinein- und Hinaus-Transfers vornehmen.

外商投资企业的外籍职工和香
港、澳门、台湾职工的工资收入和
其他合法收入，可以依法自由汇出。

Die Gehälter der Angestellten mit ausländischer Staatsangehörigkeit
und Angestellter aus Hongkong, Macau [oder] Taiwan von ausländisch
investierten Unternehmen und andere legale Einkünfte können nach dem
Recht frei hinaustransferiert werden.

第二十三条　国家加大对知识
产权侵权行为的惩处力度，持续强
化知识产权执法，推动建立知识产
权快速协同保护机制，健全知识产
权纠纷多元化解决机制，平等保护
外国投资者和外商投资企业的知识
产权。

§ 23 [Schutz geistigen Eigentums; § 22 Abs. 1 AuslInvG] Der
Staat vergrößert die Kraft von Bestrafung gegenüber rechtsverletzenden
Handlungen an geistigen Eigentumsrechten, stärkt fortgesetzt die Rechts-
durchsetzung von geistigen Eigentumsrechten, treibt die Errichtung eines
Mechanismus für den schnellen koordinierten Schutz von geistigen Eigen-
tumsrechten voran, vervollkommnet die Mechanismen für die diversifizier-
te Lösung von Streitigkeiten über geistige Eigentumsrechte [und] schützt in
gleicher Weise18 die geistigen Eigentumsrechte von ausländischen Investo-
ren und ausländisch investierten Unternehmen.

标准制定中涉及外国投资者和
外商投资企业专利的，应当按照标
准涉及专利的有关管理规定办理。

Werden bei der Festsetzung von Standards Patente von ausländischen
Investoren und ausländisch investierten Unternehmen berührt, muss [die
Angelegenheit] nach den Verwaltungsbestimmungen betreffend Patente
berührende Standards19 erledigt werden.

16 Siehe Gesetz der Volksrepublik China über die erneute Verwaltungsberatung [中华人民共和国行政复议法] vom 29. April 1999, zuletzt geän-
dert am 1. September 2017, einsehbar unter: <lawinfochina.com> [北大法律英文网]/<pkulaw.cn> [北大法宝], Indexnummer CLI.1.301396(EN).
17 Siehe Verwaltungsprozessgesetz der Volksrepublik China [中华人民共和国行政诉讼法] vom 4. April 1989, zuletzt geändert am 27. Juni
2017, in der Fassung vom 1. November 2014, chinesisch-deutsch in: ZChinR 2015, S. 384–404.
18 Wörtlich: „gleichberechtigt“.
19 Siehe die Bestimmungen über die Verwaltung von Patente berührende nationalen Standards (vorläufig durchgeführt) [国家标准涉及专利
的管理规定 (暂行)] der Nationalen Standardisierungskommission [国家标准化管理委员会] und des Staatlichen Amtes für Geistiges Eigentum
[国家知识产权局] vom 19. Dezember 2013; einsehbar auf <lawinfochina.com> [北大法律英文网]/<pkulaw.cn> [北大法宝], Indexnummer CLI.
4.215379(EN).
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第二十四条　行政机关（包括
法律、法规授权的具有管理公共事
务职能的组织，下同）及其工作人
员不得利用实施行政许可、行政检
查、行政处罚、行政强制以及其他
行政手段，强制或者变相强制外国
投资者、外商投资企业转让技术。

§ 24 [Technologietransfer; vgl. § 22 Abs. 2 AuslInvG] Verwaltungsbe-
hörden (im Folgenden einschließlich durch Gesetze [oder] Rechtsnormen
ermächtigter Organisationen, die Funktionen der Verwaltung öffentlicher
Angelegenheiten besitzen) und ihre Mitarbeiter dürfen nicht die Durch-
führung von Verwaltungserlaubnissen, Verwaltungsuntersuchungen, Ver-
waltungsstrafen, Verwaltungszwang und andere Verwaltungsmaßnahmen
benutzen, um zu erzwingen oder verdeckt20 zu erzwingen, dass ausländi-
sche Investoren [oder] ausländisch investierte Unternehmen Technologie
übertragen.

第二十五条　行政机关依法履
行职责，确需外国投资者、外商投资
企业提供涉及商业秘密的材料、信
息的，应当限定在履行职责所必需
的范围内，并严格控制知悉范围，与
履行职责无关的人员不得接触有关
材料、信息。

§ 25 [Schutz von Geschäftsgeheimnissen; vgl. § 23 AuslInvG] Wenn
es für die Erfüllung der Amtspflichten nach dem Recht der Verwaltungs-
behörden entschieden notwendig ist, dass ausländische Investoren [oder]
ausländisch investierte Unternehmen Materialien [oder] Informationen zur
Verfügung stellen, die Geschäftsgeheimnisse berühren, muss sich [dies]
auf den Umfang des für die Erfüllung der Amtspflichten Notwendigen
beschränken und der Umfang der Kenntniserlangung streng kontrolliert
werden; Personen ohne Bezug zur Erfüllung der Amtspflichten dürfen
nicht mit den betreffenden Materialien [oder] Informationen in Berührung
kommen.

行政机关应当建立健全内部管
理制度，采取有效措施保护履行职
责过程中知悉的外国投资者、外商
投资企业的商业秘密；依法需要与
其他行政机关共享信息的，应当对
信息中含有的商业秘密进行保密处
理，防止泄露。

Die Verwaltungsbehörden müssen ein internes Verwaltungssystem
schaffen und vervollkommnen [und] wirksame Maßnahmen zum Schutz
der Geschäftsgeheimnisse von ausländischen Investoren [oder] auslän-
disch investierten Unternehmen, von denen im Verlauf der Erfüllung der
Amtspflichten Kenntnis erlangt wurde, ergreifen; ist es nach dem Recht
erforderlich, mit anderen Verwaltungsbehörden Informationen zu teilen,
muss bezüglich der in den Informationen enthaltenen Geschäftsgeheim-
nissen, eine Behandlung zum Schutz der Geheimhaltung vorgenommen
werden, um die Offenlegung zu verhindern.

第二十六条　政府及其有关部
门制定涉及外商投资的规范性文件，
应当按照国务院的规定进行合法性
审核。

§ 26 [Rechtmäßigkeitsprüfung von Rechtsakten] Bei der Festsetzung
von normativen Dokumenten, die ausländische Investitionen berühren,
durch die Regierungen und ihre betreffenden Abteilungen muss nach den
Bestimmungen des Staatsrates21 eine Rechtmäßigkeitsüberprüfung vorge-
nommen werden.

外国投资者、外商投资企业认
为行政行为所依据的国务院部门和
地方人民政府及其部门制定的规范
性文件不合法，在依法对行政行为
申请行政复议或者提起行政诉讼时，
可以一并请求对该规范性文件进行
审查。

Meint ein ausländischer Investor oder ein ausländisch investiertes Un-
ternehmen, dass das von einer Abteilung des Staatsrates oder einer lokalen
Volksregierung oder deren Abteilungen festgesetzte normative Dokument,
das die Grundlage von Verwaltungshandeln ist, nicht rechtmäßig ist, kann
er, wenn er nach dem Recht gegen das Verwaltungshandeln erneute Ver-
waltungsberatung beantragt oder Verwaltungsklage erhebt, zugleich auch
die Vornahme einer Überprüfung dieses normativen Dokuments22 bean-
tragen.

第二十七条　外商投资法第二
十五条所称政策承诺，是指地方各
级人民政府及其有关部门在法定权
限内，就外国投资者、外商投资企
业在本地区投资所适用的支持政策、
享受的优惠待遇和便利条件等作出
的书面承诺。政策承诺的内容应当
符合法律、法规规定。

§ 27 [Begriffsbestimmung: Politikversprechen; vgl. § 25 AuslInvG]
Politikversprechen im Sinne des § 25 AuslInvG meint von lokalen Volks-
regierungen aller Ebenen und ihren betreffenden Abteilungen innerhalb
der gesetzlichen Kompetenzen gegebene schriftliche Versprechen etwa zu
Unterstützungspolitiken, die auf die Investitionen ausländischer Investo-
ren [und] ausländisch investierter Unternehmen in dem jeweiligen Gebiet
anwendbar sind [und] [zu von diesen] genossenen Vorzugsbehandlungen
und Erleichterungsvoraussetzungen. Der Inhalt von Politikversprechen
muss Gesetzen [und] Rechtsnormen entsprechen.

20 Wörtlich: „mit geänderter äußerer Form, getarnt“.
21 Dies ist offenbar ein Hinweis auf die Leitansichten der Staatsratskanzlei über das umfassende Betreiben eines Rechtmäßigkeitsüberprü-
fungsmechanismus für normative Dokumente der Verwaltung [国务院办公厅关于全面推行行政规范性文件合法性审核机制的指导意见] vom
4. Dezember 2018, einsehbar unter: <lawinfochina.com> [北大法律英文网]/<pkulaw.cn> [北大法宝], Indexnummer CLI.2.327649(EN). In den
Leitansichten werden Verwaltungsbehörden durch das Zentralkomitee der KPCh und den Staatsrat angewiesen, behördeninterne Mechanis-
men zur Überprüfung der Rechtmäßigkeit von Rechtsakten der jeweiligen Behörde einzurichten.
22 Siehe zu dieser Möglichkeit, normative Dokumente überprüfen zu lassen, Kapitel 11 (§§ 145 ff.) Erläuterungen des Obersten Volksgerichts
zur Anwendung des „Verwaltungsprozessgesetzes der Volksrepublik China“ [最高人民法院关于适用《中华人民共和国行政诉讼法》的解释]
vom 13. November 2018, chinesisch-deutsch in: ZChinR 2018, S. 300–339.
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第二十八条　地方各级人民政
府及其有关部门应当履行向外国投
资者、外商投资企业依法作出的政
策承诺以及依法订立的各类合同，
不得以行政区划调整、政府换届、机
构或者职能调整以及相关责任人更
替等为由违约毁约。因国家利益、社
会公共利益需要改变政策承诺、合
同约定的，应当依照法定权限和程
序进行，并依法对外国投资者、外
商投资企业因此受到的损失及时予
以公平、合理的补偿。

§ 28 [Bindungswirkung von Zusagen und Vereinbarungen; vgl. § 25
AuslInvG] Die lokalen Volksregierungen aller Ebenen und ihre betreffen-
den Abteilungen müssen die ausländischen Investoren und ausländisch
investierten Unternehmen nach dem Recht gegebenen Politikversprechen
sowie nach dem Recht geschlossenen Verträge aller Art erfüllen; [sie]
dürfen nicht aus Gründen wie etwa der Anpassung von Verwaltungsbe-
zirken, Regierungswechseln, Anpassung von Organen oder Funktionen
sowie Austausch von entsprechenden Verantwortlichen vertrags- oder
wortbrüchig werden. Ist es wegen der Interessen des Staates [oder] der
gesellschaftlichen öffentlichen Interessen erforderlich, Politikversprechen
[oder] vertragliche Vereinbarungen zu ändern, muss [dies] gemäß den ge-
setzlichen Kompetenzen und Verfahren vorgenommen werden und nach
dem Recht für Schäden, die ausländische Investoren [und] ausländisch in-
vestierte Unternehmen deswegen erlitten haben, unverzüglich faire und
angemessene Entschädigung gewährt werden.

第二十九条　县级以上人民政
府及其有关部门应当按照公开透明、
高效便利的原则，建立健全外商投
资企业投诉工作机制，及时处理外
商投资企业或者其投资者反映的问
题，协调完善相关政策措施。

§ 29 [Aufbau des Beschwerdemechanismus; vgl. § 26 AuslInvG]
Die Volksregierungen auf Kreisebene und darüber und ihre betreffen-
den Abteilungen müssen nach den Prinzipien von Öffentlichkeit [und]
Transparenz, Effizienz [und] Erleichterung einen Arbeitsmechanismus für
Beschwerden ausländisch investierter Unternehmen schaffen und vervoll-
kommnen, unverzüglich die von ausländisch investierten Unternehmen
oder deren Investoren zum Ausdruck gebrachten Probleme behandeln
[sowie] entsprechende Politiken und Maßnahmen koordinieren [und] ver-
bessern.

国务院商务主管部门会同国务
院有关部门建立外商投资企业投诉
工作部际联席会议制度，协调、推
动中央层面的外商投资企业投诉工
作，对地方的外商投资企业投诉工
作进行指导和监督。县级以上地方
人民政府应当指定部门或者机构负
责受理本地区外商投资企业或者其
投资者的投诉。

Die für Handelsangelegenheiten zuständigen Abteilungen des Staatsra-
tes gemeinsam mit den betreffenden Abteilungen des Staatsrates schaffen
ein System interministerieller gemeinsamer Sitzungen für die Arbeit mit
Beschwerden ausländisch investierter Unternehmen; [sie] koordinieren
[und] treiben die Arbeit mit Beschwerden ausländisch investierter Unter-
nehmen auf zentraler Ebene voran [und] leiten [und] überwachen die lokale
Arbeit mit Beschwerden ausländisch investierter Unternehmen. Die loka-
len Volksregierungen ab der Kreisebene müssen eine Abteilung oder ein
Organ festlegen, die bzw. das verantwortlich ist für die Annahme von Be-
schwerden von ausländisch investierten Unternehmen in der betreffenden
Region oder deren Investoren.

国务院商务主管部门、县级以
上地方人民政府指定的部门或者机
构应当完善投诉工作规则、健全投
诉方式、明确投诉处理时限。投诉
工作规则、投诉方式、投诉处理时
限应当对外公布。

Die von den für Handelsangelegenheiten zuständigen Abteilungen
des Staatsrates [und] den Volksregierungen ab Kreisebene festgelegten
Abteilungen oder Organe müssen die Regeln für die Beschwerdearbeit
perfektionieren, die Formen von Beschwerden vervollkommnen [und] die
Frist zur Behandlung von Beschwerden spezifizieren. Die Regeln für die
Beschwerdearbeit, die Formen von Beschwerden [und] die Frist zur Be-
handlung von Beschwerden müssen bekannt gegeben werden.

第三十条　外商投资企业或者
其投资者认为行政机关及其工作人
员的行政行为侵犯其合法权益，通
过外商投资企业投诉工作机制申请
协调解决的，有关方面进行协调时
可以向被申请的行政机关及其工作
人员了解情况，被申请的行政机关
及其工作人员应当予以配合。协调
结果应当以书面形式及时告知申请
人。

§ 30 [Beschwerdeverfahren, Rechtsweg; vgl. § 26 Abs. 2, 3 AuslInvG]
Meinen ausländisch investierte Unternehmen oder deren Investoren, dass
Verwaltungshandeln einer Verwaltungsbehörde und deren Mitarbeiter ih-
re legalen Rechte [und] Interessen verletzt [und] beantragen sie durch den
Arbeitsmechanismus für Beschwerden ausländisch investierter Unterneh-
men Koordinierung [und] Lösung, können die betreffenden Seiten zur Zeit
der Vornahme der Koordinierung bei der Verwaltungsbehörde und deren
Mitarbeitern, gegen die der Antrag gestellt wurde, Erkundigungen über die
Situation einholen [und] die Verwaltungsbehörde, gegen die der Antrag ge-
stellt wurde, und deren Mitarbeiter müssen kooperieren. Das Ergebnis der
Koordinierung muss in schriftlicher Form und rechtzeitig dem Antragstel-
ler mitgeteilt werden.

外商投资企业或者其投资者依
照前款规定申请协调解决有关问题
的，不影响其依法申请行政复议、提
起行政诉讼。

Beantragen ausländisch investierte Unternehmen oder deren Investo-
ren gemäß den Bestimmungen des vorherigen Absatzes die Koordinierung
[und] Lösung betreffender Probleme, beeinflusst [dies] nicht, dass sie nach
dem Recht erneute Verwaltungsberatung beantragen [oder] Verwaltungs-
klage erheben [können].
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第三十一条　对外商投资企业
或者其投资者通过外商投资企业投
诉工作机制反映或者申请协调解决
问题，任何单位和个人不得压制或
者打击报复。

§ 31 [Verbot von Repressalien] Keine Einheit oder Einzelperson darf
zum Ausdruck gebrachte [Probleme] oder Anträge auf Koordinierung
[und] Lösung von Problemen von ausländisch investierten Unternehmen
oder deren Investoren durch den Arbeitsmechanismus für Beschwerden
ausländisch investierter Unternehmen unterdrücken oder [deswegen] Ver-
geltung üben.

除外商投资企业投诉工作机制
外，外商投资企业或者其投资者还
可以通过其他合法途径向政府及其
有关部门反映问题。

Außer dem Arbeitsmechanismus für Beschwerden ausländisch inves-
tierter Unternehmen können ausländisch investierte Unternehmen oder
deren Investoren auch durch andere legale Wege den Regierungen und de-
ren betreffenden Abteilungen Probleme zum Ausdruck bringen.

第三十二条　外商投资企业可
以依法成立商会、协会。除法律、法
规另有规定外，外商投资企业有权
自主决定参加或者退出商会、协会，
任何单位和个人不得干预。

§ 32 [Interessenvereinigungen; vgl. § 27 AuslInvG] Ausländisch in-
vestierte Unternehmen können nach dem Recht Handelskammern [und]
Vereinigungen gründen. Außer wenn Gesetze [oder] Rechtsnormen andere
Bestimmungen enthalten, sind ausländisch investierte Unternehmen be-
rechtigt, autonom über ihren Beitritt oder Austritt aus Handelskammern
[und] Vereinigungen zu entscheiden; keine Einheit oder Einzelperson darf
intervenieren.

商会、协会应当依照法律法规
和章程的规定，加强行业自律，及
时反映行业诉求，为会员提供信息
咨询、宣传培训、市场拓展、经贸
交流、权益保护、纠纷处理等方面
的服务。

Handelskammern [und] Vereinigungen müssen gemäß den Bestim-
mungen in Gesetzen, Rechtsnormen und Satzungen die Branchen-
Selbstdisziplin stärken, rechtzeitig die Forderungen aus der Branche zum
Ausdruck bringen [und] den Mitgliedern Dienstleistungen wie Informa-
tion und Beratung, Schulungen zur Öffentlichkeitsarbeit23, Markterweite-
rungen, Wirtschafts- [und] Handelsaustausch, Schutz von Rechten [und]
Interessen, Behandlung von Streitigkeiten und in anderer Hinsicht zur Ver-
fügung stellen.

国家支持商会、协会依照法律
法规和章程的规定开展相关活动。

Der Staat unterstützt, dass Handelskammern [und] Vereinigungen
gemäß den Bestimmungen in Gesetzen, Rechtsnormen und Satzungen ent-
sprechende Aktivitäten entfalten.

第四章　投资管理 4. Kapitel: Steuerung der Investitionen

第三十三条　负面清单规定禁
止投资的领域，外国投资者不得投
资。负面清单规定限制投资的领域，
外国投资者进行投资应当符合负
面清单规定的股权要求、高级管理
人员要求等限制性准入特别管理措
施。

§ 33 [Verbote und Beschränkungen; vgl. § 28 AuslInvG] In Bereichen,
für die die Negativliste ein Investitionsverbot bestimmt, dürfen auslän-
dische Investoren nicht investieren. In Bereichen, für die die Negativliste
über die Zulassung ausländischer Investitionen Investitionsbeschränkun-
gen bestimmt, müssen ausländische Investoren bei der Vornahme von
Investitionen den in der Negativliste bestimmten beschränkenden beson-
deren Steuerungsmaßnahmen für die Zulassung wie etwa Anforderungen
an die Anteils[verhältnisse] [oder] Anforderungen an hochrangiges Lei-
tungspersonal entsprechen.

第三十四条　有关主管部门在
依法履行职责过程中，对外国投资
者拟投资负面清单内领域，但不符
合负面清单规定的，不予办理许可、
企业登记注册等相关事项；涉及固
定资产投资项目核准的，不予办理
相关核准事项。

§ 34 [Behandlung nicht genehmigungsfähiger Investitionen, Auf-
sicht] Im Verlauf der Erfüllung ihrer Amtspflichten nach dem Recht
erledigen die betreffenden zuständigen Abteilungen keine entsprechen-
den Angelegenheiten wie etwa Erlaubnisse [oder] die Registrierung von
Unternehmenseintragungen, wenn das Gebiet, in dem ein ausländischer
Investor zu investieren beabsichtigt, nicht den Bestimmungen der Nega-
tivliste entspricht; ist die Genehmigung eines Anlageinvestitionsprojekts
berührt, werden die entsprechenden Genehmigungsangelegenheiten nicht
erledigt.

有关主管部门应当对负面清单
规定执行情况加强监督检查，发现
外国投资者投资负面清单规定禁止
投资的领域，或者外国投资者的投
资活动违反负面清单规定的限制性
准入特别管理措施的，依照外商投
资法第三十六条的规定予以处理。

Die betreffenden zuständigen Abteilungen müssen die Aufsicht [und]
Untersuchung hinsichtlich der Umstände der Vollziehung der Bestim-
mungen der Negativliste stärken; wenn sie bemerken, dass ausländische
Investoren in Gebieten investieren, für die von der Negativliste ein Inves-
titionsverbot bestimmt ist, oder die Investitionsaktivitäten ausländischer
Investoren gegen die in der Negativliste bestimmten beschränkenden be-
sonderen Steuerungsmaßnahmen für die Zulassung verstoßen, [wird] dies
nach der Bestimmung des § 36 AuslInvG behandelt.

23 Wörtlich: „Propagandaschulungen“.
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第三十五条　外国投资者在依
法需要取得许可的行业、领域进行
投资的，除法律、行政法规另有规定
外，负责实施许可的有关主管部门
应当按照与内资一致的条件和程序，
审核外国投资者的许可申请，不得
在许可条件、申请材料、审核环节、
审核时限等方面对外国投资者设置
歧视性要求。

§ 35 [Erlaubnispflichtige Investitionen; vgl. § 30 AuslInvG] Nehmen
ausländische Investoren Investitionen in einer Branche [oder] einem Be-
reich vor, für die bzw. den nach dem Recht eine Erlaubnis erforderlich
ist24, müssen die für die Durchführung der Erlaubnis verantwortlichen
betreffenden zuständigen Abteilungen Erlaubnisanträge ausländischer In-
vestoren nach Voraussetzungen und Verfahren überprüfen, die mit denen
für inländische Investitionen übereinstimmen, wenn nicht Gesetze [oder]
Verwaltungsrechtsnormen etwas anderes bestimmen; [die betreffenden
zuständigen Abteilungen] dürfen nicht bei der Prüfung der Erlaubnis-
voraussetzungen von ausländischen Investoren, bezüglich der Antrags-
materialien, Überprüfungsabschnitte, Überprüfungsfrist und in anderer
Hinsicht gegenüber ausländischen Investoren diskriminierende Anforde-
rungen aufstellen.

负责实施许可的有关主管部门
应当通过多种方式，优化审批服务，
提高审批效率。对符合相关条件和
要求的许可事项，可以按照有关规
定采取告知承诺的方式办理。

Die für die Durchführung von Erlaubnissen verantwortlichen betreffen-
den zuständigen Abteilungen müssen auf unterschiedliche Weisen Geneh-
migungsdienstleistungen optimieren [und] die Genehmigungseffizienz
erhöhen. Erlaubnisangelegenheiten, die den entsprechenden Vorausset-
zungen und Anforderungen entsprechen, können nach den betreffenden
Bestimmungen in der Weise erledigt werden, dass ein Versprechen mitge-
teilt wird.

第三十六条　外商投资需要办
理投资项目核准、备案的，按照国
家有关规定执行。

§ 36 [Genehmigungen = § 29 AuslInvG] Ist es erforderlich, für auslän-
dische Investitionen eine Genehmigung [oder] Anmeldung zu erledigen,
wird [dies] nach den betreffenden Bestimmungen des Staates25 vollzogen.

第三十七条　外商投资企业的
登记注册，由国务院市场监督管理
部门或者其授权的地方人民政府市
场监督管理部门依法办理。国务院
市场监督管理部门应当公布其授权
的市场监督管理部门名单。

§ 37 [Zuständigkeit für die Eintragung, Währung des eingetragenen
Kapitals] Die Registrierung der Eintragungen von ausländisch investierten
Unternehmen wird von den Abteilungen für Marktaufsicht und ‑regulie-
rung des Staatsrates26 oder den von diesen ermächtigten Abteilungen für
Marktaufsicht und ‑regulierung der lokalen Volksregierungen nach dem
Recht erledigt. Die Abteilungen für Marktaufsicht und -regulierung des
Staatsrates müssen eine Liste der von ihnen bevollmächtigten Abteilungen
für Marktaufsicht und -regulierung bekannt geben.

外商投资企业的注册资本可以
用人民币表示，也可以用可自由兑
换货币表示。

Das eingetragene Kapital von ausländisch investierten Unternehmen
kann in Renminbi ausgedrückt werden, es kann auch in einer frei konver-
tierbaren Währung ausgedrückt werden.

第三十八条　外国投资者或者
外商投资企业应当通过企业登记系
统以及企业信用信息公示系统向商
务主管部门报送投资信息。国务院
商务主管部门、市场监督管理部门
应当做好相关业务系统的对接和工
作衔接，并为外国投资者或者外商
投资企业报送投资信息提供指导。

§ 38 [Aufbau von Informationssystemen; vgl. § 34 Abs. 1 AuslInvG]
Ausländische Investoren oder ausländisch investierte Unternehmen müs-
sen den für Handelsangelegenheiten zuständigen Abteilungen durch das
Unternehmensregistrierungssystem und das Publizitätssystem für Unter-
nehmenskreditinformationen Investitionsinformationen übermitteln. Die
für Handelsangelegenheiten zuständigen Abteilungen und die Abteilun-
gen für Marktaufsicht und ‑regulierung des Staatsrates müssen die Kopp-
lung der entsprechenden Tätigkeitssysteme und die Arbeitsabstimmung
fertigstellen und für ausländische Investoren oder ausländisch investierte
Unternehmen Anleitung für die Übermittlung von Investitionsinformatio-
nen zur Verfügung stellen.

24 Wörtlich: „notwendig ist, eine Erlaubnis zu erhalten“.
25 Abhängig vom Investitionsvolumen und dem Bereich, in den investiert werden soll, unterfallen bestimmte Vorhaben einem Genehmi-
gungsvorbehalt oder bedürfen lediglich einer Anmeldung. Siehe dazu die Verwaltungsmaßnahmen über die Genehmigung und Anmeldung
von Investitionsprojekten ausländischer Investoren [外商投资项目核准和备案管理办法] vom 17. Mai 2015, zuletzt geändert am 27. Dezember
2014, einsehbar unter: <lawinfochina.com> [北大法律英文网]/<pkulaw.cn> [北大法宝], Indexnummer CLI.4.270646(EN), in Verbindung mit
dem Katalog über von der Regierung zu genehmigende Investitionsprojekte (2016) [政府核准的投资项目目录（2016年本）] vom 12. Dezember
2016, einsehbar unter: <lawinfochina.com> [北大法律英文网]/<pkulaw.cn> [北大法宝], Indexnummer CLI.2.287013(EN).
26 Das Staatliche Zentralamt für Marktaufsicht und -regulierung [国家市场监督管理总局], Englisch: State Administration for Market Regula-
tion (SAMR), und sein administrativer Unterbau sind bei der Verwaltungsreform 2018 entstanden. In dieser neuen Behörde ist unter anderem
das Staatliche Zentralamt für Industrie und Handel [国家工商行政管理总局], Englisch: State Administration of Industry and Commerce (SAIC),
aufgegangen.
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第三十九条　外商投资信息报
告的内容、范围、频次和具体流程，
由国务院商务主管部门会同国务院
市场监督管理部门等有关部门按照
确有必要、高效便利的原则确定并
公布。商务主管部门、其他有关部
门应当加强信息共享，通过部门信
息共享能够获得的投资信息，不得
再行要求外国投资者或者外商投资
企业报送。

§ 39 [Mitteilungspflichten; vgl. § 34 Abs. 2 AuslInvG] Der Inhalt, der
Umfang, die Häufigkeit und der konkrete Ablauf der Berichte von Informa-
tionen über ausländische Investitionen wird von betreffenden Abteilugen
wie den für Handelsangelegenheiten zuständigen Abteilungen des Staats-
rates gemeinsam mit den Abteilungen für Marktaufsicht und ‑regulierung
des Staatsrates gemäß den Prinzipien von tatsächlicher Notwendigkeit
[und] effizienter Erleichterung bestimmt und bekannt gegeben. Die für
Handelssachen zuständigen Abteilungen [und] andere betreffende Abtei-
lungen müssen die gemeinsame Informationsnutzung verstärken; es darf
von ausländischen Investoren oder ausländisch investierten Unternehmen
nicht verlangt werden, Investitionsinformationen, die durch die gemeinsa-
me Informationsnutzung der Abteilungen erlangt werden können, erneut
zu übermitteln.

外国投资者或者外商投资企业
报送的投资信息应当真实、准确、完
整。

Die von ausländischen Investoren oder ausländisch investierten Un-
ternehmen übermittelten Investitionsinformationen müssen wahr, präzise
[und] vollständig sein.

第四十条　国家建立外商投资
安全审查制度，对影响或者可能影
响国家安全的外商投资进行安全审
查。

§ 40 [Sicherheitsüberprüfung; = § 35 AuslInvG27] Der Staat schafft ein
System der Sicherheitsüberprüfung ausländischer Investitionen; bei aus-
ländischen Investitionen, die die staatliche Sicherheit beeinträchtigen oder
möglicherweise beeinträchtigen, wird eine Sicherheitsüberprüfung vorge-
nommen.

第五章　法律责任 5. Kapitel: Rechtliche Haftung

第四十一条　政府和有关部门
及其工作人员有下列情形之一的，
依法依规追究责任：

§ 41 [Haftung bei Verstößen gegen §§ 6, 13, 22, 27, 28] Liegt bei Regie-
rungen und betreffenden Abteilungen sowie deren Mitarbeitern einer der
folgenden Umstände vor, wird nach dem Recht die Haftung verfolgt:

（一）制定或者实施有关政策
不依法平等对待外商投资企业和内
资企业；

1. bei der Festsetzung oder Durchführung entsprechender Politiken
werden ausländisch investierte Unternehmen und inländisch investierte
Unternehmen nicht nach dem Recht gleichberechtigt behandelt;

（二）违法限制外商投资企业
平等参与标准制定、修订工作，或
者专门针对外商投资企业适用高于
强制性标准的技术要求；

2. die gleichberechtigte Teilnahme ausländisch investierter Unterneh-
men an der Arbeit der Festsetzung [und] Revision von Standards wird
rechtswidrig beschränkt oder es werden speziell an ausländisch investier-
te Unternehmen gerichtet technische Anforderungen angewendet, die über
den zwingenden Standards [liegen];

（三）违法限制外国投资者汇
入、汇出资金；

3. rechtswidrig werden Hinein- und Hinaus-Transfers von Kapital aus-
ländisch investierter Unternehmen beschränkt;

（四）不履行向外国投资者、外
商投资企业依法作出的政策承诺以
及依法订立的各类合同，超出法定
权限作出政策承诺，或者政策承诺
的内容不符合法律、法规规定。

4. ausländischen Investoren und ausländisch investierten Unterneh-
men nach dem Recht gegebene Politikversprechen sowie nach dem Recht
geschlossene Verträge aller Art werden nicht erfüllt, es werden Politik-
versprechen außerhalb der gesetzlichen Kompetenzen gegeben oder die
Inhalte von Politikversprechen entsprechen nicht den Bestimmungen in Ge-
setzen [und] Rechtsnormen.

第四十二条　政府采购的采购
人、采购代理机构以不合理的条件
对外商投资企业实行差别待遇或者
歧视待遇的，依照政府采购法及其
实施条例的规定追究其法律责任；
影响或者可能影响中标、成交结果
的，依照政府采购法及其实施条例
的规定处理。

§ 42 [Haftung bei öffentlichen Beschaffungen] Wenn Beschaffungs-
personen [und] Beschaffungsagenturen des öffentlichen Beschaffungswe-
sens mit unangemessenen Voraussetzungen eine unterschiedliche Behand-
lung oder diskriminierende Behandlung gegenüber ausländisch investier-
ten Unternehmen anwenden, wird nach den Bestimmungen des Gesetzes
über öffentliche Beschaffungen und dessen Durchführungsverordnung28

ihre rechtliche Haftung verfolgt; wird ein Zuschlag [oder] der Erfolg ei-
ner Zuschlagserteilung beeinflusst oder möglicherweise beeinflusst, wird
[dies] nach den Bestimmungen des Gesetzes über öffentliche Beschaffun-
gen und dessen Durchführungsverordnung behandelt.

27 § 35 AuslInvG enthält noch einen zweiten Absatz, der in der Durchführungsverordnung nicht wiederholt wird.
28 Siehe Fn. 11 und 12.
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政府采购监督管理部门对外商
投资企业的投诉逾期未作处理的，
对直接负责的主管人员和其他直接
责任人员依法给予处分。

Wenn die Abteilungen für Aufsicht und Regulierung des öffentlichen
Beschaffungswesens Beschwerden ausländisch investierter Unternehmen
in Überschreitung der Frist nicht behandeln, werden die direkt verantwort-
liche zuständige Person und andere direkt verantwortliche Personen nach
dem Recht bestraft.

第四十三条　行政机关及其工
作人员利用行政手段强制或者变
相强制外国投资者、外商投资企业
转让技术的，对直接负责的主管人
员和其他直接责任人员依法给予处
分。

§ 43 [Haftung bei erzwungenen Technologietransfers] Wenn Verwal-
tungsbehörden und ihre Mitarbeiter Verwaltungsmaßnahmen benutzen,
um zu erzwingen oder verhüllt29 zu erzwingen, dass ausländische Investo-
ren [oder] ausländisch investierte Unternehmen Technologie übertragen,
werden die direkt verantwortliche zuständige Person und andere direkt
verantwortliche Personen nach dem Recht bestraft.

第六章　附则 6. Kapitel: Ergänzende Regeln

第四十四条　外商投资法施行
前依照《中华人民共和国中外合资
经营企业法》、《中华人民共和国外
资企业法》、《中华人民共和国中外
合作经营企业法》设立的外商投资
企业（以下称现有外商投资企业），
在外商投资法施行后 5年内，可以
依照《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国合伙企业法》等法律
的规定调整其组织形式、组织机构
等，并依法办理变更登记，也可以
继续保留原企业组织形式、组织机
构等。

§ 44 [Anpassung der Gesellschaftsstruktur bestehender ausländisch
investierter Unternehmen; vgl. §§ 31, 42 AuslInvG] Vor Anwendbarkeit
des Gesetzes über ausländische Investitionen gemäß dem „Gesetz der
Volksrepublik China über Gemeinschaftsunternehmen mit chinesischer
und ausländischer Kapitalbeteiligung“30, dem „Gesetz der Volksrepublik
China über Unternehmen mit ausländischer Kapitalbeteiligung“31 [oder]
dem „Gesetz der Volksrepublik China über chinesisch-ausländisch koope-
rativ betriebene Unternehmen“32 errichtete ausländisch investierte Unter-
nehmen (im Folgenden: bestehende ausländisch investierte Unternehmen)
können innerhalb von fünf Jahren nach [Beginn der] Anwendbarkeit des
Gesetzes über ausländische Investitionen ihre Organisationsform [und] ih-
re Organisationsorgane etc. gemäß den Bestimmungen von Gesetzen wie
dem „Gesellschaftsgesetz der Volksrepublik China“33 [oder] dem „Part-
nerschaftsunternehmensgesetz der Volksrepublik China“34 anpassen und
nach dem Recht eine Änderungseintragung erledigen; [sie] können auch
die ursprüngliche Organisationsform [und] Organisationsorgane etc. des
Unternehmens beibehalten.

自 2025 年 1 月 1 日起，对未
依法调整组织形式、组织机构等并
办理变更登记的现有外商投资企业，
市场监督管理部门不予办理其申请
的其他登记事项，并将相关情形予
以公示。

Ab dem 1. Januar 2025 werden die Abteilungen für Marktaufsicht und
‑regulierung im Hinblick auf bestehende ausländisch investierte Unterneh-
men, die die Organisationsform [und] Organisationsorgane etc. noch nicht
nach dem Recht angepasst und die Änderungseintragung [noch nicht]
erledigt haben, [die Eintragung] von beantragten anderen Eintragungs-
gegenständen nicht erledigen und werden die entsprechenden Umstände
publizieren.

第四十五条　现有外商投资企
业办理组织形式、组织机构等变更
登记的具体事宜，由国务院市场监
督管理部门规定并公布。国务院市
场监督管理部门应当加强对变更登
记工作的指导，负责办理变更登记
的市场监督管理部门应当通过多种
方式优化服务，为企业办理变更登
记提供便利。

§ 45 [Detailvorschriften zu Strukturanpassungen; vgl. § 42 Abs. 2
AuslInvG] Die konkreten Angelegenheiten der Erledigung der Ände-
rungseintragung der Organisationsform [und] Organisationsorgane etc.
von bestehenden ausländisch investierten Unternehmen werden von den
Abteilungen für Marktaufsicht und ‑regulierung des Staatsrates bestimmt
und bekannt gegeben. Die Abteilungen für Marktaufsicht und ‑regulierung
des Staatsrates müssen die Anleitung zur Arbeit der Änderungseintragun-
gen verstärken; die Abteilungen für Marktaufsicht und -regulierung, die
die Erledigung von Änderungseintragungen verantworten, müssen auf un-
terschiedliche Weisen Dienstleistungen optimieren [und] für Unternehmen
Erleichterungen für die Erledigung von Änderungseintragungen zur Ver-
fügung stellen.

29 Wörtlich: „mit geänderter äußerer Form, getarnt“.
30 Vom 1. Juli 1979, zuletzt geändert am 3. September 2016, bekannt unter der englischen Bezeichnung Equity-Joint-Venture-Gesetz.
31 12. April 1986, zuletzt geändert am 3. September 2016, bekannt unter der englischen Bezeichnung Wholly-Foreign-Owned-Enterprise-
Gesetz/WFOE-Gesetz.
32 Vom 13. April 1988, zuletzt geändert am 4. November 2017, bekannt unter der englischen Bezeichnung Contractual-Joint-Venture-Gesetz.
33 Vom 29. Dezember 1993, zuletzt geändert am 26. Oktober 2018.
34 Vom 23. Februar 1997, neugefasst am 27. August 2006.
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第四十六条　现有外商投资企
业的组织形式、组织机构等依法调
整后，原合营、合作各方在合同中
约定的股权或者权益转让办法、收
益分配办法、剩余财产分配办法等，
可以继续按照约定办理。

§ 46 [Beibehaltung bisheriger Anteilsvereinbarungen] Nach der An-
passung nach dem Recht der Organisationsform [und] Organisationsorga-
ne etc. von bestehenden ausländisch investierten Unternehmen können die
von allen ursprünglichen Joint-Venture-Partnern [oder] Kooperationspart-
nern35 im Vertrag vereinbarten Methoden der Übertragung von Anteilen
oder Rechten [und] Interessen, die Methode der Verteilung von Einkünf-
ten, die Methode der Verteilung des Restvermögens etc. fortgesetzt nach
der Vereinbarung erledigt werden.

第四十七条　外商投资企业在
中国境内投资，适用外商投资法和
本条例的有关规定。

§ 47 [Anwendung auf inländische Investitionen ausländisch in-
vestierter Unternehmen] Auf Investitionen ausländisch investierter Un-
ternehmen innerhalb des chinesischen Gebiets werden die betreffenden
Bestimmungen des Gesetzes über ausländische Investitionen und dieser
Verordnung angewendet.

第四十八条　香港特别行政区、
澳门特别行政区投资者在内地投资，
参照外商投资法和本条例执行；法
律、行政法规或者国务院另有规定
的，从其规定。

§ 48 [Hongkong, Macau, Taiwan] Investitionen auf dem Festland36 von
Investoren aus der Sonderverwaltungszone Hongkong [oder] der Sonder-
verwaltungszone Macau werden unter entsprechender Berücksichtigung
des Gesetzes über ausländische Investitionen und dieser Verordnung voll-
zogen; enthalten Gesetze, Verwaltungsrechtsnormen oder [Vorschriften
des] Staatsrates anderweitige Bestimmungen, wird diesen Bestimmungen
gefolgt.

台湾地区投资者在大陆投资，
适用《中华人民共和国台湾同胞投
资保护法》（以下简称台湾同胞投资
保护法）及其实施细则的规定；台
湾同胞投资保护法及其实施细则未
规定的事项，参照外商投资法和本
条例执行。

Auf die Investitionen auf dem Festland37 von Investoren aus der Re-
gion Taiwan werden die Bestimmungen des „Gesetzes der Volksrepublik
China über den Schutz der Investitionen taiwanischer Landsleute“38 (im
Folgenden abgekürzt: Gesetz über den Schutz der Investitionen taiwani-
scher Landsleute) und von dessen Durchführungsregeln39 angewendet;
vom Gesetz über den Schutz der Investitionen taiwanischer Landsleute
und dessen Durchführungsregeln nicht geregelte Angelegenheiten werden
unter entsprechender Berücksichtigung des Gesetzes über ausländische In-
vestitionen und dieser Verordnung vollzogen.

定居在国外的中国公民在中国
境内投资，参照外商投资法和本条
例执行；法律、行政法规或者国务
院另有规定的，从其规定。

Investitionen innerhalb des chinesischen Gebiets von chinesischen
Bürgern mit Wohnsitz im Ausland werden unter entsprechender Be-
rücksichtigung des Gesetzes über ausländische Investitionen und dieser
Verordnung vollzogen; enthalten Gesetze, Verwaltungsrechtsnormen oder
[Vorschriften des] Staatsrates anderweitige Bestimmungen, wird diesen Be-
stimmungen gefolgt.

第四十九条　本条例自 2020
年 1 月 1 日起施行。《中华人民共
和国中外合资经营企业法实施条
例》、《中外合资经营企业合营期
限暂行规定》、《中华人民共和国
外资企业法实施细则》、《中华人民

§ 49 [Anwendbarkeit] Diese Verordnung wird vom 1. Januar 2020 an an-
gewendet. Die „Durchführungsverordnung zum Gesetz der Volksrepublik
China über Gemeinschaftsunternehmen mit chinesischer und ausländi-
scher Kapitalbeteiligung“40, die „Vorläufigen Bestimmungen über die
Befristung des gemeinsamen Betriebs eines Gemeinschaftsunternehmens
mit chinesischer und ausländischer Kapitalbeteiligung“41, die „Durchfüh-

35 Gemeint sind die Parteien eines chinesisch-ausländischen Gemeinschaftsunternehmens („Equity Joint Venture“) bzw. chinesisch-
ausländisch kooperativ betriebene Unternehmen („Contractual Joint Venture“).
36 Als „Festland“(-China) werden hier sowohl 内地 (wörtlich: Binnenland) in § 48 Abs. 1 als auch 大陆 (wörtlich: Festland, Kontinent) in
§ 48 Abs. 2 übersetzt. Die beiden unterschiedlichen chinesischen Begriffe bezeichnen jeweils das chinesische Staatsgebiet unter Ausschluss von
Hongkong, Macau und Taiwan (vgl. auch Fn. 8) im Gegensatz zu Hongkong und Macau bzw. Taiwan.
37 Siehe Fn. 36.
38 Gesetz der Volksrepublik China über den Schutz der Investitionen taiwanischer Landsleute [中华人民共和国台湾同胞投资保护法] vom
5. März 1994, zuletzt geändert am 28. Dezember 2019, einsehbar unter: <lawinfochina.com> [北大法律英文网]/<pkulaw.cn> [北大法宝],
Indexnummer CLI.1.338316(EN).
39 Durchführungsregeln zum Gesetz der Volksrepublik China über den Schutz der Investitionen taiwanischer Landsleute [中华人民共和国
台湾同胞投资保护法实施细则] vom 5. Dezember 1999, einsehbar unter: <lawinfochina.com> [北大法律英文网]/<pkulaw.cn> [北大法宝],
Indexnummer CLI.2.24089(EN).
40 Durchführungsverordnung zum Gesetz der Volksrepublik China über Gemeinschaftsunternehmen mit chinesischer und ausländischer
Kapitalbeteiligung [中华人民共和国中外合资经营企业法实施条例] vom 20. September 1983, zuletzt geändert am 2. März 2019, einsehbar unter:
<lawinfochina.com> [北大法律英文网]/pkulaw.cn [北大法宝], Indexnummer CLI.2.330888(EN).
41 Vorläufige Bestimmungen über die Befristung des gemeinsamen Betriebs eines Gemeinschaftsunternehmens mit chinesischer und auslän-
discher Kapitalbeteiligung [中外合资经营企业合营期限暂行规定] vom 22. Oktober 1990, zuletzt geändert am 8. Januar 2011, einsehbar unter:
<lawinfochina.com> [北大法律英文网]/<pkulaw.cn> [北大法宝], Indexnummer CLI.2.248918(EN).
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共和国中外合作经营企业法实施细
则》同时废止。

rungsregeln zum Gesetz der Volksrepublik China über Unternehmen mit
ausländischer Kapitalbeteiligung“42 und die „Durchführungsregeln zum
Gesetz der Volksrepublik China über chinesisch-ausländisch kooperativ
betriebene Unternehmen“43 werden zugleich aufgehoben.

2020年 1月 1日前制定的有关
外商投资的规定与外商投资法和本
条例不一致的，以外商投资法和本
条例的规定为准。

Stimmen vor dem 1. Januar 2020 festgesetzte Bestimmungen betreffend
ausländische Investitionen mit dem AuslInvG und dieser Verordnung nicht
überein, sind das AuslInvG und diese Verordnung maßgeblich.

Übersetzung, Paragrafenüberschriften in eckigen Klammern und An-
merkungen von Nils Klages, Hamburg.

42 Durchführungsregeln zum Gesetz der Volksrepublik China über Unternehmen mit ausländischer Kapitalbeteiligung [中华人民共和国
外资企业法实施细则] vom 12. Dezember 1990, zuletzt geändert am 19. Februar 2014, einsehbar unter: <lawinfochina.com> [北大法律英文
网]/<pkulaw.cn> [北大法宝], Indexnummer CLI.2.248922(EN).
43 Durchführungsregeln zum Gesetz der Volksrepublik China über chinesisch-ausländisch kooperativ betriebene Unternehmen [中华人民共
和国中外合作经营企业法实施细则] vom 4. September 1995, zuletzt geändert am 17. November 2017, einsehbar unter: <lawinfochina.com> [北
大法律英文网]/<pkulaw.cn> [北大法宝], Indexnummer CLI.2.305665(EN).
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Interpretation des Obersten Volksgerichts zu einigen
Fragen der Anwendung des „Gesetzes der
Volksrepublik China über ausländische Investitionen“

中华人民共和国最高人民法院
公告1

Bekanntmachung des Obersten Volksgerichts der Volksrepublik China

《最高人民法院关于适用〈中
华人民共和国外商投资法〉若干问
题的解释》已于 2019年 12月 16日
由最高人民法院审判委员会第 1787
次会议通过，现予公布，自 2020年
1月 1日起施行。

Die „Interpretation des Obersten Volksgerichts zu einigen Fragen der
Anwendung des ,Gesetzes der Volksrepublik China über ausländische
Investitionen’” ist am 16. Dezember 2019 auf der 1.787. Sitzung des Recht-
sprechungsausschusses des Obersten Volksgerichts verabschiedet worden.
Sie wird hiermit bekannt gemacht und vom 1. Januar 2020 an angewendet.

最高人民法院
2019年 12月 26日

Oberstes Volksgericht
26. Dezember 2019

最高人民法院关于适用《中华人民
共和国外商投资法》若干问题的解

释

Interpretation des Obersten Volksgerichts zu einigen Fragen der
Anwendung des „Gesetzes der Volksrepublik China über ausländische

Investitionen“

（2019年 12月 16日最高人民
法院审判委员会第 1787 次会议通
过，自 2020年 1月 1日起施行　法
释〔2019〕20号）

(Am 16. Dezember 2019 auf der 1.787. Sitzung des Rechtsprechungsaus-
schusses des Obersten Volksgerichts verabschiedet; vom 1. Januar 2020 an
angewendet; Fa Shi (2019) Nr. 20)

为正确适用《中华人民共和国
外商投资法》，依法平等保护中外投
资者合法权益，营造稳定、公平、透
明的法治化营商环境，结合审判实
践，就人民法院审理平等主体之间
的投资合同纠纷案件适用法律问题
作出如下解释。

Um das „Gesetz der Volksrepublik China über ausländische Investi-
tionen“2 korrekt anzuwenden, die legalen Rechte [und] Interessen chi-
nesischer und ausländischer Investoren gleichberechtigt zu schützen, ein
stabiles, faires, transparentes verrechtsstaatlichtes3 Geschäftsumfeld aufzu-
bauen, wird unter Berücksichtigung der Rechtsprechungspraxis folgende
Interpretation zu Rechtsfragen in der Anwendung bei der Behandlung von
Fällen von Investitionsvertragsstreitigkeiten zwischen gleichberechtigten
[Rechts-]Subjekten erlassen.

第一条　本解释所称投资合同，
是指外国投资者即外国的自然人、
企业或者其他组织因直接或者间接
在中国境内进行投资而形成的相关
协议，包括设立外商投资企业合同、
股份转让合同、股权转让合同、财
产份额或者其他类似权益转让合同、
新建项目合同等协议。

§ 1 [Anwendungsbereich] Als Investitionsverträge bezeichnet diese In-
terpretation von ausländischen Investoren, d. h. ausländischen natürlichen
Personen, Unternehmen oder andere Organisationen, wegen direkt oder
indirekt innerhalb des chinesischen Gebiets vorgenommenen Investitio-
nen eingegangene entsprechende Vereinbarungen, einschließlich Verein-
barungen wie etwa Verträge über die Errichtung ausländisch investierter
Unternehmen, Aktienübertragungsverträge, Anteilsübertragungsverträge,
Vermögensanteilsübertragungsverträge, Verträge über die Übertragung
anderer ähnlicher Rechte und Interessen [und] Verträge über neu errich-
tete Projekte.

1 Quelle des chinesischen Textes: <lawinfochina.com> [北大法律英文网]/<pkulaw.cn> [北大法宝], Indexnummer CLI.3.338246.
2 Gesetz der Volksrepublik China über ausländische Investitionen (AuslInvG) vom 15. März 2019, chinesisch-deutsch in: ZChinR 2019, S. 144–
152.
3 Der Begriff fazhi [法治], wörtlich: „Rechtsherrschaft“, bzw. in der Langfassung yifa zhiguo [依法治国], wörtlich: „nach dem Recht das Land
regieren/beherrschen“, wird im Sprachgebrauch der chinesischen Partei- und Staatsführung als chinesische Entsprechung von Rule of Law
bzw. Rechtsstaatlichkeit bezeichnet.
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外国投资者因赠与、财产分割、
企业合并、企业分立等方式取得相
应权益所产生的合同纠纷，适用本
解释。

Auf Vertragsstreitigkeiten, die aus dem Erwerb entsprechender Rech-
te [und] Interessen durch einen ausländischen Investor etwa im Wege der
Schenkung, Vermögensaufteilung, Unternehmensvereinigung, Unterneh-
mensspaltung entstehen, wird diese Interpretation angewendet.

第二条　对外商投资法第四条
所指的外商投资准入负面清单之外
的领域形成的投资合同，当事人以
合同未经有关行政主管部门批准、
登记为由主张合同无效或者未生效
的，人民法院不予支持。

§ 2 [Verträge außerhalb der Negativliste] Bei einem Investitionsver-
trag, der betreffend einen Bereich außerhalb der in § 4 des Gesetzes über
ausländische Investitionen genannten Negativliste über die Zulassung aus-
ländischer Investitionen eingegangen wurde, unterstützt das Volksgericht
[es] nicht, wenn eine Partei geltend macht, dass der Vertrag aus dem Grund,
dass der Vertrag nicht durch die betreffende Verwaltungsbehörde geneh-
migt [und] eingetragen worden sei, unwirksam oder nicht in Kraft getreten
sei.

前款规定的投资合同签订于外
商投资法施行前，但人民法院在外
商投资法施行时尚未作出生效裁判
的，适用前款规定认定合同的效力。

Wurde ein nach dem vorherigen Absatz geregelter Investitionsvertrag
vor Anwendbarkeit des Gesetzes über ausländische Investitionen abge-
schlossen, aber hat das Volksgericht zur Zeit der Anwendbarkeit des
Gesetzes über ausländische Investitionen noch keine wirksame Entschei-
dung erlassen, wird zur Determinierung der Wirksamkeit des Vertrags die
Bestimmung des vorherigen Absatzes angewendet.

第三条　外国投资者投资外商
投资准入负面清单规定禁止投资的
领域，当事人主张投资合同无效的，
人民法院应予支持。

§ 3 [Verträge in verbotenen Bereichen] Investiert ein ausländischer
Investor in einem Bereich, für den die Negativliste über die Zulassung
ausländischer Investitionen ein Verbot von Investitionen bestimmt [und]
macht eine Partei geltend, dass der Investitionsvertrag nichtig sei, muss das
Volksgericht [dies] unterstützen.

第四条　外国投资者投资外商
投资准入负面清单规定限制投资的
领域，当事人以违反限制性准入特
别管理措施为由，主张投资合同无
效的，人民法院应予支持。

§ 4 [Verträge in beschränkten Bereichen] Investiert ein ausländischer
Investor in einem Bereich, für den in der Negativliste über die Zulas-
sung ausländischer Investitionen eine Beschränkung von Investitionen
bestimmt ist, [und] macht eine Partei geltend, dass der Investitionsvertrag
aus dem Grund eines Verstoßes gegen beschränkende besondere Steue-
rungsmaßnahmen für die Zulassung nichtig sei, muss das Volksgericht
[dies] unterstützen.

人民法院作出生效裁判前，当
事人采取必要措施满足准入特别管
理措施的要求，当事人主张前款规
定的投资合同有效的，应予支持。

Wenn eine Partei notwendige Maßnahmen ergreift, um die Anforderun-
gen der besonderen Steuerungsmaßnahmen für die Zulassung zu erfüllen,
bevor das Volksgericht eine wirksame Entscheidung erlassen hat, [und]
macht die Partei geltend, dass ein Investitionsvertrag nach dem vorherigen
Absatz wirksam sei, muss [das Volksgericht dies] unterstützen.

第五条　在生效裁判作出前，
因外商投资准入负面清单调整，外
国投资者投资不再属于禁止或者限
制投资的领域，当事人主张投资合
同有效的，人民法院应予支持。

§ 5 [Anpassung der Negativliste] Wenn vor Erlass einer wirksamen
Entscheidung wegen Anpassung der Negativliste über die Zulassung aus-
ländischer Investitionen die Investition eines ausländischen Investors nicht
länger in den Bereich der verbotenen oder beschränkten Investitionen fällt
[und] eine Partei geltend macht, dass der Investitionsvertrag gültig sei,
muss das Volksgericht [dies] unterstützen.

第六条　人民法院审理香港特
别行政区、澳门特别行政区投资者、
定居在国外的中国公民在内地、台
湾地区投资者在大陆投资产生的相
关纠纷案件，可以参照适用本解释。

§ 6 [Anwendungsbereich] Bei der Behandlung von Fällen durch die
Volksgerichte von entsprechenden Streitigkeiten, die aus Investitionen von
Investoren aus der Sonderverwaltungszone Hongkong [oder] der Son-
derverwaltungszone Macau, von chinesischen Bürgern mit Wohnsitz im
Ausland [oder] Investoren aus dem Gebiet Taiwan auf dem Festland ent-
stehen, kann diese Interpretation entsprechend angewendet werden.

第七条　本解释自 2020年 1月
1日起施行。

§ 7 [Inkrafttreten] Diese Interpretation wird vom 1. Januar 2020 an an-
gewendet.

本解释施行前本院作出的有关
司法解释与本解释不一致的，以本
解释为准。

Stimmen vor Anwendbarkeit von diesem Gericht erlassene relevante
justizielle Interpretationen mit dieser Interpretation nicht überein, ist diese
Interpretation maßgeblich.

Übersetzung, Paragrafenüberschriften in eckigen Klammern und An-
merkungen von Nils Klages, Hamburg.
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REZENSIONEN

Peter A. Windel: OMG – German Legal Dogmat-
ics! Beiträge zum internationalen Rechtsdialog,
Nomos Verlag, 2020, ISBN 978-3-8487-7812-6, 284
Seiten.

BU Yuanshi 1

I.

Die vorliegende Vortragssammlung von Peter A. Win-
del ist aus meiner Sicht ein besonderes Werk in dreierlei
Hinsicht:

Zunächst besteht der Inhalt aus Vorträgen in deut-
scher Sprache, die bislang nur in übersetzter Form
außerhalb Deutschlands publiziert worden sind. Mit
anderen Worten sind diese Beiträge speziell für aus-
ländische Zielgruppen konzipiert, im Gegensatz zu
der üblichen Praxis im internationalen Austausch, dass
man auf vorveröffentlichte Beiträge zurückgreift. Bei
der aus dem Deutschen ins Chinesische übertragenen
Rechtsliteratur früherer Zeit finden sich durchaus ge-
legentlich, primär in den 1990er Jahren, derartige für
chinesische Leser maßgeschneiderte Beiträge, welche
allenfalls nachträglich, i. d. R. aber gar nicht in Deutsch-
land publiziert wurden. Dies ist an sich bedauerlich,
denn gerade solche maßangefertigten Vorträge sind
geeignet, Schlaglichter auf den Interessenbereich aus-
ländischer Leser für das deutsche Recht zu werfen. Es
mag sein, dass manche Fragen im deutschen Kontext
trivial erscheinen oder als längst erledigt gelten, wes-
halb es schwierig war, die entsprechenden Vorträge in
Deutschland zu veröffentlichen. Allerdings ist es eben
in solchen Fällen interessant zu erfahren, warum diese
Themen des deutschen Rechts in fremden Rechtsord-
nungen als diskussionswürdig angesehen werden.

Der vorliegende Sammelband offenbart beispielwei-
se eindrücklich das starke Interesse der ostasiatischen
Leserschaft an der deutschen Rechtsdogmatik sowohl
als eine allgemeine Denk- und Arbeitsweise als auch als
Werkzeug zur Beantwortung konkreter Rechtsfragen.

Vom Format her ist der Windelsche Band daher eine
Premiere. Es bleibt zu hoffen, dass darauf weitere Wer-
ke dieser Art folgen werden.

Zweitens geht Windel in den Vorträgen auch je-
weils auf die Rechtsordnungen der Gastgeber ein.
Dies zeigt das genuine Interesse des Verfassers an Ge-
sprächen mit den lokalen Zuhörern, selbst wenn eine
tiefer gehende Beschäftigung mit dem fremden Recht
mangels in westlichen Sprachen hinreichend verfüg-
barer Primärliteratur oft erschwert wird. Das große
Engagement, welches Mehraufwand mit sich bringt,

1 Professorin der Universität Freiburg. Die Autorin dankt Herrn Dr.
Peter Leibküchler für die sorgfältige Durchsicht des Manuskripts und
die wertvollen Korrekturvorschläge.

und die Offenheit für die fremde Rechtskultur wer-
den von den Gastgebern und Zuhörern besonders
geschätzt. Auch der Erläuterung im Vorwort zu den
Gründen für die Verwendung der deutschen Sprache
als Vortragssprache kann uneingeschränkt zugestimmt
werden. Gerade die Diskussion über dogmatische The-
men verlangt ausdifferenzierte Begrifflichkeiten, die
oft keine präzisen Entsprechungen in englischspra-
chigen Terminologien finden. Da Rechtskonzepte der
ostasiatischen Rechtskulturen aufgrund der Rezepti-
onsgeschichte dem deutschen Recht näherstehen, ist
der Austausch mit dortigen Juristen in der deutschen
Sprache unter Beiziehung von fachkundigen Überset-
zern sogar einfacher.

Drittens ist der Verfasser bestrebt, möglichst effizi-
ent auf die Wissensbedürfnisse der Zuhörer zuzuge-
hen. Mit klarer Gliederung und Sprache werden die
Kernargumente und eigenen Auffassungen präsentiert.
Der kompakte Argumentationsvorgang trägt zu mehr
Übersichtlichkeit der Vorträge bei. Zu den umstrittenen
Fragen des fremden Rechts wird in einem unpräten-
tiösen Stil Stellung bezogen. Insgesamt ist ersichtlich,
dass der Verfasser gut mit Hintergrundinformationen
zu den besprochenen Fragen des ostasiatischen Rechts
versorgt ist und sich somit darauf ausrichten kann.

II.

Nachfolgend werden für die konkrete Besprechung
diejenigen Vorträge aufgegriffen, welche für die chine-
sische Leserschaft verfasst sind oder zumindest auch
im chinesischen Kontext hohe Relevanz aufweisen.

1. Rechtsdogmatik

In den ersten beiden Beiträgen werden die Eigentüm-
lichkeiten der dogmatischen Methode der deutschen
Rechtswissenschaft und der deutschen Gesetzeskom-
mentierungen aus historischer und funktionaler Sicht
herausgearbeitet. Dabei ist die Frage des Verhältnis-
ses zwischen der Rechtsdogmatik und der juristischen
Methodenlehre (S. 19 f.) im chinesischen Kontext be-
sonders umstritten und aktuell. Dazu werden mehrere
aufschlussreiche Anhaltspunkte vorgestellt. Da die Me-
thode der Rechtsdogmatik im deutschen Recht selbst
durch die jüngsten Monografien2 ebenfalls noch nicht
vollständig geklärt werden kann, werden weitere er-
hellende Erkenntnisse aus Deutschland in China mit
Spannung erwartet.

Begrüßenswert in dem Beitrag zur deutschen Kom-
mentarkultur ist die Erörterung über die Wissenschaft-
lichkeit der Kommentierungstätigkeit (S. 41). Dies wird

2 Christian Bumke, Rechtsdogmatik: eine Disziplin und ihre Arbeits-
weise – zugleich eine Studie über das rechtsdogmatische Arbeiten
Friedrich Carl von Savignys, 2017; Jannis Lennartz, Dogmatik als Me-
thode, 2017.
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in China bei der Einführung von Gesetzeskommenta-
ren als neue Literaturgattung nach deutschem Vorbild
deswegen erörtert, da in China über die Kritik in der
deutschen Rechtswissenschaft an der fehlenden Sinn-
haftigkeit unwissenschaftlicher Kommentierung viel
berichtet wurde.

2. Kodifikation des Zivilrechts in China

Spannend ist der Fragenkatalog der Rechtsarbeitskom-
mission des chinesischen nationalen Volkskongresses
für die Ausarbeitung eines chinesischen Zivilgesetz-
buchs (ZGB) (S. 55 f.), welcher einen Einblick in die
Auseinandersetzung des chinesischen Gesetzgebers
mit ausländischen Rechtskonzepten ermöglicht. Sol-
che Fragelisten werden im Austausch mit chinesischen
Juristen oft im Vorfeld als Orientierung für die Vorbe-
reitung eigener Referate aufgestellt, allerdings werden
sie selten publiziert. Freilich wären gewisse Vorkennt-
nisse hilfreich, um die Gründe dafür, weshalb diese
Fragen gestellt werden, besser nachzuvollziehen. Das
chinesische ZGB3 kennt nämlich keine Definition für
Begrifflichkeiten wie Sache, Bestandteil und Zubehör,
diese Begriffe werden nicht einmal im Gesetz erwähnt.

Eine dieser Fragen betrifft den Umgang mit zwingen-
den Bestimmungen, der im chinesischen Recht große
Schwierigkeiten bei der Rechtsanwendung bereitet.
Vor allem wird Gerichten in der chinesischen Literatur
vorgeworfen, dass die Feststellung, ob eine zwingende
Bestimmung vorliegt oder nicht, allzu häufig rechtsfol-
genorientiert erfolgt. Aus diesem Grund wird die Frage
nach allgemeinen Kriterien im deutschen Recht zur
Feststellung von gesetzlichen Verboten gestellt (S. 78 f.).
Im Gegensatz zum deutschen Recht kennt das chine-
sische Recht den Ausschluss der Rückforderung im
Falle einer beiderseitigen Nichtigkeit nicht (S. 80). Das
deutsche Recht hat bei der Regelung der Verjährung
(S. 81 ff.) bzw. des Persönlichkeitsrechts (S. 93 ff.) im
chinesischen ZGB entweder Pate gestanden oder als
Gegenmodell Beachtung gefunden.

Selbstverständlich kann der chinesische Gesetzgeber
auch andere Quellen wie chinesische Übersetzungen
deutscher Rechtsliteratur oder chinesische Original-
werke zum deutschen Recht heranziehen. Die Einho-
lung von Informationen bei deutschen Rechtswissen-
schaftlern kann aber als eine Rückversicherung dienen,
um die jeweils aktuelle deutsche Rechtslage frei von
Missverständnissen für die chinesische Gesetzgebung
abzubilden.

3. Willensmängel

In dem Beitrag über die Willensmängel dürfte sich
der chinesische Gesetzgeber durch die Bewertung des
Verfassers bestätigt fühlen, dass Regelungen zum ge-
heimen Vorbehalt (S. 102, 122) und zur Scherzerklä-
rung für unnötig gehalten werden, da diese nach dem
Verfasser aus einer normativen Auslegung heraus ab-
geleitet werden können. Diese Auffassung wird auch

3 中华人民共和国民法典, verabschiedet am 28.5.2020, in Kraft seit
1.1.2021, chinesisch-deutsche Übersetzung in: ZChinR 2020, S. 207 ff.

z. B. in der chinesischen Literatur vertreten.4 Anderer-
seits kann die Kodifikation dieser Rechtsfiguren für
die Rechtssicherheit vorteilhafter sein als dogmatische
Erkenntnisse. Der vom Verfasser vermutlich im Hin-
blick auf einen Entwurf des AT ZGB angesprochene
Schutz gutgläubiger Dritter bei mangelnder Ehrlich-
keit (S. 122) wurde schlussendlich gestrichen, da dieser
Drittschutz ohnehin nicht hätte funktionieren können.5

Die Kritik von Windel an der Regelung zum Wucher-
geschäft6 ist durchaus nachvollziehbar (S. 124). Die
Anordnung der Anfechtbarkeit ist vielmehr eine Fort-
setzung der Tradition des chinesischen Rechts, die zur
möglichen Aufrechterhaltung des Vertrags dienen soll.
Außerdem ist aus vergleichender Sicht die Anfechtbar-
keit des Wuchergeschäfts keine Ausnahme;7 so ist etwa
bei § 138 BGB eine Tendenz zur geltungserhaltenden
Reduktion des Rechtsgeschäfts zu beobachten.8 Bei der
Teilnichtigkeit unterscheidet sich die geltende Fassung
des § 156 AT ZGB m. E. nicht substanziell von § 139
BGB, was im Umkehrschluss belegt, dass die Kritik des
Verfassers an dem seiner Ausführung zugrunde liegen-
den Entwurf berechtigt war (S. 126).9

Insgesamt ist der Teil zum chinesischen Recht et-
was verwirrend, da anscheinend nicht die endgültige
Fassung des verabschiedeten AT ZGB, sondern ein
Zwischenentwurf zugrunde gelegt wurde, obwohl der
Gegenstand der Kommentierung des Verfassers die
Endfassung des AT ZGB sein soll. Es wäre jedenfalls
hilfreich, die deutsche Übersetzung der kommentier-
ten Paragrafen des AT ZGB dem Vortrag beizulegen,
damit der deutsche Leser die Kritik leichter verstehen
kann.

4. Struktur des Schuldrechtsbuchs

Das chinesische ZGB kennt keinen Allgemeinen Teil
des Schuldrechts, kodifiziert stattdessen ein Kapitel zur
Zivilhaftung. Damit weicht das ZGB strukturell von
europäischen Vorbildern ab (S. 131). In den Beiträgen
„Allgemeines Schuldrecht im System des Zivilrechts“
und „Haftung aus Vertrag und aus Delikt“ wird das
chinesische Modell aus rechtsvergleichender Sicht ei-
ner kritischen Bewertung unterzogen. Im Ergebnis ist

4 Bu, Chinese Civil Code – The General Part, 2019, Kap. 11, Rn. 59 f.
5 Bu (Fn. 4), Kap. 11, Rn. 21 ff.
6 „Denn die inhaltliche Fehlerhaftigkeit des Geschäfts steht bei
§ 151 AT fest, weil die ,auffällige Unverhältnismäßigkeit‘ zum Tat-
bestand des Wuchers gehört. Deshalb ist kein Fall denkbar, in dem
der Geschädigte ein Interesse daran haben könnte, am Geschäft fest-
zuhalten.“
7 Für diesen Hinweis dankt die Autorin Prof. He Jian; zu den Einzel-
heiten vgl. He Jian (贺剑), A Commentary on Art. 54 I 2 of the Contract
Law: The Doctrine of Unconscionability (《合同法》第 54条第 1款
第 2项（显失公平制度）评注), in: The Jurist (法学家) 2017/1, S. 166.
8 MüKoBGB/Armbrüster, 8. Aufl. 2018, BGB § 138 Rn. 158–161.
9 Die geltende Fassung lautet: „§ 156 [Teilunwirksamkeit] Ist ein
Teil des Zivilrechtsgeschäfts unwirksam, ohne dass das die Wirkung
der anderen Teile beeinflusst, so bleiben die anderen Teile wirksam.“
Dagegen lautet die von Windel zitierte Fassung: „[…] die sonstigen
Teile eines Zivilrechtsgeschäfts [bleiben] wirksam, wenn ein Teil un-
wirksam ist“. Diese Fassung kritisiert Windel mit den Worten: „Die
Aufrechterhaltung des Teils eines Rechtsgeschäfts hat nämlich nur
dann Sinn, wenn dieser Teil überhaupt als selbständiges Zivilrechts-
geschäft bestehen kann.“
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der Auffassung des Verfassers zuzustimmen, dass „es
in China schwieriger sein dürfte, eine allgemeine Dog-
matik des Schadensausgleichs zu entwickeln“.

Zu den Fragen der Konkurrenzen dürfte m. E. der
letzte Teil über prozessuale Probleme für chinesische
Leser besonders aufschlussreich sein, da darüber in
China kontrovers diskutiert wird.10 Hier hätte eine aus-
führlichere Diskussion noch gewinnbringender ausfal-
len können, denn ein chinesischer Leser kann nicht
ohne Weiteres nachvollziehen, weshalb alle genannten
fünf materiellrechtlichen Ansprüche in dem Beispiel-
fall einen Streitgegenstand bilden (S. 154). Denn anders
als im deutschen Recht gehört die geltend gemachte
Anspruchsgrundlage im chinesischen Recht ebenfalls
zum Klagebegehren. Es ist daher in China fremd, dass
der behauptete prozessuale Anspruch (also ein Streit-
gegenstand) mehrere materiellrechtliche Ansprüche
umfassen kann. Selbstverständlich würde die chinesi-
sche Streitgegenstandstheorie, welche den materiellen
Anspruch als Abgrenzungskriterium nimmt, dazu füh-
ren, dass der Kläger theoretisch aufgrund desselben
Lebenssachverhalts mehrfach gegen denselben Beklag-
ten klagen könnte. Diese Doppelklage wird dadurch
verhindert, dass der Kläger grundsätzlich eine verbind-
liche Wahl zwischen den Anspruchsgrundlagen treffen
muss.

5. Mehrheit von Schuldnern und Gläubigern

Die Mehrheit von Schuldnern und Gläubigern ist
grundsätzlich im Schuldrecht AT zu verorten. Mangels
eines Schuldrecht AT sind entsprechende Regelungen
im chinesischen ZGB im Vertragsrechtsbuch unterge-
bracht. Der Verfasser hat auf mehrere Konzeptions-
schwächen des chinesischen ZGB in diesem Bereich,
vor allem dessen Unübersichtlichkeit (S. 188 f.), hinge-
wiesen.

Besonders interessant sind zwei Erkenntnisse des
Verfassers: zum einen die zutreffende Kritik an der
Regelung des § 178 Abs. 3 des chinesischen ZGB
(S. 190 f.), wonach eine Gesamtschuldnerschaft nur
bei besonderer Vereinbarung oder gesetzlicher Anord-
nung angenommen werden kann. Diese Vorschrift ist
günstig für die Schuldner, aber nachteilig für den Gläu-
biger, insbesondere in Deliktsfällen.

Zum anderen ist der am Schluss vorgenommene Ver-
gleich mit einer gestuften Haftung im deutschen Recht
(S. 191) zu erwähnen. Im chinesischen Recht haftet
der Bürge ohne ausdrückliche Vereinbarung ebenfalls
nicht als Gesamtschuldner (§ 686 Abs. 2 des chinesi-
schen ZGB). Als treffende dogmatische Bezeichnung
für das Verhältnis zwischen dem Bürgen und dem
Schuldner kommt im chinesischen Recht wohl die
ergänzende Haftung (补充责任) oder die unechte Ge-
samtschuld (非真正连带债务) in Betracht.11 In einem
Beispielfall (S. 185)12 eines Kunstdiebstahls spricht sich
10 Bu (Fn. 4), Kap. 17, Rn. 56 ff.
11 Zu diesem Begriff vgl. Bu, in: Bu (ed.), Chinese Civil Law, 2012,
Kap. 10, Rn. 22 ff.
12 „Kunstsammler S hat ein Bild für eine Ausstellung des A zur
Verfügung gestellt; A versichert das Bild bei V, das Bild wird von

der Verfasser gegen eine gesamtschuldnerische Haf-
tung aus. Die Lösung nach dem chinesischen Recht
würde anders ausfallen, wobei der Dieb und der Ent-
leiher im Außenverhältnis auch nach dem deutschen
Recht als Gesamtschuldner haften.

Zwar erscheint es sinnvoll, dass der Dieb und der
Aussteller/ Entleiher im Außenverhältnis gegenüber
dem Eigentümer als Gesamtschuldner haften, denn
sowohl der Dieb als auch der Aussteller haben den
Verlust der Gemälde wirtschaftlich zu ersetzen. Der
Umstand, dass der eine fahrlässig und der andere vor-
sätzlich gehandelt hat bzw. der eine deliktisch und
der andere vertraglich haften muss, soll der Annah-
me der Gesamtschuld nicht entgegenstehen. Allerdings
findet man im chinesischen Recht keine gesetzliche
Vorschrift, die eine Gesamtschuldnerschaft für die-
sen Fall vorschreibt. Da eine für die Annahme einer
Teilschuld gemäß § 177 ZGB erforderliche gesetzliche
Bestimmung fehlt, haften der Dieb und der Aussteller
gegenüber dem Eigentümer auch nicht anteilig. Einen
Ausweg könnte § 1198 des chinesischen ZGB bieten,
wonach der Dieb primär haften und der Aussteller er-
gänzend haften muss, was im Grunde genommen im
Außenverhältnis gegenüber dem Eigentümer einer An-
teilshaftung gleichkommt.

Daher würde das Fehlen der Terminologie der ge-
stuften Haftung nicht zwangsläufig zu einer vermehr-
ten Annahme einer Gesamtschuld führen, wie der
Verfasser dies postuliert hat. Ganz im Gegenteil kommt
die Annahme der Gesamtschuld zur Bewältigung rele-
vanter Fälle in China wohl viel seltener in Betracht, da
die Gesamtschuld nach § 178 Abs. 3 des chinesischen
ZGB nur bei ausdrücklicher Vereinbarung oder spezi-
fischer Gesetzesbestimmung bejaht werden kann und
nicht wie im deutschen Recht durch eine Wertung im
Einzelfall festgestellt wird.

6. Notwendigkeit eines HGB

Im Zuge der Schaffung eines chinesischen ZGB drängt
sich die Frage nach der Notwendigkeit einer Kodifi-
kation des Handelsrechts auf. Der Beitrag „Brauchen
wir ein Handelsgesetzbuch“ (S. 193 ff.) hat diese Frage
anhand der Entwicklung des deutschen Handelsrechts
beantwortet und hält ein eigenständiges HGB für nicht
mehr zeitgemäß. Stattdessen wären eine Kodifikati-
on des Unternehmensträgerrechts und die Einführung
spezialisierter Handelsgerichte wünschenswerter.

Ein vergleichbarer Vorschlag wird derzeit in Chi-
na noch nicht unterbreitet. Vielmehr scheint ein ab-
gespecktes HGB, welches aus der Kodifikation des
Handelsstandes und der des Handelsgeschäfts besteht,
im gesamten Meinungsspektrum das konsensfähigs-
te zu sein. Dabei bleibt noch zu klären, wie dieses
gekürzte HGB zu den bisherigen handelsrechtlichen
Spezialgesetzen stehen soll. 2018 kamen zwei interna-
tionale Handelskammern beim Obersten Volksgericht
in China zu den bestehenden Kammern für Wirt-

D gestohlen, was u. a. dadurch möglich war, dass A leicht fahrlässig
Sicherungsmaßnahmen unterlassen hat.“
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schaftssachen bei den gewöhnlichen Gerichten hinzu,
insofern nähert sich die Entwicklung in China dem eu-
ropäischen Modell weiter an (S. 206).

7. Beweislast

Die Frage der Beweislast im chinesischen Recht wird
durch die Normentheorie von Leo Rosenberg stark be-
einflusst (S. 215). Angewandt auf den AT ZGB hat der
Beitrag „Beweislast im Zivilrecht“ Lösungsansätze zu
einem in China erörterten Fall skizziert (S. 216). Die
darauffolgende Diskussion nimmt aber keinen Bezug
mehr auf das festlandchinesische Recht, was schade,
aber auch verständlich ist, da der Fokus dieses Beitrags
auf dem Verbraucherschutzrecht liegt.

III.

Aus meiner Sicht wäre ein Abkürzungsverzeichnis zu
ergänzen, da sich die verwiesenen Regelwerke wie
EchZGB (S. 188)13 nicht ohne Weiteres aus sich heraus
erschließen lassen und beim AT ZGB und ZGB mehrere
Zwischenentwürfe bestehen. Aus diesem Grund wäre
ein Nachdruck der jeweils kommentierten Vorschriften
für ein besseres Verständnis hilfreich, zumal die Ent-
würfe in deutscher Sprache sonst auch nicht verfügbar
sind.

IV.

Das vorliegende Werk ist in erster Linie an eine aus-
ländische Leserschaft gerichtet, kann aber für einhei-
mische Leser gleichwohl hoch spannend sein. Der
Verfasser bietet eine Außenansicht auf das deutsche
Recht an und liefert erhellende Gedankenansätze zu
den umstrittensten Fragen des ostasiatischen Rechts.
Möge auch der Leser mit einigen seiner Stellungnah-
men zum chinesischen Recht nicht einig sein, so ist
Windel doch eine aufschlussreiche Vortragssammlung
gelungen. Ausgezeichnet durch möglichst objektive
Erörterung der Vor- und Nachteile der deutschen Mo-
delle und dezente Kritik am fremden Recht ist dieses
Buch jedem rechtsvergleichend arbeitenden Juristen
mit dem Fokus auf Ostasien zu empfehlen.

13 Nach der chinesischen Übersetzung soll es der Entwurf der zwei-
ten Lesung sein.

Karl Pilny: Praxiswissen China – Verhandlungs-
strategie, Normen, Vertragsgestaltung, Hanser
Verlag, München 2020, ISBN 978-3-446-46479-7,
XI, 308 Seiten, 79,99 Euro.

Madeleine Martinek 1

I. Einführung

Es liegt klar auf der Hand: Die Volksrepublik China mit
ihrer Innovationskraft im Bereich der Elektromobili-
tät, der Künstlichen Intelligenz und Big Data und ihrer
stetig zunehmenden politischen und wirtschaftlichen
Macht ist allgegenwärtig. Hinzu kommt, dass China
die Corona-Krise schnell in den Griff bekommen hat
und als einziges G20-Land aus dem Corona-Jahr 2020
als Sieger hervorgeht – mit einem wirtschaftlichen Plus
von etwa zwei Prozent im Vergleich zum Jahr 2019.
China ist als global player, von dem die deutsche Wirt-
schaft stark abhängig ist, wie die Corona-Krise gezeigt
hat, nicht mehr wegzudenken. Und doch unterschätzen
noch immer viele europäische Unternehmen den wirt-
schaftlichen Aufschwung Chinas oder wissen nicht,
wie sie mit dem komplexen Land China, das zuneh-
mend nicht mehr nur Handelspartner, sondern auch
Wettbewerber wird, umgehen sollen. Dabei sind – wie
Karl Pilny hervorhebt – mehr als 8.000 deutsche Unter-
nehmen mit rund 35.000 deutschen Experten in China
tätig und bereits 1.000 chinesische Unternehmen in
Deutschland aktiv. Um Chinas Markt- und Weltmacht
besser nachvollziehen und im Chinageschäft erfolg-
reich bestehen zu können, ist es unerlässlich, sich mit
diesem facettenreichen Land auseinanderzusetzen. Ge-
nau diese Asien- und Chinaexpertise kann der Autor
dieses Werks, Wirtschaftsanwalt und Unternehmens-
berater, vorweisen und hat dies bereits in zahlreichen
Büchern und Interviews lebendig und anschaulich ver-
mittelt.

Sein neuestes Werk erscheint zu einem spannen-
den Zeitpunkt in der Weltgeschichte, geprägt vom
chinesisch-amerikanischen Handelskonflikt, der Neu-
en Seidenstraße, der Corona-Pandemie, dem chinesi-
schen (Corporate-)Sozialkreditsystem und der „Made
in China 2025“-Strategie. Karl Pilny greift diese Er-
eignisse und die sich daraus entwickelnde Dynamik
Chinas auf und setzt sie in Zusammenhang mit den
Herausforderungen des Chinageschäfts, ohne dabei
den Blick auf die Geschichte und Kultur Chinas zu ver-
lieren. Denn die geschichtlichen, gegenwärtigen und
zukünftigen gesellschaftlichen, politischen und wirt-
schaftlichen Gegebenheiten Chinas haben nicht nur
Einfluss auf die Weltpolitik und die zwischenstaat-
lichen Beziehungen, sondern auch auf das Chinage-
schäft und die damit verbundenen Verhandlungsstra-
tegien. Karl Pilny hat das große Ganze im Blick wie
auch den einzelnen Unternehmer, der sich in diesem

1 Dr. Madeleine Martinek, LL. M., LL. M. oec. (Nanjing), ehem. Lei-
terin der Rechtsabteilung der deutschen Auslandshandelskammer
Peking, zurzeit Rechtsanwältin in Peking.
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Konglomerat zurechtfinden und sich bei Verhandlun-
gen mit seinem chinesischen Geschäftspartner behaup-
ten muss.

II. Basiswissen – Chinas Weg zur Weltmacht

Das Werk von Karl Pilny besteht aus drei Teilen. In Teil
I, der den Titel „Basiswissen“ trägt, widmet sich Karl
Pilny Chinas Status quo. In aufrüttelnder Art und Weise
konfrontiert er den Leser mit harten Fakten über Chi-
nas expandierende Investitionen in Europa, Afrika und
Nordamerika sowie über die Neue Seidenstraße und
Chinas wachsenden Einfluss auf die westliche Politik,
Gesellschaft und Wirtschaft. Ausdrucksstark zeichnet
er das Bild eines selbstbewussten, ja aggressiven Chi-
nas und kritisiert die Naivität der Europäer, die im
Gegensatz zu den USA eine eher unterwürfige Haltung
einnähmen (S. 45). Er beschreibt China als „asiatischen
Tiger mit hoher Innovationskraft und Marktdurchdrin-
gung“, der „das Schreckgespenst der Konkurrenz“ sei
(S. 82). In diesem Zusammenhang führt er dem Leser
vor Augen, dass China gemäß dem Bericht des Präsi-
denten Xi Jinping auf dem 19. Parteitag vom Oktober
2017 anstrebt, sich zu einem „Hightech-Land“ zu ent-
wickeln, das bis Mitte dieses Jahrhunderts von auslän-
dischen Technologien und Know-how unabhängig sein
soll. Dies ist auch Ausdruck der sog. „Made in China
2025“-Strategie. Schon jetzt setze China, so Karl Pilny,
auf Zukunftstechnologien wie moderne Informations-
technologien, Robotik, biologische Medizin und medi-
zintechnische Produkte (S. 19, 84). Hier sei China noch
immer auf Technologie vor allem aus Deutschland an-
gewiesen. Die Investitionsform des Joint Ventures (die
noch immer in Bereichen etwa der Automobilindustrie,
des Energie- oder Gesundheitssektors für ausländi-
sche Investoren gesetzlich oder faktisch zwingend ist),
berge gerade für deutsche Mittelständler die Gefahr
des ungewollten Technologieabflusses. Hinzu komme,
dass sich China vom Imitator zum Innovator gewan-
delt habe. So treibe China beispielsweise das Wachstum
der Elektromobilität voran: Von insgesamt 44.735 Pa-
tentanmeldungen für E-Autos weltweit stammen 34
Prozent aus China, wohingegen von Deutschland nur
zwei Prozent beigesteuert würden (S. 59). Auch für den
Bereich der Künstlichen Intelligenz bestehe in China
mehr Spielraum und ein größerer Wettbewerbsvorteil
im Vergleich zu den USA, da zivilrechtliche und ethi-
sche Fragestellungen die wirtschaftliche Entwicklung
in China weniger zu bremsen vermögen (S. 61).

Nach Lektüre dieses ersten Teils kommt der Le-
ser nicht umhin festzustellen, dass China ein ernst zu
nehmender und herausfordernder Markt ist, der für
deutsche Unternehmen immer wichtiger wird.

III. Praxiswissen – Doing business in China

In seinem Hauptteil „Teil II – Praxiswissen“ versetzt
sich Karl Pilny in die Lage eines deutschen mittel-
ständischen Unternehmers, der den Eintritt in den
chinesischen Markt wagt. Der Autor thematisiert die
für das Chinageschäft typischen Hürden, die immer

wieder unterschätzt werden. So betont er eindrücklich,
dass die Wahl eines vertrauenswürdigen chinesischen
Vertragspartners die Grundlage für den Aufbau des
Chinageschäfts sei (S. 32). Hier sollten umfangreiche
Recherchen wie Bonitätsprüfungen angestellt werden.
Auch solle sich der deutsche Part bei der Geschäftsan-
bahnung zunächst bedeckt halten und nicht leichtfertig
und vorschnell Informationen zum Geschäftsmodell
etc. preisgeben (S. 139). Dies dürfe nicht zu brüsk
geschehen, um den chinesischen Part nicht unsanft
zurückzustoßen. „Subtilität ist gefragt, die Stahlfaust
umwickelt von Seide“ (S. 139).

Karl Pilny macht darauf aufmerksam, dass in der
chinesischen Verhandlungskultur noch immer die aus
der chinesischen Antike stammende militärische Kunst
der List sowie die Kriegsführungsprinzipien des chi-
nesischen Generals Sun Zi (den Karl Pilny nach der
veralteten Wade-Giles-Umschrift „Sun Tzu“ nennt) ei-
ne zentrale Rolle spielen (S. 142 ff.). Wie schon Harro
von Senger spricht sich auch Karl Pilny dafür aus,
dass Geschäftsleute bei Verhandlungen mit ihren chi-
nesischen Partnern nicht ausschließlich die westlichen
Managementmethoden, wie Transparenz, klare Struk-
turen oder Planmäßigkeit, zugrunde legen sollten,
sondern mit der chinesischen Strategemkunde vertraut
sein sollten, um die eigene Wettbewerbsfähigkeit zu
stärken und nicht der chinesischen List zum Opfer zu
fallen. Nach chinesischer Denkweise ähnelt nämlich die
Geschäftswelt einem Kriegsschauplatz, den man tak-
tisch bewältigen muss.

Aber nicht nur die interkulturellen Herausforderun-
gen bei der Verhandlung, sondern auch ein grund-
legend anderes Rechtsverständnis erschweren die ge-
schäftlichen Beziehungen zwischen deutschen und
chinesischen Partnern. Karl Pilny hebt den in China
vorherrschenden instrumentellen Charakter des Rechts
hervor: Die Gesetzgebung sei ein Werkzeug des Staa-
tes, um wirtschaftliche und gesellschaftliche Refor-
men zu erreichen (S. 169). Über dem Recht stehe die
kommunistische Partei. Für die meisten chinesischen
Geschäftsleute ist ein Vertrag daher nur eine Moment-
aufnahme, die je nach Situation „jederzeit auf den Kopf
gestellt“ werden könne (S. 136, 140, 202). Der Autor
vernachlässigt hierbei vielleicht, dass dieser pragma-
tische Ansatz zwar Rechtssicherheit vermissen lässt,
aber häufig mit besonderer Flexibilität, Offenheit, Un-
kompliziertheit und Effizienz einhergeht, was bei vie-
len deutschen Geschäftsleuten positive Resonanz und
letztlich dann auch Akzeptanz erfährt.2 Überblicksar-
tig stellt der Autor die für das Chinageschäft relevanten
Rechtsgebiete vor, wie das Arbeits- und Sozialversiche-
rungsrecht, das chinesische Zivilrecht einschließlich
des im Januar 2021 in Kraft getretenen Zivilgesetz-
buchs sowie das Steuerrecht und den gewerblichen
Rechtsschutz. Auch dem Corporate Social Credit Sys-
tem widmet er einen eigenen Abschnitt. Er zeigt auf,

2 Zum sog. Legal Pragmatism siehe näher Madeleine Martinek, Ex-
perimental Legislation in China between Efficiency and Legality: The
Delegated Legislative Power of the Shenzhen Special Economic Zone,
Cham, Switzerland 2018, S. 93 ff.
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dass dieses System längst angelaufen und Alltag ge-
worden ist. Es basiert auf Big-Data-Technologie, mit
der zahlreiche Informationen von in China registrierten
(und damit auch ausländischen) Unternehmen erfasst
und bewertet werden, um daran Sanktionen oder Pri-
vilegien anzuknüpfen (S. 195 f.).3 Zwar sei, was zutrifft,
noch vieles unklar, doch appelliert Karl Pilny an die
Unternehmen, ihre Compliance auszubauen (S. 197).

Nur an vereinzelten Stellen erscheinen die Aus-
führungen des Autors zum gegenwärtigen Rechts-
rahmen allerdings ungenau oder unvollkommen. So
spricht Karl Pilny zunächst nur vom Entwurf des E-
Commerce-Gesetzes (S. 192), sodass man den Eindruck
gewinnt, es existiere noch gar kein solches Gesetz, wäh-
rend doch das chinesische E-Commerce-Gesetz bereits
seit dem Jahr 2019 (und nicht – wie der Autor später
auf S. 240 schreibt – seit 2017) in Kraft ist. Auch die An-
gaben über die Zulässigkeit von ausländischen Investi-
tionen sind nicht ganz auf dem aktuellen Stand: Zwar
thematisiert Karl Pilny das im Januar 2020 in Kraft ge-
tretene Foreign Investment Law (S. 193). Der von ihm
erwähnte Investitionslenkungskatalog (Catalogue for
the Guidance of Foreign Investment Industries) wurde
zum Zweck des Abbaus von Marktzugangsbeschrän-
kungen aber bereits 2018 durch die Negativliste (Spe-
cial Administrative Measures for Admission of Foreign
Investment) und den Katalog der geförderten Investi-
tionsbereiche (Catalogue of Industries for Encouraged
Foreign Investments) ersetzt. Investitionsprojekte, die
nicht von der Negativliste erfasst sind, bedürfen keines
aufwendigen Genehmigungsverfahrens. Das sind frei-
lich im Lichte der schnelllebigen Entwicklungsschübe
und schwer nachvollziehbaren Wandlungen in Chinas
Rechtssystem verzeihliche „Schönheitsfehler“.

Karl Pilny hat bei seiner Darstellung der chinesisch-
rechtlichen Grundlagen nicht nur den deutschen Un-
ternehmer im Blick, der in China investieren möchte,
sondern behandelt auch die für deutsche Importeure
und Exporteure wichtigen Themen wie Anwendung
der UN-Kaufrechtskonvention (S. 171), Sicherungsmit-
tel, z. B. Dokumentenakkreditive (S. 174), oder die für
den Export nach China relevanten technischen Nor-
men, wie namentlich die CCC-Kennzeichnung (S. 157),
die mit dem in der EU geltenden CE-Kennzeichen ver-
gleichbar ist.

Besonders erfreulich ist, dass der Autor den Leser
auf die wertvollen Gesetzesübersetzungen von Frank
Münzel aufmerksam macht und zur tiefer gehenden
Beschäftigung mit bestimmten chinesisch-rechtlichen
Themen auf die Zeitschrift für Chinesisches Recht
verweist. Schließlich widmet sich der Autor auch
den praktischen rechtlichen Fragen, die das Chinage-
schäft vor Ort betreffen. Er skizziert die verschiedenen
Vertriebsformen, wie Handelsvertreter oder Vertrags-
händler, die neben der eigenen Gesellschaftsgründung
eine weitere Möglichkeit des Markteintritts bieten

3 Vgl. auch Madeleine Martinek, Das chinesische Sozialpunktesys-
tem für Einzelpersonen und Unternehmen – Funktionen, Sanktionen
und Implikationen, in: juris-Monatszeitschrift 2020, S. 41 ff.

(S. 208 ff.). Des Weiteren beschäftigt er sich detail-
liert mit dem Schutz geistigen Eigentums, insbesondere
mit dem Markenschutz. Zahlreiche deutsche kleine
und mittelständische Unternehmen verkennen etwa,
dass die Marken in China selbst angemeldet werden
müssen, und zwar nicht nur in lateinischer Schrift,
sondern auch in chinesischer Sprache, um bösgläubi-
ge Markenanmeldungen chinesischer Unternehmen zu
verhindern (S. 238 f.).

Ein weiteres häufig auftretendes Problem in der Pra-
xis ist die Zusammenarbeit zwischen der deutschen
Gesellschaft und dem chinesischen Part im Rahmen
eines Joint Ventures. Dies betrifft sowohl die horizon-
tale Managementebene als auch die vertikale Ebene
zwischen Arbeitnehmer und Gesellschaft. Karl Pilny
gibt zu Recht zu bedenken, dass eine konfliktfreie
Zusammenarbeit eine „Cross Culture Competence“
(S. 217) erfordert. Auf der Managementebene müsse
der deutsche Part auf eine faire Machtverteilung ach-
ten. Der Autor spricht hier – etwas vage – von einer
„Doppelspitze, bei der ein chinesischer Geschäftsfüh-
rer das Unternehmen nach außen vertritt und auch
zuständig ist für die lokalen politischen Kontakte, ge-
spiegelt durch einen gleichrangigen Geschäftsführer,
der für die betriebswirtschaftliche Führung zuständig
ist“ (S. 217). Dies ist juristisch nicht ganz eindeutig, zu-
mal im chinesischen Gesellschaftsrecht das Organ des
Geschäftsführers (sog. Legal Representative, also des
organschaftlichen Vertreters einer juristischen Person)
und das des sog. General Managers, der die alltägli-
chen Geschäfte betreut, jeweils nur von einer einzigen
Person gebildet werden können. Häufig hat allerdings
der deutsche Part die Position als Legal Representative
inne, wohingegen der chinesische Part, der vor Ort re-
sidiert und die lokalen Kontakte pflegt, das Amt des
General Managers bekleidet.

Besonders hilfreich für Unternehmer und von prak-
tischer Bedeutung sind Karl Pilnys Ausführungen zur
Rekrutierung und zum Schutz von Arbeitnehmern in
China. Es herrsche eine hohe Fluktuation; chinesische
Mitarbeiter kennen ihren Marktwert (S. 231). Mitar-
beiter zu entlassen sei, so Karl Pilny, inzwischen sehr
schwierig und teuer geworden, da die gesetzliche Ab-
findung einem Monatsgehalt pro Beschäftigungsjahr
entspricht (siehe auch § 47 Arbeitsvertragsgesetz).

IV. Die Chinastrategie für Mittelständler

Im letzten Teil seines Werks, dem „Teil III – Anhang“
gibt der Autor dem Leser eine „Chinastrategie für den
Mittelstand“ an die Hand (S. 249 f.). In sieben Punkten
fasst er die wichtigsten Erkenntnisse aus seinen vor-
angegangenen Ausführungen zusammen, spricht die
Probleme und häufigen Fehler von mittelständischen
Unternehmen beim Gang nach China an und zeigt Lö-
sungskonzepte auf. Als Leitfaden für die Gestaltung
grenzüberschreitender Kaufverträge greift Karl Pilny
auf die von der Kanzlei Lorenz & Partners stammende
Sammlung „Clauses of a Commercial Contract“ zu-
rück (S. 256 ff.). Hilfreich ist auch sein Kapitel über
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Schiedsgerichtsbarkeit (S. 267 ff.). Gerade im China-
geschäft kommt der Schiedsgerichtsbarkeit eine große
Bedeutung zu, da deutsche Gerichtsurteile in China
grundsätzlich nicht anerkennt und vollstreckt werden
können und chinesische ordentliche Gerichte aufgrund
der fehlenden Neutralität und Unabhängigkeit in der
Kritik der deutschen Seite stehen. Karl Pilny informiert
über die Arten der Schiedsgerichtsbarkeit (ad hoc- und
institutionelle Schiedsgerichtsbarkeit), den Inhalt ei-
ner Schiedsklausel und nennt eine Reihe bedeutender
Schiedsinstitutionen. Hier wären ein paar Ergänzun-
gen zu chinesischen Schiedsinstitutionen, wie etwa der
Beijing Arbitration Commission oder der China Inter-
national Economic and Trade Arbitration Commission
(CIETAC) wünschenswert gewesen. Bei der CIETAC
wurden im Jahr 2020 insgesamt über 3.500 Schieds-
verfahren verzeichnet, darunter ca. 700 Verfahren mit
Auslandsbezug.4

V. Fazit

Karl Pilny führt seinen Leser in bewundernswerter
Weise und mit souveräner Sachkenntnis durch die ein-
zelnen Etappen des China Business. Durch die lebendi-
ge Sprache und das übersichtliche und ansprechende
Layout, das sich durch „Merkkästchen“ auszeichnet,
gelingt es ihm, das komplexe Chinageschäft, das für
viele noch ein unnahbares Mysterium ist, aufzuschlüs-
seln und vertrauter erscheinen zu lassen. Das Werk
eignet sich hervorragend für Unternehmer, die in das
Chinageschäft einsteigen oder es intensivieren möch-
ten, denn Karl Pilny hat ein feines Gespür für die
Probleme und Herausforderungen, mit denen kleine
und mittelständische Unternehmen bei Verhandlun-
gen mit chinesischen Geschäftspartnern oder aber beim
Ausbau des bestehenden Chinageschäfts vor Ort zu
kämpfen haben. Aber auch andere Leser, denen Chi-
na schon immer sehr fremd und unnahbar erscheint,
gewinnen ein tieferes Verständnis von der Wirtschafts-
macht China, die letztendlich – und immer mehr – auf
jeden Einzelnen von uns ausstrahlt.

4 Vgl. CIETAC Statistics, <http://www.cietac.org/index.php?m=
Page&a=index&id=40&l=en>, eingesehen am 12.02.2021.
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 Handbuch des chinesischen 
Zivilprozessrechts
  Analyse und Materialien 
 Herausgegeben von Knut Benjamin Pißler
  
Das Werk behandelt erstmals umfassend das Zivilprozessrecht der 
 Volksrepublik China in deutscher Sprache. Berücksichtigt werden nicht 
nur die gesetzlichen Regelungen, sondern auch einschlägige justizielle 
Interpretationen des Obersten Volksgerichts und die Rechtsprechung der 
Untergerichte. Die Autoren sind ausgewiesene Kenner des chinesischen 
Rechts aus Wissenschaft und Praxis. Nach eingehenden Beiträgen zu den 
Prozessvoraussetzungen, dem Erkenntnis- und  Vollstreckungsverfahren 
sowie den Besonderheiten in Verfahren mit Auslandsbezug enthält der 
Anhang des Bandes das Zivilprozessgesetz in der Fassung von 2017, die 
Erläuterungen des Obersten Volksgerichts zum Zivilprozessgesetz aus 
2015 sowie weitere wichtige Justizauslegungen, jeweils im chinesischen 
Original und in deutscher Übersetzung. Ein einleitendes Kapitel zu der 
Entwicklung des Zivilprozessrechts, den Verfahrensgrundsätzen und 
der Gerichtsverfassung in China mit einem Fokus auf der Zivilrechtspre-
chungspraxis rundet die Arbeit ab.  
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  2. Kapitel: Prozessvoraussetzungen   
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  Mario Feuerstein:  Prozessbeteiligte    

  3. Kapitel: Weiteres Verfahren   
  Nils Klages:  Gewöhnliches Verfahren in erster Instanz –   Simon Werthwein:  
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fahren und Verfahren mit geringem Streitwert –   Yuanshi Bu:  Berufungs-
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  4. Kapitel: Besondere Verfahrensarten   
  Yuanshi Bu:  Drittanfechtungsklage –   Mario Feuerstein:  Klagen im öffent-
lichen Interesse –   Patrick Alois Hübner:  Einstweiliger Rechtsschutz – 
  Knut Benjamin Pißler:  Wiederaufnahmeverfahren    

  5. Kapitel: Vollstreckungsverfahren   
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zelne Vollstreckungsmaßnahmen –   Yue Siebel:  Vollstreckungseinwände    
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Seit dem Jahr 2013 wird deutschen Absolventen der Rechtswissenschaf-

ten oder eines sinologischen Studiengangs die Möglichkeit geboten, im 

Rahmen eines Masterstudiengangs zwei Semester am Deutsch-Chinesi-

schen Institut für Rechtswissenschaften in Nanjing zu verbringen und 

das chinesische Recht sowie die chinesische Sprache zu studieren.
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Call for Papers

Since 1994 the German–Chinese Jurists’ Association and the Sino–
German Institute for Legal Studies of the Universities of Göttingen

and Nanjing are quarterly publishing the “Zeitschrift für Chinesisches

Recht (German Journal of Chinese Law)”, formerly known as the

“Newsletter of the German-Chinese Jurists’ Association”.

The journal is focusing on issues of contemporary Chinese law and

modern Chinese legal history with a particular emphasis on legal as-

pects of Chinese economic development and international relations. It

seeks to advance practical as well as theoretical analysis of Chinese

law.

The journal invites submissions within its scope as set out above to be

published in one of its next issues. To guarantee for intellectually sti-

mulating and innovative contributions all submissions will be subject

to a review procedure by the editors. Manuscripts (English or German)

to be published in the journal’s categories articles, short contributions,

documentations and book reviews should be submitted in electronic

form and should follow the rules of citation and guidelines for the sub-

mission of articles, which can be found at www.ZChinR.de. Previous

issues of ZChinR can also be found at www.ZChinR.de.

Please address your manuscripts as well as any inquiries concerning

subscription and advertising to the editor-in-chief:

Dr. Peter Leibküchler (LL.M.)

ZChinR, Sino–German Institute for Legal Studies

Nanjing University
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